


R ?  r i r l ?  t  C 
des 

S c v a l e n  D ö r f e n - ^ a m i t e  

über feine 

im Interesse des Handels und der Schifffalirt 

entwickelte ThätigKeit 

im Jahre 

1889.^-

Als Zflanufcript für die Zliitglieber des Börsen Vereins gedruckt. 

2x e r a l. 
ttfifrrurtt in bvr WiKtibriMtcrri twi „Wwiilrt Beobachter". 

181)0. 



Aosbojicho UCHaypom. IVm-ji, 9-ro I hi.ui 1890 



Hnhalts-Vtrzeirlmiß. 

Seite 

Das Börsen-(5omtiv und der Vörsen-Vereiv 1 

finanzielle Angelegenheiten des ^örsen-d'omit« s: 

Tie Subvention seitens der Ztadtvenvalwng -t 

Hafen- und Tchifffahrts-Angelegenheiten: 

1. Ter Hafenbau: 
a) Das Sübbollmcrf ß 
b) Tos Xordbollwerk 7 
r) Tos CitboUivcrf " 
d) Tas neue Steinqufli 7 
e) Tie Baggerarbeiten 7 
f) Tic ErgänzungSarbeiteu 8 
g) Tie Böschltngsbesestigung 8 

b) Tic Pslasterungsarbeiten 9 

2. Tie Regung von Zchienengeleisen und die Erbauung von speichern beim neuen Bassin in 

3. Zchivierigkeiten beim Lagen? von Baumwolle im Hasen 10 

4. Maßregeln gegen die Ausbeutung der Matrosen bnrrtt bic sogen. „Lrimpen" .... l i  

5. Tie projeetine Verstaatlichung ber stäbtischen wimabgabcii 14 

(f. Tie EiiungSarbeiten 25» 

Post-. Telegraphen- und Zeiephonwesen: 
1. Tav UrPfllcr Telephonnntcrnehmen: 

n) Verbindung ber ^ieichsbaukabtheilung mit dem Telephonnetz 27 

b) statistisches 28 

2. Tic „WorbisAr !elegraphen -Agen tnr" 29 

lnsenbahn-Hngelegenheiten: 
1. Tic Reorganisation des Eiseilbalnuvescns bnnh ben 3taat Iii 

2. Vcrschicdcnc all gemein r Erlasse ber Regieningsorgane: 

: t >  H e g e l n  i u r  b i e  ' i u s a i n i n e n s t e l l u n g .  P u b l i k a t i o n .  E i n s n h r u n g  i m b  Aushebung ber 

Eisenbalmtarife :i:t 

I«) ReueS Crgmt für bie Ptlblieation der Jarifc 34 

vi iirrtbdlting ber Frachtsätze unter bie einzelnen Balmcn bei bvit Tarifen im biree« 

toi 'Verkehr :t4 

«h Maßnahmen VN Beseitigung ber Coucurrcnz bcr Bahnen unter einander. . . . 

i») tV-vibc von 1 Hop. pro Pub bchuss Verrichtung von Lagervorrichttlitgen bei 

den Balmcn :i(I 

f) "Mr . In tnr bie Anvgabe ber v'uitcr beim verlorengehen best !>rachtbries«T>iplieats :$7 

9h:<fbrfotbcnmg leerer vletreibesücke :W 

III Beginn ber ^rachtberechnung für die mit voibenger Lagerung zum Transport ans 

gegebenen Güter !w 

j> Ikticiv.i nicht abgenommener, betn schnellen ''crderb unterliegenber (Hilter. . . . :?!) 



Seite 

!. Tic Getreidetarife 4:0 

4. Ermäßigung ber Fracht bei Rückbeförderung der alten Getreidesäcke 4(i 

ö. Ter neue Getreidetarif Reval-Baltischport ^7 

0. Notirung der Waggonnummer auf den Frachtbriefen und deren Duplikaten . . • • 49 

7. Abhacken der für Reval bestimmten Waggonladungen auf Stationen vor Reval . . . 50 
s. Ewerten' 2"immtm von Entschädigungszahlungen der Bahn an die Kaufleute bei 

Getreidesendungen 51 

9. Rachiveisuug über die täglich mit der Bahn ankommenden Waggonladungen .... 5*2 

F. ZoUwesen und Import: 
1. Tie Revision des russischen Zolltarifs 53 

2. Perfahren bei der Trausitbeförderung von Waaren über den ReDetter H a f e n  . . . .  (58 

3. Plombirung von importirtem Hopfen 70 

4. Zahrespäffe für die nach Finnland verkehrenden !ourdainpfer 71 

5. Rachwägen der noch unter Zollvenvahrung befindlichen, aber bereits verzollten Waaren 7:> 

<>. oll auf Butter- und Käsefarben 74 

7. Ter ^ollartell 7<> 

U. Export: 

1. Verladungskosten bei dem Erport von Getreide 77 

2. Berichterstattung über die Getreidepreise, Frachten und Assecurauzpräniieu 82 

o. Eiufiihruug von Nonnal-Kornivaagen 84 

4. Usancen bei der Schiffsbefrachtung von Getreide 87 

5. Controle über den Flachserport 88 

(>. Berichterstattung über die Spirituspreise 91 

H. Maklerwesen: 
AnstelluugSbedinguugeu der Makler 93 

I. Handelsgesetzgebung: 

Entwlirs zil einer neuen Concnrsordnung 95 

K. llnterrichtswesen: 

Tie Baltischporter Ravigationsschnle 1 l(j 

L. Vesondere Vegebenlieiten: 118 

A n h a n g .  

I. Kassenbericht des Börsen-Comitvs pro 18.SU 121 

I I .  Budget .. „ 1SIKI 122 

I I I .  Rachiveisungen über die im »Vchre 1889 mit der Baltischen Bahn nach Reval an« 

gebrachten vollen Waggonlad,mgen Getreide :c. : 

a) Räch dcn einzelnen Monaten und Waaren geordnet 12:1 

Ii) „ „ „ „ „ Vcrlandbahncn geordnet 124 

<•) „ „ „ Waaren .. „ 125 

I V .  P r o j c c t  z u  einer neuen Redaction des rumicheit Zolltarif« 12W 

ct. Vjfr-n-p*»- f — 



A. Das Mörsen-Konnte und der 
Mörsen herein. 

S-
= - C 
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er Bestand der Glieder des Revaler Börsen-Co mit^s setzte sich zu 

Anfang des Jahres 1889 aus folgenden Herren zusammen: Herr 

E. Baron Girard de 3 onecinton, Präses, Herr Rathsherr 

(5. W. Grünberg, Pieepräses, Herr Aeltermann auch Consul 

Wilh. Mayer, Herr Consul R obt. Koch, Herr W. Demin; 

Substituten waren bie Herren Erh. Dehio und Herrn. Schmidt. 

Das der Reihe nach in diesem Jahre ausscheidende Glied des Börsen-Comitös 

Herr Robt. Modi wurde auf der am 20. Februar abgehaltenen General-Versamm-

lung des Börsen-Vereins wiedergewählt. 

Im Csohre 1 *s<.) hat ber 2"ob eine empfindliche Lücke in den Bestand der Glieder 

bes Börsen-Comit. s gerissen. Am f>. xvili 1 880 verschied noch schwerem Leiden das 

langjährige Mitglied, der Viee-Präses Herr C. W. Grünberg. Der rege Eifer, bie 

seltene Pflichttreue mit benen der Verewigte sich stets ben Interesien bes Börsen-Comik'S 

gcnubiitct hat, sichern ihm in den Annalcn beo (Somitvo ein bleibenbes, ehrenvolles 

Andenken. Friede seiner Asche! Das Amt eines Viee-Präses wurde bis zum 

Schluß beo Jahres von Herrn Consul Robt. .Und) interimistisch versehen, welcher 

ebenfalls auch bereitwilligst bie Casio- nnb Buchführung beo Börsen ? (Sotnitvö 

übernahm. 

M i t g l i e d e r  d e s  B  ö r f  e n -  V e r c i t t s  

Herren: 

Mcno Asmus. 

Er »ist Bätge, 

Ed. Bätge. 

Baile») A Leetham (bevollmächtigte 

Vertreter für Reval die Herren 

B. "jU'hr und (5. %. Hornstedt). 

im Jahre 1880 waren bie 

Wilh. Bordiert. 

Ab. Brock hau sen. 

Alfons Braun. 

A*. Ix. Cederhilm. 

Th. Clan Hills & 3on, 

E. Baron Girard de Soueanton. 

l 



C o n s u m v e r e i n  e h s t l ä n d .  L a n d  -

wirthe (bevollmächtigter Vertreter 

Herr A. Grüner). 

O s w a l d  I .  C a t t l e y  ( b e v o l l m ä c h t i g t e r  

Vertreter für Reval Herr Th. Berg-

mann). 

E r h a r d  D e h i o .  

W. Demin. 

C a r l  E l f e n b e i n .  

John Elfenbein. 

A l e x .  E l f e n b e i n .  

G. Erdmann (Börsenmakler). 

C h a r l .  F r o e s e .  

I. H. Fahrenholtz. 

C c. c a r F l o r e l l (Börsenmakler). 

Förster, Ruttmann X Co. (bevoll­

mächtigte Vertreter für Reval die 

Herren O. Stüde und G. Stünckel). 

Carl F. Gahlnbäck, 

Carl I. Gahlnbäck, 

Edm. Gahlnbäck. 

G r ü n b e r g  &  C o . ,  

C. W. Grünberg (-j- (>. Juli 1889), 

Rich. Grimberg (vom Juli 1889 an). 

Gerhard & Hey (bevollmächtigter 

Vertreter für Reval Herr D. Meye-

rowitz). 

Höppeuer & Co., 

Fr. Grühn. 

C. A. Johaunsen. 

Joachm Christ" Koch, 

Robert Koch, 

Nicolai Koch. 
Koch & Co., 

Carl I. C. Koch. 

Paul .Hoch (Börsenmakler). 

Kniep & Werner, 

A. Werner. 

I. E. Kuhlmann. 

A .  M .  L u t h e r ,  

Chr. Luther. 

G e o r g  M a l m r o s ,  

H. C. C. Äialmros. 

M a y e r  & C o . ,  

Günther Thure Wilh. Ntayer. 

W o l d  M a y e r s  W ' v e  A  S o h n ,  

Rich. Mayer. 

W m  M ü l l e r s  S u c c e s s d r e s  &  C o . ,  

Th. Hofrichter. 

P a u l  M e y e r .  

G o t t  f r .  M ü l l e r ,  

Friedr. Ncüller. 

Jul. Pf off. 

Russisch-boltische BerguugS- und 

T o u ch e r - G e seil s ch o f t (Betriebs 

direetor S. Boro» Francken). 

Chr. Rotermonn. 

R e v o l e r P v e s; l) e f e - F o brik (Betriebs-

direetor Dr. Cor! Schedl; stellte im 

Laufe des Jahres ihren Betrieb ein). 

R  e  v  a  l  e  r  B  o u k  -  C o  m  p t o i r  G .  

Scheel X' Co., 

Georg Scheel. 

Reviiier Sprit- Fobrik (Betriebs-

direetor Arv. Boroit Rosen). 

C a r l  E b e r l ) .  R i e s e n k a m p f f ,  

Al. Riesenkompff. 

C. Siegel. 

M a t t .  C h r .  S c h m i d t ,  

Mort. Chr. Schmidt, 

Aug. Gleich. 

H .  S c h m i d t  &  C o . ,  

Hermann Schmidt. 

C a r l  T h e o d .  S t e m p e l .  

B .  W h i s h a w ,  

C. R. Cattley. 

(5. Wohlbrück (bevollmächtigte Ver­

treter für Reval die Herren V. Ao; 

hannsen imd CS*. Schweiger». 
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Im Jahre 1889 sind zwei ordentliche General-Vers amtulungen des 

Börsen-Vereins abgehalten worden. Auf der ersten General-Versammlnng (im 27. 

Januar wurde, wie statutenmäßig vorgesehen, die Rechenschaftsablegnng über die 

Einnahmen und Ausgaben des Vereins im Jahre 1888 und das Budget pro 1889 

(cf. Rechenschaftsbericht pro 1888) verlesen und bestätigt, sowie zu Revidenten der 

Rechenschaftsablegung und der Cossen des Börsen-Vereins die früheren Herren Re-

videnten Mart. Chr. Schmidt, Aler. Elfenbein und Aug. Johaunsen per Aeclama-

tion wiedergewählt. Auf der zweiten am 20. Februar abgehaltenen General-Ver-

sammlung wurde der Bericht der Revidenten über den ordnungsmäßigen Befnnd 

der Lassen und Bücher des Börsen-ComitöS abgestattet, ein knrzer Bericht des 

Börsen-Comics über seine Thätigkeit im Jahre 1888 vom Teeretären verlesen 

und die statutenmäßige Wahl eines Gliedes des Börsen-ComiteS vollzogen, als 

deren Resultat die Wiederwahl des in diesem Jahre der Reihe nach ausscheidenden 

Herrn Robt. Hoch zum Comitegliede sich ergab. 

1* 



B. Jinanzielke Angelegenheiten des 
Mörsen-Eomitks. 

Die Subvention seitens der Stadtverwaltung. 

Die äußerst schwierige finanzielle Lage, in welcher sich das Börsen-Comitü 

befindet, veranlaßte dasselbe sich am 7. November 1889, Nr. 204 mit folgendem 

Gesuch an das Revaler Stadtamt zu wenden: 

„8eit dem Jahre 1887 ist die dem Börsen-Comit^ von der Stadtverwaltung 

bewilligte Subvention, welche bis dahin 7500 Rbl. jährlich betrug, auf (>500 Rbl. 

reducirt worden. Diese Rednction wurde nach beiderseitigem Einverständnis; zwischen 

Stadt und Börsen-Comit«; im Hinblick ans die äußerst bedrängte Finanzlage vor-

genommen, in welcher sich die städtische Verwaltung gerade damals befand, und 

wenn es auch dem Börsen-Comitö selbst, bei seinen spärlich zugemessenen Mitteln, 

schwer fallen mußte, die an und für sich schon geringe Subvention noch um 

1000 Rbl. gekürzt zu sehen, so glaubte es doch damals der Stadt ein Entgegen-

kommen schuldig zu sein. Gelegentlich der damals zwischen der Stadt und dein 

Börsen-Comitü gepflogenen Verhandlungen sprach das Börsen-Eomit^ die bestimmte 

Hoffnung ans, daß die Stadt, in gerechter Würdigung der vom Börscii-Gomite 

vertretenen städtischen Handelsinteressen, bei gebesserter Finanzlage die Subvention 

an das Börsen-Comitö wieder ans die frühere Höhe von 7500 Rbl. erhöhen werde. 

Während der Jahre 1887, 1888 und 1889 ist jedoch die Subvention auf 

6500 Rbl. bemessen geblieben. Das Börsen-Comite hat den gerade in den letzten 

Jahren stetig sich steigernden Ansprüchen an seine Casse, unter so bewandten Um-

ständen nur dadurch gerecht werden können, daß es seine geringfügigen, nur durch 

die größte Sparsamkeit erübrigten Ersparnisse früherer Jahre angegriffen hat, welche 

demzufolge von Jahr zu Jahr mehr zusammengeschmolzen sind. Gegenwärtig ist 

das Börsen-Comitü in die mißliche Lage versetzt, nach Mitteln suchen zu müssen, 

welche ihm wenigstens die Befriedigung seiner notwendigsten laufenden Bedürfnisse 

möglich machen. 

„Vertrauend auf die stets bewiesene Bereitwilligkeit der Stadtverwaltung, die in 

bedeutendem Maße auch der Stadt selbst zu Gute kommende Thätigkeit des Börsen-

ComiteS tatkräftig zu unterstützen, beehrt sich das Eomitö hierdurch das obl. Stadt-

amt ergeben st zu ersuchen, bei der Stadtverordneten Versammlung gelegentlich der 



bevorstehenden Budgetberathnngeu befürworten zu wollen, daß die Subvention 

der Stadt an das Börsen-Comite vom nächsten Jahre 1890 an wieder auf 

die früher bereits einmal bewilligte Summe von 7500 Rbl. jährlich festgesetzt 

werde. Das Börfen-Comitö glaubt hierbei noch betonen zu sollen, daß die angen-

blickliche Finanzlage der Stadt jedenfalls eine günstigere zu nennen ist, als im 

Jahre 1887, wo ein sicheres Deficit im städtischen Budget in Aussicht stand, und 

daß die glückliche Umgehung dieses Deficits und die Herstellung des Gleichgewichts 

in der städtischen Finanzwirthschaft nur durch die inzwischen eingetretene Belebung 

von Handel und Schifffahrt und das unerwartet günstige Einfließen der Hafen-

abgaben möglich geworden ist." 

In Berücksichtigung des obigen Gesuchs wurde denn mich vom Stadtamt in 

d e m  V o r a n s c h l a g e  d e s  s t ä d t i s c h e n  B u d g e t s  d i e  S u b v e n t i o n  a n  d a s  B ö r s e n -

(5omite mit 7500 Rbl. eingestellt, diese Summe von der Stadtverordneten-

V e r s a m m l u n g  g e n e h m i g t  u n d  v o r n  H e r r n  G o u v e r n e u r  b e s t ä t i g t .  



C. Käsen- und Schifffahrtsangetegellheiten. 

L Der Hafenbau. 

Ucbcr bie Weiterfühnlng im Jahre 1889 der mittelst Contracts mit dem 

Bautenministerimn vom 19. Deeember 1886 seitens des Börsen-EomiteS über-

nommenen Hafenbauten besagt ein Bericht des den Bau leitenden Ingenieurs, 

Herrn I. Hußczo Folgendes: 

Im Laufe des Jahres 1889 wurden alle eontraetlich übernommenen Arbeiten 

an den Bollwerken, am neuen Quai, einschließlich aller nothwendig gewordenen Er-

gänzungsarbeiteu, die Baggerarbeiten, sowie die Anschüttungen ittid Pflasterungs-

arbeiten beim neuen Cum und die Böschungsbefestigungen vollständig beendet. 

a. Das SübbolhvcrP 

wurde Ende März 1889 energisch in Angriff genommen, anfänglich vom Eise aus 

und später nach Eröffnung der Navigation vom Wasser ans mit Hilfe von Tan-

chern, die ebenso wie beim Ostbollwerk von Prähmen ans arbeiteten. Neberhaupt 

hatte die Arbeit auf dem Südbollwerk viel Analoges mit derjenigen auf dem Ost-

bollwerk. Es erwies sich nämlich auch hier, daß die Außenwände deo Bollwerks 

auf eine viel größere Tiefe hin zerstört waren, als solches nach dem Bauprojeet 

angenonnnen war; besonders war das an beiden Enden des Bollwerks der Fall, 

welche seit langer Zeit unsichtbar waren und voraussichtlich durch die iu den Hafen 

einlaufenden, sowie ans demselben auslaufenden Schiffe lädirt, bis auf eine Tiefe 

von über 2 Faden unter Niederwasser vollständig fehlten. Es wurde hier ebenso 

wie auf dem Ostbollwerk dasselbe System der Instandsetzung des Bollwerks durch: 

geführt, d. h. die beiden Außenseiten desselben wurden so weit nach innen hin wie 

es nur anging, bis auf die gut erhaltenen Theile beseitigt und durch neue Senk-

kästen ersetzt, alsdann wurde die Füllung des Bollwerks zwischen den neu hergestellten 

Seiten vervollständigt und die obere Ausbauung durchweg aufgeführt. Die Tiefe 

der auseinander zu nehmenden Senkkasten, sowie die Tiefe der neu zu versetzenden, 

und somit auch die Breite derselben variirte je nach dem Zustande deo Bollwerks, 

was einen langsamen Fortschritt der Arbeit zur Folge hatte, so daß die Taucher-

arbeiten (im Ganzen 205 Hnb.-Faden) erst am 27. August Insu beendigt werden 

konnten, an welchem Tage auch der letzte Senkkasten auf diesem Bollwerk versetzt 

wurde. Die Aufsetzung des oberen Baues, die Verlegung der Dielen, das Auf­



stellen der (lue d'Albe sSchiffspfählc), der Schiffsringe, sowie die Füllnng des 

oberen Baues mit 3teinmntenat wnrde bis zum 15. Cctober 1889 beendigt und 

das Südbollwerk von der Regiertmgseommissioii als fertiggestellt anerkannt. 

b. 2lnt HorbboIImcrF 

war im Jahre lsso nur die Planirnng der Oberfläche und die Pflasterung aus­

zuführen, welche Arbeiten im Juni 1889 beendigt wurden. Am 27. Juni 1889 

wurden alle Arbeiten am Nordbollwert besichtigt und von der Regieningseommission 

als fertiggestellt anerkannt. 

c. Auf dem (DftbolhvcvF 

war ebenfalls nur noch die Füllung desselben mit Stcinnwterial und die Herstellung 

der rottoire aus Flicsensteinen auszuführen. Da jedoch der Tnpus, nach welchem 

die Füllung vor sich gehen sollte, sowie die Art und Weise der Herstellung der 

2rottoire nicht rechtzeitig bestätigt wurden, so konnte dieses Bollwerk erst im Laufe 

des Cctobcr 1 *s9 beendigt werden und der endgiltigen Besichtigung behufs (5onsta-

tirung der Fertigstellung der Arbeiten zugleich mit dem 3üdbollwerk am Cetober 

1889 unterzogen werden. 

d. Pas nciic Steiitquai. 

T i e  A r b e i t e n  a m  n e u e n  C u a i  w a r e n  b e r e i t s  1 8 8 8  b e e n d e t ,  n u r  k o n n t e n  d i e ­

selben laut (Sontract nicht als fertig bezeichnet werden, bevor die Anschüttung des 

Bodens hinter demselben nicht vollständig beendigt war. Die Anschüttung konnte 

nun im Laufe deo Jahres 1 <S8N wegen vorgerückter Jahreszeit nicht hergestellt wer­

den und wurde erst 1889 ausgeführt, so das; dao neue Quai zugleich mit dem 

Nordbollwerk am 27. Juni besichtigt und alo fertiggestellt anerkannt wurde. 

c. Pic Baggerarbeiten 

wurden mit 1. Mm > s89 wieder aufgenommen. Der miogehobene Baggerboden 

wurde durch Rohre hinter die neue Ctmimmier geschüttet, uut die nöthigen Ablade­

st achen zwischen dem neuen Cuai und dem neuen Bassin herzustellen. Die unteren 

Schichten deo Baggerbodenv, aus sehr feinkörnigem 3and bestehend, eigneten sich 

vorzüglich zu der Arbeit mit der Säugpumpe, nur wurde die Arbeit durch dao 

Umbauen der Rohrleitungen und Verlegen des Baggers zu oft aufgehalten, wobei 

auch noch der kleine Raum der Schüttfläche und der schmale Baggerstreifen in Be­
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tracht kamen. Auch konnte die Baggerung durch Nohre größteittheils nur des 

Nachts vorgenommen werden, weil man am Tage durch die Bewegungen des Bag-

gers, sowie durch die lange Rohrleitung dem Hafenverkehr hinderlich gewesen wäre. 

<zo geschah es, daß die Anschüttung erst im Juli fertig wurde, und nachdem die­

selbe sich gehörig gesetzt hatte und trocken geworden war, konnte man Mitte August 

zu den Pflasterungsarbeiten übergehen. Nach Beendigung der Anschüttungen hatte 

der Bagger noch am Südbollwerk längs den beiden Seiten desselben Boden anszu-

heben. Die Baggereampagne wurde Anfang August geschlossen. Im Laufe des 

August- und September-MonatS wurde der Bagger «ropojvL PeBe.ib» und zwei der 

Baggerprähme auf das dem Marineministerium gehörige Slip geschleppt und re-

montirt, zu welchem Zweck das Slip selbst zuerst einer Capitalremonte unterzogen 

werden mußte. Der Bagger «ropo;n> Pene.ib», vier Baggerprähme und der Dampfer 

«KO.IHBRHL» wurden im December wieder der Krone überliefert. Auf der Bagger­

fläche fanden sich auch noch auf einer Tiefe von 20 Fuß unter Niederwasser in der 

Nähe des Südbollwerks alte Senkkasten vor, die auseinandergenommen werden muß-

ten. Tie Beseitigung derselben (50 Kub.-Faden) geschah mit Hilfe des Ereavators. 

f. Die Lrgänzilngsarbeiten. 

(Sine Ergänzungsarbeit, die hauptsächlich vom Ercavator mit geringer Ztthilfe-

imhmc von Tauchern ausgeführt wurde, war die Vertiefung der Durchfahrt zwischen 

dem Süd- und Westbollwerk (des sogen. Grandyschen Loches). Diese beiden 

Bollwerke bildeten früher ein Ganzes, mit der späteren Erbauung des Kriegshafens 

im Jahre 1818 wurde jedoch eine Durchfahrt daselbst nothwendig, doch wurde sie 

anfänglich nicht tief angelegt. In späteren Jahren hat man öfters den Versuch 

gemacht dieselbe zu vertiefen. 1885 wurde dieselbe auf Kosten des Bantenmini-

steriums bis auf 15' unter Niederwasser vertieft, welche Arbeit damals vom Börsen-

Gomite mit einem Ercavator, der bald darauf verkauft wurde, ausgeführt wurde. 

Im vorigen Jahre 1889 wurde nun diese Durchfahrt bis auf 20' unter Niederwasser 

vertieft, wozu die Auseinandernähme von 200 Cubik-Faden unter dem Wasser 

befindlicher, sehr fest gebauter Senkkasten-Fundamente des Bollwerks nothwendig 

wurde. Diese Arbeit wurde int Laufe des Sommers vom Ercavator zu Ende 

geführt, welcher seine Arbeitseantpagne im Cetober 1889 schloß. 

g. Die ^öschungsbefostigung 

zwischen dem netten Bassin und dem neuen Quai der Vktotiabnicfe, von welcher 

ein Theil von 35 Faden Länge schon 1884 ausgeführt worden war, wurde im 

August, September und Cetober zu Ende geführt. 
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h. Die Pflasterungsarbeiten 

wurden im Laufe des August und September im Umfange von 1800 Quadrat-

Faden fertiggestellt. Die Planirung, Reinigung, Ausräumung, sowie das voll­

ständige Jnstandbringen aller nenhergestellteu sowie früheren Flächen um das neue 

Bassin herum sowie am ncnen Quai war bis zum 15. Cetober 1889 fertigge­

stellt und der Besichtigung durch die Regierungscommission übergeben. 

UederHaupt sind bis zum 1. November 18s9 alle Arbeiten beendet und als 

fertiggestellt anerkannt worden. Die endgiltige Uebernahme aller beendeten Bau-

werke seitens der Krone hat nach dem Contraet erst nach einem Jahre nach ihrer 

Fertigstellung, also im Laufe des Sommers und Herbstes 1890 zn geschehen. 

Für alle Arbeiten sind bis jetzt dem Börsen-Comitö rund (550,000 Rbl. be­

zahlt worden. Es bleiben etwa noch 25,000 Rbl. zn bezahlen, von welcher 

Summe mehrere Posten tHeils von der Reichseontrole, tHeils von der Bauinspeetion, 

als zweifelhaft beanstandet werden. 

F ü r  d a s  J a h r  1  8 9 0  s i n d  l a u t  d e m  V o r a n s c h l a g  d e s  B u d g e t s  d e s  B a u t e i l -

mimsteriums pro 1890 für den Revaler Hafenbau laut § 25, Pkt. 3 dieses 

Budgets ausgeworfen: 72,500 Rbl. In der erläuternden Bemerkung zu diesem 

Budgetposten heißt es daselbst: 

„Räch dem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten vom 12. Juni 1885 

wurden für die neuen Arbeiten im Revaler Hafen 005,400 Rbl. abgelassen. Die 

für die Wetterführung dieser Arbeiten noch erforderlichen Summen (die Kosten der 

Arbeiten waren im Ganzen in der Vorstellung des Ministers der Wegeeommu-

nieation vom 13. Mai 1885, Nr. 2602 mit 1,990,800 Rbl. berechnet worden) 

konnten vom Minister der Wegecommnnieation in die Budgets der nächstfolgenden 

3 Jahre, gerechnet vom Jahre 1886 an, eingebracht worden. 

„Zum Beginn dieser Arbeiten wurde am Ende des Jahres 1886 geschritten. 

Zur Ausführung derselben winden assignirt: 

laut Budget vom Jahre 1885 (§ 18, Pkt. 9) . . Rbl. 605,400 

1887 23, Pkt. 21 . . „ 14,050 

„ 1888 (§ 29, Pkt. 3) . . „ 16,550 

„ 1889 (§ 26, Pkt. 3) . . „ 80,000 

Rbl. 716,000 

oder nach Abzug der Summe von 35,608 Rbl. welche nach Schließung des Eredits 

vom Jahre 1 S.S:, den Ressourcen der Reichsrentei zugezählt worden war, tatsächlich 

nur 680,392 Rbl. Für diese Summe ist eine Eapitalremonte der den Hafen 

schützenden Bollwerke ausgeführt, l<><> laufende Faden Steinquai der früheren 

Victoriabrucke erbaut, und der vor diesem Quai befindliche Theil des Häsens auf 

23 Fuß vertieft worden. 
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„Diese Arbeiten, welche vom Revaler Börsen-Comitü in Entreprise ausgeführt 

werden, sollen zum Schluß des Jahres 1889 beendigt sein. 

„Laut Budget pro 1890 werden zum Beginn der weiteren Arbeiten zur 

Verbesserung des Revaler Hafens, wie sie in der qu. Vorstellung des Wegebau­

ministers vom 13. Mai 1885 Nr. 2662 aufgezählt sind, 75,000 Rbl. gefordert, 

und darunter: a) 14,050 Rbl. für den Unterhalt der Regiernngsinspeetion der 

Arbeiten (yiipaiueuie paoorb) und b) 2500 Rbl. für den Unterhalt der örtlichen 

Eontrole, welche letztere Summe jedoch ans dem Budget der Reichseontrole zn 

bestreiten ist, so daß seitens des Bautenministeriums nur 72,500 Rbl. gefordert 

werden." 

Für Remontcarbciten beim neuen Bassin sind im Jahre 1889 seitens 

der Krone 1018 Rbl. 09 Mop. verausgabt worden. Diese Rcmontearbeiten wurden 

ebenfalls durch das Revaler Börsen-Comit^ ausgeführt. 

2. Die Legung von Schienengeleisen und die Erbauung von 
Speichern beim neuen Bassin. 

Im Jahre 18S9 hat das Börsen-Eomite! keine Gelegenheit gehabt, zu Gunsten 

dieser Angelegenheit irgend welche Schritte bei den resp. Regiernngsinstitutiouen zn 

thun. Dieselbe befindet sich noch augenblicklich in demselben Stadium der Vor-

berathung, wie solches in dem Rechenschaftsbericht pro 1888 des Weiteren mit-

getheilt worden. 

f'L Schwierigkeiten beim Lagern der Vnnmwolle 
im Hafenrayon. 

Beim Schreiben vom 27. Januar 18S9 übersandte das Revaler Stadt-

a  m t den nachfolgenden A n t r a g des R e v a l s ch e n P olizei m e i st e r v vom 

19. Januar Nr. 396 dem Börsen-Comit6 zur Begutachtung: 

„In letzter Zeit sind sehr häufig Feuerschäden bei der unter freiem Himmel 

lagernden Baumwolle ausgebrochen und die Ursachen dieser Brände sind in den 

ungünstigen Plätzen zu suchen, an denen diese leicht entzündbare Baumwolle gelagert 

wird, so z. B. an den Schienensträngen der Bahn, wo unaufhörlich die Loeomotiven 

verkehren, und an den städtischen Boulevards, wo stets ein lebhafter Verkehr des 

Publieums stattfindet. 

„Ilm derartige Unglücksfälle in Zukunft zu verhindern beehre ich mich Ew. 

Hochgeboren ergebenst zu ersuchen, in Grundlage des Art. 104 der Städteordnung 
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bei der Stadtverordneten-Versammlung zu beantragen, daß gemäß Art. 103 der 

Städteordnung eine verbindliche Verordnung erlassen wird, welche das 

Lagern von Baumwolle überall anders als in Speichern und auf Plätzen außer-

halb der Stadt verbietet." 

Zu diesem Antrage des Polizeimeisters äußerte sich das Börsen-

C om i te in seinem Schreiben an das Stadtamt vom 1. Februar Nr. 33, wie folgt: 

„(S"Ö würde unbedingt die gänzliche Unterdrückung d.'S bis jetzt über den 

Revaler Hafen betriebenen lebhaften Baumwollenspeditionshandels zur Folge haben, 

falls die vom Polizeimeister beantragte verbindliche Verordnung durchgeführt werden 

würde, da Baumwolle, trotzdem sie ein werthvoller Handelsartikel ist, doch keine hohen 

Speditionskosten verträgt, und dieselbe auch sonst überall, wo sie als Durchgangsgut zur 

Versendung gelangt, in dergleichen Weise wie hier behandelt, d. h. unter freiem Himmel 

gelagert wird. Wenn nun das Stadtamt nach dieser Richtung hin irgend eine ver-

bindliche Verordnung erlassen, resp. der Polizei in Vorschlag bringen wollte, so 

müßte vor allen Dingen der Bahn die stricte Vorschrift ertheilt werden, ihre 

sämmtlichcn Locomotiven, welche auf den hiesigen Schienensträngen verkehren, mit 

Funkensängern und verschließbaren Aschkasten zu versehen. Es scheint zweifellos zu 

sein, daß z. B. der letzte Baumwollenbrand gerade den Funken einer vorüber-

fahrenden Loeomotive sein Entstehen verdankt, und auch bei den früheren Bränden 

ist die Möglichkeit einer gleichen Entnehnngvnrsache des Feuers nicht ausgeschlossen, 

vielmehr sprechen manche Umstände gerade für eine solche Entstehungsursache. Auch 

mag es constatirt werden, daß das Feiler fast immer unter den hart bei den 

Schienensträngen gestapelten Ballen ausgebrochen ist, während die Nähe der vom 

Publicum stark freqnentirten Promenade, wie solches vom Polizeimeister ange­

nommen wird, in dieser Hinsicht weniger eine Gefahr in sich schließt. Was also 

liegt näher, als gerade die Bahn zur Vornahme und strengen Beobachtung aller 

derjenigen Vorsichtsmaßregeln zu veranlassen, durch deren Vernachlässigung die Eilt-

stehung der Brände bis jetzt entschieden begünstigt worden ist. 

„Weiter dürfte es sich empfehlen, zu bestimmen, daß, wo Baumwolle unter 

freiem Himmel gelagert wird, die Vorsichtsmaßregel zn beobachten wäre, daß sie 

nicht in zu umfangreichen Stapeln gestapelt und zwischen jedem Stapel ein 

Zwischenraum freigelassen werde. Dadurch würde jedenfalls die Gefahr einer größeren 

Ausdehnung des Feuers int Halle eines Brandschadens erheblich vermindert werden. 

Ueberhattpt darf die Gefahr, welche für die Stadt durch die Baumwollenbrände ent­

stehen kann, nicht überschätzt werden, denn es ist bis jetzt stets, trotz der oft ungün­

stigen Witterungsverhaltnisse, gelungen, die Brände zu loealisircn, so daß außer der 

Baumwolle selbst keine anderen Werthobjecte in Feuer aufgegangen sind. Daß die 

Gefahr auch selbst vom >11, der doch entschieden Veranlassung hätte, in dieser 

Ziehung die größte Vorsicht >tt beobachten, nicht so hoch veranschlagt wird, be­

weist der Umstand, daß das Zolldepartement, nachdem die nöthigen Löschvorrich-
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tungcn an der Hafenstraße angebracht worden sind, es wiederum gestattet hat, 

Baumwolle an dieser stark frequentirten Gegend zu lagern. 

„Im Interesse der Erhaltung des hiesigen Baumwollenhandels müßte also, 

nach dem Dafürhalten des Börsen-EomiteS, mit allen Mitteln dahin gestrebt werden, 

daß die vom Polizeimeister beantragte verbindliche Verordnung nicht in Kraft trete, 

und muß das Börsen-Comite es dem geehrten Stadtamt anheimgeben, dem Polizei-

meister diejenigen, in diesem Schreiben empfohlenen Vorsichtsmaßregeln in Vorschlag 

zu bringen, welche dazu geeignet erscheinen, weiteren Baumwollenbränden nach 

Möglichkeit vorzubeugen." 

Den vereinten Bemühungen des Stadtamts und des Börsen-Eorniteö gelang 

es freilich, das Inkrafttreten dieser den Baumwollenhandel außerordentlich bedro-

henden Maßregel des Polizeimeisters aufzuhalten, doch mußte das Stadtamt 

s i c h  d a m i t  e i n v e r s t a n d e n  e r k l ä r e n ,  d a ß  d  i  e  P  l ä t z e  b e i  d e r  K o h l e  n p l a t t -

f o r i n  d e r  E i s e n b a h n ,  u n t e r  d e r  S t r a n d p f o r t e n a n l a g e ,  l ä n g s  

d c m  P e t e n b e r g f c h e n  W e g e  z u k ü n f t i g  a n s  d e r  Z a h l  d e r  S t a p c l -

Plätze für Bauntwolle ansgeschlossen wurden. Auf allen übrigen 

Plätzen, auf welchen bisher Baumwolle gelagert wurde, sollte auch in Zukunft 

solches gestattet sein, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß zur Verhütung 

einer Feuersgefahr Vorsichtsmaßregeln ergriffen werden. 

Ein theilweises Aequivalent für die Ausschließung der hier benannten Plätze 

ans der Zahl der Baumwolleustapelplätze wurde den Banniwollenspeditenren durch 

d i e  H e r r i c h t u n g  e i n e s  n e u e n  S t a p e l p l a t z e s  a u f  d c i n  G i r a r d ' s c h c n  

G r u n b st ü ck e in ber Nähe der Simeonskirche geboten. Dieser Platz war wäh­

rend des Sommers gehörig planirt, ein Dlieil besielben auch gepflastert und derselbe 

durch Schienengeleise mit dein sogenannten Speicherstrang ber Baltischen Bahn ver­

bunden worben. Außerdem waren auf dem Platze zwei verbeckte Plattformen zur 

Lagerung von Waaren erbaut, der ganze Platz mit einem festen Zaun umgeben 

und für gemigenbe Beleuchtung desselben Sorges getragen worden. Anfang Cetober 

war derselbe völlig fertiggestellt und konnte der allgemeinen Benutzung übergeben 

werden. Für bie Lagerung von Baumwolle auf bemfelben sollte zu zahlen sein: 

Für bie ersten 2 Monate 5 Kopeken pro Ballen unb für jeben angebrochenen wei­

teren Monat weitere 2 Kop. pro Ballen. Die Lagerung von anderen Import­

gütern auf diesem Platze sollte jedesmaliger besonderer Vereinbarung vorbehalten 

bleiben. Für bie Benutzung bes Speicherstranges ber Bahn ist eine Abgabe von 

1 Rbl. 10 Kop. pro Waggon zu entrichten, von benen 72 Kop. pro Waggon am 

Bestimmungsorte ber Waarc nachgenommen werben können, während die 

übrigen 38 Mop. hier am Crt der Bahn zu entrichten sind. Für Baumwolle, 

welche auf diesem Platz gelagert wird, wurde außerdem bie Artelltore um '/« Kop. 

pro Pub ermäßigt, b. h. auf '/- resp. :l » Kop. pro Pub festgesetzt. 
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4. Maßregeln gegen die Ausbeutung der Matrosen durch 
die sogen, „ßrimpen". 

Vom D e p a r t e m e n t  f ü r  Ha n b e i  i m b  M a i t u f a c t i t r e l t  e r g i n g  a m  
21. Januar 1889, Nr. 733, folgendes Rescript an das Börfen-Coinitc: 

„In Grundlage des in England am 2. August 1880 erlassenen Gesetzes über 

bie Matrosen der Handelsflotte (Merchant Seamen Act. Art. 5 und 6) ist es 

— zur Vorbeugung gewissenloser Handlungen einer befonberen Classe von Leuten, 

welche sich in den englischen Häfen in gewinnsüchtiger Absicht mit ber Verlockung 

von Matrosen von Kauffahrteischiffen beschäftigen und dort unter beut Namen 

„Gr int peit" (cvimps) bekannt sind — Privatpersonen bei Strasanbrohung*) ver­

boten, ohne Erlaubnis; bes CapitänS die in den bezeichneten Häfen cinlaufcnben 

Schiffe früher zu betreten, als bie Matrosen, von biefeit Fahrzeugen entlassen, wie 

auch aus denselben zu verbleiben uitb nach geschehener Aufforderung bas Schiff 

zu verlassen. Gemäß bemselben Gesetze kann diese Regel auch auf Schiffe anberer 

Staaten in beut Falle auögebehnt werden, wenn diese Staaten ihre Geneigtheit er­

klären, ähnliche Regeln bezüglich bes Besuchs englischer Schiffe in ben Grenzen 

ihrer territorialen Gewässer zu erlassen. 

„In Folge dessen hat sich die englische Regierung an bie unsrige mit bettt 

Vorschlage gewanbt, ob sie es nicht für möglich erachte, mit Englanb in's Einver­

nehmen fich zu setzen über bie Frage wegen Ausbehnung ber obigen Gesetzesbestim­

mung auch auf russische Fahrzeuge in englischen Häfen, bei Aufstellung ähnlicher 

Regeln für die russische Häsen besuchenden englischen Schiffe. 

„Unabhängig hiervon bat unser Consul in Hu II, in Veranlassung ber vorlie­

genden Frage, mitgetheilt, daß russische Matrosen in englischen Häfen durchaus 

nicht feiten Cvfer obenbezeichneter Personen werden und daß die ungesetzlichen Hand­

lungen dieser Letzteren wegen mangelnden Einvernehmens zwischen Rußland und 

Englanb bezüglich dieses Gegenstandes unbestraft bleiben. 

„Bei Uebermittelung des hier Dargelegten ersucht das Departement für Handel 

und Mauufactureu im Austrage des FinanzmininerS das Revaler BörseivComitü 

ergeben)!, ihm fein Gutachten bezüglich der Frage darüber mittheilen zu wollen, ob 

nach Ansicht des Contit<s die oben dargelegten Mißbrauche in Bezug auf die 

Matrosen russischer Schiffe, welche die englischen Häfen besuchen, bie Nothwenbig-

feit zur Ergreifung irgenb welcher Maßnahmen dagegen erheischen und ob es über­

haupt im Interesse unserer Schifffahrt sich als wünschenswert!) barstelle, analog beut 

allegirtcn englischen Gesetze, Strafbestimmungen auch für ben Besuch von ftaufahrtei-

schiffen in unteren Häfen seitens privater Personen festzusetzen, damit in der Folge 

unsere Schiffe denselben Schutz in den englischen Häfen genießen können." 

) Tic »träfe beträft nicht über Psd. 2t. oder nicht übet 0 Monate Gefängnis,. 



In seinem Gutachten vom x Februar 1889, Nr. 35 sprach das Börsen-

G omite sich u. A. wie folgt, über die vorliegende Materie aus: 

„ 8 ü  w ü n s c h e n s w e r t h  e s  a u c h  e r s c h e i n e n  m a g  —  i m  H i n b l i c k  a u s  d i e  i n  d e n  

englischen Häfen ihr Unwesen treibenden unredlichen Leute, welche unter dein Neimen 

„Crimpen" bekannt sind — daß die qu. englische Gesetzesbestimmung der Merchant 

Seamen Act auch für die England besuchenden russischen Schiffe Anwendung 

finde, so muß doch die Einführung einer ähnlichen Bestimmung für die Nußland 

besuchenden englischen Schiffe weder im Interesse der Schifffahrt als wünschenö-

werth, noch als irgendwie durch die hiesigen Verhältnisse bedingt betrachtet werden. 

In Rußland fehlt vor allen Dingen die in England vorhandene Voranssetznng zum 

Erlaß eines derartigen Verbots, d. h. die Existenz einer bestimmten Elasse von 

Leuten, welche in unredlicher und eigennütziger Absicht sich damit beschäftigen die 

Matrosen von den Schiffen wegzulocken. Wenn derartige Fälle auch zuweilen in 

russischen Häfen vorkommen mögen, so gehören sie doch jedenfalls zu den Selten-

Helten. Als Hauptgrund für diese Erscheinung ist gewiß auch der anzusehen, daß 

die russischen Zollbestimmungen es fremden Personen schon sehr erschweren, wenn 

überhaupt möglich machen, die aus ausländischen Häfen angekommenen Schiffe zu be­

treten. Die zollamtliche Controle der Schiffe ist bereits jetzt, wie bekannt, in 

Rußland eine viel strengere, als in vielen anderen Staaten, und sind gerade in den 

letzten Jahren verschiedene erschwerende Bestimmungen nach dieser Richtung erlassen 

worden. Wollte man aber mm die bereits bestehende Controle uoch durch die Bestim-

mutig verschärfen, daß es fremden Personen — und dieser Begriff kann sehr weit aus-

gedehnt werden — überhaupt verboten wird, englische Schiffe zu betreten, so würde vor-

aussichtlich auch die Bewachung dieser Schiffe seitens des Zolls eine strengere werden, 

und würden auch dann wahrscheinlich alle diejenigen vielen Formalitäten wachsen, 

welche bereits jetzt beim Einelariren und Entlöschen der ausländischen Schiffe zu 

beobachten sind. Für Schifffahrt und Handel würde sich also eine derartige Be-

ftimtnung als drückend und nachteilig erweisen. Da jedoch, wie erwähnt, in Ruß­

land die nöthige Voraussetzung zum Erlaß des qu. Verbots nicht vorhanden ist, so 

dürste es vielleicht nicht unmöglich sein, daß die englische Regierung, falls ihr 

dieser Umstand auseinandergesetzt wird, sich dazu bereit erklärt, das in England 

für die englischen Schiffe bestehende Verbot in Bezug auf das Betreten der Schiffe, 

auf Wunsch der russischen Regierung, a uf d i e r u s s i s ch e n 2 ch i f f e a u ch 

d a n n a u s z u d e h n e it, falls in Rußland ein ähnliches Verbot für englische 

Schiffe nicht erlassen wird." 

5. Die projectirte Verstaatlichung der städtischen 
Hasenabgaben. 

Von dem Petersburger Agenten des Börsen Gomitvo lies am 28. August 1889 

Nr. 722 folgendes Schreiben ein: 
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„Das Departement für Handel und Manufakturen bat mir ein, auf dessen 

Anordnung gedrucktes Memorial betreffs der Frage wegen Durchsicht der im Reiche 

zur Erhebung kommenden Hafensteuern zur etwaigen Meinungsäußerung betreffs 

der baltischen Ostseehäfen zugestellt. Das Memorial enthält zunächst eine Auf-

zählung der sännntlichen Steuern, welche in den Häfen des Reichs, theils zum 

Besten der Kronseasse, theils zu den Einnahmen der Städte und städtischen Jnsti-

tuüonen zur Erhebung gelangen, und demnächst Vorschläge zur Erhebung und Re-

gnlirung der einzelnen Steuern. 

„Betreffs der Ostseehäfen und speeiell Revals entnehme ich nun folgende Daten 

und Vorschläge diesem N!emorial: 

A. Stenern zum Besten der Krone. 

„In allen Häfen des Reichs wird auf Grund der Artikel 1003—1098 des 

Z o l l u s t a v s  e i n e  L a s t e  1 1  s t e  1 1  e r  z  1 1  m  B e s i e  1 1  d e r  M r 0 1 1  c  i m  B e t r a g e  v 0 n  

•"> K 0 p. pro Last einkommendcr Schiffe und in demselben Betrage von der Last 

ausgehender Schiffe erhoben. Schiffe, welche ans dem Auslände eintreffen und sich 

nach einem russischen Hafen begeben, zahlen nur für die Herkunft; Schiffe, welche 

aus einem russischen Hafen kommen, und ins Ausland gehen, zahlen nur für den 

Ausgang; Schiffe, welche aus einem russische« Hafen kommen nnd sich nach einem 

russischen Hafen begeben, der an einem anderen Meere liegt, zahlen nur den vierten 

Dheil, wenn aber die Häsen an einem und demselben Meere liegen, so zahlen sie 

gar nichts. Fahrzeuge mit Rauminhalt von weniger als lo Last sind von dieser 

Steuer befreit. 

„Diese Kronslastensteuer stellt sich gegenüber deu Steuern zum Besten der 

Stadt und der örtlichen Institutionen als außerordentlich niedrig heraus. Mit 

Rücksicht auf die bestehenden Vergünstigungen haben die Kronssteuern in den 

Jahren 18sr>, 1 ssii und 1887 nicht einmal \ Kop. pro einkommende und ans-

gehende Last betragen. Der Betrag dieser Steuer auch im Verhältnis; zu den 

Frachten ist sehr niedrig. So betrug die Fracht von Libatt nach London z. B. 

im September iss7, wo sie sehr niedrig war, 7 Rbl. Kop. pro Last, und 

trotzdem betrug die Kronvlastensteuer nur etwa 1,2 pCSt. dieser Fracht. Mit Rück­

sicht hierauf erscheint eine Erhöhung der Kroitfllaitensteuer nicht nur bis zum dop­

pelten, sondern auch bis zum dreifachen Betrage, d. h. bis 15 Kop. pro einkom­

mende und ebenso viel für ausgehende Last als vollkommen möglich und würde 

<das Kaspische Meer ausgenommen, welches nur von russischen Fahrzeugen befahren 

wird und wo die Kronvlastensteuer nach wie vor mit 5 Kop. pro Last zur Erhebung 

gelangen soll» mit etwa ui,s p(£t. auf fremde und nur mit 8,1 pCt. auf russische 

Schiffe entfallen. 

„Außer der allgemeinen Kronslastensteuer wird zur KronSeasse auch eine 

besondere Cuarantänc Steuer im Betrage von 2'MOP. pro Last von ans dem 
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Auslände kommenden Schiffen erhoben. Die Eingänge dieser, zur Unterhaltung 

der Quarantänen bestimmten Steuer werden im Budget des Ministeriums des 

Innern aufgeführt. 

„Zu den Kronssteuern gehören zwar noch mehrere, hier nicht specificirte 

Steuern als wie namentlich: die Lotsensteuer, die Steuer für Ausstellung des 

Patents zur Führung der russischen Flagge, für das Ausmessen der Schiffe, die 

mit der Erfüllung von Zollformalitäten für seewärts eingeführte Waare verbundenen 

Steuern, darunter die Canzleigebühren für das Schreiben von Documenten und 

andere als Zahlung für fpecielle Dienste erscheinende Steuern; allein diese theils 

aus Schiffe, theils auf Waaren fallende Steuern treten aus dem Gebiet der eigent-

lichen Hafen steuern heraus, welche letztere für die Einfahrt in den Hafen und für 

die Benutzung von Hafenanlagen erhoben werden. 

1$. Steuern zum Besten der Städte und örtlicher Anstalten. 

1. Steuern von Fahrzeugen. 

„In den Häfen der Ostsee, darunter auch in Neval, wird in Grundlage 

Allerhöchster Befehle eine Lastensteuer im Betrage von 23 Mop. pro Last von 

Schiffen weiter Fahrt und von 7 '/» Mop. pro Last von Cabotagesahrzeugen er-

hoben, und zwar zur Deckung der Ausgaben für die Unterhaltung der Anlege-

plätze, Bollwerke u. f. w. 

IL Steuern von IPaaren. 

„In Neval wird eine Procentsteucr im Betrage von pEt. vom Werth der 

ankommenden und ausgehenden Waaren in Grundlage eines besonderen Allerhöchsten 

B e f e h l s  e r h o b e n .  E i n e  f p e c i e l l e  B e s t i m m u n g  h a t  j e d o c h  d i e s e  S t e u e r  n i c h t .  

Der durchschnittliche Betrag dieser beiden Steuern stellt sich für Reval wie folgt: 

Die Hafensteuer von 23 Mop. pro Last stellt sich auf . . . 34,644 Rbl. 

Die Procentsteuer von -/••» Mop. vom Werth der Waaren. . 73,243 „ 

Zusammen 1 <»7,887 Rbl. 

„Bezüglich der Hafensteuern in den Städten d:r Ostsee tnust jedoch bemerkt 

werden, das; die Auszählung der Steuern, welche in Grundlage der Städte-Ordnung 

(und nicht kraft specicller Allerhöchster Befehle) erhoben werden, nicht vollständig 

ist, weil die Zollämter keine Mcnntuiü von städtischen Steuern haben. Auf solche 

Weise sind hier mehrere Abgaben für Anlegung an's Ufer, für Schiffsstege, für 

die Benutzung des Territoriums des Hafens zur Niederlage von Waaren und der-

gleichen mehr nicht aufgenommen worden. 

Zu den Vorschlägen behufs Organisation der städtischen Hofenstenern über-

gehend, ist im Memorial zunächst Nachstellendes angeführt. 

„Fast alle Ausgaben für die Reorganisation unserer Handelshäfen werden 

aus den Mitteln der Reichmcntci bestritten, während die Städte alle Vortheile von 



17 

deren Verbesserungen genießen, ohne irgend welchen Antheil an diesen Ausgaben zü 

nehmen. Das rasche Anwachsen der Hafenstädte, dank vorzüglich dieser Cvgatti|~a; 

tion und Erweiterung der Hafenaulagett, ist auch mit einer Erhöhung der örtlichen 

Eiuitahmequellen, welche im Artikel 128 der Städte-Ordnung aufgeführt find, ver­

knüpft. Die Städte benutzen jedoch selten diese Cuelleu und nehmen noch seltener 

ihre Zuflucht zu bat im Artikel 135 der Städte-Ordnung erwähnten Steuer» von 

Wohnungen, indem sie es vorziehen, auf eine Besteuerung des eingehenden unb aus­

gehenden Handels unb der Schifffahrt, loszugehen, welche jedoch keine örtliche, 

sondern allgemein reichsrechtliche Bedeutung haben. Eine solche Sachlage kann 

selbstverständlich als keine normale erachtet werden unb hat daher bas Finanzmini-

sterium in Bezug auf Odessa, Reval und Liban auf die Rothwendigkeit hingewiesen, 

die städtischen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Ausbau der erwähnten 

Häfen heranzuziehen. 

„In gegenwärtiger Zeit hat das Ministerium ber Wege-Commnnicationen bie 

allgemeine Frage bezüglich bes Ersatzes ber Ausgaben ber Krone für bie Organi-

sation der Handelshäfen vermittelst der örtlichen Stenern angeregt. Anßerbem 

stehen der Reichsrentei bie Ausgaben für bie Organisation ber Verwaltungen 

unserer Handelshäfen bevor. Bekanntlich befind:! sich zur Durchficht bes Reichs­

raths ber Entwurf zu einer Verotbnung über bie Verwaltung besagter Häfen, 

welcher von einer Commission unter Vorsitz bes Wirklichen Geheimraths Stoja-

nomofi) ausgearbeitet worden, und hat der Finanzminister sich über biefen Entwurf 

dahin ausgesprochen, daß die Realisation desselben in Abhängigkeit gestellt werben 

müsse von der Heranziehung örtlicher Einnahmequellen zur Deckung der für ben 

erwähnten Zweck benöthigten Ausgaben, welche nach diesem Entwurf auf 240,000 

Rbl. pro Jahr berechnet werben. 

„Mit Rücksicht hierauf muß man zu ber Annahme gelangen, baß bei einer 

Reorganisation ber Hafen steuern nicht so sehr aus eine Vcringerung biefer Steuern, 

als vielmehr auf bie Feststellung einer solchen Ordnung Gewicht gelegt werben 

muß, bei welcher ber Eingang biefer Steuern für ben Nutzen und bie Bebürfniffe 

unseres Handels verwandt würben. 

„Das könnte aus zweierlei Weise erreicht werben: 

11 inbem man den Hafensteuern die Bedeutung örtlicher Einnahmequellen läßt 

ober aber 

2i indem man diese Steuern für eine Einnahme der Krone erklärt, zum Ersatz 

der theils gebrachten, theils oitnoch bevorftebenben Ausgaben der Reichsrentei 

für bie Verbesserung unserer Häfen. 

Nach Vorausschickung alles Vorstehenden geht bas Memorial auf bie ein­

zelnen Steuern selbst über: 

„ I .  Die in ben hauptsächlichsten Häfen der Ostsee zur Herstellung unb Unter-

Haltung ber Häfen, Cuaio und Bollwerke vir Erhebung gelaitgenbe Lastensteuer im 

betrage von 21 Uop. von der Last der aus dem Auslände kommenden Schiffe unb 
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72 =$ Kop. pro Last von Cabotagesahrzengen ergiebt eine durchschnittliche Jahres-

einnähme von 181,000 Rbl. Wenn diese Steuer auch sehr hoch erscheint, so sind 

doch feine Beschwerden ihrer Höhe wegen verlautbart worden und da sie bereits 

seit vielen Jahren besteht, so dürfte sie wohl auch kaum zu ermäßige» sein. Jeden-

falls würde bei der höchst beschränkten Anzahl russischer Fahrzeuge, welche die 

baltischen Häfen besuchen, eine etwaige Ermäßigung dieser Steuer fast ausschließlich 

den Ausländern zu Gute kommen. Nur die Belegung der Eabotagefahrzeuge mit 

dieser Lasteusteuer von 72/s Mop. pro Last für jede Aukuuft erscheint zn bedrückend, 

da diese Fahrzeuge während einer Navigation mehrere Fahrten ausführen unb 

demnach ungeachtet bes geringeren Betrags ber Steuer in russischen Häfen bisweilen 

mehr zahlen, als bie auswärtigen Schiffe. Es wäre baher gerechtfertigt, auf diese 

Fahrzeuge bieselbe Vergünstigung anzuwenden, welche den Dampfern mit termin­

lichen Fahrten zusteht und bekanntlich betritt besteht, daß dieselbe während ber 

Navigation bie Lastensteuer zum Besten der Krone nur einmal bezahlen. 

„IL Die in den meisten Häfen ber Ostsee im Betrage von '-/3 pEt. vom 

Werthe ber Waaren, sowohl ber einfonmtenben, als mich der ausgehenden, zur 

Erhebung gelangende Procentstcuer ergiebt im Iahresdurchschuitt eine Summe von 

228,500 Rbl. Sie soll nach wie vor in demselben Betrage zur Erhebung gelangen, 

jeboch hinkünftig zum spccieÜcn Mronscapital geschlagen werben, welches für bie 

Organisation ber Häfen gebildet wird. 

Auf ©rund alles Vorstehenden wird vorgeschlagen: 

„ 1 .  D i e  i n  a l l e n  H ä f e n  d e s  R e i c h s  z u r  E r h e b u n g  g e l a n g e n d e  K r o n s l a s t e n s t e u e r  

von 5 Kop. auf 15'Mop. pro einkommenbe und auf ebensoviel pro auS-

gehende Last zu erhöhen. Nach dem 14jährigen Durchschnitt von 1875 bis 

1888 inet, hat bisher diese Steuer jährlich 220,075 Rbl. ergeben, würbe 

sich also hinkünftig auf 660,000 Rbl. jährlich steigern. 

„2. Die in ben Haupthäfen der Ostsee zur Erhebung gelangende Steuer von 

2 3  K o p .  p r o  L a s t  v o n  d e n  a u s  d e m  A u s l a n d e  k o m m e n d e n  

S c h i f f e n  u n d  v o n  7 M  o  p .  p  r  o  L  a  s t  v  o  n  E a b o t  a  g e  -  F  a  h  r -

zeugen u n v e r ä tt bert b e i j u b e h alten, nur den Betrag von 

7'/:' Mop. von Cabotage-Fahrzeugen bloo einmal in der .liavigatioit von 

einem solchen Fahrzeuge ztl erheben und die Steuer von 23 Mop. resp. 

7- :J Mop. auf die Städte Narva, Arcnoburg, Dago und Peritan ansztt-

behnen, dagegen die bafclbst zur Erhebung kommenden Lastensteuern in Wegfall 

kommen ztl lassen. 

„3. Die P r o c e n t f t e u e r  v o n  '  »  p C t .  v o m  W e r t h e  b e r  e i n f o m -

m e n  b e n  u n b  a u s g e h e n d e n  W a a r c u  i n  a l l e n  O s t  s e e h ä  f c n  

zum Kronscapital zu schlagen, welches zum Ausbau und zur 

Unterhaltung der Häfeu beo Reichs gebildet wird. 

„4. Die V e r w a l t u n g  a l l e r  H a f e n  s t e u e r n  d e n  n e u  z u  g r ü n  d e n -

den Hafen- Ver wa 11ungen zu ü bert r agen, welche in den 
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Handelshäfen des Reichs auf Grund der, von der Commission unter Vorsitz 

des Wirklichen Geheimraths StojanoivSkn ausgearbeiteten Hauptprineipien 

errichtet werden. Die Erhebung der Steuern selbst wäre, nach wie vor, den 

Zollämtern 511 überlassen uud wären letztere von den Beamten der Hafen-

Verwaltungen darin uöthigenfalls zu untersriitzen. Die erhobenen Smnmen 

haben die Zollämter allmonatlich den örtlichen Reuteien behufs Zuzähluug 

zum besonderen Specialfond zu übergeben. Für Rechnung dieser Summen 

wären folgende Ausgaben zn bestreiten: 

a) für Unterhaltung der neuen Hafenverwaltungen; 

Ii) zur Refundirung der kosten für die Organisation unserer Handelshäfen 

an die Krone, in dem Betrage, wie Solches nach Uebereinknnft der Ministerien 

der Finanzen, der Wegeverbindungen und der Reichscontrole für erforderlich be­

funden wird; 

c) für weitere Verbesserung unserer Häsen und Herstellung von Anfahrten zu 

denselben; und 

(1) für Zahlungen auf Anleihen, welche zu solchem Zweck geschloffen werden. 

„Unabhängig hiervon müßte im Laufe einer bestimmten Frist, nicht über 

10 Jahre hinaus, ein bestimmter Dheil der eingegangenen Hafensteuern, 

g e g e n  2 < >  p ( 5 t .  d e r s e l b e n  z u r  D i s p o s i t i o n  d e r  S t ä d t e  f ü r  d i e  D e c k u n g  

d e r  a l l g e m e i n s t ä d t i s c h e n  B e d ü r f n i s s e  g e s t e l l t  w e r d e n .  

Nach Errichtung der Hasenverwalt»mgen wäre denselben die genaue Erörterung 

der Frage bezüglich des Anrechts der Städte zur Erhebung derjenigen Steuern 

zu übertragen, welche auf Grund der Artikel 119 und 123 der Städte-

Ordnung eingeführt sind. Hierbei wäre festzustellen, ob zur Zahl städtischer 

VermögenSobjecte diejenigen Hasen-Einrichtungen und Vorrichtungen gehören, 

für deren Benutzung die Steuern festgesetzt worden sind. Demnächst wäre 

dafür vt sorgen, daß die Steuern lediglich für die Benutzung der erwähnten 

VermögenSobjecte erhoben und daß die Städte verpflichtet werden, diese 

Vermögensobjecte in gehörigem Zustande zu halten. Die definitive Entschei­

dung der Fragen betreffs der Berechtigung der Städte zur Erhebung der 

erwähnten Steuern wird der Uebereinknnft der Ministerien der Finanzen, 

des Innern, der Wegeverbindungen und der Reichseontrole anheimgestellt; 

falls aber eine solche Uebereinknnft nicht zu Stande kommt, wird die Sache 

zur Entscheidung des Minister-Eomitc'S übergeben. 

„Indem ich über alles Vorstehende dem Reiflichen Börsen-Comit6 zn dessen 

geneigter Menntnißimlnne berichte, beehre ich mich, denselben ganz ergebenft zn ersuchen, 

mir initthcilrn zu wollen, ob sämmtliche in diesem Memorial erwähnten Stenern 

in Reval in ber 5 bat im angegebenen Betrage zur Erhebung gelangen und welche 

Ausstellungen das Börsen Eomitu gegen die Vorschläge deo Memorials zu 

machen hätte." 

Tie vorliegende hochwichtige Frage war dem Börsen (Somitu feine neue. Be-

2* 
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reits früher hatte dasselbe sich wiederholt mit derselben zu beschäftigen gehabt, oo 

war z. B. im November 1884 auf eine desbezügliche Aufforderung biu an den da-

maligen Herrn Direetor des Departements für Handel und Mauufacturen, Geheim-

rath Iermakow, eine ausführliche MeinuugSäußeruug des Borsen-Comites be-

züglich der damals bereits im Handelsdepartement erörterten Frage abgegeben wor­

den, wie die in verschiedenen Hafenstädten des Reichs, darunter auch in Reval. zum 

Besten der städtischen Communen erhobenen Hafenabgaben mehr als wie bisher den 

directen Bedürfnissen des Handels und der Schifffahrt dienstbar gemacht werden 

konnten. Das Börsen-ConM äußerte sich damals dahin, daß seiner Meinung nach 

„es ans principiellen und aus praktischen Gründen nicht angebracht erscheine, die 

bisher in Reval der Stadt zur freien Verfügung überladenen Einnahmen aus den 

Lastengeldern und der sogenannten 2 3 p(St.-Steuer von nun an ganz der Stadt zu 

nehmen und sie dem Börsen-Comite zuzuwenden. Dagegen schlägt das Börsen-

ßontite vor, eine Theilung dieser Einnahmen zwischen Stadt und Börsen-Eomitö 

eintreten zu lassen, unb zwar derart, daß dem Börsen-Comitü zur Bestreitung der 

Ausgaben für die Instandhaltung und Remonte der bestehenden Hafenanlagen, 

Bagger- und Taucherarbeiten, die eigenen laufenden Bedürfnisse des Börsen-

Comites 2c. jährlich 30 p(St. sämmtlicher Einnahmen aus den beiden erwähnten 

Stenern überlassen werden, der Stadt dagegen die übrigen 70 pCt. zur freien 

Disposition nach wie vor verbleiben sollen." 

Ferner hatte int December 1888 in Veranlassung dieser Frage bei dem 

H e r r n  E h s t l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e u r ,  F ü r s t e n  S c h a h o w s k o i ,  e i n e  B c  1 * a t h  1 1  n g  

stattgefunden, welcher auch der Herr Präses des Borsen-ComiteS anwohnte. Auf 

Wunsch des Herrn Gouverneurs gab das Borsen-Comitc bei dieser Gelegenheit 

eine Zusammenstellung derjenigen Summen auf, welche das (Somite annähernd 

nöthig hoben würde, falls ihm die ganze Verwaltung und Instandhaltung der 

bestehenden Hafenanlagen übertragen werden sollte. 

Die nunmehr vom Finanzministerium, resp. dem Handelsdepartement ausge­

arbeitete Vorlage, deren Inhalt in ihren wesentlichen Zügen in dem obigen 

Schreiben an das Börsen-Comite mitgeteilt ist, gab dem BörsetvEontite Veran­

l a s s u n g ,  s i c h  n o c h m a l s  i n  d i e s e r  A n g e l e g e n h e i t ,  u n d  z w a r  w i e  f o l g t ,  z u  ä u ß e r n :  

A. Die Steuern zum Besten der Krone. 
„Die Kronslasten-Steuer wirb so, wie in dem Memorial ausgeführt, im Be­

trage von 5 MOP. pro Last mit allen erwähnten Mobificolioncn unb Vergünstigungen 

erhoben. Die proponirte Erhöhung der Steuer bis zn lf> MOP. pro Last mürbe 

fpeeiell für ben Renaler Handel feine Beeinträchtigung zur Folge haben, ba bie 

Steuer ja gleichmäßig für alle Häfen beo Reichs erhöht werben soll, aber es ist 

zu bedenken, baß eine berartige Erhöhung natürlich nicht ohne Einfluß auf bie 

Höhe der Schiffsfrachten nach unb von Rußland bleiben kann. Für bie Mehr­

ausgabe», bie be» Schiffen biirch eine Erhöhung der Steuer verursacht würben 
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werden die ausländischen Rhedereiqesellschaften sich jedenfalls in irgend einer Weise 

zu decken suchen und es ist wahrscheinlich, das; solches in einer Erhöhung der 

Frachtsätze für Rußland bestehen dürfte. Eine jede Vertheuerung der Transport­

kosten für die russischen Exportartikel muß aber rückwirkend wieder einen ungünstigen 

Einfluß auf die Preisbewegung derselben ausüben, denn nicht der Consmnent im 

Auslande, oder der Exporteur ist es, welcher den etwaigen Unterschied in der 

Fracht 511 tragen haben wird, sondern nur der russische Prodncent selbst. Der 

Schlag, den man also den ausländischen 91 hebern durch Erhöhung der Steuer zu 

ertheilen gedachte, würde schließlich auf das Land selbst zurückfallen. Die geplante 

Erhöhung der an und für sich nicht hohen Steuer ist übrigens nicht eine so wesent-

liche, so daß das Börsen-Comite sich im Prinzip auch nicht gegen dieselbe ausspricht. 

It. Die Steuern zum Besten der Stadt. 

„1. Die Lasteusteuer von 23, resp. 7- .1 Kop. pro Last ist in dem Memorial 

ebenfalls richtig geschildert, sowie auch annähernd die Höhe der von der 

Stadt ans dieser Steuer im Durchschnitt jährlich erzielten Einnahme. Gegen 

die in dem Memorial proponirte Erniedrigung der Steuer für die Sabotage-

fahrzeuge in der Weise, daß dieselben die Steuer mir einmal während der 

Navigation bezahlen, hat das Börsen-Eomitv von sich ans nichts einzuwenden, 

obgleich die Eabotagefahrzenge bereits gegenwärtig einen Vorzug vor den 

. Schiffen für weite Fahrten genießen, indem sie ja die Steuer nicht im Be-

trage von 23 sondern nur von 7 -/< Kop. bezahlen. Die vorgeschlagene 

Ermäßigung der Steuer würde freilich einen unangenehmen Ausfall in den 

städtischen Einnahmen machen, dafern den Communen in Zukunft überhaupt 

diese Steuer überlasten bleibt, was freilich aus dem Wortlaut des Memorials 

nicht klar hervorgeht. 

„2. Die sogenannte -/3 pEt.-Steuer von den erportirten und importirten Waaren. 

Hier sindet sich in dem Memorial ein Irrthum vor, der gleich von vorn-

herein klargestellt werden muß, widrigenfalls er äußerst nachtheilige Folgen 

für den Handel nach sich ziehen kann. Es ist in dem Memorial stets davon 

die Rede, daß diese Steuer im Betrage von 2Ai pCt. vom Warthe der 

Waaren erhoben werde. Solches ist aber tatsächlich niemals weder hier, 

noch in den anderen Ostseehäfen der AH II. In dem resp. Allerhöchsten Be-

fehl vom Jahre 1*71 ist den Häfen der Ostsee (Liban, Reval) freilich 

die Berechtigung zugestanden worden, die Steuer im Betrage bis zn 2/a p(5t. 

vom Wert he der Waaren zu erheben, die Communen haben aber in feinem 

Falle von dieser Berechtigung auch nur aimähernb Gebrauch gemacht. Die 

einzelnen Steuersätze sind zwar in den verschiedenen Häfen verschieden be-

messen, aber niemals bis zu 2/a p(5t. geschraubt worden. Wollte man Letz-

teres in Zukunft thuu, wie aus dem Memorial hervorzugehen scheint, so 



würde das einer Lahmlegung des Handels der übrigen Ostseeliäsen zu Gunsten 

Petersburgs gleichkommen, ivo diese Steuer bekanntlich garnicht erhöben wird. 

Wie große Unterschiede sich dann in der Steuererhebung gegen jetzt heraus-

stellen würden, mag durch folgende Beispiele etwas beleuchtet werden: 

Exportwaaren: 
Jetziger Steuersatz 

in Revcil: 
Appronin- Werth: 2/3 pCt. vom Werth: 

Leinsaat pro Tschetwert: 3 Mop. 13 Rbl. 82 / 3  K o p .  

Weizen „ 3 tr 11 tt 773 „ 

Flachs pro Berkowitz: 10 n 40 tt 262/a „ 

Heede „ 6 tr •20 „ 1873 „ 

Borsten pro Pud: 2 n 45 „ 30 

Baumwolle „ „ ' / 2  „ 12 „ 8 

Wolle „ „ 1 n 20 „ 137» „ 

Baumwollengarn pro Pub: 1 „ 30 tt 20 

Wollengarn „ „ 1 „ 40 tt 23 2/;« „ 

Zmn „ „ V2 „ 25 tt 16-/3 „ 

Olivenöl „ „ 7- „ 11 „ 7l 3 „ it. s. iv. 

„Bereits aus biefer kurzen Zusammenstellung erhellt, wie bedeutend bie Steuer 

im Verhältnis; zu ihrer jetzigen Höhe steigen würde, wenn sie in der That im 

Betrage von 2/s pCt. vorn Werthe der Waaren erhoben werden würde. Bei vielen 

Waaren würde dieselbe allein bereits mehr ausmachen, als gegenwärtig sännntliche 

Revaler Platzspesen betragen, so z. B. bei dem sehr wichtigen Artikel Baumwolle, 

für welche die hiesigen Speditionsgebühren in Summa nur mit 3' '2—4 Kop. pro 

Pub berechnet werden. Es wäre daher burchaus geboten, bas; Ew. Hochwohlgebore» 

beut Departement gegenüber bicscn Irrthum klarstellen iiitb babei darauf aufmerksam 

machen, daß eine Erhebung der Steuer im Betrage von pCt. vom Werthe 

nicht eingeführt werben bürfte. 

„Was weiter bic Verwendung der Einnahmen ans dieser Steuer, sowie aus 

der Lastensteuer betrifft, so wird in dem Memorial vorgeschlagen, dieselben in Zu­

kunft ben Städten ganz zn entziehen und den allgemeinen Reichsmitteln zuzuwenden. 

Wenn diese Frage natürlich in erster Linie mich nur die städtischen Eonnnunen 

berührt, so kommen doch auch die Interessen des Börsen CSomitOo dabei so sehr in 

Betracht, daß auch Letzteres genügend Gnmd haben bürfte, sich über dieselbe ein-

gehend zu äußern. 

„Bei dem innigen Eonner, der bisher stets zwischen dem Börsen-Comite und 

den Organen der städtischen Verwaltung geherrscht hat, war es für die Interessen 

des Handels und der Schifffahrt sehr erwünscht, daß das Bestimmungsrecht über 

bie beiden Steuern gerade den Städten übertragen worden war. Es war dadurch 

dem BörfemEomitv die Möglichkeit geboten, mit Erfolg darauf hinzuwirken, daß 

die Steuern selbst nicht in einer den Handel zn drückender Höhe erhoben wurbeit 

baß ferner ein 5heil der Einnahmen aus denselben stets Möglichkeit für die 
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gerade am meisten eine Befriedigung erheischenden Handelsbedürfnisse verwandt und 

daß schließlich dem Börsen-Comitä selbst ans diesen Einnahmen Baarmittel zur 

Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse und zur Abschaffung dringender augenblick-

licher Rothstände zur Verfügung gestellt würden. 3o wurden z. B. die einzelnen 

cäße für die Erhebung der sogen. -/3 vEt.-Steuer stets unter gegenseitiger lieber-

einkunft zwischen Stadtamt und Börsen-Comitö und unter genauer Berücksichtigung 

der örtlichen in Frage kommenden Interessen statuirt und deren Abänderungen auch 

später je nach Bedürfnis; verfügt. Ebenso auch verschiedene Modifikationen und 

Erleichterungen in der Erhebung der städtischen Lastensteuer. Cb das auch in Zu-

fünft, falls die ganzen Einnahmen aus den Steuern den Xronsmitteln zugeschlagen 

und das Verfügungsrecht über dieselben den neuzugründenden Hafenverwaltungen 

übertragen werden soll, noch der Fall sein wird, scheint zum mindesten fraglich zu 

sein. Auch ist weiter zu berücksichtigen, das; bei der in Vorschlag gebrachten ver-

änderten Sachlage ein sehr großer Theil der Einnahme ans diesen Stenern zu 

Administrationszwecken, d. h. zum Unterhalt der neuen Verwaltungsorgane auf-

gebraucht werden wird, was bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge fast ganz 

in Wegfall kommt. In Reval z. B. wird bei einer Einnahme von über 100,000 

Rbl. ans den beiden Stenern nur die geringfügige Summe von etwa 2000 Rbl. 

zu diesen Adminislrationszwecken verwandt. Auch die ganze Verwaltung und In-

standhaltung des Hafens, welche gegenwärtig in Reval von der Stadtverwaltung 

auf öeononuschem Wege ohne Inanspruchnahme speeieller Mittel hierfür bemerk-

stelligt wird, würde nach Etablirung einer Krons-Hafenvei waltung jedenfalls beben-

tcnb theurer zu stehen kommen, denn nach dem Memorial wird für den Unterhalt 

der neuen Hafenverwaltungen int Reiche die colosiale Summe von 240,000 Rbl. 

vorgesehen. Eine Ungerechtigkeit muß es ferner genannt werden, wenn die in den ver­

schiedenen Städten einfließenden Steuern alle in eine gemeinsame Casse geworfen 

und später auch für die Bedürfnisse anderer Häfen verwandt werden. Die Häfen 

mit einem lebhafteren Handel, wo aber naturgemäß auch die im Interesse des 

Handels zu machenden Ausgaben weit größer sind, würden dann den kleineren 

Häfen gegenüber benachtheiligt werden, welche an ans fremden Quellen stammenden 

Einnahmen partieipiren, ohne aber zu den erhöhten Ausgaben jener etwas beizn-

tragen. Auch müßten dann wenigstens sämmtliche Häfen des Reichs in Bezug auf 

die Hafenabgaben gleichgestellt werden, was jetzt bekanntlich nicht der Fall ist. In 

Petersburg z. B., wo mit colossalem Geldaufwand«.' der grandiose Seeeanal erbaut 

ist, wird für die Benutzung desselben von den Schiiten gar keine Abgabe erhoben. 

Troydem daß die übrigen Ostseehäfen, namentlich Reval, unter der Eonairrenz des 

Seecanals sehr zu leiden haben, würden sie allein nach dem Sinne des Memorials 

ans ihren Hafeneinnahmeii die Mittel zum Bau desselben decken helfen, während 

Petersburg von »ich aus nichts dazu beisteuert und nur die Vortheile desselben 

genießt. 

„Es erübrigt endlich noch kurz diejenigen Motive zu untersuchen, welche die Re­
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gierung zu dem Projcct einer Einziehung der beiden Steuern bewogen haben. In beut 

Memorial wird hervorgehoben, baß bis jetzt alle Hafenbauten in Nußland, aus beu 

Mitteln der Reichsrentei bestritten werben, währenb bic Hafenstäbte alle Vortheile 

aus biesen Verbesserungen ziehen, ohne irgend welchen Antheil an diesen Ausgaben 

zu nehmen. Es sei daher gerechtfertigt, auch bie städtischen Mittel zur Deckung 

der Ausgaben für den Ausbau der Häfen heranzuziehen, unb zwar solches burch 

Einziehung der erwähnten beiden Steuern zu thun. Hierauf muß nun erwidert 

werden, baß es erstens boch ein etwas kurzsichtiger Stanbpuuft zu sein scheint, an-

zunehmen, baß alle Vortheile aus den gegenwärtig unternommenen Hafenbanten 

nur bie Hafenstäbte zögen. Die Regierung baut Häfen wohl kaum aus besonderer 

Vorsorge für bie resp. Hafenstädte, sonbern vornehmlich nur im allgemeinen Reichs-

interesie. Rußlanb hat zum Export feiner Bobenprobucte gute, mit allen Ver­

besserungen der Neuzeit versehene Hanbelshäfen nöthig, wenn anders es seine 

Stellung auf bem Weltmarkte nicht verscherzen will. Die Hafenbauten kommen 

bahcr beut ganzen Reiche zugute, unb es ist daher selbstverstänblich, baß bieselben 

aus ben allgemeinen Reichsmitteln bestritten werben. Außerbein ist mit bem Bau 

eines Hafens allein auch noch nicht Alles erreicht, ein gleich wichtiges Moment ist 

bie richtige Exploitation besselben. Ein lehrreiches Beispiel hierfür bietet ber Bau 

bes neuen Bassins im Renaler Hafen, welches jetzt bereits 5 Jahre im Bau fertig-

gestellt ist unb fürs Erste rneber ben Hanbel noch bem Reiche irgend welchen Richen 

zu bringen vermag, weil trotz aller Bemühungen bes Borsen-Coniites nach dieser 

Richtung hin vom Ministerium ber Wegecomniunieation noch immer nicht die Er-

laubniß zur Exploitation desselben hat erwirkt werben können. 

„Was weiter bie Behauptung betrifft, die Städte hätten bisher nichts zur In-

standhaltung unb zum Ausbau ber Häfen gethan, so beruht bieselbe wenigstens 

was Reval anbetrifft, jebenfalls auf einem Irrthum. Sämmtliche Hafenwerke 

Revals, mit Ausnahme des sog. Kriegshafens und bes neuen Bassins, welche beide 

ber Krone unterstellt siitb, stehen noch bis dato unter ber Verwaltung ber Stadt, 

welche auch allein ober im Vereine mit der Kaufmannschaft größtenteils sämmtliche 

Ausgaben für etwaige Neubauten ober Reparaturen bei denselben besorgt hat. Daß 

diese Arbeit nicht eine so kleine gewesen ist, beweist der Umstand, daß für diesen 

Zweck eine besonbere stäbtische Executiv-Commission unter dem Namen „Hafen- unb 

Brücken-Eommission" eingerichtet wurde, welche durchschnittlich mit einein jährlichen 

Budget von circa 15,000 Rbl. arbeitet. Auch sonst hat bie 3tnbt für bic Be­

dürfnisse des Handels unb ber Schifffahrt mannigfache Ausgaben. Denn wenn 

nicht geleugnet werben kann, baß mit einer Belebung von Hand.'l unb Schifffahrt 

bie städtischen Einnahmen in erfreulichem Maße gewachsen sind, so muß boch auch 

nicht vergessen werbe», baß gcrabc in Folge des stärkere» Verkehrs von vielen 

andere» Seiten bie Ansprüche an den Stadtsäckel auch in hohem Grade sich ge­

steigert haben. Solches gilt vor Allein von ber Verstärkung der Polizeimannschaft, 

Pflasterung unb Beleuchtung ber nach dem .vafenrai)on unb in demselben liegenden 



Straßen, die Vermehrung der Feuerlöschutensilien im Hafen :c. :e. Was fpeciell 

die Polizei anbetrifft, fo fei hier nur ermähnt, das; der Unterhalt derselben seit 

Eröffnung der Baltischen Bahn, d. h. seit Belebung d:o Handels und der Schiff1 

fahrt Hierselbst von 18,000 auf 43,000 Rbl. augenblicklich angewachsen ist und 

voraussichtlich sich noch weiter steigern wird. Alles dieses sind freilich nun Aus­

gaben, die man als obligatorische städtische Ausgaben anzusehen gewohnt ist, deren 

Umfang aber doch bedeutend in dem Maße wächst, wie Handel und Schifffahrt 

sich beleben. Dieser Gesichtspunkt scheint im Memorial vom Departement nicht 

in Betracht gezogen worden zu sein. Endlich darf hier auch nicht unerwähnt 

bleiben die Subvention, die die Stadtverwaltung aus den Hafeneinnahmen jährlich 

dem Börsen-Comit^ zukommen läßt, und welche die Existenz des letztern eigentlich 

erst ermöglicht. Diese Subvention wurde dem Börsen-Comitö sicher entzogen 

werden, wenn die Hafeneinnahmen in Zukunft den Kronsmitteln zugeschlagen werden 

sollten, wodurch das Weiterbestehen einer Institution in Frage gestellt werden 

wurde, deren einzige Ausgabe gerade darin besteht, die Interessen von Handel und 

Schiff fahrt nach jeder Richtung hin zu wahren. 

„Die Einziehung der beiden Steuern seitens der Regierung würde ein schwerer, 

kaum zu überwindender Schlag für die städtische A'inanzivirthfchaft sein. Woher 

sollte der Stadt ein Äquivalent für diesen Ausfall in den Einnahmen gegeben 

werden, welche z. B. in Renal '/» des ganzen städtischen Einnahmebudgets aus­

macht ? Die Berufung auf den § VJS der Städteordnung scheint kaum anwendbar, 

da die wesentlichsten der dort erwähnten Steuern in Reval bereits so hoch geschraubt 

sind, das; eine weitere Erhöhung derselben im Hinblick auf bie Steuerfähigkeit der 

Einwohnerschaft kaum durchführbar erscheint. Im Interesse der Stadt sowohl, als 

wie des Handels und der Schiff fahrt kann bas Börsen-Eomitö sich baher nur gegen 

bie geplante Einziehung aussprechen." 

Die Vorlage beö Herrn Finanzministers wurde zum Schluß bes Jahres 1889 

in den Reichsrath eingebracht, und sollte daselbst in der ersten Session des Jahres 

1890 zur Bcrathung gelangen. 

(). Die (5isungsarbeiten. 

Im Winter 1 ss* 89 mürbe die Renaler Rhede bereits am l<>. Januar 1889 

durch Eis gesperrt. Auch in diesem Winter gestalteten sich bie Eisverhältnisse be­

sonders ungünstig und bis Mitte April 1M9 war an ein Losgehen der Rhede noch 

nicht zu denken. Den 'Bemühungen, die Rhede durch künstliche Mittel rascher vom 

Eise zu befreien, kam es diesmal zu Statten, daß der „russisch-baltische Bergungs-

verein" hier am Crte in dem ihm gehörenden Dampfer „Meteor" ein auch gut als 
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Eisbrecher sich eignendes Schiff besaß. Co wurden Unterhandlungen mit der Ber-
gungsgesesellschaft angeknüpft, mit Hilfe des „Meteor" eine Rinne in das Eis der 
Rhede zu brechen und dadurch bcit Hasen für Schiffe zugänglich zu macheu. Zur 
Bestreitung der hierzu erforderlichen, erheblichen Kosten steuerten das Stadtamt und 
das Börsen-Comite je 500 Rbl. bei; namhafte Beiträge flössen auch von der Renaler 
Spritfabrik, verschiedenen hiesigen Erportsirmen, und mehreren Schiffsadressaten, in 
Vertretung ihrer ausländischen Rhedereigesellschasten, ein. Endlich wurde auch be-
schlössen, von sämmtliche», bis zum l. Mai ankommenden Importgütern, und ebenso 
von de» Etportgüter» mit Ausnahme vou Getreide bis znm selben Termin, eine 
Abgabe von 1 s Kop. pro Pud zur Deckung der Eisungskosten zu erheben. Ein 
von dem Börsen-Eomit6 an die Verwaltung der Baltischen Bahn gerichtetes Er-
suchen, als direct hierbei interessirt ebenfalls zu den Eisnngskosten beiznsienern, 
wurde von derselben abschlägig beschieden. Die von dem „Meteor" in Angriff 
genommenen EisungSarbeiten wurden von demselben mit Erfolg durchgeführt und 
am 17. April 1889 konnte der erste Dampfer nach mehr als dreimonatlicher Eis-
sperre wieder in den Hafen einlaufen. 

Die officielle Eröffnung der Schifffahrt wurde in diesem Jahre vom 
24. April au gerechnet. 
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D. Wolt-, Hel'ergaphen- und ^clVplionnicIctt. 

!. Das Revaler Telephonunternehmen. 

a. Oerbindung der Reichsbank-Abtheilung mit dem 
(Lelepbottnet). 

Am 12. Januar 1881», Nr. 1"> wandte bao Börsen-Comite sich mit sol-
genbein Gesuch cm ben Herrn Dirigirenden ber Revaler Reichsbank-Abtheilung: 

„Das allgemeine Telephonnetz, bao nun bereits seit 3 Jahren hier am Orte 
besteht, ist, wie auch sonst überall, rasch zu einem unentbehrlichen Factor im kauf-
männische» Leben geworden. Deshalb sittb auch fast alle größereu Comptoire 
Revals unter einander telephonisch verbunben, liub ein nicht uubcbeutciibcr Theil 
der kaufmännischen Geschäfte wird gegenwärtig vermittelst bes Telephons er­
ledigt. Um so unangenehmer ist es bis jetzt empfnnben worden, baß nicht auch 
bie hiesige Abtheilung ber Reichsbank, welche mit der >iaufmannswelt in lebhaften 
geschäftlichen Beziehungen steht, bem allgemeinen Telephonnetz angeschlossen ist 
unb der allgemeine Wunsch ber Kaufmannschaft geht dahin, baß solches in mög­
lichst kurzer Zeit geschehen möge. 

„Indem bas Börsen-Comite diesen Wunsch der Kaufmannschaft bem Ermessen 
Ew. Hochgeboren anheimzustellen sich beehrt, spricht es zugleich von sich ans die 
Hoffnung ans, es mögen sich, namentlich in Anbetracht der für bie Bank selbst 
durch einen Anschluß an bas Telephonnetz erwachsenden Bequemlichkeiten und bes 
verhältnismäßig niedrigen Abonnementspreisev, einer Verwirklichung bieses Wim-
sches keine Schwierigkeiten in ben Weg stellen." 

Am 24. August, ?!r. 57.',3 theilte daraus der Herr Dirigirenbe ber 
R e i ch v b a n k - A b t h e i l n n g bem Börsen Eomitv mit, daß bie Reichsbaiik sich 
damit einverstanden erklärt habe, daß die Revaler Abtheilnng vom 1. Januar 1 Hi)(> 
dem Telephonnetz sich anschließe. 

b. statistisches. 

lieber die ^hatigkcit bes Revaler Telephonunternehmens während bes Jahres 
1 sH«» geben umstehende Tabellen nähere Auskunft: 



Allgemeine Zahl der Abonnenten und der einzelnen Gespräche, 
uach Monaten gerechnet. 

r ü u 
G 2 «TT E . u s. 3 L . 
5 n 

A 
J-» C 
Ö- g 5 

5? 
*3 
er? 

3 ; w 
3° g-S 

© Q 
Q -S 

j Allgemeine Zahl der 1 
103 99 Abonnenten 9-2 94 94 98 102 102 102 102 102 103 103 103 99 

Allgem. Zahl d. Gespräche 7210 5235 6223 7343 8534 8024 6780 7042 6137 6536 7186 7440 6974 
Mittlere Zahl der Ge-

spräche pro Monat. 232 187 200 244 275 276 218 227 204 210 239 240 229 
Mittlere Zahl der Ge-

spräche eines jeden 
Abonnenten 78 55 66 75 83 79 66 69 60 63 69 72 69 

Ii | 

Vertheilung der Gespräche nach den einzelnen Stunden für die Tage 
eines jeden Monats. 

8-10 10-11 11-12 12-1 1—2 
1 1 1 i 

2—3 3—4 4—5 5—6 6—7 7-10 Summa. 

Januar 622 949 881 757 656 581 210 171 407 705 1271 7210 

Februar 563 658 601 573 474 444 177 159 393 529 664 5235 

März 750 741 726 672 544 461 231 216 444 572 866 6223 | 
April 880 916 820 750 637 563 205 191 446 647 1288 7343 
Mai 1080 1161 941 897 751 670 299 278 573 758 1126 8534 

Juni 973 1102 928 824 740 713 326 218 648 678 874 8024 

Juli 875 823 873 699 695 587 296 298 513 589 532 6780 

August 903 949 895 723 647 598 306 248 536 620 617 7042 

September .... 733 758 740 662 515 627 256 125 522 594 605 6137 

Cctober 850 877 801 696 610 516 •v,l  247 436 588 684 6536 

November 770 952 861 773 731 578 i 227 451 662 922 7186 

Deeember 635 902 997 841 762 577 256 224 492 751 1003 7440 

9634 10788 10064 8867 7762 6915 3052 

1 1 

2602 5861 7693 10452 88690 

Vertheilung der einzelnen Abonnenten nach den VerufSarten. 

! ^ 1 . 6 
t ! ** 
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n 
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ffi 
13 
<r? i ü 1 's § 

6"? A u Z (W 

Banken und Comptoirc ... 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 341 
Administrative it. städtische 

Behörden 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 ] i 
Zeitungsredactionen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fabriken und industrielle An-

stalten 9 9 0 9 9 i) 9 9 9 9 9 9 
Magazine u. Lagerräume... 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
Gasthäuser H 8 8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 
Privatpersonen 13 13 13 14 15 15 16 1 16 I i i  16 16 

Summa 92 ! ' l  !'! IMS 102 102 102 102 102 103 103 103 



Zahl der Gespräche pro Monat, nach den Vernfsarten 
der Abonnenten geordnet. 

Banken und Gomptoire 
Administrative u. städ­

tische Behörden .. 
Zeitungsredaetionen .. 
Fabriken u. industrielle 

Anstalten 
Magazine und Lager­

räume 
Gasthäuser 
Privatpersonen 

summa 

2. Die „Nordische Telegraphen-Agentur". 

Der Revaler Vertreter der „Rorbischeit Telegraphen-Agentur, Herr Th. 
Jacobson, wandte sich am 8. Mai hssu mit folgendem Gesuch an das Börsen-
Gomite: 

„Nachdem am 1. Januar d. I. das Abonnement auf die Telegramme der 
„Nordischen Telegraphen-Agentur" gleichlautend mit dem Abonnement der früheren 
Jahre eingeleitet worden war, weil die Leistungen der Agentur in den Börsen-
Telegrammen zu diesem Termin noch keine Steigerung erfahren hatten, erschien 
unerwarteter Weise seitens der Agentur ein Circulär, laut welchem vom I. März 
ab die Telegramme der Agentur eine wesentliche Aeudenuig erlitten. Am Sonn­
abend snnctionirt nun auch die Petersburger Börse und die Abonnenten in Reval 
erhalten mithin im Laufe des Jahres KU Depeschen mehr als früher. Es kommen 
nämlich aiit Sonnabend ebenso wie an allen anderen Tagen der Woche 2 Peters­
burger Telegramme an. Ferner hielt ich früher nur von 5 Uhr Nachmittags ab 
Laufmädchen, die zu gleicher Zeit die Petersburger unb Berliner Börsen-Notirungen 
an die Abonnenten vertheilten; jetzt aber sind dieselben von 12 Uhr ab beschäftigt 
unb müssen alle Touren zu ben Abonnenten doppelt machen. Durch bie Mehr-
leiftung kann ich dieselben in ber freien Zeit nicht mehr in meinen anderweitigen 
Geschäften beschäftigen lassen, so das; ich mehr Arbeitskräfte bei mir aufteilen muß, 
wie früher. Hierdurch entstehen mir im Laufe des Jahres ungefähr 150 Rbl. 
Mehrkosten. 

C? 
| 

. öi 8 
^ 5 "5 « S o 
** & 3 ?• o 

O 

i i 
G G 

.'37 07 2332 3385 3306 3563 3157 2565 2681 2292 2861 3402 
. II 1 

3440 30757 

945 447 447 751 9S7 83s 704 759 443 596 922 957 8796 
13 7 22 16 9 14 18 19 24 7 14 8 171 

695 636 702 767 942 903 889 997 884 916 819 713 9863 

1023 100!) 691 1597 1674 1602 1294 1308 1397 1335 1276 1470 15676 
304 352 4SI 436 893 1006 913 873 776 440 443 I 17 7424 
403 452 495 17" 460 504 397 405 321 381 310 399 5003 

7210 5235 6223 7343 8534 8(124 67SU 7042 6137 6536 7180 7440 83090 

I i  1  



„Alle Agenten der „Nordischen Telegraphen-Agentur" stehen zu derselben in 
einem Pachtverhältnisse; somit in auch für mich hier am Platze, folgendes Pacht-
Verhältnis;, nach mittleren Einnahmen berechnet, festgestellt: 

„Für die Cirenlärdepeschen zahle ich jährlich 7oo Rbl. Als Circulärdepeschen 
gelten alle politischen Telegranune und die langen Petersburger Börsenberichte am 
Dienstag und Freitag mit Ausnahme der in diesen Berichten enthaltenen Notinmgen 
von der 5 pCt. Anleihe 5. Serie (1S54) an bis zu den 5 pEt. transkaspischen 
Obligationen. Für die Speeialtelegrantme zahle ich laut Circulär der Agentur den 
vollen Betrag des Tarifs Petersburg-Reval, was im Laufe des Jahres im Durch-
schnitt 904 Rbl. ausmacht. Unter Specialtelegrammen verstehen sich obige Noti-
rungen in den langen Börsenberichten und alle übrigen Notinmgen der Peters­
burger, Berliner, Londoner und New-))orker Börsen. 

„Meine Ausgaben betragen 2729 Rbl., meine Einnahmen, falls alle bis 
jetzt beigetretenen Abonnenten das ganze Jahr abonniren, 3092 Rbl., so daß mir 
Netto ein Reinertrag von 363 Rbl. verbleibt. Es erscheint jedoch fraglich, ob alle 
Abonnenten abonnirt bleiben. 

„Die meisten Finnen bestehen nun darauf, die Notinmgen der Petersburger 
Börse sofort nach deren Eintreffen in Reval, also zwischen I und 2 Uhr Nach-
mittags zu erhalten. 

„Indem ich Obiges der geneigten Begutachtung des Börsen-Comites zu un­
terbreiten mir erlaube, bitte ich zu gleicher Zeit, das Börsen-Comite wolle freund-
lichst in Berücksichtigung ziehen, ob es möglich scheine, meine Mehrkosten im 
Betrage von 150 Rbl. durch Vermittelung des Börsen-ComiteS auf irgend einem 
Wege zu decken." 

Die der „Nordischen Telegraphen-Agentnr" bereits gezahlte Subvention 
von 300 Rbl. noch weiter zu erhöhen sah sich das Börsen-Comit« seiner 
beschränkten Geldmittel wegen n i ch t i m Stand e. Es wurde jedoch Herrn 
Jacobson vom Börsen-Coiuitö an die Hand gegeben, verschiedene Streichungen und 
Kürzungen in den Special-Börsendepeschen, welche ohne Nachtljril für die Kauf­
mannschaft vorgenommen werden konnten, eintreten zu lassen. Dadurch konnten die 
Ansgaben der Agentur einigermaßen gekürzt werden. 



E. Gilenbahn Angelegenheiten. 

1. Tic Reorganisation des Eisenbahnwesens durch 
den etnat. 

Das Jahr 1889 wird in der Geschichte des russischen Eisenbahnwesens stets 
einen hervorragenden Markstein bilden. In diesem Jahre hat die bereits 1885 
mit der Herausgabe des „Allgemeinen Statuts der russischen Eisenbahnen" be-
gonnene (Soutrole und Regelung der ganzen, speciell nicht technischen Seite des 
Eisenbahnwesens durch besondere Organe der Staatsregierung, erst ihre rechte 
praktische Bedeutung erhalten, denn das eigentliche Tarifwesen der Bahnen, dieser 
so wichtige Factor für ben Handel unb das ganze wirtschaftliche Leben der Nation, 
war bis dahin mehr oder weniger doch noch immer dem Ermessen und der Willkühr der 
einzelnen Bahnen, resp. Bahngruppen überlassen geblieben. Mit dem Erlasse des 
A l l e  r  h  ö  c h  s t  a  m  8 .  M  ä  r  z  1 8 8 9  b e s t ä t i g t  c  n  : ) { e i c h s  r  a t h s  g  u  t a c h t  e  i t  s  
hat sich die Sachlage jedoch wesentlich geändert. Durch qu. Neichsrathsgtitachten 
ist die Beaufsichtigung des ganzen nicht technischen Apparats des Eisenbahnwesens 
ans dem Ressort des Wcgebmmiiitistcriumo, welchem fortan nur die speciell technische 
Seite des Eisenbahnbetriebs unterstellt bleibt, in dasjenige des F i n a u z m i tt i-
tteriuutö übergeführt worden, zu tvelchem Zwecke bei diesem Ministerium drei 
b e s o n d e r e  O r g a n e  g e b i l d e t  m o r d e n  s i n d :  

der Tarifrath (c o t r i m ,  uo Tapif^HUsn, jbjasn»); 
das Tctrif-ßomite (lapH^Huft KoMinen») und 
das Deportemcttt für Eisenbahn-Angelegen heileit (,'tertap-

rautiHH. iKfj'btHOAopoxHux'b 
Die Thätigkeit dieser neuen Institutionen hat sich vor allen Dingen darauf 

z u  e r s t r e c k e n ,  b e h u f s  W  e t  h  r  u  t t  g  d  e  r  I  t t  t  e  r  e  f  s  e  t t  b e r  B e v ö l k  e  r  t i  n  g ,  d e s  
( t y e r o e r  b e s  u n b  d e s  H  a n d e l s  ,  s o w i e  d e s  F i S c U S  b i e  E i )  e  u  -
b a h n e n  b e i  b e r  Z u f a  i n  m e  t t  s t  e  1 1  t t  u  g  d e r  T a r  i  f e  a n z u l e i t  e t t  
(pyKOBO tETb). Diese Anleitung hat zu bestehen: in der Feststellung von Tarif­
normen; in der Aufstellung von Regeln für die Einführung, Amvenbuitg unb Auf­
hebung ber Tarife; in ber Aufsicht über die genaue Beobachtung der aufgestellten 
Normen und Regeln und in der Ergreifung von Maßnahmen zur Abstellung von 
etwaigen lieber tretungen; in der Aufsicht darüber, daß bie Tarife wirklich ben 
Interessen ber Bevölkerung, beo Gewerbes und Handels, sowie des Fiscus ent­
sprechen; in der Entscheidung von Fragen wegen Bertheilung der Frachtgelder unb 
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Nebengebühren unter die Eisenbahnen, wegen Beseitigung der gegenwärtigen Eon-
eurrenz der Bahnen, wegen der Verträge der Bahnen unter einander und mit son-
fügen Transportunternehmungen, sowie mit Privatgesellschaften und Personen, 
soweit solche Verträge die Tarife und die Beförderung von Passagieren und Gütern 
betreffen. 

Der T a r i f r a t h besteht unter dem Vorsitz des Finanzministers aus dessen 
Gehilfen, dem Direetor des Departements für Eisenbahnangelegenheiten <als solcher 
funetionirt seit Creirung dieses Departements der frühere Direetor der Süd-West-
Bahnen S. I. Witte), dem Direetor des Departements für Handel und Mann-
faeturen, zwei Gliedern des Wegebauministeriums, je einem Gliche der Ministerien 
der .Finanzen und Domänen, des Innern und der Reichseoutrolc, je drei Vertretern 
des landwirtschaftlichen Betriebes und der Privateisenbahnen, zwei Vertretern des 
Handels und der Industrie und einem Vertreter des Bergbetriebes. Der Entscheidung 
des Tarifraths unterliegen alle a l l g e m e i n e n Tariffragen, wie sie in dem vor 
hergehenden Abschnitte aufgezählt worden sind, außerdem diejenigen specialen Tarif 
fragen, welche im Tarifcomite nicht zur Entscheidung gekommen. 

Das Tarif - Comit 6 besteht unter dem Vorsitz des Direktors des Departe 
ments für Eisenbahnangelegenheiten aus zwei Gliedern des Finanzministeriums und 

1 je einem Glieds von Seiten der Ministerien der Wegeconmumication, der Reichs­
domänen und der Reichseontrole; falls erforderlich oder solches für nützlich erachtet 
wird, können auch Vertreter der Eisenbahnen oder andere kündige Personen zu den 
Sitzungen des TarifcomiteS mit berathender Stimme hinzugezogen werden. Der 
Entscheidung des Tariscomites unterliegen die wichtigsten specie11en Tariffragen 
imd Tariffragen von geringerer Wichtigkeit, welche dem (Somitv vom Direetor des 
Departements für Eisenbahn-Angelegenheiteu vorgelegt werden. 

Das D e p a r t e m ent f ü r E i s e n b a h n - A  n  g  e  l  e  g  e  n  h  c i t o  n  e n d l i c h  i s t  
das ausführende Organ des Tarifraths und des Tcirifcomitvö. Än dasselbe ge­
langen alle Eisenbahn-Angelegenheiten überhaupt, welche vor das Finanzministerium 
eompetiren. 

Diese drei Institutionen haben bereits im Jahre 1880 eine sehr reiche Thä-
tigkeit in Bezug auf die Regulining des Eisenbahnwesens entwickelt. Hierher sind 
vor allen Dingen zn rechnen die verschiedenen a11 ge m e i n e n, den Eisenbahn-
betrieb als solchen betreffenden neuen Bestimmungen, und vor allen Dingen 
die Regulirung der Getreidetarife. Im folgenden Abschnitt sollen die 
wichtigsten neuen Erlasse in Bezug auf das Eisenbahnwesen, sowohl des Finanz-
als auch des Wegebanininisterimns mitgetheilt werden, die, wenn sie auch nicht 
immer direet in die Thätigkeit des Börsen-Eomit''s eingegriffen haben, doch für 
den Kaufmann ein so wichtiges praktisches Interesse beanspruchen, das; das Börsen-
(Somitv sie an dieser Stelle nicht umgehen zn können geglaubt hat. 
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2. Verschiedene allgemeine Erlasse der Negierungs-
organe. 

a. Kegeln für die Zufanunenstelluug, publicatiou, Einführung und 
Aufhebung der Eisenba hntarife. 

Obige Regeln sind vom Tarifrath auf Vorstellung des Herrn Finanz-
Ministers in Abänderung der bereits in Rt\ 31 der Gesetzessammlung publicirten 
Regeln, am 20. Oktober 1880 bestätigt und in Rr. 14G der Gesetzessammlung 
vom 20. December 1889 publicirt worden. Das Wesentlichste der Regeln ist in 
folgenden Bestimmungen enthalten: 

Sämmtliche Eisenbahnen sind verpflichtet, vor Einführung et-
waiger Tarife, die P r o j e e t e zu d i c s e u Tarife u nebst allen Nebengebühren, 
s o w o h l  w a s  d e n  G ü t e r -  a l s  a u c h  d e n  P e r s o n e n t r a n s p o r t  a n b e t r i f f t ,  d e m  D e  p a r t e -
meii t für E i fen b a l) nangel egenhciteit zur Veprüfung, resp. Bestätigung 
vorzustellen, ebenso auch die Projekte für die Einführung dieser Tarife, und 
s ä m m t l i c h e  e t w a i g e n  V e r e i n b a r u n g e n  m i t  D a m p f s c h i f s f a h r t s  -  G e f e i l s c h a f t e n ,  
Transportunternehmungen ?e. Bei der Vorstellung an das Departement müssen 
genaue statistische und anderweitige Begründungen für die Tarifprojecte beigegeben 
sein. Bei Tarifen auf Termin muß genau die Dauer des Termins angegeben 
sein. 

Bei Vorstellungen von Projekten für Tarife d e s  d i r e k t e  n  V  e  r  k e  h  r  S 

müssen genaue Tabellen der den einzelnen Bahnen, resp. den sonstigen 
Transportunternelunungen z u st e h e it d e tt A ntheil e a n d e r F r a ch t und an 
den Nebengebühren beigegeben sein. Bei direkten Tarifen mit dem Auslände muß 
bei den Antheilen der ausländischen Bahnen der Eours der ausländischen Valuta 
bemerkt sein. 

Die E i s e n b a h n e n  müssen a l l e  von ihnen einzuführenden, resp. später 
zu verlängernden T a r i f e, welche vom Finanzministerium genehmigt oder gefordert 
w e r d e n ,  i n  i h r e m  v o l l e n  U m f a n g e  i n  d e m  „ T a r i f a n z e i g e r  d e r  r u s s i s c h e n  
Eisenbahnen" publiciren. Diese Tarife dürfen nicht früher, als zu 
den vom Finanzministerium anzugebenden Terminen in Kraft gesetzt werden; ist 
eine solche Weisung des Ministeriums nicht erfolgt, fo jedenfalls nicht früher als 
•l Wochen nach ihrer Publikation. Diese Publikation darf von den Bahnen 
nicht später als 2 Monate nach Benachrichtigung durch das Departement über 
die Genehmigung zur Einführung der resp. Tarife, in Kraft gesetzt werden. 

Ohne Angabe eines Termins publicirte Tarife können nur in der für die 
Einführung neuer, resp. Abänderung bereits bestehender Tarife festgesetzten Ordnung 
aufgehoben werden. 

Unabhängig von der Pnblieation der Tarife im „Tarif-Anzeiger" müssen die 
Eisenbahnen in einer der örtlichen Zeitungen, deren Wahl für jeden Rayon 
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vom Finanzminister zu genehmigen ist, kurze Pnblieationen über alle neuen, 
abgeänderten und ergänzten Tarife erlassen. Diese Publieationen müssen ebenfalls 
in der festgesetzten dreiwöchentlichen Frist erlassen werden. 

b. Heues Organ für die publication der (Tarife. 

Seit dem 15. April 1889 erscheint in Petersburg zwei Mal wöchentlich, des 
Mittwochs und Sonnabends, auf Verfügung des Finanzministers und nach dem 
von ihm bestätigten Programm eine neue Eisenbahnzeitung unter dem 5itel «l'uop-
HHKI» Tapii($)OBT> PocciftcKHXT. UX I» /LOPON.» („Tarif Anzeiger ber 
russischen Eisenbahnen"), unter der Redaction des Geschäftsführers des allgemeinen 
russischen Eisenbahn-Eongresses, Herrn XY Tscheremissinow. Diese Zeitung hat 
den Zweck, das; in derselben sämmtliche neue zur Einführung gelangenden Eisen 
bahntarife, sowie sämmtliche Tarifabänderuugen abgedruckt werden, und erhalten 
d i e  T a r i f e ,  g e m ä ß  d e n  B e s t i m m u n g e n  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i n m s ,  e r s t  d u r c h  i h r e  
P u b l i e i r u u g  i m  „ T a r i f - A n z e i g e r "  g e s e t z l i c h e  G i l t i g k e i t .  

Außerdem erscheinen noch im „Tarif-Anzeiger" alle Verordnungen der Staats-
regierimg in Betreff der Eisenbahnen, Bekanntmachungen des Zolldepartements, der 
Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen, und der Eommission zum Bau von 
Commerz Häsen, und endlich sämmtliche Bekanntmachungen der Verwaltungen und Eon 
ferenzen der Eisenbahnen. Privatpersonen können im „ Tarif-Anz." ebenfalls inseriren. 

Der Abonnementspreis beträgt 12 Rbl. jährlich. 
Die Orientirnng in sämmtlichen, oft sehr verwickelten Fragen des Eisenbahn 

tarifmesens ist bttrch das Erscheinen bieler neuen Eisenbalmzeitimg wesentlich er 
leichtert worden. 

c. OertHeilnng der Frachtsätze unter die einzelnen Bahnen bei den 
Tarifen int directeu Oerkehr. 

Für ben Transport von Gütern im bireeten Verkehr sind vom Herrn 
F i n a n z m i n i s t e r  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9  b e f o n b e r c  t e m p o r ä r e  R e g e l n  f ü r  b i e  
Vertheiluug ber Frachtsätze unter bie einzelnen am Verkehr partieipirenben 
Bahnen erlassen worden (cf. „Tarif-Anzeiger" Nr. 19 vom 17. Juni 1889) 
deren wesentlichste Bestimmungen in Folgendem bestehen: 

Bei bireeten Routen von (>00 und mehr Werst werden bie Längen ber ein 
zelnen Versandbahnen, wenn sie 1 bis 125 Werst betragen, behufo Vertheilimg, 
der Frachtzahlung, verboppelt, betragen ue mehr als 125 Werft, so werben zu 
ihrer factischen Länge noch 125 Werft hinzugeschlagen. Bei Routen von weniger 
als «00 Werst werden bie Längen ber Verfaiibbahnen ohne irgendwelche Zuschläge 
in Anrechnung gebracht, mit Ausnahme jedoch des Falles, wenn die Länge der 
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Versandbahn '/» der gesannnten Ausdehnung der Route nicht übersteigt. In diesem 
Falle wird die Berechnung wie bei Routen von 600 und mehr Werst gemacht. 

Tie Längen der Empfangs- und Transit bahnen von 1 bis 50 Werft 
müssen verdoppelt werden; sind diese 50 bis 150 Werst lang, so tritt keine Ver­
doppelung ein, sondern es wird für je 2 Werft über 50 eine Werst zu 10Ö Werst 
hinzugeschlagen. 3inb diese Bahnen endlich 15<> und mehr Werst lang, so werden 
ihre factischen Längen ohne irgend welche Zuschläge in Anrechnung gebracht. 

Tie Verkeilung der Frachtsätze nach obigen Grundzügen gilt sowohl für die 
Privat- als auch für die Krons-Eisenbahnen. 

Tie auf Grund vorstehender Bestimmungen den einzelnen Bahnen zukom­
menden Frachtantheile dürfen in keinem Falle höher sein, als die Fracht, welche 
die Bahnen nach ihren resp. Marimaltarifen erhalten würden. 

Tie vorstehenden Bestimmungen erstrecken sich jedoch nicht auf die Zweig-
bahnen zu den Häfen und die Zusnhrbahnen, auf diejenigen Bahnen, welche mit 
dem allgemeinen russischen Bahnnetz nicht durch einen Schienenweg verbunden sind, 
und endlich bis auf weitere Anordnung auf folgende Bahnen: die Borowitscher, 
Liwnyer, Lodzer, Muromer, Nowgoroder, Riga-Tnckurner, Riga-Bolderaaer, £bo-
janer, Sjeblcc Malkincr und Tambow-Koslower Bahn. 

Abweichungen von den in diesen Regeln vorgesehenen Prinzipien können in 
besonders beachtenswerthen Fällen zngelasien werden, doch sind die Eisenbahnen bei 
Vorstellung solcher Fälle an das Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten zur 
Bestätigung verpflichtet, die Nothwendigkeit der Abweichungen genau zu erläutern. 

Diese Regeln haben fürs Erste nur für die Getreidetarife Giltigkeit, vom 
I. November 1880 müssen sie aber auf alle Tarife des bireeten Verkehrs ange­
wandt werden. 

<1 211a(jitahmcit zur Beseitigung der Eonairren} der Eisenbahnen 
unter einander. 

Vom Herrn Finanzminister sind am 5. August 1880 R e g e l n ,  b e t r e f f e n d  
a l l g e m e i n e  M o s t  n a h m e n  z u r  B e s e i t i g u n g  d e r  E o n e n r r e n z  d e r  E i s e n -
bahnen unter einander bei der Beförderung von Gütern bestätigt und 
den Bahnen zur Richtschnur übergeben worden («f. „Tarif-Anzeiger" Nr. 35 vom 
12. August 1889). 

Hiernach müssen zur Erreichung dcc> obigen Zweckes folgende allgemeine Mast-
n a h m e n  e r g r i f f e n  w e r d e n :  ; i I  c o  m ü s s e n  f ü r  d i e  v e r s c h i e d e n e n  V e r f e i ) r d r o u t e n  
gleiche oder Verhältnis,mäßige (copuusrbpButi Tarife zuiaminengestellt wer­
den; Iii eo müssen die (Hilter unter genauer Beobachtung des Art. 57, Pkt. 12 
bco allg. nnl. Eiienbnhnstututö Ib. I). es muß genau der Weg angegeben sein, 
welcher bei der Beförderung eingehalten werden soll, falls zum Bestimmungsort 
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mehrere Bahnen führen) auf die einzelnen Routen entsprechend vertheilt werden 
und c) es muß der Erlös aus dem Transport der Güter auf der einen oder 
anderen Route unter bie eoneurrirenden Routen entsprechend v.'rtheilt werben. 

Der Maßstab und bic Ordnung der hier bargelegten Maßnahmen werben 
durch bie Gesammtheit der auf beu Gütertransport auf dieser ober jener Route 
eiuwirkenben Bedingungen bestimmt und müssen ber faetischen TranSport-
fähigkeit jeber einzelnen Route entsprechen, wobei in Betracht zu ziehen 
ist einerseits bie Verschiedenheit der Bedeutung, welche bie Güterbewegung auf dieser 
oder jener Route für die Bevölkerung, das Gewerbe, bat Handel ttitd ben Staat 
hat, endlich bas Verhältnis; ber Gütermasse zur Routeitzahl ttttd die Vertheilinfl 
der Bahnen unb Bahnstrecken mich bieten Routen. 

Es ist babei ben Bahnen verboten, bic Wirkung ber für die verschiebenen 
Routen nach obigen Gesichtspunkten anzuwenbettben Tarife dadurch zu nntergrabett, 
d a ß  s i e  a n d e r e n  T r a n s p o r t u n t e r n e h m u n g e n ,  P r i v a t g e s e l l s c h a f t e n  o d e r  
P e r s o n e n  f ü r  b i e  H e r a n z i e h u n g  v o n  G ü t e r n  f ü r  b e s t i m m t e  R o u t e n ,  
z u m  N a c h t h e i l  f ü r  a n d e r e  R o u t e n ,  E n t s c h ä d i g u n g e n  z a h l e n ,  w e l c h e  
n i c h t  i n  b e n  r e s p .  T a r i f e n  e n t h a l t e n  s i n b .  

Soll bic Coneurrenz beim Transport von Gütern durch eine direkte Vcr 
theilung biefer Transporte unter die verschiebenen Routen beseitigt werben, so hat 
eine berartige Vcrtheilung eutweber nach einem bestimmten Proeentsatze der ge-* 
sammten Gütermenge ober bnburch zu geschehen, baß die Güter, ohne ^innntß 
ihres Quantums, von jeder der Roulett nur zu bestimmten Zeiten transportirt 
werben, ober ettblich auf beibe Arten gleichzeitig. Hierbei ist diejenige Route, welche 
mehr Güter transportirt hat, als ihr auf Grtmblage bes vorher Gefugten zustand 
ober bie zu einer Zeit transportirt hat, welche einer anderen Route angewiesen 
luorbcn, verpflichtet, bat cittsprcchcuben Routen ben gesantmten Reinganinn zu ver­
güten, ben letztere bei biesen Trattsporten erzielt hätten. * 

Ist zwischen bat Eisenbahnen wegen Beseitigung ber Goncurrenz keine Verein 
bnrnttg zu Staube gekommen, so wird die Frage hierüber von den Regierungs-
Institutionen für Tarifattgelegenheiten entfchieben unb tmiffen die resp. Beschlüsse 
der fei bat von den Eisenbahnen zur Ausführung gebracht werden. 

c. Abgabe von '/« Kop. pro pnd behufs ßerricbtima von 
Lagerräumen auf den Bahnen. 

Von bau Tarifrath sinb in feiner Si&ung vom s. x
x

Nuli 1880 befotibere 
Regeln zur Erhebung einer Gebühr von MOP. pro Pub von beu zum Versand 
über gebeneu Waarett behnfo Errichtung von Vogcrvorrichtungcn bei den Bahnen er-
lassen worden, (cf. „ Tarif-Anz." Nr. TJ vom 2. August In so.; 



Die Berechtigung zur Erhebung dieser Abgaben wird den Bahnen vom Herrn 
Bautemninister im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminister gewährt. 

Von dieser Gebühr sind jedoch folgende Güter befreit: a) Eilgüter 
und Lebensmittel; b) Pferde, Rindvieh und sonnige lebende Waare; c) Militär­
güter; d) Stückgüter; e) Güter, welche schüttweise (ohne besondere Schüttvorrich­
tung > in vollen Waggonladungen befördert werden, wie mineralisches Heizmaterial, 
Brennholz, Baumaterialien, Erz u. s. w.; t) Güter, welche den resp. Bahnen im 
directen Verkehr von russischen oder ausländischen Bahnen übergeben werden, solche 
Güter, welche aus den bei den Stationen errichteten Zollhäusern stammen und 
Güter, welche 0110 Elevatoren und den Eisenbahnen nicht gehörigen Packhäusern 
unmittelbar in die Waggons verladen werden; g) Güter, welche in sestverschlossencn 
Tonnen versandt werden, falls der Versender für sie nicht gedeckte Räumlichkeiten 
oder Unterlagen :c. verlangen sollte; Ii) solche Güter, welche ihrer Natnr nach wohl 
die ' Mop.-Abgabe zahlen müßten, von den resp. Waareninhabern aber außerhalb 
der für die Lagerung von Gütern bestimmten Plätze gestapelt oder welche mit den 
eigenen Mitteln der Versender verladen werden. 

Tie Gebühr vou 1 Mop. wird unabhängig von allen sonstigen Nebengebührn 
erhoben. 

Tie Gebühr wird, falls durch Verschulden oder auf Wunsch des Waaren-
verfenders die Güter in eine neue Reihenfolge eingetragen werden l<-f. Art. 52 des 
allgemeinen russischen Eisenbahn-Statuts) nochmals und unabhängig von den» etwa 
noch zu zahlenden Lagergelde erhoben. 

Tie Gebühr von 1 /-» Mop. kommt ber Verfcrnbbahn, welche dieselbe besonders 
zu buchen unb zum Besten für die Vorkehrungen für die Lagerung der Güter zu 
verwenden hat, zn Gute. 

f. Kegeln für die Ausgaben der Güter beim Oerlorengeben der 
Frach tbrief-Duplicate. 

lieber diesen Gegenstand, welcher bereits in früheren Iahren die Thätigkeit 
des BörfeivEomitvo in Anspruch genommen hat (cf. Rechenschaftsbericht pro 1885, 
I »  g .  1 U  f f .  i  s i n d  v o m  H e r r n  M  i  n  i  f t  e  r  d  e  r  W e g e c o  n t  m n n i c a t i o n  a m  
12. Juli 1889 besondere t e m p o r a r e R e g e l n erlassen worden, die im Wesent­
lichen folgendermaßen lauten: 

11 Ist ein Frachtbrief Duplicat verloren gegangen, so steht es derjenigen Person, 
welche das Verfügungsrecht über die Waare hat, frei, der Versand- oder 
Empfangsstation hierüber Anzeige zu machen. 

2 )  Die Anzeige muß möglichst genaue Daten über den Inhalt des verlorenge-
gaugeneu Zocunicnto enthalten, ebenso über die näheren Umstände des Ver-
lustes, der C ntroenbung oder Vernichtung desselben, unb über das DiopofitioitS-
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recht der die Anzeige machenden Person. Die Unterschrift der letzteren muß 
nöthigenfalls in der vorgeschriebenen Ordnung beglaubigt werden 

3) lieber den Empfang der Anzeige ertheilt die Station eine Beschäm-
guug und 

4) benachrichtigt hiervon entweder die Versand- resp. Empfangsstation. 
5) Die Versand- resp. Empfangsstation, welche die Anzeige oder die im Pkt. 4 

erwähnte Benachrichtigung erhalten hat, setzt den Versender resp. Em-
pfanger hiervon in Kenntniß, falle nicht der Versender resp. Empfänger gleich-
zeitig diejenige Person ist, welche die Anzeige über den Verlust des Duplikats 
gemacht hat. 

6) Beide Stationen müssen sofort über das Eingehen der Anzeige eine Publica-
tion aushängen, außerdem muß 

7) diejenige Bahn, bei welcher die Anzeige eingelaufen ist, im Laufe einer Woche 
spätestens eilte 3 malige Publication im „Reg.-Anz." und in einer der ört­
lichen Zeitungen an der Versand- und Empfangsstation erlassen. 

8 ) .  D i e s e  A n z e i g e n  w e r d e n  a b e r  e r s t  e r l a s s e n ,  s o b a l d  v o n  d e r  r e s p .  P e r s o n  d i e  
Geldmittel hierfür der Bahn angewiesen sind. 

9) Nach Verlauf von 5 Tagen nach der letzten Publication im „Reg.-Anz.", 
bei auf den Namen, resp. 30 Tagen bei auf den Inhaber lautenden Dupli-
caten, wird das Gut derjenigen Person, welche die Anzeige gemacht hat, 
ausgereicht. 

10) Als Hinderungsgrund zur Auslieferung des Gutes wird angesehen: die 
Geltendmachung eines Rechts auf Vorstellung des angeblich abhanden gekom-
inenen DupUeatS und die Anzeige seitens einer anderen Person über den 
Verlust desselben Dnplicats. 

11) Sind keine Anzeigen von anderen Personen eingegangen, so steht es der Bahn 
frei, auf ihre Gefahr hin, das Gut auch vor Ablauf der oben vorge­
sehenen Fristen und auch vor Erlaß der Publication auszuliefern, indem sie 
sich dabei durch eine Eautiou oder sonstwie sicherstellen kann. 

1 2 )  D a s  G u t  w i r d  d e r  P e r s o n ,  w e l c h e  d i e  A n z e i g e  g e m a c h t  h a t ,  g e g e n  Q u i t t u n g  
auf einer Copie des Frachtbriefes ausgeliefert. Für die Eopie ist der Bahn 
von dem Interessenten 15 Mop. zu erlegen. 

13) Die Person, welche nach Obigem das Recht auf Empfang des Gutes er-
würben hat, ist in allen im Gesetz vorgesehenen Fällen auch zum Empfang 
einer Entschädigung für den Verlust oder die Beschädigung des Gutes, sowie 
für Überschreitung der Lieferfrist berechtigt. 

g. Rückbeförderung leerer (stetreidesäeke. 

Laut einer (Sirculärvorfchrift des Departements für Ei s c  » b a h n «  
l n g e l e g e n  h e i l e n  v o m  1 4 .  August 1889, Nr. 3jr»<; (ef. „Tarif Anz." Nr. 38 



vom 23. August 1889) hat der Herr Finauzmiuister anbeföhle», die frachtfreie 
R ü ck b e f ö r d c r u » g von Getreidesäcken in jedem Verkehr vom 15. September a. c. 
aufzuheben und die Eisenbahnen aufzufordern, für solche Säcke, die in der Retour-
richtung von den Häfen und Ausfuhrpunkten der westlichen Landgrenze befördert 
w e r d e n ,  v o n  d e m s e l b e n  T a g e  a b  d e n  T a r i f  n i c h t  n i e d r i g e r  a l s  a u f  '  < < >  K o p .  
pro Pud und Werst festzusetzen, wobei eö denjenigen Eisenbahnen, die es für mög-
l i e h  h a l t e n ,  f ü r  d i e s e  S ä c k e  e i n e  i m  V e r g l e i c h  z u r  a n g e g e b e n e n  N o n n  h ö h e r e  
Fracht zu erheben, freigestellt ist, hierüber mit besonderen Vorstellungen in der fest-
gesetzten Ordnung anzukommen. 

h. beginn der ^mchtbcrcchming für die mit vorheriger Lagerung 
zum Transport aufgegebenen Güter. 

In Folge von mehreren Bahnen beim Finanzministerium eingelaufener An-
fragen, welcher Tarif für die mit vorheriger Lagerung zum Trausport aufgegebenen 
(Siitcr \\\ gelten habe: ob der am Tage der Uebergabe der Waare an die Bahn gütige 
Tarif, oder der am Tage der Ausreichung des Frachtbrief-Dnplieats giltige Tarif, 
hat das Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten am 21. Octo&er 188!), Nr. 4004 
(«•f. „Taris-Anz." Nr. 5'.i vom 4. ?!ovember) bekannt gemacht, das; gemäß dem 
Punkt m des allgem. rusi. Eisenb.-Stat., der Frachtvertrag von dem Moment der 
Nebergabe des lautes mit dem Frachtbriefe als abgeschlossen zu betrachten und 
durch Aufdrückung des Stempels der Versandstation zu beglaubigen sei, woher 
beim auch für solche (Siitcr, welche mit vorheriger Lagerung zum Transport mif-
gegeben werden, nicht der am Tage der Ausreichung des Duplieats des Frachtbriefs 
g i l t i g e  T a r i f ,  s o n d e r n  d e r j e n i g e  T a r i f  z i t r  B e r  e c h n u n g  z u  z  i e  h c t t  
sei, tv c l ch e r a m Tage d e r B e st e nt p e l it it g des F r a ch tbricfeö, zum 
Zeichen der Annahme des Gutes zum Transport, in Giltigkeit gewesen ist. 

i. Verkauf nicht abgenommener, dem schnellen Verderb 
unterliegender Güter. 

Auf Grundlage des £ 84 des allgem. Statuts für die russischen Eisenbahnen 
sind vom Herrn Minister der Wegecommunication am 8. August 1880 (cf. 
„ Tarif Anz." Nr. 13 vom o. September 1880) besondere Regeln für den Verkauf 
derjenigen nicht abgenommenen Güter, welche einem raschen Verderb unterliegen, 
aufgestellt worden. Tic Güter werden je nach ihrer Art, in solche, die spätestens 
nach ls Stunden, und in solche die spätestens innerhalb 15 Tagen nach Ankunft 
auf der Bestimmungsstation vom Empfänger abgenommen werden müssen, eingeteilt/ 
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widrigenfalls sie von der Bahn in öffentlichem Meistbot verkauft werden. Das genaue 
Verzeichnis; dieser Güter ist in Nr. 43 des „Tarif-Anzeigers" enthalten. 

3. Tie Getreidetarife. 

Als wichtigste Arbeit, welche von den neuen staatlichen Eisenbahn-Injtitutionen 
i m  J a h r e  1 8 8 9  i n  A n g r i f f  g e n o m m e n  w u r d e ,  i s t  j e d e n f a l l s  d i e  R e g e l u n g  d e r  
Getreidetarife auf den russischen Eisenbahnen anzusehen. Im Hinblick anf 
die große Bedeutung dieser Frage für alle Zweige der nationalen Gewerbthätigkeit, 
der Landwirthschaft, des Handels und des Staats wurde die Ausarbeitung der bei 
Zusammenstellung der Getreidetarife in Zukunft zn beobachtenden a l l g c m c i u c n 
Grundlagen auf Befehl des Herrn Finanzministers einer b e s o n d c r e n E o m-
m ission unter dem Präsidium des Direetors des Departements für Eisenbahn-
Angelegenheiten übertragen. Diese Cominission, an welcher auch Vertreter der 
Landwirthschaft und der Eisenbahnen theilnahmen, hat voin 29. April bis 10. Mai 
1889 in Petersburg beim Finanzministerium getagt, und wurden daraus ans Grund 
der von derselben geführten Verhandlungen von dem T a r ifco m i t e in seinen 
Sitzungen vom 12. und 13. Mai 1889 die allgemeinen Grundlagen für die Zu-
s a m m e n s t e l l u n g  d e r  G e t r e i d e t a r i f e  e n d g i l t i g  f e s t g e s t e l l t  u n d  v o m  H e r r n  F i n a n z -
m i it i st e r auch sofort bestätigt. Die Verhandlungen der besonderen Eommission 
sowohl, als auch des Tarifeomites in dieser Angelegenheit, sind in den genauen 
gedruckten Protoeollen derselben niedergelegt, welche auch dem Börsen Eomitu zur 
ftenntnißnahme mitgetheilt wurden. 

Weitn das Börsen-Eornitö sich auch leider versagen muß, die genaue 

Instruction für die Ausarbeitung der Getreidetarife 
pro 1889, 

wie sie in den Protoeollen des Tarifcomiteö den Eisenbahnen zur Richtschnur ge­
geben wird, an dieser Stelle in extenso mitziithcileii, so möchte cd doch der prin-
cipicllcit Wichtigkeit dieser Angelegenheit wegen nicht unterlassen, seine Eornittenten 
hier wenigstens mit den wesentlichsten Bestimmungen derselben bekannt zu 
machen. 

Demnach schreibt die qu. „I n s t r u c t i o n "  dem allgemeinen russischen Eisen« 
bahn-Eongreß vor, bei der Siegulinmg der Tarife für den Transport von Getreide 
waaren nachstehende Grnndprineipien zur Handhabe zu nehmen: 

„Die Umarbeitung der jetzt bestehenden Tarife muß in der Weise geschehen, 
daß hierdurch keine bedeutenden und einschneidenden Veränderungen in der 
Lage der verschiedenen P r o d u c t i o n o r a n o n o hervorgerufen werden; eine all-
gemeine Tariferhöhung wird nicht zugelassen; sollte die Erhöhung 
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ber Fracht in einem besonderen Fall geboten erscheinen, so kann eilte solche mir mit 
äußerster Vorsicht unb in begrenztem Maße zugelassen werden. 

„Der Durchsicht unterliegen: die zu Häsen und den Stationen der 
t r o c k e n e n  G r e n z e  g e h e n d e n  T a r i f e ;  d i e  T a r i f e  d e s  b i r e e t e n  i n n e r e n  
Verkehrs; und die L oealtar ife der einzelnen Bahnen. Die Tarife zu den 
Häsen und den Stationen der Landgrenze müssen zum 15. August, spätestens 1. 
September burch neue ersetzt werden; diejenigen des bireeten internen Verkehrs und 
die Localtarife zum 1. November. (Diese Termine sind durch andere spätere Erlasse 
oerlängert worden.) 

„Die Tarife zu den Häfen und der Landgrenze müssen so zusammengestellt sein, 
d a ß  e i n e m  j e d e n  P r o d u c t i  o  n  s  r  a  y  o  n  i n ö g l i  c h  s t  v i e l e  P  u n k t  c  a n  
der Land- und Meeresgrenze zugänglich gemacht werden, wobei indessen die Ge-
sammtfracht zu einem Endpunkte keinensalls niedriger als 1 »•> Mop. pro Pud und 
Werst sein darf. 

„Bei der Regulirnng der Tarife zu den Hofen und der Landgrenze muß für 
die Hauptversandpunkte eine für die Tarifinnig zur Richtschnur dienende Route 
(Tapii($mo6pa30Baie.ibnoe HaupaB.ieric) ausgewählt werden. Als eine solche Route 
gilt überhaupt die kürzeste Route zum nächsten Erportpunkte, doch kann der allge-
meine Eongreß, nach Maßgabe der Handels- und sonstigen Bedingungen der ein-
zelnen Rayons, auch von dieser Regel abweichen. 

„Für die Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  G e s a m m t f r a c h t s ä h e  z u  d e n  
Häfen und der Landgrenze für alle grundlegenden (cf. oben) Routen muß folgende 
Formel A n w endung finden : 

Für Strecken von 1 bis 3 6  0 W e r f t  muß die Fracht nach dem )!or-
maltarif d. h. 1 21 Mop. pro Pud und Werft mit einem Abschlag von 10 pEt. 
bei Entfernungen von über 200 Werst erhoben werden; 

für S t r e c k e n  v o n  3 0 1  b i s  1 0 0 0  W e r s t  ist zu der Zahlung für 360 
Werft '/HO MOP. pro Pud und Werst zuzuschlagen; 

für S t r e c k e n  v o n  1 6 0 1  b i s  3 0 0 0  W e r s t  ist zu der Zahlung für 
1600 Werst '/»00 Mop. pro Pud und Werft zuzuschlagen; 

für S t r e c k e n  e n d l i c h  v o n  3 0 0 1  u n b  i n  e  I i  r W e r st muß bis auf 
Weiteres dieselbe Zahlung wie für 3m 10 Werft erhoben werden. 

„Bei der Anwendung dieser Formel behufs Bestimmung der Frachtsätze für 
die grundlegenden Routen muß indessen im Auge behalten werden, daß die Ab-
stimmung der bereits bestehenden Tarife mit dieser Formel allmählich, bei der 
regelmäßigen Durchsicht dieser Tarife zu geschehen habe, wobei im laufenden Jahre 
(IHK«.») bei einer sich als nothwendig herausstellenden Erhöhung der bestehenden 
Tarife die äußerste Vorsicht zu beobachten in. Außerdem muß die Aufmerksamkeit 
darauf gerichtet werden, daß diejenigen Ronons, welche von Parallelbahnen durch­
schnitten werden, aus gleiche tarifliche Bedingungen gestellt werden, ohne daß dem 
einen oder anderen Ronon irgend welche Vorrechte eingeräumt werden. 
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„Auf Grund der für die grundlegenden Routen zusammengestellten Tarife 
werden dann die T a r i f e f ü r die ü b r i g e n R oute n zu den Häfen und der 
Landgrenze zusammengestellt nach den Unterschieden zwischen den Tarifen der eiil-
zelnen Häfen. Als Grundlage für die Bestimmung dieser Unterschiede haben zu 
dienen: die Unterschiede in den loealen H a f e n u it k o st e n, ben V e r s i ch c r n n g S-

Prämien und den Seefrachten den ausländischen Absatzgebieten des russi-
scheu Getreides. Diese Unterschiede sind von dem Cisenbahneongres; auszuarbeiten 
unb dein Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten zur Beprüfung vorzulegen. 

„Bei der Regulirung der Frachtsätze zn bat R o r d h ä f e n im Verhältnis; zu 
benjenigen der 3 ü dhäf c u imif; für ben, beiden Häfen gemeinsamen Rayon der 
Umstand in Betracht gezogen werden, das; bei der im Jahre 188N iu Angriff ge­
nommenen Regulirung der Tarife die Tarifgrenze zwischen diesen und jenen Häfen 
zu n ö r d l i ch gezogen und daß in Folge dessen den 3 n b h ä f e n e i n b e b e n-
tcnbei* Vorzug eingeräumt mib ein starker Anbrang von Getreibewaaren in 
denselben hervorgerufen wurde. Um dieses zn vermeiden, muß gegenwärtig bie 
Tarifgrenze in dein östlich vom Dnjepr belegenen Rayon südlicher gezogen 
werden. 

„Bei nothwendig werdenden Abweichungen von der hier für bie Zusammen 
Heilung der Frachtsätze dargelegten Formel ist bie Festsetzung von n i e d r i g e r e u 
Frachtsätzen für die weitere Entfernung gegenüber der kürzeren mir nlo Ab­
nahme in besonders beachtenswerthen Fällen zu gestatten." 

Für die Tarife des bireeten internen Verkehrs und die Loealtarife der ein­
zelnen Bahnen haben im Großen und Ganzen unb abgesehen von einigen Aua-
nahiuefälleu, welche in der iin. „Instruction" genauer auseinandergesetzt sind, bie­
tet ben Gesichtspunkte zn gelten, wie sie für bie Tarife zu den Häfen und den Sta-
tionen der Landgrenze hier aufgeführt sind. 

Die nach obigen Prineipien zusammengestellten Tarife haben auf alle Arten 
Getreide gleiche Anwenbnng zn siitben, boch sind gewisie Aiisnahmen gestattet, welche 
in der „Instruction" näher angegeben sind. 

Für den Erport von Mehl nnd Grütze werden gewisse Abzüge von den Ta­
rifen für Erportgetreibe gestattet, worüber iu der Folgezeit besondere Regeln erlassen 
worden sinb. Ebenso würben besondere Regeln festgestellt bezüglich der Tarifsätze 
für solches Getreide, welches eine Unterbrechung des Transports durch längeres 
Lagern in den von ben Eisenbahnen ober Privaten für diesen Zweck bei den Bahn-
stationen erbauten Speichern erleidet. 

Die neuen Tarife für den Transport von Getreibe sowohl im bireeten als 
mich internen Verkehr werden sämmtlich ohne Termin eingeführt, eine Erhöhung 
biefer Tarife kann nicht früher als zum I •">. Juli 1 siio erfolgen und zwar erst 
nach rechtzeitiger, wenigstens einen Mona! vor ber resp. Erhöhung erlassenen Publi­
cation. 
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Geleitet von ben obigen allgemeinen Gesichtspunkten hatte sich nunmehr der 
allgemeine Gongres; ber Vertreter ber russischen E isen ba hnen mit der 
Zusammenstellung ber ©ctrcibctarifc zu befassen. Vorher hatte noch eine vom Finanz­
m i n i s t e r i u m  z u s a m m e n g e r u f e n e  K o n f e r e n z  d e r  V e r t r e t e r  d e r  v e r s c h i e d e n e n  H a f e n -
bahnen bic Frage wegen Feststellung der Platzkosten, Seefrachten und 
A s s c c u r a n 5 p r ii m i c n bei be)n (Srport von (betreibe aus den verschiebenen 
Häfen einer Erörterung unterzogen. Auf Gruud der hierfür von ben verschiedenen 
Börscn-EomiteS, darunter auch vom Revaler VörfcivGomitü (vf. Art. (i. Export. 
Verlabuugofoften von Getreibe), eingeforderten Daten würben barauf die Verlabnngs-
kosten, Seefrachten unb Asseenranzprämieu für die einzelnen Häsen vom Departement 
für Eisenbahnangelegenheiten wie folgt festgestellt: 

Für St. Petersburg . . . mit 10,-:, Mop. pro Pub, 
tt Reval „ 10,i-. „ 
tt Riga l»o ,, ,, 

„ Libait 9,ss „ 
„ Königsberg 9,er, „ 
„ Danzig „ 8/,o „ 

tt  Cbcija f t  l „ f t  

„ Nikolajew I7,ir, „ 
„ Sewastopol 14,.« „ 
„ Rostow 20,00 „ 

„ Taganrog 20,-s „ „ 
„ Marinpol 20,-,o „ 

„  N o w o r o s i i i s k  . . . .  „  1 7 , , .  „  „  
Ferner wurde» vom Darif - E o  m  i  t u ,  m i t  G e n e h m i g u n g  b e o  H e r r n  

Finanzministers für bie Lilbnng ber Erport-Getreibetarife nach ben nördlichen 
Häfen, noch folgende Bestimmungen festgesetzt: 11 Im Verkehr von den Mnoten-
pl.nkten, Rjäshk, Mooloiv, Grjäsi und den diesen Punkten östlich belegenen Bahn­
linie», sowie von den Punkten: Lipezk, Ieletz, lloloivaja, Zula, Protopopowo und 
Wjaoma sind die Zarife derart zusammenzustellen, baß die Frachtzahlung nach 
Reval diejenige nach Petersburg um nicht weniger als <> Rbl. pro Waggon 
mehr, bic Fracht nach Riga 3 Nbl., unb nach Vi bau 1«> Rbl. 50 Mop. pro 
Waggon mehr als nach Petersburg beträgt; 2) im Verkehr von Crcl und Murok 
»nd bic Frachtsätze nach Reval unb Vi bau um !<• Rbl. pro Waggon, noch 
Riga um 1 Ml. 50 Mop. pro Waggon im Verhältnis; zu Petersburg höher 
zu stellen. 

Tie unter Berücksichtigung aller dieser Bestimmungen vom allgemeinen Eisen-
b o h t t c o n g r c M  z u s a m m e n g e s t e l l t e n  u n d  v o m  ^ i n a n ' M i n i s t e r i u m  b e s t ä t i g t e n  G c t r e i b e «  
Erpor ttarife (iiunomuv x.rl/mur Tttpmjiui gelangten mit bem 15. 2 e p 
t e in b e r l h s n zur Eins ii h r u u g, und k o n n e n, einer später getroffenen 
E n t s c h e i d u n g  d e s s e l b e n  M i n i s t e r i u m s ,  n i c h t  v o r  1 .  J u l i  1 8 9 1  e i n e r  a l l ­
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g e m e i n e n  A b ä n d e r u n g  u n t e r z o g e n  w e r d e n .  ( Z u  e i n e r  d e r a r t i g e »  A b ä n d e -
rung sind nicht zu rechnen die für die Zeit der Sommermonate von einigen Sta­
tionen der im Wolgarayon gelegenen Bahnen erstellten ermäßigten sogenannten 
Navigationstarife). Die Getreide-Erporttarife sind in den NNr. 30 bis 45 des 
„Darif-Anzeigers" vom Jahre 1889 abgedruckt. 

Unabhängig hiervon wurde laut Cireulär des Departements für Eisenbahn-
A n g e l e g e n h e i t e n  v o m  1 7 .  A u g u s t  1 8 8 9  N r .  3 1 9 4  e i n e  a l l g e m e i n e  N o m e n -
elatur für Getreide waaren beim Eisenbahntransport herausgegeben. Diese 
Nomenclattir zerfällt iu 4 Categoricn und zwar werden gerechnet: 

zur I. Gatcgoric: Getreide jeder Art in Moment, Erbsen, Bohnen, 
Wickelt, Linsen, Mail off ein, Malz, Mleie, Spreu, Aussiebsel k. ; 

zur II. Eategorie: alle Arten Oelsamen, Arbusen-, Mürbis- und Maua-
rieusamcn; 

zur III. Gatcgorie; Mehl jeder Art mit Ausnahme von Roggen-, 
Erbsen-, Mais-, Hafer- und Gcrstcnntchl; 

zur IV. Categorie: Roggen-, Erbsen-, Mais- und Gerftenmchl. 
Die nteiften der Export-Getreidetarife gelten für alle 4 CSategorien, doch giebt 

es auch solche unter ihnen, welche nur für eine und mehrere CSategorien Gilligfeit 
haben, ivas dann jedesmal besonders angemerkt ist. 

Was fpceiell den Revaler Hafen anbetrifft, so sind für denselben seit 
d e m  1 5 .  S e p t e m b e r  1  8 8 9  f o l g e n d e  G e t r e i d e  -  E x p o r t t a r i f e  i n  
S t r a f t :  

1) Von der Baltischett Bahn: 11 Rbl. \2 Mop. bis 58 Rbl. 78 Mop. 
(Die hier angeführten Sätze beziehen sich pro Waggon von (»10 Pud incl. aller 
Nebengebühren und gelten für die am nächsten, resp. am weitesten nach Reval zu 
gelegene Station der betreffenden Bahn). 

2) Von der Grjäsi- Z a r y z i n e r  B a h n :  1 5 4  R b l .  4 ( 5  M o p .  b i s  
170 Rbl. 70 Mop. 

3) Von der Koslow-Woronesh-  R  o  s t  o w e r  B a h n :  1 5 1  R b l .  2 0  M o p .  
bis 170 Rbl. 63 Mop. 

4) Von der Kursk-Miewer B a h n :  146 Rbl. 31 Mop. bis 161 Rbl. 
26 Mop. 

5) Von der Kursk- E h a r k o w - A s o w e r  B a h n :  1 1 3  R b l .  1 5  MOP. 
bis 155 Rbl. 70 Mop. 

6) Von der Liwnyer Bahn:  145 Rbl. 86 MOP. 

7) Von der M o r fch a n O f - S F« O r a n c r B a h U : 150 Rbl. HO Mop. 
bis 167 Rbl. 35 Mop. 

8) Von der M o s k a u - B r e f t e r  B a h n :  1 1 6  Rbl. 59 Mop. bis ' 
135 Rbl. 14 MOP. 

0 )  Von der M  o o f n u - M u r o f c r  B a h n :  I I I  Rbl. 67 Mop. bis 
144 Rbl. 08 Mop. 
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10) Von der Mosk n u - N i s h n i n o w g o r o d e r B a f) n: 120 Rbl. 
1 1 )  V o n  d e r  M o s k  a  n  -  R j  i i  s  o  n  e  r  B  a h n :  1 1 5  Rbl. 29 Kop. bis 

128 Rbl. 05 Kop. 
12) Von der Moskan-Jarosla r o e r  B a h n :  114 Rbl. 75 Kop. bis 

117 Rbl. 

13) Von der Mnromer B a h n :  1 2 0  R b l .  
14) Von der N o mo t o r f h o f er Bahn: 74 Rbl. 04 Kop. bis 101 Rbl. 

97 Kop. 
15) Von der O r e n b n r g e r  B a h n :  107 :){l)l. oo Kop. bis 203 Rbl. 

17 Kop. 
1 0) Von der Or e l  -  (Ar j ä f i - B a h n: 141 Rbl. 03 .stop, bis 151 Rbl. 

21 Slop. 
1 7 )  V o n  der R s ch e w - W j ä S in ae r Ba hu: 1 09 Rbl. 03 Slop, bis 

115 Rbl. 59 Slop. 

Von der R) ch e m - W j ii S mo e r B o h n: 109 Rbl. 05 Slop, bis 
124 Rbl. 91 Slop. (Cclfooincn). 

18) Von der Rybinsk-Bologoer B o hn: 89 Rbl. 44 Slop. 

Von der Rybinsk-Bologoer $ a h n :  95 Rbl. 44 Slop. (Oelsamen). 
19) Von der R jäshsk  - Wj ä S m ae r  Bahn: 118 Rbl. 84 Stop, bis 

140 Rbl. 8o Slop. 

Von der Rj ä s h S k - W j ä S m a e r  B a h n :  124 Rbl. 91 Slop, bis 
140 Rbl. 20 Slop. (Celsflinen). 

20) Von der R jii s h S k - A! o r) ch anSk e r B a h n : 148 Rbl. 80 Slop, 

bis 159 Rbl. 80 Kop. 

21) Von der R jäsan-SloSlo ro er Ba hn: 120 Rbl. 87 Slop, bis 

151 Rbl. 20 Slop. 

22) Von der SamarasUfacr Bahn: 173 Rbl. so Slop, bis 194 Rbl. 
00 Slop. 

23) Von der T a m b oro - S a r a t o ro c r B a h t t :  159 Rbl. 50 Slop, bis 
109 Rbl. 80 Kop. 

24) Von der Z a m b o ro - Sl ool o ro er Ba h n :  153 Rbl. 50 Slop, bis 

150 Rbl. 99 Mop. 

Außer den Erport Getreidetarifen wurden noch von dem allgemeinen Eiseit-
bahncongreß, im großen Ganzen nach denselben Principien, die G e t r e i d e t a r i s e 
für den bireeten inneren Verkehr ansgcrabeitet und vom 1. November 
lssv an in straft gesetzt. Endlich ist ebenfalls seit dem 1. November 1889 ein 
netter V o c a 11 a r i f der Baltischen B a b u für sämmtliche Getreidesettdungett 
eingeführt worden. Dieser nette Tarif ist in Nr. 53 des „Tarif-Anzeigers" vom 
11. Cctobcr 1 hs'.i publicirt worden. 
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4. Ermäßigung der Fracht bei Rückbeförderung der alten 
(>>etreidesäcke. 

Am 1*2. Dceember 188t) Rr. 290 wandte sich bao B örsen - C o m i 1 6  
mit sollender Eingabe an das T e p a r t c m e n t f ii v E i f c n b a li n - A it g c 1 e-
g e n h e i t c n: 

„Nach bcn bestehen ben Regeln^ wird bei dein ^üicktransport von im Gebrauch 
gewesenen Getreidesäcken ans den .Vasenstädten nach den innerrnssischen Bahnen 
ein ermäßigter Frachtsat; gewährt, wenn aus der Empfangsstation Frachtbriese vor­
gestellt werden, welche beweise», das; in der Dhat dasjenige Cumttmn alter 
Getreidesäcke zurücktrauSportirt werden soll, welches vorher mit (betreibe gefüllt aus 
dem Iimem des Reichs angelangt war. Dabei wird jedoch die Einschränkung 
gemacht, das; bie alten 2äit'e zmn ermäßigten Frachtsatze nur wieber nach bei)elben 
Bahnstation zurückbefördert werben, von welcher bie Frachtbriefe vorgestellt werben. 

„Im Geschäftsleben stellt sich aber gerabe sehr häufig bie )!othwendigkeit 
heraus, bie alten Säcke auch nach anderen als ber ursprünglichen Absendestation 
znrückznbefördern, deuu nicht immer ist das Getreide in ben RanonS einer unb 
berselben Bahn aufgekauft. 

„Es wäre daher für den Getreideerport eine große nnd wesentliche Erleid) 
ternng, wenn es gestattet würbe, bie in Gebrauch gewesenen Getreibesäcke unb 
M i l l e n  z u m  e r m ä ß i g t e n  F r a c h t s ä t z e  m i c h  n a c h  a n b e r e i t ,  a l s  b e r  u r s p r ü n g l i c h e n  A b ­
senbestation znrückznbefördern, wobei der Bahn durch bie Vorstellung alter Fracht 
briese nur der Beweis geliefert zu werben brauchte, baß die alten Säcke in ber 
5hat mit Getreibe, aber gleichviel von welcher Bahnstation, nach dem Hafenort 
angebracht würben. Der Ankauf neuer Säcke ist gegenwärtig mit großen Mosten 
verknüpft, imb man ist bemüht, bie alten Säcke beim Getreibetransport so oft wie 
möglich in Gebrauch zu nehmen. Der öftere Gebrauch ber alten Säcke wirb aber 
burch bie qii. einengenbe Bestimmung beim Rücktransport berselben sehr erschwert. 

„Das Börsen-Comite ersucht daher das Departement ergebenst, es gestatten 
zn wollen, daß alte Getreibesäcke zimt ermäßigten Frachtsatze überhaupt in allen 
Fällen zurückbeförbert werben, vorausgesetzt mir, daß für die ganze Quantität der 
zurückzubefördernden Säcke alte Frachtbriefe der Bahn in genügender Anzahl vor 
gestellt werden. Sollte aber solches nicht für möglich befunden werden, so wäre 
doch schon eine große Erleichterung dadurch gewonnen, baß es gestattet werde, die 
a l t e n  S ä c k e  z u m  e r m ä ß i g t e n  S a t z e  w e n i g s t e n s  n a c h  a n d e r e n  S t a t i o n e n  d e r j e n i g e n  
Bahn zurückzubeförbern, von welcher alte Frachtbriefe beim Rücktransport vor 
gestellt werben." 

Das D e p a r t e m e n t f ü rEi» '  e n b a h n  -  A  n  g  e  l  e  g  e  n  h e i t  e n antwortete 
h i e r a u f  b e u t  B ö r s e n - E o m i t i '  a m  1 2 .  A p r i l  J s ' . H )  s ) i r .  - 1 2 2 : $  w i e  f o l g t :  

„Infolge beo (Gesuchs beo Börsen (Somitvö hatte bas Departement bie vom 
Eomit«'1 angeregte Frage bezüglich Anwendung beo ermäßigten Tarifs für bie :Kiid 
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beförberutig von alten Getreidesäcken und Millen nicht nur nach der ursprünglichen 
Absendestation, sondern auch nach anderen Stationen, dein allgemeinen Congres; der 
Vertreter der russischen Eisenbahnen zur BeurtHeilung übergeben. 

„Gegenwärtig beehrt sich das Departement dao Renaler Börsen-Comit^ davon 
zu benachrichtigen, das; der T. Allgemeine ^ariseongres; der Vertreter der russischen 
Bahnen darin gewilligt hat „Getreidesacke und Millen aus denjenigen 
Bahnen, wo ein ermäßigter Davis für bie Rückbeförderung der Säcke nach der ur­
s p r ü n g l i c h e n  A b s e n d e s t a t i o n  d e s  G e t r e i d e s  b e s i e h t ,  z u  d e m  s e l b e n  D  a r i s  a  1 1  c h  
nach den anderen Stationen derselben Bahn ziirückzubesördern." 

„Cbigc Bestimmung wird in kurzer Zeit belnifo Einführimg in der vorge­
sehenen Ordnung pnblicirt werden." 

Dao Börsen-Eomitö brachte diese Nachricht sofort per öirculär zur .Sienntniß 
der hiesigen Erporteure. 

r>. Der neue (betreibctarif für Neval-Baltischport. 

Der seit dem 1. November 1889 bedeutend erhöhte Da vif füv Getreidesen-
d i m g e n  v o n  R e n a l  n a c h  B a l t i s c h p o r t  v e r a n l a g t e  b a o  B  ö r s e n -  E  o m  i  t e  a m  
22. November lsso, Nr. 278 folgendes Gesuch an dao Departement füv Eisen­
bahn-Angelegenheiten zu richten: 

„Gemäß beut feit dem 1. November a. c. in .straft getretenen neuen Loeal-
tuvif für Getveibcienbiingen der Baltischen Bahn (publieirt in Nr. ">:$ des „Darif-
Anzeigers" sub Nr. 141):$) beträgt bie Fracht für einen Waggon Getreide von 
Renal nach Baltischport int Ganzen 17 Rbl. .">4 Hop., und zwar II Rbl. 44 Mop. 
Frachtgelder unb ('• Rbl. 1<> MOP. Neben gebühren für Auf- und Abladen. Bis 
zur Veröffentlichung dieses neuen i'ocaltarifd betrug bev Frachtsatz int Ganzen nur 
."> Rbl. 40 MOP. pro Waggon, ist mithin gegenwärtig um 12 Rbl. 14 Mop. pro 
Waggon tHemer geworden. Augenscheinlich ftnb lei Festsetzung dieses neuen Darifo 
diejenigen Gesichtspunkte maßgebend gewesen, welche von dem .Venn Fiuanzminiftev 
für die Erstellung der Tarife beo birectcti internen Verkehrs und der Loealtarife 
angezeigt würben, unb welche bei Stvecken von geringerer Entfernung oft in einer 
wesentlichen Erhöhung ber Tarife im Verhältnis; zu früher bestehen, während eine 
solche Erhöhung bei den seit dem September <\ in Geltung befindlichen 
(Metreibe Ernorttarifeu nicht stattgefunden hat. 

„Dem gegenüber erlaubt sich jedoch bao Börsen CSomiti; zu bemerken, baß bie 
für ^altischport geltenden Tarife sowohl von Reval alo auch von anderen Statio 
neu ihrem ganzen Charakter nach tu keinem Fall, zu ben Voealtarifen oder den 
Tarifen beo bireeten inneren Vertelno gezählt werden dürfen, fouberu nur alo Ge 
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t r e i b e  - E x p o r t t a r i f e  anzusehen sind. Als Beweis hierfür mögen folgende Er-
wägungen dienen: 

„Nach Baltischport, einem kleinen Hafenstädtchen von kaum 1000 Einwohnern, 
sind per Bahn an Getreide und Saaten angeführt worden: 1885 — 429,392 
Pud; 1880 — 23,47G Pud; 1887 — 35,685 Pud; 1888 — 589,066 Pub. 
Eq ist klar, das; diese verhältnis;mäs;ig großen Quantitäten nicht zum örtlichen Eon-
sum dorthin gebracht worden sind, was weiter mich daraus hervorleuchtet, daß über 
Baltischport an Getreide in's Ausland erportirt wurden: 1885 — 397,472 Pud; 
1886 — 52,549 Pub; 1887 — 31,113 Pud; 1888 — 597,549 Pud. 

„Demnach erscheint Baltischport ebenso als Erporthafen wie St. Petersburg, 
Reval, Riga, Libau :c., und zwar steht der Umfang des Baltischporter Getreide-
erportS in engem Zusammenhange mit der Dauer der Navigationssperre des Revaler 
Hafens. Je länger der Revaler Hafen durch Eis gesperrt wird, desto größer pflegt 
auch der Umfang des Baltischporter Exports zu fein, weil dieser Hafen länger für 
Schiffe zugänglich zu sein pflegt alo der Revaler Hasen. 

„Bis jetzt war aber ein Export über Baltifchport nur deshalb möglich, weil 
im Hinblick auf die außergewöhnlichen Verhältnisse der Eiseubahusrachtsatz verhält-
nißmäßig niedrig mit 5 Rbl. 40 Mop. pro Waggon normirt war. Ebenso war es 
bis jetzt gestattet, für Reval bestimmte Waggons, welche noch unterwegs waren, 
direet nach Baltifchport zu dirigiren, nur unter Zuzahluug einer Ergänzungsfracht 
von 4 Rbl. pro Waggon. Ans eben demselben Grunde lauteten auch bis hierzu 
alle Getreide-Specialtarife „für Reval und Baltifchport", wobei für Baltisch-
port nur die Ergänzungsfracht von 4 Rbl. pro Waggon zum Tarif hinzugeschlagen 
wurde. — Ein Erport über Baltisch port bei dem augenblicklichen Frachtsatze von 
17 Rbl. 54 Mop. pro Waggon ist aber einfach unmöglich und dem Revaler Ge­
treide-Export würde dadurch ein erheblicher Nachtheil erwachsen. 

„Bei den vielfachen und erfolgreichen Anstrengungen, welche gegenwärtig vom 
Finanzministerium zur Hebung des russischen Getreide-Erports gemacht werden, kamt 
nicht angenommen werden, daß dieser Tarif zum Zweck einer Hemmung des Er 
ports aufgestellt feilt könnte. Deshalb glaubt auch bao Revaler Börsen (5omitv, daß 
es nur uöthig fein wird, dem Departement bie faetische Vage ter Verhältnisse aus­
einanderzusetzen, um noch eilte rechtzeitige Abänderung ber Getreide-Tarife für Bal­
tifchport zu ermöglichen. 

„Im Hinblick auf das Dargelegte beehrt sich daher dao Börseu-Comitt' das 
Departement für Eifenbahnongelcgeiiheiten ergebenft zu ersuchen, in Erwägung ziehen 
zu wollen, den Tarif für Getreide unb Saaten von Renal nach Baltifchport auf 
beit früheren Satz von 5 Rbl. 40 Mop. pro Waggon noch vor Eintritt der Renaler 
Navigationssperre zu ermäßigen, und ebenso wie bisher eo zu gestatten, baß bie für 
Reval bestimmten Waggonsendungen, welche sich noch unterwegs befinden, nöthigen-
falls direet nach Baltischport befördert werben können, nur unter Erlegung der 
Ergänzungsfracht von I Rbl. pro Waggon." 
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Als Rückantwort des Departements lief folgendes Schreiben desselben vom 
Deeember 1880, Nr. 6807 beim Börsen-Comite ein: 

„In Beantwortung des Gesuchs sud 278 beehrt sich das Departement mit-
zntheilen, das; gleichzeitig hiermit die Verwaltung der Baltischen Bahn davon in 
Kenntnis; gesetzt worden ist, das; seitens des Departements keine Hindernisse im Wege 
s t ä n d e n ,  f ü r  d i e  Z e i t  d e r  R e v a l e r  R a v i g a t i o n S s p e r r e  e i n e n  b e s o n d e r e n  
D a r i s  f ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  v o n  G e t r e i d e  v o n  R e v a l  n a c h  B a l t i s c h p o r t  f e s t z u s e t z e n  
und zwar in der früheren Höhe von 5 Rbl. 4'.i Mop. pro Waggon excl. Reben­
gebühren im Betrage von 1 Rbl. pro Waggon." 

Auf eine desfallsige Anfrage benachrichtigte ferner die Verwaltung der Bal-
tischen Bahn das Börsen-Comitö, daß es hierbei gestattet sei, die Waggons mit 
den eigenen Nutteln der Versender zu beladen und entladen. 

Da während des Winters 1880 der Revaler Hasen nicht durch Eis gesperrt 
gewesen ist, so ist auch der obige Tarif bis hiezu nicht in Kraft getreten. 

<». Die Notirnng der Waggonnummer auf den 
Frachtbrief-Duplicaten. 

Diese Angelegenheit hat bereits früher zu wiederholten Malen das Börsen-
(Somit '• beschäftigt. In dem Rechenschaftsbericht beo CSomiti'ö pro 1886 und 1887 
sind ausführlich die Verhandlungen nntgetheilt, die diesseits, im Verein mit den 
Börsen Gomitvo von Riga und Li bau, mit dem Minisierimn der Wegeeommmnea-
tion geführt wurden. In seinen Bemühungen, welche darauf hin zielten, das; die 
Rotirnng der Waggonnmnmcrn auf den Frachtbriefen und Duplieaten bei vollen 
Waggotlladnngen für die Eisenbahnen obligatorisch gemacht werde, ist das Börsen-
Eomiti'1 jedoch stets vom genannten Ministerium abschlägig beschieden worden. Als 
nun im vorigen Jahre die Regelung des ganzen Eisenbahnwesens durch den Staat 
insofern einen Wendepunkt nahm, das; ein Tbeil des Eisenbahnbetriebes der Aufsicht 
des Bantenminineriums entzogen und der bireeteit Eontrole des ^inanzministerimns 
unterstellt wurde, glaubte das Börsen (Somitv wiederum einen Versuch machen zu 
müssen, um diesen, für den gesanunten Handelsstand so wichtigen (Gegenstand, noch-

•nmlo und zwar diesmal bei den neuen Eisenbahn Institutionen des Finanz,niniste-
riumft zur Sprache zu bringen. 

In einer Eingabe an das Departement für E i s e n b a h n a n g e l e g e n -
bei ten vom 2!. September IKN'.I Rr. 180 legte da ber das Börsen-Eomite noch-
nmlo die ganze Sachlage auseinander und wies auf die vielen Unzuträglichkeiteu 
unb Verluste hin, die beut Mattfmamtsstande ans der seit Einführung des allgemei-
neu ntssischen Eisenbahnstatttls beobachteten Richtnotinmg der Waggommmmer aus 
den Frachtbriefen und Duplieaten erwachsen. Von einer genauen Wiedergabe des 

4 



Schreibend an das Departement für Eisenbahnangelegenheiten glaubt das ^mjen-
Comitv hier abstehen zn können, da dasselbe inhaltlich, wenn auch in etwas an-
derer Form nur dasjenige enthält, was in dem Rechenschaftsbericht pro 1886 und 
1887 (et', pag. 78 tt'.) bereits ausführlich mtöeiuaudergesetzt worden ift. 

Das Departement f ü r  E i s e n b a h n  A n g e l e g e n h e i t e n  anwortete nun dem 
Börsett-Eomitü unter dem 6. Cvtobcr 1889, )!r. 4454 Folgendes: 

„Indem das Departement für Eisenbahnangelegenheiten die Erwägungen deö 
Wegebauministeriums theilt, welche dieses Ministerium im Jahre 1886 bewogen, 
das Gesuch des Börsen EoinitcS wegen Rotirung der Rümmer des Waggons, in 
welchen die Waare verladen wird, auf den Eisenbahn-Frachtbriesen und deren Dnpli 
enten abschlägig zu bescheiden, findet dasselbe eö nicht für möglich, gegenwärtig 
diese Frage nochmals bei genanntem Ministerium in Anregung zu bringen, und 
zwar um so mehr, als nach den praetischen Erfahrungen früherer Jahre vor Ein­
führung des allgemeinen Statuts der russischen Eisenbahnen, die damals in Kraft 
befindliche Bestimmung, betreffs obligatorischer Rotirung der Waggonnummern auf 
den Frachtbriefen und Quittungen, sehr häufig verschiedene Mißverständnisse, und 
als Folge davon Klagen seitens der Waareninhaber hervorgerufen hat. 

„Unter Mittheilung des Dargelegten als Antwort auf das Schreiben des 
Börsen-Comics vom 23. September a. c. Nr. 189, hält das Departement für 
Eisenbahnangelegenheiten es für nöthig, hinzuzufügen, daß, wenn Fälle, wie die 
vom Gomite angeführten, wirklich vorkommen, es nur Ausnahme- und Einzelfälle 
fein können, weßwegen feine Veranlassung vorliegt, zur Beseitigung derartiger Fälle 
die frühere, im Allgemeinen als nicht zweckentsprechend anerkannte Regel wieder 
einzuführen." 

Das Börfen-Eomite hat fürs Erste davon abgesehen, irgend welche weitere 
Schritte in dieser Angelegenheit zu thun. 

7. Abhacken der für Reval bestimmten Waggons ans 
Stationen vor Neval. 

vm dazu gewordener Veraulasiung wandte sich das Börsen-Comitt'; mit 
folgendem Schreiben vom 12. December 1889 Nr. 290 an dao Departement für 
Eisenbahnangelegenheiten: 

„Eö lvar bisher gestattet, volle Waggonladungen, welche von den innen 
russischen Bahnen nach Reval bestimmt waren, auf Wunsch der Empfänger, unter 
Bezahlung der vollen Fracht bio nach Reval, auch nach anderen, vor Reval lie­
genden Stationen der Baltischen Bahn zu dirigiren, vorausgesetzt, daß hiervon 
rechtzeitig, d. h. vor Eintreffen der Waggons in 5osno, ber Bahn nach Tovno 
l)in eine Anzeige gemocht worden war. Als gegenwärtig von hiesigen Firmen 
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wieder der Baltischen Bahn, nach früherer Art, der rechtzeitige Auftrag ertheilt 
wurde, für Reval bestimmte Waggon ladungen bereits auf einer früheren Station 
der Baltischen Bahn, unter Bezahlung der vollen Fracht bis Reval, abhacken zu 
lassen, erklärte die Verwaltung der Bahn, das; sie solches nach den gegenwärtig 
geltenden Betriebsbestimmungen zu thun nicht mehr im Stande sei. 

„Das Revaler Börsen-Comitü beehrt sich, das Departement für Eisenbahn-
angelegenheiten ganz ergebenst mit Benachrichtigung zu ersuchen, ob es nicht möglich 
erscheinen sollte, auch noch gegenwärtig ztt gestatten, das; für Reval bestimmte 
Waggons bereits auf früheren Stationen der Baltischen Bahn, unter Bezahlung 
der vollen Fracht bis nach Reval, angehalten werden können. Für die Interessen 
der Bahnen kann dadurch kein Nachtheil entstehen, da dieselben für die volle Be­
zahlung der Fracht die Waare nur eilte kürzere Strecke zu befördern hätten; für die 
Kaufmannschaft wäre aber ein derartiger Modus mit großem Nutzen verknüpft und 
würde viel zttr Erleichterung des Verkehrs beitragen." 

Bis zum Schluß des Rechenschaftsjahres war auf diese Vorstellung des Börsen-
(Somitvö noch teilte Rückantwort eingelaufen. 

S. (visierten für die Taxation von (vntfrljIidigtutg53n()(ttit» 
der Bahn an die Kanflente. 

Der Belriebsdireetor der Baltischen Bahn, v. Strnf, wandte sich 
mittelst Schreibens vom 0. November 1889 Nr. 5739 mit folgendem Antrage an 
das Börfen-Comito: 

„Tun vinblitf auf vorgekommene Fälle, das; seitens einer hiesigen Erportfirma 
der von der Bahn zttr Feststellung des Uinfangeü und der Ursache der Beschädigung 
der aithier mit der Bahn angekommenen (^etreidesendungen aufgeforderte (Srperte 
nicht anerkannt wurde, beehre ich mich, das Revaler Börfen-Comit,' ergeben st zu 
ersuchen, mir gefälligst mittheilen ztt wollen, wen die Bahn in Zukunft als Experten 
zur Feststellung des Umsauges und der Ursache derartiger Beschädigmtgeu auf-
fordern soll." 

Nach eingeholter Zustimmung der hiesigen Exporteure bestimmte das Börsen-
(Somit«'1 zum Erpeiten für die Abschätzung von Entschädigungen bei (hetreideseuduugen 
den .vertu 'Börsenmakler Ctikar Flor eil und tl,eilte solches der Betriebsverwal­
tung der Balm in seinem Schreiben vom 2. Decentber 1889 Nr. 287 mit. 

i 



9. Nachweisung über die täglich in Reval ankommenden 
Waggonladungen. 

Seit dem März 1889 ift seitens des Börsen-Coinites mit der Betriebs-
Verwaltung der Baltischen Balm die Vereinbarung getroffen worden, daß dein 
Börfen-Cornitü täglich kurze Rachweisnngen über die an jedem Dage liierselbst von 
den verschiedenen Bahnen ankommenden vollen Waggonladungen Getreide zugestellt 
werden. Da aber diese Daten nicht die einzelnen Getreidegattungen gesondert enthalten, 
sondern summarisch für alle Getreidearten aufgegeben werden, so verschafft sich 
außerdem noch das Börsen-Comit«' aus den auf der Betriebsverwaltung vorhandenen 
Daten täglich die Aufgaben für jede Getreideart gesondert und zwar für Weizen, 
Roggen, Haser, Gerste, Grütze, Erbsen, Leinsaat, Mehl jeder Art, Mleie, reiflichen 
und außerdem auch noch für Flachs und Heede. Diese Aufgaben werden alsdann 
monatlich in den hiesigen beiden Zeitungen veröffentlicht. Derarte Rachweisnngen 
beanspruchen nicht nur ein allgemeines Interesse in kaufmännischen Dreisen, sondern 
werden auch dem Börsen-Comitö in mancher Hinsicht die Ziisaiuinenstellniig seines 
statistischen Jahrbuchs erleichtern. Im Uebrigen verweisen wir auf die im An­
hange zu diesem Rechenschaftsberichte befindlichen Tabellen. 



F. Zotl'welcil und Ämport. 

1. Tic Revision des russischen Zoll-Tarifs. 

Vom Departement für Handel und Mannfacturen erging am 17. 
Juni 1880, Nr. 6909 folgendes Reskript an das Börsen-Comitö: 

„Mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Majestät des Kaisers soll eine allge-
meine Revision des Zolltarifs des russischen Reichs durchgeführt werden. Eine 
solche Revision erweist sich als nothwendig, um sowohl die einzelnen Artikel des 
Tarifs, von denen einige seit dem Jahre 1 sr,8 wesentliche Aenderungen erfahren 
hoben, wie auch den Tarif in seiner Gesauuntheit mit den zeitgemäßen Bedingungen 
unserer Inbnstrie und beo GeldverkehrS in Einklang zu bringen und, bei Berück-
fichtigung aller in Betracht kommenden Umstände, einen gehörigen, gleichmäßigen 
Schutz allen Zweigen des vaterländischen Schaffensverinögens zu sichern. Demnach 
weisen sowohl die gemachten Erfahrungen bei Handhabung des gegenwärtigen Tarifs, 
in Verbindung mit den veränderten Bedingungen der Waarenproduction, wie auch 
das Erscheinen von neuen Producten auf dem Weltmarkte, auf die Notwendigkeit 
hin, eine Aenderung des Textes selbst der Tarifartikel vorzunehmen. 

„Vom Finanzmiuisterium ist, unter Betheiligung von Specialisten, das für 
die allgemeine Revision des Zolltarifs erforderliche vorbereitende Material gesain-
rnelt worden, welches vorzugsweise umfaßt: 1) eine detaillirte Zusammenstelltlug der 
statistischen Daten über unseren mißmutigen Handel und die Bedingungen des Zu-
flunes von ausländischen Waaren zu uns, sowie über die jetzige Lage der Industrie-
zweige bei uns und im Auslände unb 2) Vorschläge über die Aenderungen sowohl 
des Tertes ber Tarifartikel als mich ber Tarifsätze selbst. 

„Iii Erfüllung bes hierauf bezüglichen Allerhöchsten Befehls hat der Herr 
AinQnzmiiiiftcr bas Departement für Hcmbel unb Mannfacturen beauftragt, dem 
Kot ten (Somit«' das erwähnte Ntaterial zur vorläufigen Durchficht zu übersenden. 
Solchem Auftrage nachkommend, übersendet das Departement beifolgenb 5 Exem­
plare bes bereits im Druck erschienenen THeils des Materials *), mit bem Be-

i liömlirti 1 ein Memoire beo Pros. Tawildarow: über Lebensmittel, Gemüse, Früchte, 

mtb Wetränle ; 8) drei Meinoir? beo Pros. Mjb: •• Übet Holz»«»« und StyUfl 

mne auo ft|i imb HefaiwtlttieÜni; >'. Über Melalle i» mmamtdktm ^»Nanbe unb e. über Oft 

viMuiMe .1110 Metallen, übet 3ee unb ivlustsahrzeuge. Metall und Mineralerze, Knopfivaar», sonne 

ftalanleric' unb loilettengegenNänbe. 



merken, daß ebensolches Material bezüglich der übrigen Tarifartikel ohne Verzug 
nach Maßgabe der Drucklegung desselben, nachgeliefert werden wird und daj; bau 
s c h r i f t l i c h e  G u t a c h t e n  ü b e r  d i e  v o r g e s c h l a g e n e n  A e n d e r u n g e n  n i c h t  s p ä t e r  a l s  b i s  
zum 15. September ;i. c. vorgestellt werden muß. 

„Mit Rücksicht nun darauf, daß die in diesem Material enthaltenen Daten 
über das Fabrikwesen in Rußland mit dem Jahre 1884, die Daten über unsere 
internationalen Warenaustausch aber bezüglich der meisten Tarifartikel mit dem 
Jahre 1886 abschließen, hält das Departement für Handel und Manufaeturen es 
für geboten, beifolgend l Exemplar der von diesem Departement herausgegebenen 
Uebersicht über die Fabrikindustrie pro 1885—1887 incl. und 2 Exemplare der 
vom Zolldepartement herausgegebenen Uebersicht über den auswärtigen Handel von 
1888, im Vergleiche mit* den Iahren 188(5 und 1887 zu übersenden. 

„Hierbei hält das Departement es für notwendig zn betonen, daß behufs 
Erzielung einer möglichsten Gleichförmigkeit in der Fassung der zn erwartenden 
gutachtlichen Aeußerungen bezüglich der Revision des Zolltarifs und um die Be­
nutzung dieser Aeußerungen zu erleichtern, es sehr wünschenöwerth wäre, daß bei 
Abfassung der gutachtlichen Aeußerungen folgende Grundregeln Berücksichtigung 
finden: 

1) daß die gutachtliche Aeußernug der Institution, welche dieselbe abgiebt, in der­
selben Reihenfolge stehe, wie die Artikel des Zolltarifs auf einander folgen; 

2) daß bei denjenigen Artikeln, zu welchen seitens der resp. Institution keine 
Bemerkungen gemacht werden, jedesmal die Ursache dazu angegeben werde: 
ob die Nichtabgabe einer auf diesen oder jenen besonderen Artikel bezüglichen 
besonderen Aeußerung seitens der Institution darin ihre Erklärung findet, 
daß dieser Artikel für die Handels- und Industriethätigkeit im Rayon der 
Wirksamkeit der resp. Institution feine Bedeutung hat, oder aber als eine 
Folge dessen anzusehen ist, daß die Institution mit den in den Materialien 
des Finanzministeriums bezüglich dieses Artikels gemachteil Propositionen voll-
kommen einverstanden ist; 

•'!) daß alle Propositionen der resp. Institution bezüglich der Veränderung der 
Zollgebühreilsätze soviel wie möglich durch genaue und umständliche statistische 
Daten und Ealenlationen unterstützt werden, wobei in allen solchen Daten 
und Ealenlationen jedes Mal erläuternd zu bemerken ist, in welcher Valuta 
die Preise ausgedrückt sind; bei Umwandlung der Metallwährung in (Srcbit* 
valuta oder umgekehrt ist aber anzugeben, nach welchem Eonrse die Um­
wandlung stattgefunden hat. In gleicher Weise muß bei Angabe des Preises 
eines ausländischen Producta, außer den oben angeführten Hinweisen bezüg-
lieh der Valuta, noch erläutert werden, ob die betreffende Ziffer den Werth 
der Waare am Prodnctionsorte oder aber am Absatzorte und an welchem 
namentlich, ausdrückt nnd im letzteren Falle sind nach Möglichkeit die Trans­
port- und anderen Zuschlagkosten besonders anzugeben." 



Außer den, dem obigen Circulär beigegebenen 4 Vorlagen zur Revision des 
Zolltarifs, übersandte das Departement darauf dem Börsen-Eomit6 fuccessive uoch 
folgende Vorlagen: 

Memorial des Prof. Afanasijew: über Maschinen, Werkzeuge, Jnstru-
m e n t e ,  U h r e n ,  E q u i p a g e n  u n d  W a g g o n s ;  

Memorial des Prof. Krupfky: über Thon, Kreide und Theewaareu; 
Memorial des Prof. Bylcschinfky: über Gerbstoffe, Leder, Häute und 

Rauchwaaren, Haare, Flaum, Erzeugnisse ans Kautschuck, Haaren und 
B o r s t e n ,  B ü c h e r  u n d  B i l d e r ,  F i s c h b e i n  u n d  B a d e s c h w ä m m e ;  

Memorial des Prof. Knlpsky: über Glaswaaren; 
Memorial des Prof. Mnipffi): über Steinwaareil und Erzeugnisse ans 

S t e i n ;  
Memorial der Prof. Beilstein und Iljin: über Gummi, Harze, Farben 

u n d  F a r b s t o f f e ;  
Memorial derselben Professoren: über chemische Produete und Mate-

r i a l i e n  d a z n ,  v e r s c h i e d e n e  A p o t h e k e r w a a r e n  u n d  c o ö m e t i s c h e  A r t i k e l ;  
Memorial der Professoren Iljin und Langow: über Wolle und Erzeug­

n i s s e  a n s  W o l l e ;  
Memorial des Prof. Iljin: über Seide lind Seidenwaaren; 
Memorial des Prof. Iljin und des Ingenieur-Technologen Golkowfkl): über 

l^egenstände für Museen, Waareimmster, türkische Gewebe, ,Uleider und Wäsche, 
Aedern lmd künstliche Blumen, Glaöschluelz und Glasperleu, Hüte und Mützen, 
Regen- und Sonnenschirme, Spielsachen, Schreib- uud Zeichcimmtcrinlicn, nlllsika-
lische Instrumente, Betten und gestopfte Kissen; 

Memorial der Professoren Iljin und Laugow: über F l a c h s ,  H a n f ,  J u t e  
u n d  E r z e u g n i s s e  a n s  d e n s e l b e n ;  

Memorial derselben Professoren: über Baurnwollenwaaren. 
Verschiedene dieser Vorlagen gingen dem Börsen-Eoinite erst nach dem 15. 

Septenlber 1 SHO zu, so daß es nicht möglich war, ZUM 15. September INS«), 
welcher in dem Circulär des Departements als spätester Termin für die Einliefe-
runq des Gutachtens des Börsen-ComiteS angegeben war, das letztere fertig zu 
stellen. Am IH. )tovember IHK'.I, Nr. 12828 theilte darauf das Haildels-Depar-
tement im Auftrage des Herrn Finanzministers dem Börsen (5omitv mich mit, daß 
im Hinblick auf die verspätete Drucklegung der Vorlagen und die dadurch entstan­
dene Verzögerung in der Versendung derselben, der Termin für die Einreichung 
der resp. Gutachten über den 15. September hinaus verlängert worden sei, 
und daß überhaupt auch alle und) diesem Termin einlaufenden gutachtlichen Aenße-
runneu in Erwägung gezogen werden sollen, falls zum Zeitpunkte des Einganges 
d-.selben die Vorarbeiten des Finanzministeriums bezüglich der Revision derjenigen 
Theile des Tarifs, aus welche sich die Gutachten beziehen werden, noch nicht zum 
Abschluß gebracht sein werden Die Arbeiten im Finanzministerium sollten im 
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Anfang beo Januar 1890 aufgenommen werden, wobei mit den Artikeln über che-
mische Produete begonnen werden sollte. 

Was den Inhalt der dem Börsen-Eornitü übersandten Vorlagen anbe-
trifft, so ist das W e s e n t l i c h s t e  d e r s e l b e n ,  d .  h .  d i e  p  r  o  j  e  c  t  i  r  t  e  z  u  f  ü  n f t i g e  
Redaction des Tarifs und die n e n e n T a r i f) ä 43 e selbst in dem 
A n hang zu diesem :)ie ch e n s ch a f t S b e r i ch t genau wiedergegeben. Das am 
20. Deeember 1889, sub Av 29h vorgestellte Gutachten des Vörsen-Eomitc's hatte 
folgenden Wortlaut: 

Gutachtliche Meinungsäußerung des Aevater Aörsen-
ßomites 

zn dem Projeete einer Revision des russischen Zolltarifs. 

„Der Aufforderung des Hcmdelsdepartements nachkonunend, sein Gutachten 
über die, in Anlaß der auf Allerhöchsten Befehl vom Finanzministerium in Angriff 
genommenen Revision des russischen Zolltarifs ausgearbeiteten Vorlagen abzugeben, 
mochte das Revaler Börsen-Eomito Allem zuvor hier diejenigen allgemeinen 
Gesichtspunkte klarlegen, welche, nach seiner Ansicht als maßgebend bei einer 
Revision des Tarifs zu gelten haben sollten: 

„1) Das gegenwärtig seit Iahren vom russischen Staate betriebene strenge Schutz-
Zollsystem, welches in noch intensiverem Maße in den gelegentlich der jetzt 
vorgenommenen Revision des Zolltarifs ausgearbeiteten Vorlagen in Vor­
schlag gebracht wird, scheint dem VörfrivCSontite nicht diejenige Zollpolitik zu 
sein, welche dazu geeignet ist, die wirthschaftliche Prosperität des Landes nach 
jeder Richtung hin zu fördern. Nicht, daß das Börsen-Eomit^ sich überhaupt 
gegen eine Schutzzollpolitik Rußlands aussprechen möchte, aber es meint, daß 
der Schutzzoll nicht so hoch geschraubt werden dürfe, daß er einem wirklichen 
Prohibitivzoll gleichkommt und dadurch eine Coneurrenz ausländischer Waaren 
mit den russischen auf den russischen Märkten einfach unmöglich gemacht wird. 

„Die Industrie Rußlands bat in den letzten Deeennien einen äußerst 
erfreulichen Aufschwung genommen und befindet sich bereits gegenwärtig nach 
verschiedener Richtung Hin in einem Stadium der Entwicklung, welche ihre 
Zukunft genügend gesichert erscheinen läßt. Wenn es hierfür noch eines Be­
weises bedarf, so liefert denselben die ehrenwerthe Stellung, welche Rußland 
in stets wachsendem Maße bezüglich seiner Industrieerzeugnisse auf den letzten 
Weltausstellungen eingenommen hat. Es kann nicht geleugnet werden, daß 
dieses günstige Resultat in erster Linie der sorgsamen Pflege, welche der 
Staat, namentlich durch Ereirung von Schutzzöllen der einheimischen Industrie 
unausgesetzt zugewandt Hat, zuzuschreiben ist. Aber es entsteht die Frage, ob 
nicht bereits der Zeitpunkt gekommen sein sollte, wo mit einer weiteren Er­
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höhung der Schutzzölle Einhalt gethan werden müßte, welche von dem größten 
Theil der einheimischen Bevölkerung als eine drückende indireete Steuer 
empfunden werden, denn der durch die Schutzzölle entstandene Reichthum der 
Industriellen erfolgte in den meisten Fällen eben auf Kosten der übrigen 
Bevölkerungsschichten, der Eonsnmenten. C Inte Zollschutz wird die Industrie 
Rußlands freilich auch heutzutage int Allgemeinen nicht bestehen könr.en, aber 
einzelne Zweige derselben sind bereits so erstarkt und finden in den natür­
lichen Verhältnissen des Landes eine so sichere Grundlage, daß sie eine Er-
höhung des augenblicklichen Zolls nicht bedürfen, ja im Interesse der Staats-
casse und der zahlreichen Eonsnmenten eher eine Herabsetzung derselben zu 
wünschen wäre. Die von Jahr t,it Jahr immer im Steigen begriffenen Preise 
für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände aller Art, welche oft eine für die 
niederen Volkselassen unerschwingliche Höhe erreicht haben, werden nach An-
sicht des Börsen-Eomites, was die Industrieerzeugnisse anbetrifft, welche in 
ihrer Mehrzahl doch auch dazu bestimmt sind, den täglichen Bedürfnissen des 
russischen Volkes Rechnung zu tragen, nur durch eine nach und nach ein­
tretende Verminderung des Schutzzolles auf ein niedrigeres Niveau herab­
gedrückt werden können. Freilich scheinen die russischen Industriellen noch 
wenig dazu geneigt zu sein, auf einen starken Zollschutz von Seiten des 
Staates, an den sie sich seit den letzten Iahreu gewöhnt haben, bereits zu 
verzichten. Wenigstens ist solches ans den vielen Gesuchen zu ersehen, welche 
dem Finanzministerium von Industriellen der verschiedensten Branchen um 
weitere Erhöhung der Zollsätze zugegangen sind. Aber eine derartige Er­
höhung der Zölle ist schließlich auch im Interesse der Industrie selbst nicht 
zu wünschen, denn dieselbe wird niemals wirklich erstarken und selbstständig 
werden können, wenn sie stets zu ihrer Weitemistenz die Hülfe des Staates 
in Anspruch nimmt und nicht auch aus eigener Kraft sich emporzuarbeiten 
sucht. 

„Und ist es denn wirklich auch immer nur ein hoher Schutzzoll, welcher 
einer Industrie zur Bliithe zu verHelsen vermag? Kaum! Die Geschichte der 
russischen Zollgesetzgebung lehrt deutlich, daß hierbei noch viele andere Fac-
toten mit in Betracht gezogen werden mimen. Bereits vor Emanirnng des 
auch der heutigen Zollgesetzgebung zu Grunde liegenden Tarifs vom Jahre 
1 s<)8 Hat in Rußland ein überaus strenges Schutzzollsystem während der be-
kannten ^inanzverwaltnng des Grafen Eancrin seine Herrschaft gehabt, ohne 
daß dasselbe vermocht Hätte, eine wirklich lebensfähige Industrie großzuziehen. 
Eine der schwersten Krisen ferner, welche die russische Industrie in letzter Zeit 
durchzumachen gehabt Hat, ist die zu Ansang dieses Deceuuiuniö gewesen, 
trotzdem daß kurz vorher, im Jahre 1*77, die Umwandlung des Zolls in 
Nolboaluta und 1**1 die Einführung beo loproveiitigen Zollzuschlags, also 
wesentliche Erhöhungen der Importzölle vorausgegangen waren. Aber die 



bantate sich noch immer fufjlbarmadjcnbcn Folgen bes russisch-türkischen Krieges, 
ber Mißernte im Jahre 1880 unb bie bannt in Zusammenhang stehenden 
ungünstigen eonnnerziellen Verhältnisse riefen eine Geschäftsstocktutg hervor, 
welche viele Jnbustrielle im Reiche trotz ber hohen Zölle nicht gewachsen 
waren, unb beshalb sich genöthigt sahen, ihren Betrieb entweber ganz einzu-

stellen, ober doch bebentenb einzuschränken. Auch heutzutage fehlt es enblich 
nicht an Beispielen, baß ein hoher Importzoll nicht das einzige Moment ist, 
mit eine einheimische Jnbnstrie nach jeber Richtung l)in zu schützen, ja selbst 
bat Absatz ihrer Probuete int Lande selbst sicher zu stellen. Solches läßt sich 
z. B. nachweise» an ber seit einer Reihe von Jahren am schwarzen Meere 
(in Noworosfisk) ins Leben gerufenen Cementfabrikation. Man sollte doch 
meinen, baß bie russische Cementfabrikation, Dank beut gegenwärtigen 
verhältnismäßig hohen Schutzzoll von 13 1 2 Kop. Crcbit pro Pud vor einer 
ausländischen Concnrrenz genügend geschützt erscheint unb doch ist es luv jetzt 
noch nicht gelungen, bie Conenrrenz bes anslänbischen (Semcittö vom russischen 
Markte zu verbrängen, im Gegentheil wirb gerade in letzter Zeit mishiitbi-
scher Clement in nicht unerheblicher Quantität nach ben südrussischeu Häfen 
importirt. Der Grund aber dafür, baß ber anslänbische Gement trotz des 
hohen Schutzzolls noch erfolgreich mit beut russischen in Rußlaub conettrrircn 
kann, ist vor aUen Dingen darin zn suchen, daß erstens die ganzen Anlage­
kosten für die Fabrikation in Rttßlnnb viel theurer zu stehen kommen als int 
Anslctnb, ba alle Maschinen unb Apparate boch aus beut Auslände verschrieben 
werben müssen unb mit hohen (Einfuhrzöllen belegt sind. Ferner muß be­
rücksichtigt werden, baß die südmssische Gementfabrifation, trotz der Nähe der 
dortigen Kohlenlager die russische Kohle ebenso thciter bezahlen muß, uüe die 
für die südrussischen Häfen mit einem hohen Zoll belegte ausländische Kohle, 
während der ausländischen Lemeut-Jndnstrie das Heizmaterial lauge nicht so 
tHeuer zu stehen kommt. Endlich darf man nicht den Umstand außer Acht 
lasten, daß in Folge der hohen Einfuhr-Zölle der Import nach Rußland 
überhaupt stark zurückgegangen ist, und die vielen Dampfer, welche nach den 
südlichen Häfen gehen müssen, tun russisches Getreide ins Ausland zu erpor-
Liren, aus Mangel an Jmportfrachten den (Seinent zu äußerst niedrigen Sätzen 
nach den südlichen Häfen führen, während die Cabotage-Frachten im schwarzen 
Meere weit höhere sind. Unter solchen ungünstigen Verhältnissen ist daher 
auch ein hoher Schutzzoll nicht im Stande, den Absatz der russischen Probuete 
sogar im Lande selbst zu sichern. 

„Es ist aber weiter auch noch ein anderes Moment, welches das Börsen» 
Gomitö dazu bestimmt, sich im Allgemeinen gegen eine weitere Erhöhung der 
schon jetzt sehr hohen Schutzzölle auszusprechen. Das Börsen (Somitu hat die 
Interessen einer Stadt zu vertrete», welche vor allen Dingen Handels, nicht 
aber Industriestadt ist. Während nun die Industrie durch einen hohen Schutz­



zoll wenn auch nicht zu erstarken braucht, so doch jedenfalls zu einer gewissen 
Blüthe gebracht werden kann, so hat der Handel unter einen» solchen innner 
zu leiden. Und doch scheint es billig, das; der Handelsstand die gleiche Be-
rücksichtigung finde, wie der Stand der Industriellen. 

i In» Interesse der russischen Industrie sowohl alo auch des Handels ist es 
durchaus zu wünschen, das; gelegentlich der jetzt bevorstehenden Revision des 
Zolltarifs möglichst darauf Gewicht gelegt wird, das; die Zollgeseygebnng eilten 
stabileren Charaeter als bisher erhalte. Nichts schädigt Handel und 
Industrie so sehr, wie die Ungewißheit. Der Industrielle muß wenigstens 
mif eine Reihe von Iahren ruhiger, durch den Zolltarif nicht beeinflußter 
Arbeit rechnen können, damit er darnach seine Einrichtungen treffen und seine 
Ealcnlation machen kann. Zollveränderungen sollten nicht, wie bisher oft, 
die Industrielle!» und Kaufleute überraschen, sondern müßten gehörig vor-
bereitet werden, damit sich Industrie und Handel darnach richten können. 
Solches bezieht sich sowohl auf Ermäßig»ntgen als Erhöhungen des Tarifs. 
Weiß z. B. der Industrielle, daß der Tarif für eine bestimmte-Reihe von 
Jahren Bestand hat, das; aber bann eine Rednction in einer bestimmten Höhe 
eintreten wird, dann kaitit er sich hierauf einrichten und wird die ihm ge­
währte Frist dazu benutzen, seine Production, entsprechend den» vermindertet» 
Tarif, etwa durch Anschaffung besserer Maschinen oder Eiuführtmg billiger 
Fabricationsmethoden ebenfalls zu vereinfachen. Aehnlich ist derselbe int 
Stande sich vorzubereiten, falls ihm etwa eine Erhöhung des Zolls auf die 
aus dem Auslände bezogenen Rohmaterialien in sicherer Aussteht steht. 
Dieses Princip ist bisher nur bei dem Zoll auf Eisen, der laut Allerhöchstem 
Befehl keiner Veränderung bis zum Jahre 1898 unterworfen werden darf, 
befolgt worden; alle übrigen Zolländerungelt wurden vollständig unvorbereitet 
decrcdirt. Daß auch schließlich die Eonsnmenten selbst unter solchen Verhält­
nissen von den Industriellen, welche sich auf die Zolländerungen berufen, 
"uogenutzt werden, ist leider eine nicht wegzuleugnende Thatsache. 

.!» Was die Redaetion selbst der T a r i f e  a n b e t r i f f t ,  so ist darauf zu achten, 
daß derselbe möglichst präciS und klar abgefaßt »verde, damit absichtliche oder 
unabsichtliche Tarisübertretnngen, welche nur Strafen und Zeitverlust nach 
sich ziehen, nach Möglichkeit vermiedet» werden können. Das Börsen-Cornitü 
muß anerkennen, daß das vorliegende Projeet für die neue Abfassung der 
Tarife vorteilhaft gegen die frühere Redaetion sich abhebt. Es erscheint 
selbstverständlich, daß alle in» Laufe der Iahte erschienenen Entscheidungen 
beo Zolldepartcmento. welche noch gegenwärtig zu Kraft bestehen, in der neuen 
Redaetion der Tarife Berücksichtigung finden. 

„Endlich möchte dao Börsen (Somit«'-, wenn solches auch sich nicht direet 
auf die Revision beo Zolltarifs bezieht, doch (Gelegenheit nehmen, noch an 
dieser Stelle fpccicll darauf hinzuweisen, wie sehr eo im Interesse des Handels 
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unb Verkehrs liegen würde, wenn das Finanzministerium es ermöglichen 
würde. Die gegenwärtig bei der Verzollung der Waaren zn beobachtenden 
vielen zeitraubenden Formalitäten imd Manipulationen ans ein geringeres 
Mas; zu beschränken. Tie Raschheit des Verkehrs ist heutzutage mehr denn 
je eine nothwendige Voraussetzung für die Belebung desselben geworden, und 
t>ao berühmte Sprichwort d:r Engländer „time is moriey" findet micf) hier seine 
volle Anwendung. Auch die Handelsbeziehungen Nußlands 511 dem Auslande 
werden gewiß durch eine Vereinfachung der Zollformalitäten nur gewinnen 
und lebhaftere werden. Tao Börsen-Comitv glaubt, daß es wohl möglich 
sein sollte, die berechtigten Interessen des Staates mit denjenigen des Handels 
und Verkehrs hier in Einklang 511 bringen. 

„Nach diesen Bemerkungen allgemeiner Natur null es das Börsen (Souiitv ver­
suchen, näher auf die einzelnen ihm zur. Begutachtung übersandten Vorlagen einzu­
gehen, muß aber von vornherein bemerken, daß es aus verschiedenen Gründen mir 
äußerst wenige Artikel des Tarifs einer Beurtheilung hat unterziehen können. 
Erstens ist der Rayon, dessen Interessen das Revaler Börsen-Eomitö zn vertreten hat, 
nur in sehr beschränktem Maße Industrierayon, ja die Großindustrie in demselben 
so gut wie garnicht vertreten, während doch gerade die meisten und wichtigsten Ar 
tifel des Zolltarifs die industrielle Thätigkeit des Landes betreffen. Zweitens stehen 
dem Börsen-Eomitü aus eben demselben Grunde auch nicht diejenigen Fachleute zu 
Gebote, wie sie allein zn einer gewissenhaften Benrtheilnng der streng wissenschaftlich 
ausgearbeiteten Vorlagen eompetent gewesen wären und drittens ist der dem Börsen-
(Somitu zur Begutachtung des sehr umfangreichen Materials zugemessen gewesene 
Zeitraum ein verhältnißmäßig so kurzer gewesen, daß mich im Hinblick hierauf nicht 
ein so gründliches Studium der Vorlagen möglich wurde, wie es im Interesse der 
Sache wohl wünschenswerth gewesen wäre. 

„Zu den einzelnen Paragraphen des Tarifs hat das Revaler Börsen-Comite 
Folgendes zu bemerken: 

„Zu § I. Es wird piopouiit, bei der Einfuhr von Getreide zur See 
mit Ausnahme des weißen Meeres einen Zoll von 7 Mop- pro Pud zu erheben. 
Getreide war bisher zollfrei. Tas Börsen-Eomitü muß sich gegen die Erhebung 
dieses Importzolles aussprechen. Ter Import von Getreide ans dem Auslände 
nach Rußland hat, wie es in der qu. Vorlage selbst zugegeben wird, nur in Ans-
nalnuefällen und in verhältnißmäßig geringen Quantitäten stattgefunden. Eine 
Schädigung der landwirthschaftlichen Produktion durch Ueberflutlnmg mit ausländi­
schem Getreide kann wohl in keinem Falle erwartet werden. Ein Import von 
Getiade wird nur aus folgenden Gründen stattfinden: 1 > durch t heil weise Miß 
ernten in den (Grenz oder Kiistengouvcrnanento. So ist Mais über die Ostsee» 
bösen impoftirt worden zur Spiritiiofabrikaiion alo die Kartoffelernte in Ehstland 



61 

eine äußerst unbefriedigende und ungenügende war, ebenso Gerste mio demselben 
Grunde zur Bierfabrikatiou. Man hätte ja freilich beide Getreidearten aus Nuß-
land selbst beziehen können, aber des t Hai reit Transports per Bahn kam der Bezug 
zur See atls beut Attslaude billiger zu stehen. Co erscheint ungerecht, die Beivohner 
tutb Inbustrie der Mü sten lauder dafür büßen ztt lauen, daß der Bezug atls dein 
Innern des Reichs der großen (Entfernung wegen 511 tHeuer ist. 2) Iit Folge von 
vollständigen Mißernten in ben GrenzgouvernemeutS kann co auch itöthig werden, 
G e t r e i d e  a u o  d e m  A u s l ä n d e  z u i u  w i r k l i c h e n  E o n s  u m  f ü r  d i e  B e v ö l k e r u n g  
zu beziehen. Auch in diesem Falle scheint bie (Erhebung eines Importzolls nicht 
zweckentsprechend. '!» (Endlich ist aber auch der Iuiport von ausländischem Getreide 
itir P e r b e s s e r tt 11 g 1111 b P e r e b 1 tt tt g der eilt heimischen G e t r e i d e - A ti s-
s a a t von Zeit zu Zeit bekanntlich durchaus erforderlich, so daß also auch im 
Interesse der einheimischen Laubwirthschast selbst die (Einführung dieses Import­
zolles nicht rathsam erscheint, llebrigeno erscheint eo unerfindlich, weshalb ber Zoll 
nur bei beut Import zur See, nicht aber auch bei demjenigen über b'e Lanbgrenze 
erhoben werden soll. Auo ben hier angeführten Gründen proponirt das Börsen-
(Somit.'1, die (Einfuhr von Getreibe noch wie vor zollfrei über alle Zollämter zn 
lassen. 

„Zu $ 4. K o r i n t h e n .  K o r i n t h e n  w a r e n  bisher zollfrei, nach der neuen 
Redaetion beo Tarifs soll ber besondere £ 4 ganz wegfallen unb sollen Korinthen 
nach $ .">4 mit 1 Rbl. HO MOP. pro Pud verzollt werben, mit ber Anmerkung 
jedoch, das; dieser Artikel bei dem Import über bie Höfen beo schwarzen Meeres 
zollfrei durchgelassen wirb. Gegen die Proposition, das; Korinthen überhaupt mit 
einem Zoll belegt werden, hat bao Börsen (Somit»' nichts einzuwenden, beim eo liegt 
feilt Grund vor, Korinthen zollfrei durchzulassen, während z. B. die fein* ähnliche 
Saarc Rosinen einen Zoll zahlen. Freilich erscheint der Zoll von 1 Rbl. 80 Mop. 
pro Pud bei dem verhältnißmäßig geringen Werth der Waare sehr hoch. (In 
der Porlage deo Departements ist der Preis mit <> Rbl. pro Pud angenommen-
I Rbl. 8(1 MOP. (Gold oder "2 Rbl. To Mop. (Srcbit würben also 45 p(St. bes 
Wertlos der Waarc ausmachen». Dagegen muß bao Börsen-(Somit'' sich durchaus 
gegen bie proponirte Anmerkung mtosptechen, der zufolge der hohe Zoll nur bei 
dem Import über die Landgrenze unb bie Häfen ber Cftfee erhoben werden, 
wahren b der Import über bao schwarze Meer zollfrei verbleibt. (Sine berartige 
(Einschränkung deo Imports scheint nicht genügend gerechtfertigt und würde ben 
Import über die Cftfee unmöglich machen. Daß ein 2 heil ber nach Rußland 
importirten Korinthen erst auo zweiter Hand zu uuo gelangt (wie solches in der 
Vorlage des Professors Daun Ibaron) angeführt wird» und dadurch vert heuert wird, 
läßt sich nicht leugnen, aber das ist eine (Erscheinung, bie bei sehr vielen anderen 
haaren auch ziitriüt, und gewöhnlich in ber .\atur der Verhältnisse liegt, ohne 
daß man dabei zu Differentialzöllen seine Zuflucht genommen hätte. Die Per-
tlHueniug der Waave dadurch, daß sie nicht immer auf dem bireeteit Wege zu nus 
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gelangte, ist atißerdem niemals so gros; gewesen, wie in Znknnft der Unterschied im 
Zoll sein würde. Bei Einführung der projeetirten Anmerkung würde wohl der 
Import von Korinthen über die Cnsee fast ganz aufhören, der Preis ans dieselben 
würde aber doch voraussichtlich im ganzen Norden des Neichs, zum Schaden der 
Eonsnmenten, um die Höhe des Zolls von 1 Nbl. 80 Mop. Gold pro Pud steigen, 
ohne daß der Staat irgend welchen Nutzen davon hätte. Das Börsen Gomitv pro 
ponirt daher die projeetirte Anmerkung ganz wegfallen zu lassen. 

„ Zn § (J. L e b e n s m i t t e l ,  o  h  n  e  b  e  s o n d  e  r  e  B  e  z  e  i  c h  n  n  n  g  
1*2 Mop. pro Pud. .hierher sollen nach der neuen Redaetion auch die Futtermittel 
für ^hieve, Abfälle unb Nebenprobucte gezählt werden. Die russische LandwirtH 
schast würde hierdurch auf das Empfindlichste geschädigt werden, beim gerade jene 
Nebenprobucte unb Fabrikationsabsälle, welche bnrch diesen verhältnißmäßig sehr 
hohen Zoll getroffen werben, bilden einen Dheil derjenigen zahlreichen Stoffe, welche 
gegenwärtig zur rationellen ^hiersütternng unerläßlich sind. ?ie Ausivahl beo 
passenden Stoffes alo Futtermittel ist für den Landwirthen oft überaus schwierig, 
und eo ist nicht immer der Preis pro Pub, welcher für ihn den Werth dieser 
Stoffe bestimmt. Der Vaiibivirth ist deshalb mich nicht immer im Stande, ben im 
Jnlanbe fabricirten Futtermitteln den Vorzug vor den ans bem Anolande irnpor-
tirten zn geben, weil erstere oft sich für seine speziellen Zwecke nicht eignen. Ebenso 
ist es auch nicht alo eine, im volkswirtschaftlichen Sinne, ungesunde Erscheinnug 
aufzufassen, wenn z. B. einerseito Hanfkuchen, Leinkuchen oder Sonnenblnmenkuchen 
in großen Partien exportirt werben, während andererseits Eocnoknchen n. f. w. im 
portirt werden. Im Interesse der einheimischen Landwirthschast spricht sich dao 
Börsen-Eomitö baher dafür ano, derartige Futtermittel für DHiere zollfrei durch 
zulassen. • 

„Zu $ 1S. „M ii o che n ,  m i t  S  c h w e f e l s ä  n r e  b e a r b e i t e t ,  geinah 
leite Knochen, Mnochenasche alo Pulver, alle Snperphosphate und Dhomasschlacke," 
bisher nach Art. 18 zollfrei, sollen in Znknnst mit Mop. Gold pro Pud verzollt 
werden. Bä Festsetzung dieses Zolles hat man in dein Bestreben eine wie es 
in der Vorlage selbst zugegeben wirb noch nicht enstirende einheimische Pro 
buetiou zu schützen, bie weit wichtigeren Interessen ber Landwirthschast ans dem 
Auge gelassen. Freilich wirb mich zugestanden, daß dieser Zoll eine Vervottkomm 
innig deo Ackerbaues zu hemmen geeignet wäre, aber eo wird nicht angegeben, 
welches Aequivalent dem Lanbwirthen für diese im Hinblick aus die ausländische 
Eoneurrenz nicht ungefährliche Hemmimg geboten werben soll. Der LandwirtH ist 
unter den Herrschenben Verhältnissen nicht im Stande, den Preis für seine Boden 
probuete nach den eigenen Probuctionokoüai zu bestimmen. Die Preise richten sich 
vielmehr nach dem Verhältnis; von Angebot nnd Nachfrage ans dem internationalen 
Geträbemartte, unb der russische LandwirtH ist deshalb gezwungen, seine Prodnctiono 
kosten demgemäß einzurichten. Chne Anwendung von künstlichen Düngmitteln kann 
bie Landwirthschast bei dem heutigen intensiven Wirthschaftssm'tcm nicht mehr aus­
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kommen. In Rußland existiren bisher keine Fabriken zur Erzeugung künstlicher 
Tüngmittcln und es ist sehr fraglich, ob der proponirte Zoll im Stande sein wird, 
eine solche Fabrikation in's Leben zu rufen, auch wenn man berücksichtigt, daß 
jährlich große Quantitäten Phosphoriten und Knochen ins Ausland erportirt werden. 
Denn es ist eine durch die Statistik nachgewiesene Dhatsache, daß die Rohphosphate 
immer nach denjenigen Gegenden erportirt werden, wo die Schwefelsäure am billig-
sten ist, um daselbst zu künstlichen Düngmitteln verarbeitet zu werden. Da aber 
die Schwefelsäure in Rußland ein sehr theitres Präparat bildet, so ist es klar, daß 
die Fabrikation künstlicher Düngmittel trotz des projectirten hohen Zolls in 
Rußland feinett festen Fuß wird fassen können. Für dett russischen Landwirthen 
würde also ein derartiger Zoll eine dauernde .vintansetzung gegenüber seinen glück-
licherett ausländischen Eoneurrenten bedeuten. Außerdem soll der Zoll auch gleich 
aus die Thomasschlacke ausgedehnt werden, wo doch selbst der bei den Phosphoriten 
angenommene Grund fehlt, da rohe DHotnasschlacke aus Rußland nicht erportirt 
wird. Es ist flai\ daß bei dem Projeet dieses Zollsatzes, ebenso wie bei verschie­
denen anderen, die Interessen der russischen Landwirthschast keine genügende Be-
achttmg gefunden haben. Und doch ist gerade die Landwirthschast derjenige Zweig 
im wirtschaftlichen Leben Rußlands, welcher eines Schutzes von Seiten des Staates 
in jeder Beziehung am meisten bedarf. Das BörjemEomite spricht sich dafür atiS, 
sämmtliche künstliche Düngmittel nach wie vor zollfrei durchzulassen. 

„Hn § 21). Der Zoll auf Z i tu tn e r nt a tt tt s- u tt d B ö t t ch e r arbeit c n 
soll von (> Kop. Gold auf 35 Kop. Gold pro Pitt» — also fast um 600 pEt. 
erhöht wcrdeit. Von diesem Import wurden mit Petroleum mit» Spiritus hinaus 
gegangene Fässer nicht berührt, ott Zukunft soll dieses aber aufhören, unb sollen 
solche Fässer bei ihrer jedesmaligen Rückkehr den vollen Zoll bezahlen. Es ist nicht 
Vi begreifen, durch welche Gründe man diese verschärfte Maßregel rechtfertigen will. 
Tie Fässer, welche mit Petroleum und namentlich mit Spiritus hinausgegangen-
tvarett, sind entweder russischen Ursprungs — und zum größten Thcil ist solches 
ber Fall ober sie haben, wenn importirt, bereits einmal ben Zoll gezahlt, ber 
aus Böttcherarbeiten steht. Wenn es bisher ber Zollverwaltung nicht gelungen ist, 
Mißbrauche bei dem Rücktransport biefer russischen Dranöportgeräthe zu verhindern, 
so faittt bao boch nur ein Grund dazu fein, die E'ontrolmaßregclit zu verschärfen, 
nicht aber zur Belastung mit einem Importzoll zu führen. Ein Importzoll auf 
Gegenstände, welche notorisch auo Rußland stammen, erscheint widersinnig. Daß 
die Interessen der inländischen Böttcherei diesen Zoll fordern sollen, wie solches in 
ber Vorlage gemeint wird, ist nicht erklärlich. Die Folge biefer Maßregel, welche 
in kurzer Zeit bei jedem Grenzübergang die Fässer mit einem so hohen Zoll belegt 
haben muß, welche mit beut Werth ber Fässer in feinem Verhältnis; steht, kann nur 
die eine Wirkung haben, baß diese Transporte sich ohne Fässer behelfett werden, 
indem sie entsprechende anbete Einrichtungen - Schiüo unb Eisenbahnbassins 
treffen werden. Die erste Folge wird also fein, das; unserer Böttcherei die vortheil­
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hafteste Einnahmequelle, die Fabrikation von SpintuSfässern, entzogen wird. Viel 
verderblicher muß aber die Einwirkung auf die Spiritusindustrie selbst sein. Diese 
Industrie ist nicht in einer so glücklichen Lage, wie die russisch: Petroleumindnstrie, 
welche für eine Nachfrage -arbeitet, die sie lange nicht zn befriedigen vermag. Die 
Spintusindustrie ist mit der Landwirthschast durch den Kartoffelbau aufs Engste 
verknüpft. Dankt doch diesem Kartoffelbau dao von der Natur so spärlich bedachte 
Ehstland seine relative öeonomisch und finaneiell so hohe Blüthe. Die, für den 
russischen Staatshaushalt so überaus wichtige Spiritnsindnstrie, welche ohne den Erport 
nicht bestehen kann, leidet sehr stark unter der Eonenrrenz des Weltmarktes. Das 
übergroße Angebot steht einer langsam, aber stetig sinkenden Nachfrage gegenüber. 
Welche eminente Bedeutung diese Industrie und der Erport von Spiritus für Nuß­
land hat, ist von der Finanzverwaltung wiederholt durch Ausfuhrprämien anerkannt 
worden. Ein hoher Zoll auf Spirituofässer bedroht diese vom Staate geschützte 
Industrie mit einer neuen sehr gefährlich.'» Kvisu. Das Börsen Eomitt'1 ist daher 
dafür, daß aus Nußland mit Spiritus hinausgegangene Fässer nach wie vor wieder 
zollfrei importirt werden dürfen. 

„Zn § 35. Nach der Vorlage deo Departements wird geplant diesen beson­
deren Artikel für landwirthschastli ch e M a s ch i n e n ganz zn streichen und 
dieselben nach £ 17,">, 2 mit 1 Rbl. 40 Kop. Gold zn verzollen, d. h. also den 
Zoll zu verdoppeln. Diese unverhältnißmäßige Erhöhung deo Zollo ivird tut durch 
motivirt, daß auch in den ausländischen Darisen nirgends zwischen landwirthschast-
lichen und anderen Maschinen ein Unterschied gemacht werde, der Import von Inud 
wirtlifchaftlichen '.V!aschinen nach Nußland trotz der letzten Zollerhöhungen ans die-
selben doch nicht im gewünschten Maße nachgelassen habe, daß von diesem Import 
nur die Agenten und Eomptoire der ausländischen Fabriken direeten Vortheil zögen, 
und daß bei einem höheren Zoll auch die im Erstarken begriffene einheimische 
Maschinenproduetion im Stande sein werde, den Bedarf deo Landes an landwirth-
schaftlichen Maschinen zu decken. Den hier angeführten Argumenten dürften jedoch 
schwerwiegende Bedenken entgegengehalten werden können. 

„Vor allen Dingen dürfte der angezogene Vergleich mit den resp. ausländischen 
Zollbestimmungen nicht stichhaltig sein. Wenn in den Zolltarifen Deutschlands, Oester­
reich Ungarns, Frankreichs und Englands, welche Länder in der Vorlage des De-
partentents vergleichoweise angeführt werden, kein Unterschied zu (Gunsten der Imib 
wirtlifchaftlichen Maschinen gemacht wird, so rührt dito wohl daher, daß die Land» 
wirthschast daselbst ans einer viel höheren Stufe der Entwickelung steht, als in 
Nußland, und eines Schutzes von Seiten deo Staates umsoweniger in dieser An­
ziehung bedarf, alo mich die dortige in großartigen Aufschwung gekommenem' Ma­
schinenindustrie vollauf int Stande ist, den Bedarf des Landes an landwirthschast-
lichen Maschinen zu decke», ja auch darüber hinaus produeirt. Anders dagegen die 
Verhältnisse in Nußland. Nußlmid, dasjenige Land, welches wie fein zweites in 
Europa, aus die Etiltur der Bodenfrüchte angewiesen ist, steht doch, was rationellen 
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Landwirthschastsbetrieb betrifft, allein anderen Staaten weit zurück und bedarf nach 
dieser Richtung hin noch eines außergewöhnlichen Aufschwunges. Um das Land 
aber rationeller bewirtschaften, den Ackerbau intennver betreiben zu können, gehört 
in erster Linie anch ein möglichst ausgedehnter Gebrauch von landwirthschaftlichen 
Maschinen beim Betriebe. Wenn auch in den letzten Jahren in dieser Beziehung 
gewiß schon viel gethan ist, so bleibt doch für die Zukunft noch mehr zu thun 
übrig. Den colossalen Bedarf Rußlands an landwirthschaftlichen Maschinen, welcher 
sich naturgemäß von Jahr zu Jahr steigern muß, in die selbst »och kaum in den 
ersten Stadien der Entwickelnng begriffene russische Maschi»e»i»d»ftrie »icht im 
Stande zu befriedigen und ist ntem deshalb auf deu Import aus dem Auslande 
angewiesen. Die Erhöhung des Zolls auf landwirthschaftliche Maschinen würde, in 
den ersten Iahren wenigstens, ein schwerer Schlag für die russische Landwirthschast 
sein, und wenn eo für den Staat auf die Frage ankommt, welcher Zweig seines 
wirtschaftlichen Lebens ei» größeres Anrecht auf Förderung i» seiner Entwicklung 
und Schutz zu beanspruche» hat, ob Landwirthschast, ob Maschinenindustrie, so kait» 
bei Rußland kein Zweifel darüber vorhanden sein, daß die Antwort nur zu Gunsten 
der Landwirthschast lauten kamt. Int Hinblick hierauf kann sich das Börfen-Comitü 
mit einer Erhöhung deo Zolle auf landwirthschaftliche Maschinen nicht einverstanden 
erklären, sondern plädirt dafür, daß derselbe wenigstens ans der jetzigen Höhe von 
70 Slop, pro Pud belassen werde. 

„Zu § 36. Der Zoll auf See- und F l u ß schiffe in ganzem Znstande, 
darunter auch Bagger und schwimmende .strähne, soll unverändert bleiben. Das 
Börsen (Somiti* proponirt eine Ermäßigung des bio her igen sehr hohe» Zolls, und 
zwar auf de» früher gütigen Tarif vor der letzten Zollerhöhung dieses Artikels im 
Jahre I SST. Eo wird, und mit gutem Recht, viel darüber geklagt, daß die rnssi-
sche Handeloschisssahrt noch so wenig entwickelt ist, und dadurch ein lohnender Ver-
dienst, auf den die russische .Uüstcttbevölfevutig alle» Anspruch hätte, in ausländische 
vände übergeht. Bei dem colossalen Erport und Import Rußlands sind etwa nur 
l«i pCt. russische, dagegen 00 p(5t. anoläiibifchc Schiffe betheiligt. Es leuchtet ein, ein 
wie großer Verdienst dadurch dem Laude verlöre» geht. Ein redendes Beispiel 
bietet hierzu der ruöiscf) englische Handel, der für England ein ausgesprochener 
Paitiolxmdel ist, denn der Erport »ach England übersteigt de» Import vo» dort 
neto III» ei» Bedeutendes. Dennoch entsteht darano für den Wohlstand Englando 
fei» factifcher Rachtheil, denn eo ist erwiese», daß England die Differenz zwischen 
dein Erport und Import in feinen Hmtdelsbezielnmgen mit Rußland vollkommen 
durch den Gewinn ausgleicht, den die englische Rheberei aus der Verfrachtung der 
»ach Rußlaitd bestimmte» oder vo» hier erportirt,n Handelsgüter erzielt. Der 
Hauptgrund dafür, daß du- russische Handelsflotte noch oallständig in den Windeln 
liegt, ist, Abgesehen von den erschwerenden Bestdmmmgen, weicln* bei der Beman-
mmg der russischen Handelsschiffe zu beobachten sind, vor allen Dingen darin zn 
suchen, daß noch feine leimmgoftihige russische Schuhindustrie eriftirt unb ber Ankauf 

6 



66 

von im Auslande gebauten 3duften durch de« hohett gegenwärtigen faH un­
möglich gemacht wird. Seit Erlaß des Zolls auf See- und Flußschiffe im Jahre 
1882, also seit 7 Jahren, hat die russische Schiffsbau-Industrie keine Fortschritte 
gemacht, und es ist kaum anzunehmen, daß solches trotz des hohen Zolls in baldiger 
Zukunft geschehen wird. Es erscheint daher kaum gerechtfertigt, durch den in Rede 
stehenden hohen Zoll eine nur einem verschwindend kleinen Theil der Bevölkerung 
zu Gute kommende Industrie künstlich großzuziehen, während dadurch die Schaffung 
einer nationalen Handelsflotte, welche dem Lande einen weit größeren Verdienst und 
Vortheil einbringen würde, auf lange Zeit hinaus unmöglich gemacht wird. 

„Zu § 6(L Der Zoll auf Heringe soll, und zwar zum Schutz der einheinu 
sehen Heringsfischerei an der Wolga und im Kaspischen Meere, von 22 auf 50 Kop. 
pro Pud erhöht werden. Das Börfen-ComitL spricht sich durchaus gegen diese 
Erhöhung aus und proponirt, denselben auf der alten Höhe zu belassen. Die Er 
höhung des Heringözotts wurde für den ganzen Norden und Westen Rußlands eine 
unverhältnißmäßige Vertheuerung eines der wichtigsten und gesundesten Nahrnngs 
mittel, auf den gerade der ärmste Theil der Bevölkerung angewiesen ist, zur Folge 
haben. Der Fischfang an den Baltischen Küsten kann lange nicht den Bedarf der 
Bevölkerung an dieser Nahrung decken und ist man deshalb auf den Import aus 
dem Auslände angewiesen. Bei Erhöhung des Zolls würde der südrussische Hering 
im ganzen Norden des Reiches in Folge des theuren Transports und der colossalen 
Entfernung, den er vom Orte der Production bis zu dem der Konsumtion zu durch-
laufen hat, wahrscheinlich um den ganzen Unterschied im Zoll d. h. um 28 Kop. 
Gold pro Pud theurer zu stehen kommen, ohne daß er was Qualität, Art der Be 
reitung und Dauerhaftigkeit anbetrifft, dem gewöhnlichen norwegischen Hering gleich 
kommt. Das Verhältnis; der durch diese Zollerhöhung Vortheil ziehenden (S lasse 
der Bevölkerung ztt der großen Masse des hierdurch stark geschädigten T heiles der 
selben ist mich hier wieder ein zn ungleiches. Das natürliche Absatzgebiet für den 
Wolgahering bildet der ganze Süden des Reiches etwa bis nach Moskau zu, und 
hier steht er mich außerhalb der Concurreuz des ausländischen, was daraus erhellt, 
daß über die südlichen Hafen eben keine ausländischen Heringe importirt werden. 

„Zu § 180, Pkt. 2. In der Redaetion dieses Paragraphen fehlt ein Hin 
weis auf die seit einigen Jahren in der hiesigen Holzbearbeitn ngS-Fabrik von 
A. M. Luther fabricirten Gegenstände, fpeciell Fonrniersitze. Dieselben wurden 
bisher nach § 180, Pkt. 2 verzollt, doch beruhte das nur auf einer Usance und 
ließe sich wohl auch umgehen, da dort nur Holzwaaren mit aufgeleimtem Fonrnier, 
nicht aber solche nur ans mehreren aufcinandergeleiuttett Fonrnieren bestehende Ge­
genstände erwähnt waren. Es würde sich zur Klarstellung folgende Redaetion em­
pfehlen. 

§ 180, Pkt. 2. „CTUJIHpHüH II TOKUJlllilJI pituOTtl II II. ;i<*pCim n'llBBUX'b 
„liopo.11», a T&K3K0 H31> IlpOCTHI'O IcjM'im, .lJlKIIJ)OHJIIIII«iI. IlOJIlpOHimilMH, CK.10-
„cuhuh u n. paauuxi t|mnopi,. vi. uiu;.irrti(aMit II i|mmipKa\in." 



„Ztt § 180, Pkt. z. Im Hillblick daraus, das; in jüngster Zeit von der-
selben Fabrik auch Fourniersitze, Kästchendeckel und verschiedene andere Gegenstände 
ans mehrfach zusammengeleimtem und dann gepreßtem Fournier hergestellt werden, 
welche deu Eindnick der Holzschnitzerei hervorbringen, unb dem Zinn nach zu 
Ptlitkt 3 gehören, so wäre, mn Mißverständnissen vorzubeugen, am Schlüsse der 
1. Bemerkung, Punkt 3 noch hinzuzufügen: 

„a raiiHce CK.ieeuHiJH im. hIickojilkux'l iJ)anojn», iipecconaHHUfl lrwkiia, ko-

„TOplifl HM'bK)tt> HH.il* .U'pCHJlHHOll pfoflOft pauOTtJ.' 
„Endlich ist dem Vörsen-Comitt' untenstehendes Gesuch genannter Firma UM 

Eiusührtmg eines Exportzolles von Kop. pro Pud für Laubhölzer in rohen oder 
behauenen Stämmen zugegangen: 

„Mit der proponirten Erhöhung der Zollsätze für Eiltfuhnvaaren fympathi-
„fire ich durchaus und kann nur wünschen, daß deren Einführung möglichst bald 
„erfolgt. 

„Wenn nun der Staat in dieser Weise, durch Erhöhung der Importzölle, 
„die in ihm bestehenden Industrien vor der Coneurrenz. des Auslandes in den 
„Grenzen bes Reiches zu schützen geneigt ist, so wird ihm doppelt daran liegen 
„müssen, solchen Fabriken seine Unterstützung ztt gewähren, die mit ihren Fabri­
katen mich auf dem Weltmärkte in Coneurrenz treten können. 

„ xv\d) habe bereite vor einigen Iahren begonnen mit meinen Fonrniersitzen 
„auch ins Ausland zu gehen und habe dabei gute Erfolge erzielt. Meine Wacire 
„gilt für gut, weshalb mein Erport von Jahr zu Jahr sich vergrößert hat. 

„Ein Hauptfactor bei Herstellung der Sitze ist das dazu verwandte Birken-
„hol*. Rur wenn dieses billig ist, kann ich mit Deutschland, Oesterreich und 
„Amerika, den HauptproduetiotlSländern dieser Waare, coticurrimt. Ich beziehe 
„dasselbe nur zum geringen Theil per Bahn ans Ehstland, den größten Theil 
„beziehe ich per Schiff ans Rarva und Riga, wohin dasselbe ans dem Innern 
„des Landes geflößt wird. Run haben in den letzten Iahren jüdische Concur-
„reuten ans Berlin begonnen, speciell in Riga starke Ankäufe in Birkenbalken 
„Vi machen und treiben dadurch die Preise dieses Holzes von Jahr zu Jahr 
„höher. 

„Da bie Fracht Riga-Stettin sich wohl nicht theurer enlculiren wird, als 
„die Riga Reval, bie deutschen Bahnen aber bei größeren zur Beförderung ge­
langenden Partien ermäßigte Frachten rechnen unb ferner ber bentfche Import-
„zoll für rohe 'Balken ein ganz geringer ist, so ist bie (Soneurrcnz in der Lage 
„ihr Birkenholz nur wenig theurer zu beziehen als ich, während ich für meine 
„Sitze in Deutschland einen Importzoll von M. 10 per 100 Kilo zu ent­
richten habe. 

„Da ber Regierung an einem Erport ber rohen Balken aber bnrchaus nicht 
„gelegen fein kann, wenn im Laube selbst Fabriken eristiren, welche biefecs 
„Material verarbeiten können, so würde ich das Börsen (iomit«'* bitten, bie Ein-
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„fühnmg eines Erportzolles von 5 Kop. pro Pud für Laubhölzer in 
„rohen und behaltenen Stämmen aus den Häfen der Ostsee zu beantragen. 

„Wie ich atls der mir vorliegenden Schrift des Professors Labsin ersehe, 
„sind auch schon früher Petitionen um Erhebung von Exportzöllen für Laubholz-
„Balken eingelaufen, auch Professor Labsin selbst empfiehlt die Nothwendigkeit ber 
„Einführung berselben an und ich hoffe daher, baß meine Bitte Beachtung 
„finden wird. 

Hochachtungsvoll 
(gez.) A. M. Luther." 

„Das Börsen-Comit^ kann eine Amt ahme bieses Gesuchs nicht befürworten, 
wie es überhaupt bie Einführung von Erportzöllen gegenwärtig noch für unzn 
lässig hält". 

2. Verfahren bei der Transitbefördernng von Waaren 
über den Revaler Hafen. 

Das Revaler Zollamt richtete mit 20. Juli Nr. 4128 folgenbes Schreiben 
an baö Börsen-Comitö: 

„Unter Beilegung einer Eopie beo Schreibens der I. Abtheilung bes Depar­
tements ber Zollgefälle vom 25. Juli Nr. 1950 bittet baö Neonler Zollamt bao 
Börsen Eotnitö angelegentlich, ihm gefälligst Daten darüber zukommen zu lasse», 
welcher Modus im hiesigen Hafen bei llebergabe der ohne Besichtigung nach dem 
Moskauer und anbeten inneren Zollämtern beförderten Maaren an die Eisenbahn 
gehandhabt wird unb welche Maßregeln von den Moskauer Kaufleuten wahrgenommen 
werben, um bei einer solchen Beförderung ber Maaren bie tHeuer ztt bezahlende 
Beihülfe ber Revaler Spebiteurc zu umgehen." 

Die Eopie beo Schreibens beo Zolldepartements lautete: 
„In Folge der von dem Dirigirettden deo Eharkower Zollamts aufgeworfenen 

Frage wegen Verringerung ber gegenwärtig ungewöhnlich hohen Spebitionogebühren 
für Maaren, welche über Nicolajen) und andere Häfen tranfito nach Charkow bc 
fördert werden, hat bao I. Departement bcö Zollbepartements bie Ehre, bao Nc 
valer Zollamt ztt ersuchen, ihm Daten darüber zukommett ztt lassen, welcher Modus 
im Nc valer Hafen 2c i folgen wörtlich bie int Schreiben bes Zollamts 
bereite gestellten Fragen)." 

Das Börsen-E out ite antwortete hierauf dem Zollamt Folgendes: 
„In Beantwortung beo Schreibens bes Zollamts vom 20. Juli Nr. 1128 

beehrt sich bao Börsen-Lomitz mitzutheilen, basi bie Tranfitbefördcrimg der Maaren 
über den Renaler Hafen in bie inneren Zollämter in allen Stücken gemäß ben be­
stehenden Zollverordnungen geschieht und zwar folgender Art gehandhabt wirb: 
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„Nach Ankunft des Dampfers im Hafen, wird von derjenigen Person, welche 
das Recht hat, über die Waaren zu verfügen, d. h. von dem Vorzeiger des Conoissc-
meutö, der Session des Zollamts der Wunsch mitgetheilt, die Waare transito zu 
befördern. Nach Entlöschung der Waare sorgt bereits das Zollamt selbst für die Stel­
lung der zur Transitbeförderung der Waare erforderlichen Anzahl Waggons. Das 
Duplieat des Eisenbahnfrachtbriefes wird dem hiesigen Spediteur zur Beförderung 
an den Waareneigenthümer im Innern des Reichs übergeben. Für alle mit der 
Spedition der Waaren verbundenen Manipulationen wird von den Spediteuren eine 
besondere Zahlung nach einer vereinbarten Tare erhoben." 

Ferner lief am 28. August 1880 Nr. 4725 vom Revaler Zollamt fol-
gendes Schreiben beim Börfen-Comitö ein: 

„Das Revaler Zollamt bittet das Börsen-Comitv ergebenst, ihm in möglichst 
kurzer Zeit eine Beantwortung der in der beigefügten Eopie des Schreibens des 
Zolldepartements vom 25. August a. c. Nr. 16270 enthaltenen Fragen zukommen 
zu lassen." 

Der Inhalt des Schreibens des Zolldepartements an den Direetor des hiesigen 
Zollamts lautete: 

„Damit beschäftigt, für die Zollämter einen einheitlichen Modus für die 
^ransitbeförderuug von Waaren aufzustellen, welche ins Innere des Reichs adressirt 
und und auo den ausländischen Schiffen in unseren Import-Hafenzollämtern ent­
löscht werden, trägt das Zolldepartement Ihnen anf, folgende Auskünfte zu ertheilen 
und dem Departement vorzustellen: 

„ l) Befinden sich die Eisenbahnen in einem bestimmten Einvernehmen mit 
den Dampfschifffahrts-Gesellschaften bezüglich der Beförderung von Waaren, welche 
ans dem Auslände angebracht werden, und falls solches der Fall, speciell mit 
welchen Gesellschaften'( 

„2) Welcher Modus wird hierbei bei Verladung der Waaren in die Waggons 
achaudhabt, d. h. wer «der Agent der Eisenbahn oder die Person, welche das Ver-
fügungsrecht über die Waaren hat) zeigt dem Zoll über die Verladung der Waaren 
in die Waggons an lind wer sorgt für die Stellung der hierzu erforderlichen An­
zahl Waggons, unter gleichzeitiger Bezahlung der Bahnfracht? 

„•'!) Haben die Agenten der Bahn davon .Heuntnif;, wenn Waaren auf 
Schiffen derjenigen Dampfschifffahrts-Gesellschaften angebracht werden, mit denen 
die Bahnen in einem bestimmtem controctlichen Verhältnis; stehen? 

„ I I  W e m  liegt die Sorge für die Verladung der Waaren in die Waggons 
und die Bezahlung der Bahnfracht in dem Falle ob, wenn die Eisenbahnen mit 
den Dampfschifsfahrts Gesellschaften in (einem bestimmten controctlichen Verhältnis; 
bvuiqlid) der birecten 5rmisildesörderu»a der Waaren in die inneren Zollämter 
stehen f 

„Zugleich wird Ihnen aufgetragen, umständlich den jetzt im Zollamt gebräuch­
lichen Modus der Tranntbeförbcrung der Waaren in beiden Fällen zu erklären 



(b. h. falls die Bahnen in einem bestimmten contractlichen Verhältnis; mit den 
Dampsereoinpagnien stehen und falls solches nicht der Fall) und für den einen und 
anderen Fall Ihre Erwägungen vorzustellen, betreff. Herstellung einer möglichst 
zweckmäßigen Handhabung, welche, nach Maßgabe der Möglichkeit, sowohl die 
Speditionsgebühren für die ^ranntwaaren beseitigen, als auch zu einer möglichst 
raschelt Beförderung derselben führen kann." 

Atls die oben gestellten Fragen antwortete das B ü r sen - (5 o m i t e am 
11. September 1889, Nr. 178 Folgendes: 

, , l )  I m  R e v a l e r  H a f e n  b e f i n d e t  s i c h  d i e  E i s e n b a h n  i n  k e i n e m  b e s t i m m t e n  
contractlichen Verhältnis; mit Dampfereompagnien bezüglich der directen Beförde­
rung der per Schiff auo dem Auslande angebrachten Waaren. 

„•2) Bezüglich der Verladung der Waaren in bie Waggons macht der Vor-
zeiget* bes Eonoisiementü (b. i. die Person, die das Verfügtmgsrccht über die 
Waareit hat) dem Zollamt Anzeige und nach Entlöschung der Waare ans bem 
Schiff sorgt bcts Zollamt selbst für die Stellung der zur Beförderung per Bahn 
erforderlichen Anzahl Waggons. 

„:t| Den Agenten der Eisenbahn ist über eine etwaige Ankunft von Transit-
waareit per Schiff nichts bekannt. 

„ 1) In allen Fällen, d. h. ob nun die Bahnen in einem Einvernehmen mit 
den Dantpfercontpagnien bezüglich der Draltsitbeförbertntg stehen oder nicht, sorgt 
das Zollamt für das Verladen der Tranfitwaaren in die Waggons." 

Plombirunq von importirtem Hopfen. 

Das Revaler Zollamt richtete am 2<>. October 188t), Rr. ">8.}7 folgen-
des Schreiben au bas Börsen-Eomitu: 

„Im Hinblick auf die Vorschrift des Departements der Zollgefälle vom 18. 
Cctober n. <Rr. 2865), beehrt sich das Revaler Zollamt das Börfen-Comitv er-
gebenft zu ersuchen, ihm in möglichst kurzer Zeit mittheilen zu wollen, welchen Mo-
dus der Plombirung des aus dem Auslanbe importirten Hopfens bas Renaler 
Böfsen-Eomitr für ben bequemsten halten würbe, falls eine Plombirung dieser 
Waare vorgeschrieben werden sollte, unb wie sich bie Kaufmannschaft zu einer obli­
gatorischen Plombirung bes importirten Hopfens verhalten würde?" 

Darauf antwortete bas B ö r s e n ; ( S o t n i t v  b e u t  Z o l l a m t  a m  . ! .  R o n a n  b a "  < > .  <  
Rr. 222 Folgendes: 

„Auf bas Schreiben bes Zollamts vom 2<>. Cctober, Rr. ">8:t7 beehrt sich 
das Revaler Borsen-Eomitö mitzutheilen, bas; eine Plombirung beo auo dem Aus­
lände importirten Hopfens, etwa zu dem Zwecke, um dadurch Betrügereien in Bezug 
auf Vertauschung ber Waare vorzubeugen, burchmio nicht als nothivendig erscheint, 
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ba der 'ausländische Hopfen hierher in sehr gutverpacktem Zustande in großen Säcken 
importirt wird, wobei, zur größeren Sicherheit, die Naht der Säcke in gewissen 
Zwischenräumen noch immer mit Stempeln versehen ist. Außerdem wird Hopfen 
auch zuweilen in gepreßtem Zustande in Blechgefäßen importirt, in welchem Falle 
die Teckel stets noch gehörig verlöthet sind. Im Hinblick hierauf hat außerdem 
noch eine Plombirung des Hopfens keinen Zweck, es sei denn, daß man aus der 
Plombe die Jahreszahl erkennen wollte, in welcher der Hopfen importirt worden ist." 

4. Zahrespiisse für die nach Finnland verkehrenden 
Tourdampfer. 

>xMt dazu gewordener Veranlassung wandte sich das Börsen-Co mite am 
-*S. März 1880, Nr. 80 mit folgender Eingabe an das Zolldepartement: 

„Nach den bestehenden Zollbestimmungen genießen russische Dampfer, welche 
fahrten zwischen zwei in den Grenzen eines nnd desselben Meeres belegenen Häfen 
unterhalten, dieselben iHechte wie die Sabotage-Fahrzeuge und werden deshalb mich 
nur jährlich einmal am Beginn der Navigation von den Zollämtern zur Unter-
Haltung ihrer regelmäßigen Fahrten mit einem IahreSpaß versehen. Auf Grund 
d i e s e r  R e g e l  w u r d e  d e n n  m i c h  b i s h e r  d e n j e n i g e n  f i n n l ä n d i s c h e n  D a m p f e r n ,  
welche regelmäßige Touren von Lübeck nach Reval und von hier nach Hel-
singforo nnd wieder zurück machen, von dem hiesigen Zollamt für diese Fahrten 
ein IahreSpaß ausgestellt, auf Grund dessen dieselben sich unbehindert weiter von 
hier nach Finnland begeben konnten. Gegenwärtig nun weigert sich das hiesige 
;]ollamt diesen Dampfern Iahrespässe für die bevorstehende Navigation zu ertheilen, 
indem dasselbe verlangt, daß die Dampfer bei ihrer jedesmaligen Abfahrt nach 
Hclsingforv ihre Munsterrollen dem Zollamt vorstellen sollen, und indem es sich 
dabei auf ein Cireulär des Zolldepartements vom 16. Deeember 1888, snb JVe 23300 
beruft. Eine jedesmalige Vorstellung der Munsterrolle würde aber speeiell bei den 
in liede stehenden Dampfern mit Schwierigkeiten und einem beträchtlichen Zeitverlust 
verbanden sein, da dieselben den Nevaler Hafen gewöhnlich mir für einige Stunden 
anlaufen, itnt entweder Passagiere abzusetzen oder aufzunehmen und die Erledigung 
der geforderten zollamtlichen Manipulation mehr Zeit beansprucht. Es mag hierbei 
nod) speeiell darauf aufmerksam gemacht werden, daß diese Dampfer fast niemals 
hierselbst Witer entlöschen, sondern, wie erwähnt, nur des Passagierverkehr wegen 
hier anlaufen, und ans diese Weise ein unangenehmer Aufenthalt für das reisende 
Publicum entstehen würde. 

„Im Hinblick hierauf, und da das Börsen (Soniitu außerdem in Erfahrung 
gibracht hat, daß bat finnländischen Dampfem, welche regelmäßige Fahrten zwischen 
Petersburg und Finnland unterhalten, von dem Petersburger Zollamt auf früherer 



Grundlage Iahrespässe ausgereicht werden, während doch die Verbältuisse in' Peters-
bürg ganz analog den hiesigen liegen, beehrt sich das Renaler Börseu-Comite das 
Zolldepartement mit der ganz ergebenen Bitte anzugehen, in Erwägung zu ziehen, 
ob es nicht für möglich befunden werden sollte, dem Renaler Zollamt vorzuschreiben, 
das; denjenigen finnländischen Dampfern, welche vom Auslände nach Helsingforö 
fahren und Renal fast innner nur allein mit Passagieren anlaufen, wie früher, für 
die Tour von Renal nach Helfingforü und retour ein Jahrespaß ausgestellt werde. 
Hierbei erlaubt sich das Börsen-Comite noch ganz ergebenst hinzuzufügen, daß es 
im Interesse der Schissfahrt sehr wünschenswerth nnire, wenn eine Entscheidung 
dieser Angelegenheit noch vor Eröffnung der diesjährigen Navigation erfolgen 
würde." 

Das Zolldepartement antwortete hierauf dem Börsen-Comite am 17. April 
1889, Nr. 6769 Folgendes: 

„In Folge des Schreibens vom 28. März a. c., Nr. 80 beehrt sich dno 
Departement der Zollgefälle das Renaler Börsen-Comite zu benachrichtigen, daß 
das Departement es seinerseits nicht für möglich befindet dem in jenein Schrei-
beil dargelegten Gesuch des Börsen-Comites zn willfahren, da nach dem stricte» 
Sinne des § 1109 des Zolluslaws Iahrespässe mir Cabotage-Fahrzeugen, d. h. 
solchen, welche Fahrten oder Waarenbefördernngen zwischen zwei russischen in den 
Grenzen eines und desselben Meeres liegenden Häfen unterhalten, ausgegeben werden 
können, wozu die qu. Dampfer, da sie den ausländischen Hafen Lübeck anlaufen, 
natürlich nicht gezählt werden können. 

„Indem das Zolldepartement demnach die Forderung des Renaler Zollamts, 
daß die qn. Dampfer bei jedesmaliger Fahrt von Renal nach Helfingforü, Lübeck 
und retour ihre Mnnsterrollen dem Zollamt vorzustellen haben, als durchaus mit 
den Bestimmungen des ZollnstawS im Einklang stehend ansieht, hält das Departe-
incnt es für nöthig hinzuzufügen, daß die finnländischen Dampfer, welche regelmäßige 
Tonrfahrten zwischen Finnland nnd St. Petersburg unterhalten, unterwegs keinen 
einzigen ausländischen Hafen anlaufen." 

Was speeiell diese letzte Bemerkung anbetrifft, so sah das Börsen-Comite sich 
veranlaßt, dem Zolldepartement unter dem 21. April a. <., Nr. 100 Folgendes 
zu erwidern: 

„In Folge des Schreibens des Departements vom 17. April, Nr. 6769 be-
züglich dessen, daß die zwischen St. Petersburg und Finnland regelmäßig verteil 
renden Tourdampfer auf ihren Fahrten keinen ausländischen Hafen anlaufen, erlaubt 
sich das Börsen-Coinite zu bemerken, das; viele dieser Dampfer regelmäßige Touren 
zwischen St. Petersburg, Helsingfors, Vlbo uud Stockholm unterhalten, mithin 
unterwegs den ausländischen Hafen .Stockholm anlaufen. 

„Im Hinblick hierauf uud in Anbetracht dessen, daß, wie dem Renaler Börsen-
Comite bekannt, diesen letzteren Dampfern von dem 2 t. Petersburger Zollamt eben­
falls Jahrespäsie ausgegeben werden, beehrt sich das Börsen (Sornitz nochmals das 



Departement zu ersucheu, falls möglich, es gestatten zu wollen, das; vom Revalsche» 
Zollamt auch denjenigen finnländischen Tampsern Iahrespässe ausgereicht werden, 
welche regelmäßige Fahrten von Lübeck nach Rcval und Helsingfors und wieder 
retour machen." 

Tarauf lief folgende Rückäußenrng des Zolldepartements vom 17. Juli, 
Nr. 13475 ein: 

„In Beantwortung des Schreibens vom 21. April, Nr. 100 beehrt sich das 
Zolldepartement das Nevaler Börsen-Comitv zu benachrichtigen, das; mittelst Vor-
schrift vom 12. )uli a. <., Nr. 13113 dem 2t. Petersburger 2eezollamt auf­
g e t r a g e n  w o r d e n  i s t ,  a u f  G r u n d  d e s  £  1 1 0 t )  d e s  Z o l l u s t a w s ,  d i e  A u s r e i c h u n g  
von Iahrespässen an diejenigen finnländischen Tampfer, welche von 2t. Peters-
bürg nach Finnland fahren, mich nicht ausgenommen die Tourdampfer, welche 
unterwegs einen ausländischen Hasen anlaufen, zu sistiren. 

Nachwäqen der noch unter ^ollverwahrunsi befindlichen, 
aber bereits verzollten Waaren. 

In Veranlassung einer Eingabe seitens eines hiesigen Speditionshauses ivaudte 
sich das Börsen (5omitu am l-\ Januar 1881), Nr. 14 mit folgendem Gesuch 
au den Herrn Tirigirenden des Nevaler Zollamts: 

„2eit einiger Zeit gestattet es das Nevaler Zollamt den hiesigen Spediteuren 
nicht, Maaren, welche bereits vom ;}oll bereinigt sind, sich aber noch in den Zoll-
räumlichkeiten befinden und von denen nicht die ganze Warenpartie, sondern zur 

>eit mir ein gewisser 5heil derselben per Bahn weiter befördert werden soll, diesen 
>ur Beförderung bestimmten Theil der Waare mit den eigenen Waagen der Ab-
sei,der durchzuwiegen. In Folge dessen sind die Spediteure gezwungen, sich mit 
dem Gewichte zu begnügen, welches ans der Brückenwaage der Bahn ermittelt wird, 
r« aber diese Brückenwaage äußerst ungenau wiegt, so sind die Spediteure der 
Möglichkeit beraubt, auf den Faetnren das richtige Gewicht der Waare zn ver­
merken, wodurch nete klagen über (^eivichtsdifferenzen entstehen nnd den Waaren-
eigen!hüinern Verluste zugefügt werden. 

„Wenn einmal eine Waare vom -joll bereinigt ist, so müßte doch, nach Mei-
innig des Börsen (Somitvö, es deu Spediteure» gestattet sein, mit derselben allein 
diejenigen "N!a»ipulalio»en vorzuiiehiue», welche im Interesse des Waareneigen-
thümers sich als »othwendig lierausüellen. "JZcirf) Erlegung des ;^ollo kann der Zoll 
weiter keine Ansprüche aus die Waare erheben und muß die Waare zur freien Ver-
sügung des Zollerlegers gestellt werde». 

„Das Nevaler Börse» (Somit»- beehrt sich datier Euer Hochgeboren ganz er-
gebaut zu ersuche», gefälligst dal»» Anordnung treffe» wolle», daß es de» 
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Spediteuren in Zukunft gestattet werde, bereits vom Zoll bereinigte Waare», nach 
eigenem Ermessen, auch mit eigenen Waagen im Zollrayon verwiegen 51t lassen." 

Der Herr Dirigirende des Zollamts erwiderte daraus tum Börsen-
Gomite unter dem 14. Februar 1880, Nr. 964, Folgendes: 

„In Beantwortung des Schreibens vom 12. Januar, Nr. 14, beehre ich 
mich, dem Börsen-Eomit^ mittut heilen, daß für Waaren in größeren Partien die 
Verwiegungsdocnmente (oTirkcu) iii Gegenwart der Elarirer derselben zusammen-
gestellt werden; sowohl diese Waaren, als auch Stückgüter, für welche die Zusammen­
stellung der «OTB'kcu» nicht verlangt wird, werden obligatorisch in Gegenwart des 
Waarenclarirers besichtigt, welcher das Recht hat, bei der Besichtigung und selbst 
nach Beendigung der Besichtigung zu erklären, daß das Gewicht entweder Brutto 
oder für jedes Waareneolli einzeln bestimmt werde. 

„Aus Obigem geht hervor, daß die hiesige Kaufmannschaft genügende Anhalts­
punkte bezüglich der Quantität und Qualität der ihr gehörenden Waaren besitzt und 
dieselbe hat sich bis hiezu auch nicht mit dein gegenwärtig vom Börsen-
Gomite angeregten Gesuch betreffend die Ueberwiegung der bereits vom Zoll be-
reinigten, aber sich noch in Zollverwahrung befindlichen Waaren gewandt. Das 
Gesuch des Börsen-Comites bin ich nicht im Stande zu gewähren, da das Zollamt 
für die Unversehrtheit aller sich in den Kronszollräumen befindenden Waaren die volle 
Verantwortung bis zu ihrer Auslieferung an den Spediteur trägt, t>. H. bis zur 
UeberfüHrnng derartiger Waaren in die Bahnabtheilnng, wo stets das Neberwiegen 
der Waaren entweder vor der Verladung in die Waggons oder vor dem Auflüden 
auf die Fuhren vorgenommen werden kann." 

(>. Ter Zoll auf Vntter- und .^iiscfarben. 

In Folge eines Gesuchs der hiesigen Firma Wold. Mayer's W»u\ & Sohn 
richtete das Börsen-Comitü am l.">. ?!ovember 1880, )!r. 277, folgendes Schreiben 
an den Herrn Direktor des Departements für Handel und Mannfactnrcn: 

„Seit der ersten Hälfte des laufenden Jahres ist von der Firma Wold. 
Mayer's Wwe. & Sohn eine chemisch-technische Fabrik in Reual ins Leben gerufen 
worden, welche sich u. A. auch mit der Herstellung von Butter- und ftäfefarben 
und von Mäsclab-Ertract beschäftigt. Es ist das das erste Etablissement in Ruß­
land, welches diese bei der Meiereiwirthschaft gebrauchten und bisher ausschließlich 
aus dem Auslande bezogenen chemischen Producte herstellt. Die Rentabilitäten 
berechnung, welche bei Gründung dieses Unternehmens zu Grunde gelegt wurde 
bafirtc auf genauen Erhebungen über den voraussichtlichen Absatz dieser Producte 
im Reiche, bei gleichzeitiger Ermäßigung der derzeitigen Preise für die aus dein 
Auslände importirte Waare um 30 bis 40 pEt. Leider erweist es sich aber feit 



Monaten, das; die Prodnete nicht annähernd den Absatz finden, wie man das unter 
den gegebenen Verhältnissen wohl zu erwarten berechtigt war. Dieser Mißerfolg, 
der die ganze fernere Existenz dieses jungen Unternehmens in Frage stellt, ist nun 
nicht etwa darauf zurückzuführen, das; die Prodnete der Fabrik cm Qualität den 
ausländischen zurückstehen und des;halb als mindmverthig die Eoncnrrenz mit den­
selben nicht aushalten können. Im Gegentheil geben diese Prodnete der inländischen 
Fabrikation denjenigen der rcnommirtcücn ausländischen Fabriken an Güte nichts 
nach, worüber das Börsen-Eontitü sich selbst aus deu ihm vorgelegten Attesten sowohl 
wissenschaftlicher Autoritäten, als praetischer Milchwirthe zu überzeuge» Gelegenheit 
gehabt hat. So haben sich in sehr lobender Weise über die Produete der Fabrik 
von Wold. Mayer's W,uc X- Zolin einerseits der Director der Farm der Petrow-
skischen landwirthschaftlicheit Aeademie Herr Markowskn und andererseits auch der 
Director der Versuchsstation der Provinz Ostpreußen Dr. Klein ausgesprochen. 
Der schwache Absatz der inländischen Prodnete ist vielmehr dadurch zu erklären, 
das; die Fabrikanten in Dänemark und namentlich Deutschland, um nicht ihr Absatz­
gebiet in Rußland zu verlieren, ihre Preise derartig ermäßigt haben, das; dieselben, 
trotzdem sie unter bedeutend günstigeren Verhältnissen arbeiten, keine Rechnung dabei 
mehr finden können, während dadurch die hiesige Fabrik, welche mit viel größeren 
Mosten arbeitet und nur bei einem starken Absatz bestehen kann, ans die Dauer ge-
zwnngen werden würde, ihre Dhätigkeit einzustellen. 

„Die Finna Wold. Mayer's W'vc. A: Sohn beabsichtigt nun, im Hinblick 
aus diese ungünstigen Verhältnisse, beim Handelsdepartement ein Gesuch um Er-
höhllng des Zolls auf ausländische Butter- und Käsefarben nnd Käselab-Ertract, 
welche nach den §§ 123 resp. 140 des Zolltarifs 2 Rbl. 40 MOP. pro Pud Zoll 
zahlen, auf ."> Rbl. pro Pud einzureichen nnd hat sich an das Börsen-Eomitü mit 
der Bitte gewandt, in Veranlassung dieses Gesuchs dem Herrn Director des qu. 
Departements sein Gutachten abgeben zu wollen. 

„Nachdem nun das Renaler Börsen-(Somit*'* sich von der Richtigkeit der hier 
geschilderten Verhältnisse überzeugt und alle zu berücksichtigenden näheren Umstände 
in Betracht gezogen hat, hat es seine Meimmg dahin ausgesprochen: 

„In Anbetracht dessen, daß: 
„ 11 bei der stets wachsenden Bedeutung, welche die Mäsc- und Butterfabrikation 

für die Entwickclung der einheimischen Landwirtbschaft und auch für den 
Erport gewinnt, die Eristenz einer zuverlässigen Fabrik zur Herstellung von 
Butter und Mäsesarben und von Mäselab Ertract gerade im Inlande noth-
wendig ist; 

„ 2 i  d i e  v o n  d e r  F i n n a  W o l d .  M a u e r s  W " *  a  S o h n  h e r g e s t e l l t e n  B u t t e r -  nnd 
Mäsesarben nnd der Mäselab Ertract den besten und rcnommirtesten auslän­
dischen Fabrikaten dieser Art an Güte gleichkommen und 
bei dem gegenwärtigen Zollsätze ans diese ausländischen Prodnete die qu. 
Fabrik in Folge der starken ausländischen Eoncnrrenz nicht weiter bestehen 
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kann, wäre es wünfchenswerth, das; der Importzoll aus ausländische Butter-
uud Mäsesarben und Mäselab Ertraet von gegenwärtig 2 Rbl. 40 Mop. aus 
ö Rbl. pro Pud erhöht würde." 

7. Der Zollartell. 

Die Angelegenheiten des Zollartells haben die Thätigteit des Börsen (Somitvö 
fortdauernd auch int Jahre 1889 in besonders starkem Maße in 'Anspruch genoin-
litcit. Die vor dem Börsen-Comite zum AuStrag gekontntenen Differenzen zwischen 
den Mattflenten und dem Arteil haben im Rechenschaftsjahre eher zu denn ab­
genommen. In den weitaus meinen Fällen haben sich die Parteien mit den Er­
kenntnissen des Börsen-CorniteS zufrieden gegeben, es sind jedoch auch einige Fälle 
zu verzeichnen gewesen, wo behnfs cndgiltiger Schlichtung der Differenzen das rich-
terliche Urtheil angerufen werden mußte, was im Interesse beider 5heile jedenfalls 
stets zu bedauern ist. 

I» Bezug auf Ergänzungen, Abänderungen imd Interpretation der Ar teil-
tare in Folgendes zu bemerken: 

Die dem Artell zugestandene Erhöhung der Artellgebühr für B a u m ­
wolle mit '/b Mop. pro Pud, so das; dieselbe nnnmehr resp. ' > Mop. pro Pub 
beträgt, wurde auch für das laufende Jahr 1880 in Mraft belassen bis auf diejenige 
Baumwolle, welche auf dein neuen Girard'fchen Lagerplatze bei der SirneoitSkirche 
und auf dem Mayer'fchen Lagerplatze gestapelt wird, für welche beiden Plätze die 
alte Daxe von lh resp. :,/i Mop. pro Pub bestehen bleiben sollte. 

Für die durch die P o s t a b t h e i l u n g  . d e s  Z o l l a m t e s  g e h e n d e n  S e n d n n -
gen wurde dem Artell gestattet, für die von demselben hierbei zu verrichtende 
Arbeit folgende Zahlungen zu erheben: a) für Banderollenscndnngcn "> Mop. pro 
Stück; l>) für geschlossene Postsendungen, je nach deren Größe, von 10 20 Mop. 
invl. pro Stück; c) für Retoursendungen jeder Art zum Posteomptoir, zur Aus­
lieferung an die resp. Empfänger, je nach der Größe, 10 :>o Mop. pro Stück. 

In Folge wiederholt zu Doge getretener Meinungsverschiedenheiten, von wann 
die 14 teigige freie Bewachnngsfrist seitens des Arte Iis bei der über hier intpor-
t i r t e n  B a u m w o l l e  z n  b e g i n n e n  h a b e ,  o b  v o m  e r s t e n  o d e r  v o m  l e t z t e n  T a g e  
der Entlöschung des Dampfers, entschied das BörseivEomitv dahin, daß der 
Beginn der vom Artell obligatorisch zu leistenden 11 tägigeu freien Bewachnng vom 
ersten Tage der Entlöschung des Schiffes zu rechnen sei. 

Ferner sprach das Börseii-Gomite auf eine vom Artell an dasselbe gerichtete 
Anfrage seine Ansicht dahin aus, daß in denjenigen Fällen, wo Waaren von den 
hiesigen Empfängern beim Zoll r e f ü f i r t und d e m Zoll für die Erlegung des 
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Zolls überla s s e n werden, der 3 d) i f f s a b r c s s a t als directer Anftrag-
geber die Artell gebühr zu bezahlen haben solle. 

Der Artell ist im Rechenschaftsjahre zu wieberholten Malen beim Börsen-
Gomitv um Erhöhungen ucrfchiebcitcr Positionen der Artelltare eingekonunen. Dem 
Artell ist daraufhin vom Börsen-Comite geantwortet worden, das; man sich zu et-
ronigen Erhöhungen der einmal acceptirtcn Artelltare nur gelegentlich einer vollstän-
digen Revision dieser Dare verstehen könne. 

Ans Veranlassung bes Börsen-Comit-'S sind im Jahre 1880 zwei Glieder 
bco Artells wegen entdeckter Veruntreuungen aus dem Artellverbanbe ausgeschlossen 
roorben. 

G. Export.  

l. Verladungskosten bei dem «rport von Getreide. 

Vom Departement für Handel nnd Mannsaetnren erhielt bas Börsen-
(Somitv am 11. Januar 1880, Nr. 3:31, solgenbes Schreiben: 

„Da einer umständlichen Erörterung der Frage über die Höhe der VerlabnngS-
tonen in bcii Hafenstädten bei dem Erport von (betreibe ins Anslanb eine äußerst 
wichtige Bebentuitg beigelegt wirb, so bittet boo Departement, im Auftrage des 
Herrn Finanzministers, das Börsen-Eomit '• ergebenft, ihm möglist genaue Daten 
in dieser Angelegenheit zustellen zu wollen. 

„In dem beifolgcitbeit Verschlage sind bie höchsten und niebrigsten Sätze der 
verschiebeneu Verlabungskoften für bie Häfen angegeben, wie solche an Crt und 
2 teile von einer besonberen Eommission im Frühjahr 1*^7 im Auftrage bes Eon-
gressea ber Bahnen der II. Gruppe bestimmt und dem Eongreß in der gedruckten 
Vorlage von M. P. Feborow unter dem Zitel: „Der Getreibehaudel in beu haupt­
sächlichsten russischen Häsen unb in Königsberg", vorgestellt würben. 

„Bei Durchberathung ber von biefer Eommission gesammelten Daten über 
die Verladungskosten, auf bem ersten Tarif eongieß in Moskau im Mai I.SSK, nmr-
ben mehrere Rubriken der Kosten von biesem Kongreß einer Abänbcnutg unter­
worfen. (gegenwärtig, b. h. nach Verlauf von beinahe zwei Jahren mich ber Rmtb 
reite jener Eommission, wird das Börsen Eomit«' ersucht, die Verladungskosten nach 
ben gegenwärtig etwa uerönberten Verhältnissen aufzugeben, unb zwar in ihrem 
niedrigsten, böchnen und mittleren Umfange. Sollte sich die Aufzählung der cinzel 
neu kosten als nicht vollständig erweisen, so wären dieselben demgemäß zu ergänzen. 

„Falls einige ber Kosten vorn Börsen (Somit«- in einer anderen Höhe, als 
solches von der Eommission angenommen, bestimmt werden sollte, so bittet das De 
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partement hierfür eine inöglichst umständliche Erläuterung. Eine besondere Ans-
merksamkeit verdient bie genaue Bestimmung der Höhe der Lagerkosten des Getreides 
und deßhalb mus; der Gesaunntfanungsraum der Getreidespeicher des resp. Hafens 
angegeben werden, wie viel Mal im Laufe eines Jahres das Getreide in den 
Speichern gewechselt wird, die mittlere Lagerfrist des Getreides, die Lagernüethe 
für das Getreide für verschiedene Lagerperioden zc. Wenn irgend welche VerladungS-
kosten (1*D z. B. der Transport des Getreides auf Fnhren von der Balmstation zum 
Speicher oder vom Speicher zum Ladeplatz der Schiffe) sich nur auf einen Theil 
des über den Hafen erportirten Getreides bezieht, so muß, wenn auch nur annähernd, 
angezeigt werden, wie groß dieser eine ZTlicil im Verhältnis; zum ganzen Quantum 
des Exports ist. Bei Aufnahme irgend einer neuen Rubrik der Verladungskosten 
mus; genau erklärt werden, für welche Operation oder Arbeit dieselbe gezahlt wird, 
ob dieselbe sich auf alles oder nur den größten Theil des über den Hafen erpor­
tirten Getreides bezieht, oder ob dieselbe so selten gezahlt wird, das; sie in der 
Summe der Verladungskosten nicht aufzunehmen ist. 

„Gleichzeitig ersucht das Departement das Börsen-Colnit<', erklären vi wollen, 
welche Verladungskosten in den Getreidepreisen inbegriffen sind, welche vom Börsen 
Eomite regelmäßig veröffentlicht werden, tnid zwar, ob hierunter verstanden 
werden, bie Preise auf der Bahnstation, oder im Speicher, oder am Bord des 
Schiffes 2e " 

Das Börsen*(Somite antwortete Hierauf dem Departement am 28. Fe­
bruar 1880, Nr. 81, Folgendes: 

„Nachdem bie Frage über bie Verladungskosten in Renal bei dem Export von 
Getreide in's Ausland vom Börsen-Comit^ einer sorgfältigen Durchsicht unterzogen 
worden ist unb dasselbe von den einzelnen Exporteuren genaue Daten Hierüber ge 
s a m m e l t  H a t ,  h a t  s i c h  e i n  R e s u l t a t  e r g e b e n ,  w e l c h e s  i n  s e h r  w e s e n t l i c h e n  
P u n k t e n  n i c h t  m i t  b e u t  v o n  e i n e r  b e s o n d e r e n  E o m m i s s i o n  i n t  F r ü h j a h r  
1887 eniirten übereinstimmt. Es Hat sich deßhalb die Notwendigkeit ergeben, 
eilt neues Verzeichnis; aller hiesigen Verladungskosten zusammenstellen, welches das 
B ö r s e n - C o m i t e  a n b e i  d e m  D e p a r t e m e n t  z u  ü b e r s e n d e i l  s i c h  b e e h r t .  D i e  G r ü n d e  f ü r  
das Nichtübereinftiinmen der von der qtt. Conuniffioit einerseits und dem Börsen 
Eomite andererseits gefundenen Resultate sind vornehmlich in Folgendem ztt suchen: 

„ 1 )  I n  d e r  A u f s t e l l u n g  d e r  E o m m i s s i o n  s i n d  v e r s c h i e d e n e  M o s t e n  
gar nicht erwähnt, welche vom Börsen (5oniitv haben aufgenommen werden 
müssen. Hierzu gehören namentlich: das Schieben der Waggons auf den Speicher 
Höfen, die Abgabe an die Stadt von jedem Waggon, das Speichern des Getreides, 
das Flicken und Sortiren der Säcke, die Gebühr an den Reoalcr Hafenartell, die 
Mosten für die Artelltschiks der Exporteure die Abgabe an die Stadt von dem 
erportirten Getreide, Extraausgaben :e. Alles dieses sind Ausgaben, welche von 
den Exporteuren t hat sächlich getragen werben müssen nnd deshalb in einer richtigen 
Aufzählung nicht weggelassen werden dürfen. 
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„2) Bei der Aufstellung bei* Verladungskosten seitens der Eommission ist als 
erste Voraussetzung angenommen worden, das; das Getreide auf dem erheblich billi-
geren Wege vermittelst Prähme ans den Speichern in die Schiffe verladen wird, 
und nur nebenbei i|t bemerkt worden, das für dasjenige Getreide, welches ver-
mittelst Fuhren zum Schiff befördert wird, die Verladungskosten sich um ."> 6 Kop. 
pro Tschetwert erhöhen. Demgegenüber ist aber zu bemerken, das; von sämin'liehen 
Nevaler Erporteuren sich überhaupt nur zwei Finnen des Vorzugs erfreuen, ihr 
G e t r e i d e  v e r m i t t e l s t  P r ä h m e  i n s  S c h i f f  z n  v e r l a d e n ,  u n d  s e l b s t  a u c h  d i e s e  o f t  i m  
Winter bei stärkerem Frost an diesem Modus der Verladung verhindert werden. 
Alle übrigen Firmen dagegen müssen das Getreide mit Fuhren ano ihren Speichern 
zu den Schiffen führen, wodurch die Verladungskosten, in Folge Fnhrlohns, obliga-
torischer Benutzung des Hafenartells beim Verladen ins Schiff zc. wesentlich er­
höht werden. Bei einer Aufstellung der hiesigen Verladungskosten mus; also, wie 
solches auch in der beiliegenden Tabelle des Börsen-Coniitrs geschehen ist, die Ver-
ladung vermittelst Fuhren, weil bei fast allen Erporteuren in Anwendung, 
n i c h t  a b e r  d i e  V e r l a d u n g  v e r m i t t e l s t  P r ä h m e n ,  a l s  V o r a u s s e t z u n g  a n g e n o m -
m c »  w e r d e n .  

„Wenn man das hier Angeführte in Betracht zieht, so wird es nicht auf­
fallend erscheinen, das; die mit den wirklichen Verhältnissen übereinstimmende, vom 
Börsen (5omitv aufgemachte Ausstellung der hiesigen Verladungskosten sich bedeutend 
h ö h e r  s t e l l t ,  a l s  d i e  A u f s t e l l u n g  d e r  E o m m i s s i o n  v o m  J a h r e  1 8 8 7 .  

„Ferner beehrt sich das Börsen-Eomitt'; in Ergänzung der bereits in der bei-
liegenden Tabelle gemachten Anmerkungen und Erläuterungen mich Folgendes aus­
einanderzusetzen : 

„Die Zeit, wie lange das Getreide in den hiesigen Speichern bis zum Er-
port lagert, genau zu bestimmen ist nicht möglich, da dieselbe zn sehr von verschie-
denen Umständen beeinflußt wird, so namentlich von der Höhe der Getreidepreise 
im Auslande, den Seefrachten, anderen kaufmännischen Eonjnneturen 2e. Eine we­
sentliche Nolle spielt hierbei auch der Umstand, ob der Nevaler Hafen im Winter 
lange Zeit durch Eis gesperrt wird, oder nicht. Je länger das Getreide in den 
Speichern lagern muß, desto mehr wachsen auch natürlich die Verladungskosten. 
In der beiliegenden Tabelle des Börsen-Eomit> s in die Lagerfrist mit zwei Mo-
naten angenommen, doch lagert dao Getreide auch sehr oft bedeutend länger hier-
selbst. In engem Zusammenhang mit der Lagerfrist des Getreides steht auch die 
Arofle, wie oft wahrend eines Jahres dao Getreide durch die Speicher geht. Im 
Allgemeinen laßt sich hierüber sagen, daß durchschnittlich die Nevaler Speicher zwei 
Mal im Jahre mit frischem Getreide gefüllt werden. 

„Endlich beehrt sich dao Börsen Eomitv auf die Anfrage des Departements 
zu bemerken, daß die allwöchentlich vom Börsen (Somit.* aufgegebenen Getreidepreise 
sich nur beziehen auf die Preise franco Bahnhof Netnil, und daß in dieselben die 
hiesigen Verladungskosten nicht einbegriffen sind." 

Obigem Schreiben an das Handels Departement war beigegeben folgende: 



Kabelle der Verladungskosten 
bei dem Export von Getreide ins Ausland über den Revaler Reifert. 

Benennung der einzelnen Verladungs-
kosten. 

Erhebung des Revaler 
Börsen-Comites. 

Niedrigste. Höchste. 1 Mittlere. 

Anmerkungen und Erläuterungen. 

* * v 

I. Categorie. 
Stellung der Waggons von der Waarenstation 
der Bahn: 
a) bis zur Kaufmannsstation, von wo die Privat-

geleise zu den Speichern führen: 
p ro  Waggon  

1)) weiter auf den Privatgeleisen 
bis zu den Speichern „ „ 

c) für Remonte der Privatgeleise „ „ 
d) Abgabe an die Stadt „ „ 
e) Schieben der Waggons in den 

Rayons der Speicher durch 
Arbeiter ,, ,, 

Kopeken. 

72 

8 
10 
10 

100 

Kopeken. 

72 

8' 

10 
10 

100 

pro Waggon 

2. Ausladen des Getreides aus den Waggons: 
bei Weizen und Roggen pro Tschetw. 

it ÖCtfCr ii ii 

3. Sortiren und Ausbessern der 
Säcke, sowie Rückfuhr derselben 
von den Schiffen „ „ 

4. Ausladen des Getreides auf die 
Fuhren „ „ 

5. Fuhrlohn zu den Scbiffen.... „ „ 
6. Verladen in die Schiffe (durch 

den Hafenartell): 
bei Weizen und Roggen „ „ 

tt Hafer „ 

7. Bedeckung des Schiffsraumes 
mit Matten „ „ 

JBCT '«-"TgT ** 
8. Artelltschicks der Exporteure... „ 

Abgabe zum Besten der Stadt: 
bei Weizen und Roggen 
„ Hafer 

200 

27* 
VI* 

11/3 
4 

V/3 
1 

200 

27* 
VI4 

17s 
1 

10. Lagermiethe 

11. Asseeuranz „ „ 
12. Extraausgaben „ „ 

Demnach betragen die Verladungskosten in Renal 
ohne Zustellung der Waggons: 

bei Weizen und Roggen pro Tschetw. 
„ Hafer „ „ 

Rechnet man ferner 1 Waggon von 610 Pud zu 
61 Tschetwert Weizen, oder 68 Tschetwert Rog­
gen, oder 101 Tschetwert Hafer, so stellen sich 
die Verladungskosten für Reval inclusive Zu-
stellung der Waggons (2 Rbl. pro Waggon) 
wie folgt: 

pro Waggon Weizen Rbl. 
Roggen  „  

„  „  Ha fe r  „  

Außerdem entfallen noch auf das über den Re-
valer Hafen exportirte Getreide folgende Ausgaben: 

II. Categorie. 
1. Die Maklercourtage beim Einkauf des Getreides 

(72 pCt. vom Käufer) pro Tfchetwt. 
2. Die Umarbeitung des Getreides, 

in den Fällen, wo solches in Re-
val ausgeführt wird „ „ 

221 / 3 
20 

15,62 
17,18 
22 20 

Kopeken. 

2973 
263/4 

19,89 
21,94 
29,02 

«te 

472 

25 

A(1 Pkt. 1. d. Die Privatgeleise, welche zu deu Speichern 
der Kaufleute führen, gehen theilweife durch städtisches Smtb, 
und wird hierfür vou der Stadt, auf Grund besonderer Ver-
einbarung, eine Abgabe von 10 Kop. von jedem zu den Spei-
chern gestellten Waggon erhoben. 

Ad Pkt. 1. e. Die Stellung der Waggons seitens der 
Eisenbahn geschieht theilweise in die Speicherhöfe, theitmeise nur 
bis zu den Speicherhöfen; innerhalb der Speicherhöfe selbst 
muß das Weiterschieben der Waggons durch die Arbeiter der 
Kaufleute besorgt werden. 

Ad Pkt. fi. Beim Verladen des Getreides von den Fuh-
ren in die Schiffe ist die Benutzung des Revaler Hafenartells 
obligatorisch, welcher hierfür eine Gebühr von 1 Kop. pro Tschet­
wert Hafer und 11/3 Kop. pro Tschetwert anderen Getreides 
erhält. 

v 
Ad Pkt. 8. Zur Beaufsichtigung aller mit dem Getreide-

erport verbundenen Manipulationen sind bei den Exporteuren 
besondere Artelltschicks angestellt, welche hierfür speeiell gagirt 
werden. 

Ad Pkt. 1). Auf Grund des Allerhöchst bestätigten Reichs-
rathsgutachtens vom 12. März 1871 wird von dem über Reval 
ins Ausland exportirten Getreide eine Abgabe _ zum Besten der 
Stadt erhoben im Betrage von 2 Kop. pro Tschetw. Hafer und 
3 Kop. pro Tschetw. anderen Getreides. 

Ad Pkt. 10. Die Lagerzeit des Getreides ist in dieser 
Tabelle mit zwei Monaten angenommen, dieselbe^ schwankt aber 
bedeutend und hängt von sehr vielen Nebenumständen ab, so 
z. B. von der Dauer der Eissperre des Revaler 'Hafens ic. Der 
Fassungsraum der Revaler Speicher dürfte mehr als 1 Million 
Tschetw. betragen, wovon auf die in der Nähe der Anlegeplätze 
der Schiffe belegenen Speicher etwa 800,000 Tschetw. fallen 
dürften, während die übrigen Speicher bis zu zwei Werft vom 
Hafen entfernt liegen. 

Für Getreide, das unter freiem Himmel in großen Stapeln 
gelagert wird, erhöhen sich die Verladungskosten annähernd auf 
5 Kop. pro Tschetwert. 

Ad Pkt. 11. Die Versicherungsprämien auf Getreide va-
riiren sehr stark, und hängen davon ab, ob das Getreide in 
steinernen oder hölzernen Speichern oder unter freiem Himmel 
gelagert wird, womit die Speicher gedeckt sind, und in welcher 
Gegend der Stadt dieselben sich befinden. 
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2. Berichterstattung über die Getreidepreise, Seefrachten 
und Asseeuranzprämien. 

Vom Departement für Eisenbahnangelegen heiten erhielt 
das Börfen-Conütv am 27. April 1889, Nr. (>25, folgendes Schreiben: 

„Auf Anordnung des Herrn Finanznunisterö ist die Bearbeitung und Pnbli-
cation der Nachrichten über die Getreidepreise, Seefrachten und Aneeuranzprämien 
dem Departement für Eisenbahnangelegenheiten übertragen worden und demzufolge 
e r s u c h t  d a s  D e p a r t e m e n t  d a s  B ö r s e n - E o m i t e  e r g e b e n s t ,  s o w o h l  d i e  T e l e g r a m m e  
über die Getreidepreise, welche bisher an den Seeretär des Finanzministers, in 
Gemäßheit des Referipts des Departements für Handel und ^!auufaeturen vom 
6 .  N o v e m b e r  1 8 8 8 ,  s u b  . V  1 1 0 1 4 ,  a d r e s s i r t  w u r d e n ,  w i e  a u c h  d i e  w  ö  c h  e n t ­
lichen Berichte über die Preise, welche an das Departement des Handels und 
der Manufaeturen, in Gemäßheit des Neseriptö desselben vom 17. September 1888, 
Nr. 9239, gerichtet wurden, und ebenso auch andere, in Bezug auf die Frage etwa 
nöthig werdende Auskünfte hinfort direet an das Departement für Eisenbalm-
angelegenheiten einzusenden." 

Unter demselben Datum Nr. (U9 erhielt außerdem das Börseu-Eomit^ von 
d e in selben De p a r t e m e n t noch folgendes Schreiben: 

„Auf Anordnung des Herrn Finanzmimsterö iverden die vom Departement 
versandten P u b l i e a t i o n e n ii ber die Getreide p r e ise, Frachten und 
Asseeuranzprämien während der Navigationsperiode, beginnend vom Mai-Monat, 
2 M a l iv ö ch c ii t l i ch herausgegeben werden. 

„Im Hinblick hierauf bittet das Departement das Börsen-Eomite ergebenst, 
unabhängig von den an den F reit a g e n übermittelten telegraphischen 'Nachrichten, 
e b e n  s o l c h e  N a c h r i c h t e n ,  v o n  D i e n s t a g ,  d e n  2 .  M a i  a n ,  a  n  c h  a  n  j  e  d  e  i n  D i e n  S -
t  a  g  t e l e g r a p h i s c h  m i t t h e i l e n  u n d  d i e  T e l e g r a m m e  d i r e e t  a n  d a s  D e p a r t e m e n t  
f ii r E i s c ti b a h n a n g e l e g e n h e i t e n, an Herrn M o w a l e w) k t), abrcfftren zu 
wollen, jedoch mit solcher Zeitberechnung, daß dieselben spätestens am Dienstag Abend 
in St. Petersburg eintreffen. 

„Die Kosten für die lleberinitteluitg dieser Telegramme, sowie auch für die 
des Freitags abgesandten werden vom Departement zu den vom Börsen-Comitc' 
angegebenen Terminen zurückerstattet werden." 

Nachdem das Börsen-Eomit,' unterdessen noch beim Departement angefragt 
hatte, ob im Hinblick darauf, daß gerade die Soinmernavigationvperiode in Neval 
die stillste des ganzen Jahres sei, auch für Ncval eine 2 Mal wöchentliche Bericht 
erftattung nothwendig erscheine, und darauf vom Departement benachrichtigt worden 
war, daß dasselbe trotzdem eine so häufige Berichterstattung wünsche, sind vom 
BörieivEomitr regelmäßig an jedem Dienstag und Freitag der Woche telegraphische 
Berichte über die hiesigen (^etretdepreife, Frachten und Asseeuranzprämien dem De 
partemeut für Eisenbahnangelegenheiten eingeliefert worden. 
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Mittelst Schreibens vom 30. October 1889, Nr. 5127, ersuchte dieses De-
partement das Börsen-Comito, obige telegraphischm Berichte nicht mehr am 
Dienstage mitzutheilen, sondern nur am Freitage zu telegraphiren, da vom 
3. November ab das Departement diese Daten nur einmal wöchentlich veröffentlichen 
werde. 

Am 30. November 1889, sab Nr. 6127, ging ferner folgendes Schreiben 
v o m  D e p a r t e m e n t  f ü r  E i s e n b a h n a n g e l e g e n h e i t e n  e i n :  

„Das Departement beehrt sich, das Börsen-Comite ergebenst zu ersuchen, zum 
•">. Januar 1890 die Onginal-Qnittungen der Telegraphenstation nebst einer Rech-
nung über die Kosten einzusenden, welche das Börsen-Comite bei Mittheilung der 
Auskünfte über die Getreidepreise in Reval an das Departement im laufenden 
Jahre gehabt hat. 

„Bezüglich der Bestreitung der D epescheu kosten im nächsten Jahre 
aber beehrt sich das Departement hierdurch mitzutheilen, daß der Herr Minister in 
Anbetracht der wiederholt verlautbarten desbezüglichen Wünsche verschiedener Jnsti-
tntionen, ^andschastsämter, landwirthschaftlicher Vereine und einzelner Personen, die 
dringende Notwendigkeit einer Erweiterung des Inhalts, sowie einer möglichsten 
Verbreitung der Pnblieationen über die Getreidepreise, Frachten und Asseeuranz-
Prämien anerkennend, aber eine Vergrößerung des hierfür bestimmten CreditS nicht 
für möglich erachtend, zu verfügen beliebt hat, sich mit den Börsen-Comics darüber 
i n  R e l a t i o n  z u s e t z e n ,  d a ß  d i e s e l b e n  d i e  k o s t e n  f ü r  d i e  U e b e r  M i t t e l u n g  d e r  
erwähnten Telegramme auf sich nehmen. Die Verwirklichung dieses Projekts 
kann für das Revaler Bor)eiv(5nmite nicht drückend sein, da die Ausgaben für den 
genannten Zweck 140 Rbl. pro Jahr nicht übersteigen. 

„Zugleich hat der Herr Minister das Departement beauftragt, dein Revaler 
Börsen-Comitt'' für die von demselben dnrch aeeurate Zustellung der auf Reval be­
züglichen HandelSnachrichten bei Heransgabe der qu. Pnblieationen gewährte Unter-
stütznng seinen innigen Dank auszusprechen." 

So gern auch das Börsen-Comitö dem Departement in dieser Hinsicht ent-
gegengekonunen wäre, so war es doch leider in Anbetracht seiner äußerst beschränkten 
Geldmittel nicht möglich, die Hosten für die telegraphische Berichterstattung von sich 
aus zu tragen. Es machte daher dem Departement in seinem Schreiben vom 1*2. 
Deeember 1889, Nr. 29 4, folgenden Vorschlag: 

„Im Hinblick ans die Aufforderung des Departements vom 30. November 
Nr. 0127, die Kosten für die Zustellung der Telegramme über die Getreide­

preise, Frachten und Asseeuranzprämien im nächsten Jahre 1890 aus den Mitteln 
des Revaler Börfen-Comitö» zu bestreiten, beehrt Meies (Somit«'- sich, mitzutheilen, 
daß es bei den beschränkten Geldmitteln, welche ihm nur zu Gebote stehen, in die 
.'toünvendigkeit verseht ist, sich einer äußersten Sparsamkeit bei seinen Ausgaben zu 
befleißigen, und deshalb kaum im Stande sein wird, diese im Vergleich zu seinen 
Mitteln verhältnißmäßig große Ausgabe von sich ans zu bestreiten. Da aber das 

. a* 
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Comite beut Departement nach Möglichkeit behilflich sein möchte bei einer Erweite­
rung des Inhalts nnd einer möglichsten Verbreitung der qu. Pnblicationen und da 
fernerhin die geringe Entfernung Revals von St. Petersburg in Betracht gezogen 
werden muß, so erlaubt sich das Eomitv seinerseits, beut Departement zu proponi-
r e n ,  d i e s e l b e  t t  N  a  c h  r  i  c h  t e n  v  o  n  n u n  a  n  p e r  P  o  s t  a  m  T  0 n  n e r s t a g  
d  e  i n  D  e  p  a  r  t  e  t u  e  1 1 1  5  u  5  u  s t  e i l e n ,  w  e  1  c h  e  b i s  h  e  r  a  m  F  r e i t  a  g  t e l e 5  

grapl)if ch be richtet w0rde 11 ) ind. Die auf solche Art brieflich zugestellten 
Daten würben in St. Petersburg am Freitag Vormittag anlangen und werden die 
selben Angaben enthalten, welche gegenwärtig in den Freitags-Telegrammen berichtet 
wurden, da diese letzteren siel) auch stets nur auf diejenigen (Heschästsabsch! 11 sse be 
zogen, welche am Donnerstag zu Stande gekommen waren. 

„Das Börseu-Eomitö erbittet sich ergebenst eine Benachrichtigung darüber aus, 
ob das Departement sich mit diesem Modus der Berichterstattung einverstanden erfli'i 
reit würde." 

Das D e p a r t e 11t e n t f ii r E i f e 11 b 0 h 11 a n g e l e g e 111) e i t e 11 antwortete 
hierauf dem Börfen-Eoinitö am 3. Januar 1890, Nr. 12, Folgendes : 

„In Beantwortung des Schreibens des (Somit- ö vom 14. December, ),'r. *21 1, 
b e e h r t  f i e l )  d a s  D e p a r t e m e n t  z u  b e n a c h r i c h t i g e n ,  d a ß  s e i n e r s e i t s  f e i n e  . V  i  1 1  d c  r n  i  s )  e  
dem int Wege stehen, daß die Nachrichten über die C^etreidepreise, Frachten und 
Afiecttraitzpräinien brieflich niitgcthcilt werden, jedoch unter der Bedingung, daß 
diese Daten im Departement nicht später als Freitag Abend eintreffen." 

Demgemäß werden die qu. Nachrichten vom Januar ls; 0 an dem ?eparte 
ment an jedem Donnerstag per Post zugestellt. 

Endlich sei Hier noch erwähnt, daß das Departement für Handel u n d  
Manufactureu durch Nefeript vom 20. December 18S8, Nr. 1312<>, das Börsen 
Eomitv aufforderte, bis zum 1. Februar 1N8U dem Departement Verschlage über 
die Höhe der monatlichen (^etreidepreile in :Kcval für die Jahre 1 xs4 1 sss inel. 
sowie über die Seefrachten und Asseeuranzprämien für denselben Zeitraum zuzustellen. 

Die Verschläge wurden angefertigt und dem Departement rechtzeitig mittelst 
Schreibens vom 31. Januar INN«.), Nr. 31, übersandt. 

iL Einführung von Normal-.^ornwaagen. 

Von dem Departement d e r  d i r c c t c n  S t e u e r n  l i e f  u n t e r  d e m  1 9 .  Juni 
1889, Nr. 3388, folgendes Schreiben beim Börfcn-Eoniitv ein: 

„Indern das Departement der dircctcn Steuern auf Befehl des Herrn Finanz 
minister« anbei dem Nevaler Börsen Eomitv zur Bcpiiifung drei Eremplarc einer 
Abhandlung über die Wetreibcronngcn, die zur Feststellung des Natural 
gewichts des (Getreides dienen, übersendet, beehrt es sich, das Eomitr ergeben)"! zu 



ersuchen, zum l. September a. e. eine gutachtliche Aeußenmg darüber abgeben zu 
wollen, in welchem Maße die Einführung eines gleichförmigen Systems der Fest-
stellnng des ?!aturalgewichts von Getreide in Rußland, sowie einer gleichartigen 
C o n s t r n c t i o n  d e r  G e t r e i d e w a a g e n  n a c h  d e m  V o r b i l d e  d e r  a n  d e r  B e r l i n e r  
Börse gebräuchlichen und einer obligatorischen Stempelung derselben in einer 
Regierungsinstitution wünschenswerth erscheint." 

Die dem Börsen-Comitv zur Begutachtung übersandte Abhandlung über die 
Getreidewaagen war verfaßt von dem Chef der statistischen Abtheilung des Departe­
ments der directen Stenern, A. Cr. Reinbott, und enthält eine Beschreibung der 
in diesem Departement mit den Waagen verschiedener Systeme und Construetionen 
angestellten Versuche zur Raturalbestimmung des (Getreides. Herr Reinbott kommt 
in seinen Untersuchungen zu dem Schluß, daß die allen Ansprüchen am besten gc-
nngende Art der ^iaturalbestinummg die gegenwärtig an der Berliner Börse einge­
f ü h r t e  B e s t i m m u n g  d e s  R a t u r a l g e w i c h t s  d e s  G e t r e i d e s  d u r c h  G r a m m e  i n  L i t e r  
sei und schlägt auf Grund dessen zur Vereinfachung und Festigung des Getreide-
Handels folgende Maßregeln vor: 

>. Zur Erreichung eines internationalen Einvernehmens in Bezug auf die Ra-
tiimlbeftinmumg des (Getreides wird die Festsetzung des Raturalgewichts durch 
Gramme in Viter angenommen. 

- .  T i e  ( S e t i \  i d e i u a a g e n  müssen nach dem Muster derjenigen Waagen eon-
struirt werden, welche von der Deutschen Rormal-Maß-GewichtS-Commission 
angenommen und auf der Berliner Börse in Gebrauch sind. 

i .  T i e  Herstellung von Waagen zur ^lawralbenimmung des Getreides kann auch 
Privatpersonen überlassen werden, doch zum gesetzlichen Gebrauch derselben 
müssen vorher die Gewichte der Waagen, die Schalen, Trichter nnd die 
Balaneirüange im Depot für die Rormalmaße und -Gewichte gestempelt nnd 
mnnmerirt und mit einer Bescheinigung dieses Depots versehen werden, daß 
sie mit den Rorrnalwaagen übereinstimmen. 

I. Mit der Einführung des Rormalmodnv zur Bestimmung des Ratnralgewichts 
des Getreides durch Gramme in Viter muß diese Art der Raturalbestimmung 
in gleicher Weise in den Börsen Preiseouranten, allen schriftlichen, von Börsen­
maklern und anderen offiziellen Persönlichkeiten beglaubigten Geschäftsab­
schlüssen in Bezug auf den Haut und Verkauf von Getreide und bei allen 
Vieferungen unb Bestellungen für die Hrone angegeben werden. 

... Streitigkeiten in Bezug auf die Übereinstimmung des gelieferten (Getreides 
mit den bedungenen Proben lind durch Anoivägmtg der Proben des strittigen 
Horns auf den Rornialwaagen zu entscheiden. 
Alo Termin für die Einführung der neuen Bestimmung des Natnralgewichts 
wird der I. Januar 18'.)1 festgesetzt.. 

7. Dem M Acußeru ist es anlieunüigeben, üch mit den ausländischen 
Regierung n wegen Annahm, eines gleichmäßigen Sustems der sJlatural-
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bestimmung unb Herstellung gleichmäßiger Getreidewaagen in's Einvernehinen 
zu setzen, dem Finanzminister aber — Tabellen herauszugeben, in welchen für 
die wichtigsten Getreidesorten das Verhältnis; der Naturalbestimmnng durch 
Gramme in Liter zu anderen Arten der Naturalbestimmung klargestellt wird. 

Die vom Börsen - Comitü in dieser Frage am 39. August 1889, Nr. 169, 

abgegebene gutachtliche Meinungsäußerung lautete wie folgt: 
„Das Börsen-Comite hat mit Interesse davon Kenntniß genommen, daß die 

Regierung dieser für unseren Getreidehandel sehr wichtigen Frage ihre Aufmerksam-
feit zugewandt hat. Die Einführung eines einheitlichen Systems zur Bestimmung 
des Naturalgewichts des Getreides in Rußland wird gewiß nur wohlthätige Folgen 
für die Belebung und Festigung unseres Getreide-Exports haben. In der von dem 
Director des statistischen Bureaus des Departements der direkten Steuern heraus­
gegebenen Broschüre wird der RachweiS zu führen gesucht, daß keines der gegen-
wärtig in Rußland gebräuchlichen Systeme der Naturalbestimmung so in den 
baltischen Häfen nach der holländischen Waage, in Odessa nach dem russischen Tschet-
wert, in den Häfen des Afowschen Meeres nach dem Tschetwerik, in einigen 5heilen 
Bessarabiens nach dem rumänischen Nile — allen Anforderungen an ein genaues 
Wägen entspräche. Das beste System sei das jetzt an der Berliner Börse einge-
führte der Naturalbestimmung nach Grammen in Liter. Ohne auf die Einzelheiten 
der in. qu. Broschüre beschriebenen Versuche der Naturalbestimmung auf de» Wan­
gen verschiedener Systeme eingehen zu können, glaubt das Börsen-Eomitv hier doch 
bemerken zu müssen, daß es seiner Ansicht nach weniger darauf ankommt, welchem 
der verschiedenen Systeme gerade der Vorzug gegeben wird, sondern vor Allem 
d a r a u f ,  d a ß  d a s  z u r  E  i n f  ü  h r  u  n  g  b  e  s t  i  m  m  t  e  S y  s t  e m  a  i i  c h  ü  6 e r  a  1 1  
obligatorisch angewandt nnd beibehalten wird. Solches müßte sich 
nicht nur auf die Grenzen des russischen Reichs erstrecken, sondern mich auf alle 
diejenigen Länder, nach denen Rußland fein Getreide erportirt. Dem Ministerium 
des Aeußeru wäre anheimzugeben, vor allen Dingen über diesen Punkt eine inter­
nationale Verständigung resp. Convention herbeizuführen. 

„Bei der Auswahl eines der verschiedenen Systeme der Naturalbestimmung 
könnte es sich nach Ansicht des Börsen-Corniteö nur um die nicht nur in den bal­
tischen Häfen, sondern auch im Auslande bis jetzt viel gebrauchte holländische Waage, 
oder um die jetzt an der Berliner Börse neu eingeführte Gewichtsbestimnnmg nach 
Grammen in Liter handeln. Die letztere Art der Naturalbestimmung scheint aber 
in der That nach den im Departement angestellten Versuchen viele Vorzüge vor der 
holländischen Waage ztt haben, so daß auch das Renaler Börsen Contit«', trotzdem 
daß hier nach der holländischen Waage gewogen wird, nichts gegen die obligatorische 
Einführung der Berliner Waage einzuwenden hat. 

„Falls aber die Einführung der Berliner Waage fiel) ans irgend welchen 
Gründen nicht bewerkstelligen lassen sollte, so müßte ein weiterer wesentlicher Punkt 
einer internationalen Verständigung auch der fein, die Art und Weife des Ver 
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wiegeus des Getreides zu bestimmen, d. h. festzusetzen, ob dasselbe mit der Hand 
oder durch einen Trichter in die Schale hineingelassen wird. In verschiedenen Län-
dem des Auslandes wird nämlich die Art des Verwiegens nicht gleich gehandhabt. 
So wird z. B. in Frankreich das Getreide durch einen conischen Trichter (trvmie 
conique) in die Schale gelassen, in Belgien und Holland dagegen hineingeschaufelt 
(;i hi main). Wie sehr aber dadurch das Naturalgewicht einer und derselben 
Getreidesorte sich wesentlich verändern kann, ist durch die vom Departement selbst 
angestellten Versuche nachgewiesen und nachdrücklich anerkannt worden. 

„Die regierungsseitige Stempelung und Registrirung aller zum Gebrauch be-
stimmten Hornwaagen scheint sehr wnnschenswerth, ja unerläßlich zu sein. Die ge-
itaitc (5Instruction der Normalwaage müßte auf einer internationalen Conferenz fest­
gestellt werden. Normalwaagen müßten wenigstens in allen Hafenstädten und 
größeren Getreidecentren des Reichs vorhanden sein. 

„Der Umstand, daß der Gebrauch der Berliner Waage das Decimalsystem 
als Grundlage hat, während in Rußland Getreide noch nicht nach diesem System 
gehandelt wird, scheint kein zwingender Grund zur Refi'tsirung der Berliner Waage 
zu sein. Uebrigens wird ja auch in Rußland hoffentlich das metrische Maß- und 
Gewichtssystem in nicht allzu ferner Zukunft obligatorisch eingeführt werden. 

„Tie Bezeichnung der neuen Raturalbestimmung in allen Preiscouranten, 
Börscubülletius und Maflcntotizeu scheint selbstverständlich zu sein, ebenso wie auch 
die Schlichtung aller Differenzen nach der neuen Normalwaage. 

„Gegen die Einführung der neuen Waage zum 1. Januar 181)1 dürften sich, 
vorausgesetzt, daß bis zu diesem Zeitpunkt eine Verständigung mit den anderen 
Staaten über alle wesentlichen Punkte erzielt ist, von Seiten des Hattdelsstandes 
keine Schwierigkeiten entgegenstellen." 

4. Usancen bei der Tchiffsbefrachtnnq von (Getreide. 

Unterm April 18*9, Nr. 291 lief vom Departement für Eisenbahn-
Angelegenheiten beim Börsen-Eomit«' folgendes Schreiben ein: 

„Auf die Anfrage des Departements für Handel und Mcmiifactiirai vom 
Rovember 1 sss gab das BörfcivGomitu am 9. Rovernber 188n, Nr. 287 

u. A. auch eine Erklärung über die Art der Schiffsbefrachtung bei Getreide in 
Reval und führte auch ein Zahlenbeispiel an, aus welchem ersichtlich ist, daß bei 
Befrachtungen nach dein Eontiuent und einem Frachtsatze von 2 sh. pro Quarter 
von im; englischen Pfund Weizen, bie Fracht für 1 Pud Weizen zu stehen käute 
auf 1 1 Pcuce, aber für i Pub Roggen 1 11 :» Pence, was mit anderen Worten 
bebeutet, daß btv Fracht für die Gewichtseinheit Roggen, trotzdem daß Roggen 
leichter wiegt als Weiten, billiger zu stehen kommt, und zwar 91,» p(5t. der Fracht 
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für dieselbe Gewichtseinheit Weizen ausmacht. Hieraus folgt daß die Beförderung 
von Roggen auf Grund der -London Baltie printcd rat es" für die Schiffs-
eigenthümer verlustbringend im Vergleich zu der Beförderung von Weizen fein muß, 
während solches bei den Befrachtungen nach den deutschen Häfen nicht der Fall ist. 

„Im Hinblick hierauf beehrt sich das Departement das Börse»-Comit6 erge­
benst zu ersuchen, mitzutheilen, wie faetisch die Befrachtung der Schisse bei Roggen-
ladung practicirt wird, ob man sich dabei streng an die Regeln der ..London l»;tl-

tic printcd rates" hält, oder ob die Schiffer in die Charterpartien besondere Bc-
dingungen, etwa wie „Roggen gleich Weizen" (Rye as Wheat) aufnehmen, wie 
solches oft bei dem Export von Roggen aus den Häfen des Schwarzen und Asoiv-
schen Meeres gethan wird, und welcher Mobiis der gebräuchlichere in." 

Das Börsen-Comite antwortete hieraus dem Departement vom 14. April, 
Rr. 07 Folgendes: 

„In Folge der Anfrage des Departements vom (>. Apn', Rr. 291 beehrt 
sich das Börfen-Comite mitzutheilen, daß bei der Befrachtung von Schiffen für die • 
Beförderung von Roggen und Weizen im Renaler Hafen streng die Regeln der 
„London Baltie printcd rates" eingehalten werden, obgleich hierbei die Fracht 
für eine Gewichtseinheit Roggen, ohngeachtet dessen, daß dieses Getreide leichter ist 
als Weizen, billiger sich stellt als für dieselbe Gewichtseinheit Weizen. Besondere 
G lauf ein in der Art wie „Roggen gleich Weizen" (Rye as Wheat) werden in den 
hiesigen Charterpartien nicht gemacht." 

5. stontrole über den Flachsexport. 

Das Departement der Zollgefälle richtete am 2 s. Februar 1880, 
Rr. 3980, folgendes Schreiben an das Börsen-Comite: 

„Behufs Verhütung des Crports von schlecht bearbeitetem Flachs nnd zur 
Wiederherstellung des guten Rufes des russischen Flachses auf den ausländischen 
Märkten sind vom Finanzministerium in Bezug auf den Flachshandel Regeln zur 
Einführung geplant worden, deren Wesen, was speeiell den Er Port anbetrifft, darin 
besteht, die Art und Weise des Umschnürens (die Flachsbündel dürfen mir mit 
einem Strick umwunden fein, der ebenfalls von Flachs sein muß), das Gewicht 
(welches nicht mehr als 20 Pfund betragen darf) und die obligatorische Verpackung 
des Flachses in großen Ballen, die mit besonderen bestätigten Stempeln versehen 
sein müssen, zu bestimmen. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen, soll der Flachs 
überhaupt nicht zum Export zugelassen werden. 

„Die Aufsicht darüber, ob der ins Ausland zu erportirende Alachs den obigen 
Bedingungen entspricht, soll den Zollämtern übertragen werden, mit der Bedi» 
gung, daß die Zollbeamten nicht nur für die Stempelung der ,vlachsballen mit den 
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betreffenden Marken verantwortlich gemacht werden sollen, sondern auch für die 
Einhaltung der qu. Negcln in Bezug auf das Marimalgeivicht der einzelnen Bündel, 
der Art und Weise ihrer Umschnürnng :e., zu welchem Zivecke die Ballen einer 
obligatorischen Ceffmmg und Anseinandernalnne bei der Besichtigung zu unterziehen 
sein sollen. 

„Das Nevaler Zollamt, welchem die Frage vorgelegt worden war, auf welchem 
bequemsten Wege die Besichtigung des zu erportirenden Flachses, behufs Bestimmung 
dessen, ob derselbe den obigen Anforderungen entspreche, vorgenommen werden könnte, 
hat sich dahin ausgesprochen, daß die Besichtigung des Flachses am bequemsten am 
Crte der Lagerung in den Speichern ausgeführt werden könnte. Da es aber der-
artiger Speicher in Reval mehr nie -0 in verschiedenen T heilen der Stadt gebe, 
so sei zur vollständig erfolgreichen und unbehinderten Besichtigung des Flachses die 
Anstellung von besonderen Beamten beim Zollamt erforderlich, welche zu verpflichten 
sind, auf die erste schriftliche Anzeige des Importeurs in den Speichern zur Besicht!-
gimg des Flachses zu erscheinen. 

„Unter Mittheilung des Obigen beehrt sich das Zolldepartement das Börsen-
(Somitu ergebensl zu ersuchen, sein Gutachten in dieser Angelegenheit in möglichst 
kurzer Zeit abgeben zu wollen." 

Tao B ö r s e n - Coinitü antwortete hierauf dem Zolldepartement am 
2N. März 1889, Nr. 82, Folgendes: 

„Nach Beprufung der vorliegenden Frage kann das Nevaler Börsen-Comit6 
sich nur durchaus ablehnend dem Vorschlage des Zolldepartements gegenüber atts-
sprechen. Diese seine ablehnende Meinung möchte das BövfeivCSoinitti durch folgende 
Erwägungen motivimv. -

„Ii Die vielfach im Auslande in den letzten Jahren verlautbarten .Wagen über 
die schlechte Qualität des russischen Flachses werden nach Ansicht des Börsen-
CSoinitco nicht dadurch aus der Welt geschafft werden können, daß der Erport 
selbst in den Hafenstädten einer Neglemcntirung unterzogen wird, sondern nur 
dadurch, das; an den Flachscentren im Innern des Reichs seitens der Negierung 
eine Eontrole über den Flachsbau und namentlich die Bearbeitung des Flachses 
zum Erport ausgeübt wird. Es dürfte sich daher empfehlen, für allen zum 
Erport bestimmten Alachs bereits au den Produetionsorten seitens besonders 
dazu angestellter Experten Atteste darüber ausstellen zu lassen, daß der resp. 
Flachs allen Vorschriften für den Erport genüge. Tie Verwendung der Zoll­
beamten zur Eontrole des Flachserports würde schon deßhalb nicht rathsam 
sein, weil ihnen in den meisten Fällen die für diesen Zweck erforderlichen nur durch 
Fahre lange praktische Uebmtg zu erlangenden Specialkenntnisse abgehen wür­
ben. Auch der Vorschlag, daß der Flachs nur in großen Ballen verpackt, 
erportirt werden dürfe und mit besonderen bestätigten Stempeln versehen sein 
müsse, kann vom Börsen (Somit.* nicht gebilligt werden. Es wirb nicht mög 
lich seilt, alle die sehr verschiedenartigen Marten des über die russischen Häfen 
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erportirten Flachses durch einige, allgemein giltige Stempel zu ersetzen. In 
fast jedem Hafenort erimren jetzt ganz von einander verschiedene Flachsmarken, 
welche man im Auslande wohl kennt und an die man sich bereits gewöhnt 
hat. Wenn dieselben durch, für alle Hafenorte gemeinsam geltende Stempel 

. ersetzt werden sollten, so würden dadurch nicht geringe Mißverständnisse ent­
stehen und bie Folge davon würde doch nur bie fein, daß die Exporteure neben 
den obligatorischen Stempeln doch noch immer ihre eigenen, im Auslande 
wohl bekannten Marken auf den Ballen vermerken würden. Etwaige Miß-
brauche würden durch diesen von der Negierung vorgeschlagenen Zwang doch 
nicht schwinden. Schließlich würde der beste Controlenr in dieser Beziehung 
der Exporteur selbst sein,' welcher, seinem Besteller gegenüber verantwortlich, 
daß größte Interesse daran hat, daß der von ihm erportirte Flachs den be­
stellten Marken auch wirklich entspreche. In keinem Zweige unseres Export-
Handels vielleicht spielt das Vertrauen des ausländischen Bestellers zum hiesi­
gen Exporteur eine so wichtige Nolle, wie bei dem Flachserport, imb dao 
Nevaler Börsen-Eomit6 möchte es nicht unterlassen, zu betonen, daß ihm 
keinerlei klagen über die Minderwerthigkeit des über Neval, speeiell für die 
eigene Rechnung der hiesige» Exporteure verschifften Flachses zu .Cbreit ge­
kommen sind. 
Wenn nun einerseits eingenommen werden muß, daß die von den Zollämtern 
auszuübende Eontrole über den Flachoerport bao eigentliche Hebel, an welchem 
dieser Zweig unseres auswärtigen Handels leidet, zu beseitigen nicht im 

, Stande sein wird, so würde andererseits aber auch eine derartige Eontrole 
große Opfer an Zeit und Geld erfordern, welche schließlich doch wieder auf 
den Produzenten selbst zurückfallen würden. Wenn man bedenkt, daß eine 
solche Eontrole mir während der Verladung selbst geschehen könnte, oft und 
namentlich bei lebhafter Schifffahrt nicht die genügende Anzahl von Zoll­
beamten zur Stelle sein dürfte, in den Speichern es oft an dem nöthigen 
Namn zur Ausübung der Eontrole mangelt, unb hierdurch Alles die Verla­
dung der Schiffe bedeutend verzögert werden muß, so wird man zugeben' 
daß das Mißstände sind, welche bei der heutigen raschlebigen Gestaltung un­
seres Handels besonders schwer ins Gewicht fallen. Was speeiell Reval an­
betrifft, so ist noch hervorzuheben, daß ein sehr großer Theil des über hier 
erportirten Flachses für fremde, namentlich für Petersburger Rechnung ins 
Ausland geht, und daß in solchen Fällen der Flachs sehr oft direet aus den 
Waggons in die Dampfer verladen wirb, ohne daß er überhaupt in die 
Speicher gelangt unb bie einzelnen Ballen geöffnet und nachgefehetj werden. 
Wie sollte in solchen Fallen die Eontrole des Zollamts ausgeführt werden? 
Es ist klar, baß solches nur unter bedeutendem Zeitaufwand unb erheblicher 
Erhöhung der Spebitiousfoften möglich wäre. Der für hiesige Rechnung er­
portirte Flachs wirb, wie bereits vorher angebeutet, von den Erporteuren 
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selb» controlirt, auch besteht Hierselbst ein städtischer Flachswraker, dessen 
Eontrole der hiesige Flachs bei dem Erport unterliegt. 

„Unter Berücksichtigung der hier angeführten Gründe hält es daher das 
Börsen-Comite für das Beste, von der vorgeschlagenen Eontrole des russischen 
Flachserports durch die Zollämter ganz abzusehen." 

6. Berichterstattung über die Tpirituspreise. 

Das Departement für Handel uud Mauufacturen wandte sich am 
10. März 1889, Nr. 2950 mit folgendem Nescript au das Börsen-Eomite: 

„Auf Verfügung des Herr» Ministers wird das Departement in ben von 
ihm wöchentlich veröffentlichten Bülletins über die Getreidepreise, Frachten und 
Asseeuranzprämien auch die zuletzt notirten Preise für Spiritus angeben. 

„Das Departement wendet sich rechtzeitig an das Börsen-Eonnte mit der 
Bitte, in den allwöchentlich am Freitag auf den Namen des Seeretärs des Herrn 
Finanzministers abgefertigten Telegrammen auch die 3pirituöprcifc einschließen zu 
wolle». Vorher ersucht aber das Departement das Börsen-Eomitü noch ergebenst, 
ihm möglichst umgehend folgende Fragen beantworten zu wollen: 

„11 Auf welche 2orten von Spiritus werden in Neval Geschäfte abgeschlossen, 
(roher Sprit, gereinigter, Getreide-, Kartoffel-, Melasse-Spiritus 2C.)? 

,,2) Beziehen sich die Preise pro Grad, oder pro Wedro einer gewissen Stärke, 
und welcher namentlich 't 

„S) Beziehen sich die Preise auf Spiritus, für welchen bereits die Aeeise bezahlt 
ist, oder nicht? 

„ I i  Sind iu den Preisen auch die Fastagen, und welche namentlich, inbegriffen, 
oder wird der Spiritus ohne Fastagen verkauft i 

„5) Wie hoch stellen sich die Verladungskosten bei dem Export von Spiritus 
(Abfuhr vom Speicher, Verladung, Eonunissions- und Maklergebühren je.)? 

„oi Wie wird die Seefracht bei dem Erport von Spiritus nach London, Ham-
bürg berechnet, und besteht ein bestimmtes Verhältnis; zwischen den Frachten 
für Getreide (engl. <li. für I Quarter Weizen oder deutsche Mark für 2000 
Milo Noggen) und Spiritus, und welches namentlich 

Nachdem dao Börsen (Somit»'* sich von der Verwaltung der Nevaler Sprit­
fabrik die nöthigen Daten eingeholt und außerdem dasur Sorge getragen hatte, 
daß ihm von derselben allwöchentlich die hiesigen Spritpreise behufs weiterer lieber-
Mittelung an das Departement mitgetheilt würden, antwortete das Börsen-
(5oinit6 dem Departement am 21. März 1 Nr. 77 wie folgt: 

„In Folge Schreibens des Departements vom 10. März, Nr. 2956 beehrt 
sich das Börsen (Somit»' mitzutheilen.» daß, gemäß dem Verlangen des Departements, 
in den au jedem Freitag an den Seeretär des Herrn Finanzministers abgefertigten 



Telegrammen, von nun auch die hiesigen Spirituspreise aufgegeben werden, wie 
solches bereits in dem heutigen Telegramm des (Sontitvö der Fall gewesen ist. 

„Ferner beehrt sich dao (Somitv in Beantwortung der ihm gestellten Fragen, 
Folgendes zu erwidern: 

„1. In Reval werden Geschäfte grösztentheilS nur mit rohem (inländischen Mar-
toffelfpirituS abgeschlossen, ferner auch mit rohem innerruiüidtcn Getreide-
spiritnS. Mit gereinigtem Spiritus werden nur sehr wenig Geschäfte abge­
schlossen, mit Ncelasse-Spiritus (liaiouEuft cunjin,) gar feine. 
Tie in den Freitagötelegrammeit angegebenen Preise begeben sich aus ein 
Wedro Spiritus von 4<» Grad und werben in Kopeken angegeben. 
Tie Preise beziehen sich auf Spiritus, fjir den bie Aeeise noch nicht bezahlt ist. 

„4. In den Preisen für den rohen russischen Getreidefpivitus ist auch die Fastage 
mit inbegriffen, in den Preisen für ehstländischeu Martoffelspirituö dagegen nicht. 
Tie Verladttitgskosie» bei dem Erport von Spiritus über den Revaler Hafen 
stellen sich wie folgt: 
Fuhrlohn von der Bahn zu den Speichern . . . <>,3 Kop. pro Wedro, 

„ „ den Speichern zu den Schiffen . . 0,3 „ „ „ 

l'agermiethe für die Speicherung izu 2 Mon. gerechn.) l,o „ „ „ 
Asiccuraitz 0,6 „ „ „ 
Verladen in die Schiffe 0,2 „ „ „ 

Abgabe an die Stabt o,-. „ „ „ 
Stellung der Sa logge an die Reutet „ „ „ 
Stempel gebühren, Böttcher u. ver ich. kleine Ausgaben 1,« „ „ „ 
Commissions- nnd Maklergebühren l,o „ „ „ 

Summa . 5,3 Mop. pro Wedro. 
„Diese Mosten sind in den dem Departement aufzugebenden Preisen 

nicht inbegriffen. 
„<>. Tie Befrachtungen auf Spiritus werben für London in englischen Shillingelt 

und Pettee pro englische Don abgeschlossen, für Lübeck, Hamburg unb Carlo 
hanin in deutschen Mark pro 144 Wedro. Aus Reval wird Spiritus Haupt 
sächlich nach Lübeck (von hier wird der Spiritus weiter noch Hamburg erpe 
dirt) unb (Sarlöhantn erportirt." 

Mittelst Schreibens vom O.April 1880, Rr. 291, sagte bao Departe-
m e n t f ii r E,i s e n b a 1) n a u g eleg c n heit c u , beut unterdesseu bie Fürsorge für 
bie Berichterstattung über die Getreide- und Spirituvpreife, Seefrachten unb Asse-
citranzpräinien übertragen worden war, dem Börsen (Somitv feinen aufrichtigen Dank 
für die Mitteilung der obigen Daten, bat aber, bie Berichterstattung über bie 
Spirituspreise für's Eiste unb bis auf weitere Anordnung hin tu fiftireu. Tie 
regelmässige Berichterstattung über bie Spirituspreise begann erst, auf Anordnung 
dieses Departements vom 20. September, Rr. 495, am «'». Cctober 1 nn9 unb ist 
von bann an vom Börfeiv(5omitv nach den von ber Revaler Spritfabrik eingelie­
ferte» Daten regelmäßig fortgesetzt worden. 



H. Mnlilerwtlen. 

Anstellunftsbedittflunflen der Makler. 

Vom Z c p a r t c m c 111 f ii r H a ü b e t  u  l t  b  M  n  t t  u f n c 111 r e lt erging am 
17. März 1889, Nr. 3280, folgendes Nescript ati bas Börsen-Comite: 

„In letzter Zeit sind dem Finanzministerium Erklärungen zugegangen über die 
Notlnvendigkeit, bie bei den Börsen bestehenden .Hofmakler und älteren Makler 
n i c h t  l e b e n s l ä n g l i c h ,  s o n d e r n  n u r  f ü r  e i n e n  b e s t i m m t e n  Z e i t r a u m  
(auf i Jahre) anzustellen.- In diesen Erklärungen wird namentlich daraus hinge-
wiesen, das; bie erwähnten Personen, ba deren Thätigkeit der Aufsicht der Börsen-
(Somitvö unterliege, gegenwärtig, gestützt auf ihre Unabsetzbarkeit, vollkommen bie 
.'.Möglichkeit hätten, sich den Auorbnungeu beo (Somit o nicht zn fügen und die For­
derungen desselben unerfüllt zu laffeit. Schon die Art und Weise der Anstellung ber 
Hofmakler unb älteren .IKatler auf unbestimmte Zeit beraube ben Börsen-Verein der 
iVlöglichteit, falls einmal eine Wahl ungünstig ausgefallen, diesen Fehler bitrch Wahl 
einer anderen Person wieber gut zu machen. Ferner übe dieser Wahlmodus einen 
ungünstigen Einslns; aus ben allgemeinen Gang ber Hanbelsgeschäfte aus, beim der­
selbe benehme den übrigen Maklern jegliche Hoffnung, die Aemter eines Hofmaklers 
oder älteren Maklers zu erlangen, welche ihrer Stellung gemäß recht wesentliche 
Vorzüge iu der Handelswelt genießen; eublich würden aber auch dadurch bie übri­
gen Makler des erforderlichen Wetteifers beraubt. 

„Ta das Departement für Hanbel und Manufaeturen ber angeregten Frage 
große Bedeutung beilegt unb findet, daß eine Abänderung des gegenwärtigen An-
üellungsmodns der Hofmakler und älteren Matter nur in der Form einer allge-
m.iiivii Maßregel erfolgen könnte, ersucht basselbe das Nevaler Börsen-Eomiti'', diese 
Frage der (General-Versammlung bes örtlichen Börsen Vereins zur Z^eprüfnng vor­
zulegen unb vom Ergebnis; das Departement zu benachrichtigen. 

„Seinerseits glaubt bas Departement noch hinzufügen zu müssen, daß neben 
d-n dargelegten, sehr wichtigen Erwägungen für eine Wahl der Hofmakler unb 
älteren Makler auf bestimmte Zeit, auch Daten vorhanden sind, welche überzeugend 
auf die Mängel einer nur zeitweiligen Besetzung der erwähnten Aemter hinweisen. 
2o wären z. B. die nur auf kürzere ;}eit gewählten Hofmakier und ältere» Makler 
eben dadurch ganz und gar in eine gewisse Abhängigkeit von den einzelnen Gliedern 
bvo Börsmverein», als ihren zukünftigen Wählern versetzt, eine Abhängigkeit, bie 



im Interesse des allgemeinen Ganges der Handelsgeschäfte nur durchaus unerwünscht 
sein könnte. Auch müßte die vor jeder Wahl entstehende Aufregung nothwendiger 
Weise insofern schädliche Folgen für den Abschluß von Maklergeschäften (namentlich 
zwischen auswärtigen Händlern einerseits und den örtlichen Manflenten andererseits) 
haben, als die Makler gegen diejenigen Personen nachsichtiger sein würden, welche 
bei den Wahlen über eine Stimme verfügen. Endlich bietet das gegenwärtige 
System der Anstellung de:-, zu diesem Amte erwählten Personen die Möglichkeit, 
für eine solidere Grundlage ihrer Stellung zu sorgen, sich Vertrauen und nolh-
wendige Erfahrung in Handelssachen zu erwerben, ohne um das persönliche Wohl-
wollen des Einen oder Andern bemüht sein zu müssen." 

Nachdem das Börsen-Eomitv zuerst die Ansichten der einzelnen Glieder des 
Börsen-Vereins über diese Frage eingeholt hatte, antwortete es dem Departement 
mittelst Schreibens vom 14. April 1880, Nr. 0(1, daß die hiesige Mmifniaimfchaft 
sich für eine dreijä h r i g e A mtsd o u e r der Hofmakler und älteren Makler 
ausspreche. 



I. Kandefsgelehgclnmg. 

Entwurf zn einer neuen Concnrsordnnng. 

Mittelst Neseripts vom 1 7 .  März l ssti, Nr. 3240, übersandte das Depar-
teinent für Handel und Manusaeturen dem Börsen-Eomite den auf 
Allerhöchsten Befehl vom (9 ehei m r a t h () u r redigirten CS" n t w n r f z n e i n e r 
neuen E oncnrsor dnung. nebst dazu gehöriger Motivirung und einer 
Sammlung der ausländischen ConellrSordnungen> mit dem Ersuchen, den Thnr'schen 
zu bepnifen und dao Gutachten des Börsen-Comiteö spätestens bis zum 1. Mai 1880 
dem Departement zuzustellen. 

Dao Börsen-Eomit«' forderte Herrn Mag. jur. W. Greiffenhagen auf, 
den vorliegenden Entwurf zu beprüfen, über das Wesentliche desselben dem Börsen-
(Sonütv zu referiren und ein Gutachten auszuarbeiten. Leider gestattete cd der 
überaus kurze, vom Departement für die Abgabe deo Gutachtens festgesetzte Termin 
nicht, den Entwurf mit derjenigen Gründlichkeit zu snidiren, wie es im Interesse 
der Sache wohl wünschenowerth gewesen wäre. 

Was den I «h o l t  d e s  T  h  u  r ' )  c h  e n E n t w u r f s anbetrifft, so besteht 
die hier folgende Wiedergabe desselben zum Dheil ans der vollständigen Inhalts-
anqabe der wichtigeren Paragraphen, zum £heU auo einer nur inhaltlich wieder-
gegebenen kurzen Zusammenfassung mehrerer, meist unwichtiger Paragraphen. Bei 
keiner dieser Uebersetznngen ist jedoch auf eine sprachlich und wörtlich genaue Ne-
prodnctiou gesehen worden, sondern lediglich auf den Sinn. 

Die ersten vier Paragraphen reden von der Zahlungouufähigkeit resp. Iusol-
ven; im Allgemeinen uud folgt dann der Ustatu selbst, welcher in 2«»'» Paragraphen 
von der gewöhnlichen oder bürgerlichen und in 45 Paragraphen von der kattfmätt-
nischeu Insolvenz handelt. Da der zweite Dheil (kaufntänttifche Insolvenz) zititt 
nrofvCTi Jheil vom ersten Theile < bürgerliche Insolvent! abhängig ist und auf sie 
verweist, so ist eine Kritik deo zweiten von der deo ersten Mtcilö nicht zu trennen. 

Die vier ersten Paragraph? besagen Folgeudes: 
§ 1. Der Eoitcuto ist entweder ein bürgerlicher oder ein kauf ttt ä tt < 

n i s c h e r .  
<  2 .  L e t z t e r e r  l i e g t  v o r ,  w e i n t  P e r s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  oder Vereine 

(oömecTisa), welche sich mit einem Handelszeugniffe oder einem Schein \\w Betrei­
bung von Kleinhandel ober Gewerbe versehm baben. Eonenro machen. Anogenom-
nun davon sind solche, ivelchen gesetzlich der Handelsbetrieb verboten ist. 
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£ 3. Sind nicht mehr als zwei Jahre seit Erlöschen der Handelsberechti-
gung verflossen, so gilt ihr ConeurS gleichfalls als ein kaufmännischer, wenn auch 
der Cridar inzwischen verstorben oder die Gesellschaft eingegangen ist. 

§ 4. Jeder andere (Soticuro in ein bürgerlicher. 

u ß c t f  T .  

l t  o  i t  &  c  i n  b ü r g e r l i c h e n  C o n r n r f  e .  

Capitcl I. 

Allgemeine Bestimmungen. 

^ Die Folgen der Insolvenz treten mit dem Dage ein, an dem durch 
gerichtliche Verfügung der ConeurS deeretirt ist. 

§ ii. Zur ConenrSmasse gehört sowohl das attgenblickliche als dao znktntftige 
Vermögen des CridarS iBankerottetirS), mit Anönahnte des gesetzlich von Arrest 
oder ereetttivischer Beitreibung erimirten. 

ß 7. Cridar erhält atto dem, was er sich während der ConenrSverhaitdlttitg 
erwirbt, Snbsistenztnittel nach Bestimmung des ConettrSgerichto, nach Anhörung deo 
Cottettrs-Verwalters. 

§ 8. Die ConenrSmasse wird zur geineinsatnett Befriedigtntg alle r Credi 
toren, welche keine Separatbefriedigung beanspruchen können, verwandt. 

§ 0. Eilte vom Coneurse abgesonderte Befriedigung aus Gegenständen, welche 
zur ConenrSmasse gehören, wird nur in einigen in diesem Ustawe vorgesehenen 
Fällen gestattet. 

£ 10. Nach Eröffnung deo ConeurseS wird der Cridar des Rechtes beraubt, 
über die Masse zu verfügen; dieseo Recht geht auf den Masse Cnrator über. 

11. Verfügungen, welche der Cridar nach Eröffnung des ConeurseS ge 
troffen, gelten mit Rücksicht auf die ConettrS-Creditoreit alo nichtig Sachen, 
welche in Folge solcher Verfügungen an Stelle der atto der Maue geschiedenen ge 
treten sind, fallen der Masse zu. 

$ 1"-. Eine Zahlung, welche dem Cridar geleistet worden, befreit den sie 
Leistenden nur in so weit, alo die Zahlung an die Masse gelangt ist. War die 
Zahlung vor Pnblieation deo ConeurseS erfolgt, so wird der Zahlende von jeder 
Verbindlichkeit befreit, sobald er nachweist, das; er damals um die Eröffnung deo 
ConeurseS nichts gewußt habe. 

i? 13. Alle Streitsachen.deo Cridaro wider Andere, oder Anderer wider ihn 
werden, wenn sie die Mcifk betreffen, fiüirt. Alle Fristen fangen von Neunu zu 
laufen an. 

§ 14. läge-Sachen (vlvm II" IICKHM'I.), welche vom Cridar zu Gunsten 
der Masse begonnen worden, desgleichen solche wider letztere, wenn sie vor Eröffnung 
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beö Concurses begonnen worden, können auf Bitte des Curators oder des Beklagten 
von Neuem aufgenommen werden. Wenn der Curator sich dazu versteht, kann der 
(Sri bar darum bitten. 

£ 15. Tie Coneurs-Gläubiger können ihre Besriedignng nur im Wege des 
Concurs-Vcrfahreus suchen. 

§ 16. Bis zur Beendigung der Conems-Sache kann weder Arrest noch Bei­
treibung zum Besten einzelner Gläubiger stattfinden, es sei denn, das; ErecutionS-
mandate (HCIIO.IU. .IHCTLI) vorliegen. 

§  1 7 .  D i e  K l a g e v e r j ä h r u n g  w i r d  d u r c h  A n m e l d u n g e n  z u r  M a s s e  u n t e r -
Krochen. 

Capitel II. 

Von der  Competenz .  

§ 18. Für CSoticurs-Sachen sind die Bezirksgerichte (oKpyxnup cy.uj) zu­
ständig. 

Ausgenommen davon sind Sachen, bei denen eo sich höchstens um 5000 Rbl. 
handelt. Tiefe werben beim Friebensrichter verhanbelt. Erweist es sich im Lause 
der Verhandlung, bas; bie Summe 5000 Rbl. übersteigt, so wird die betreffende 
Sache bem Bezirksgericht übergeben. 

ij 10 20 handeln von bem Falle, in welchem ber (Sribar mehrere Wohn­
orte hat und sie verändert. 

Capitel III. 

Bon dem Verfahren in (5onc«rs-Sachcn überhaupt. 

27. CSoneurö-Sachen werden nach dem in diesem llftame vorgesehenen 
Verfahren verhandelt mit Beobachtung ber Regeln über das .Klageverfahren (iicKonot; 

< y ioiip()ii;ji»o,iCTHO), so weit diese Regeln im CSoneuro Verfahren Pla^ greifen können 
und dem Nstawe nicht widersprechen. 

2«. Tao Gericht kann namentlich Zeugen und Sachverständige und zwar 
von Amtvwegeu vernehmen. 

£ 20. Tie be\. Verfügungen können ohne vorhergehende mündliche Anträge 
der Parteien getroffen werden. 

30 und 81 bandeln von den Publieationen; 
£ 32 von den Anzeigen ( IIOHI.ITKII). 
£ 33. Tie Verfügungen de» Gerichts unterliegen dem Beschwerdeverfahren 

(«M*M;IUUITIIIIIIO) wie bei Cuerdcu ('IHCTIIMO Xß.IOFIU.) 
js 3 4 .  Cuerelen sind binnen I I Tagen anzubringen; sie haben 
$ 35 keinen Suvpensivinspeet. 

7 
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Capitel IV. 

Von der Eröffnung des Concnrses. 

£ 36. Coneurs wird eröffnet, wenn der Schuldner (6ribar) sich zahlungs­
unfähig erweist, d. h. wenn das ihm gehörige Vermögen sich als unzureichend zur 
Berichtigung aller seiner Schulden erweist. 

Beim Vorhandensein eines der nachstehenden Merkmale wirb er für zahlimgs 
unfähig gehalten: 

1 > wenn der Schuldner bis zur Anregung ber Sache, betr. der Eröffnung des 
Concnrses, gerichtlich oder außergerichtlich bie Anerkennung seiner ZahlungS 
Unfähigkeit veranlaßt; 

2) wenn der Schuldner bei der Darlegung der Mittel zur Deckung einer Bei-
treibung die dazu nöthigen Mittel nicht nachweisen kann oder die dem Bezirks 
gericht vorgestellte Summe oder das nachgewiesene Vermögen nicht ausreicht; 

3) wenn der Schuldner nach erhobener Beitreibungsklage sich verbirgt. 
§§ 37—45. Concurseröffnnng kann sowohl auf Bitte des Schuldners als 

der Gläubiger stattfinden. Der Schuldner Hat einen Status vorzustellen, der Gläu­
biger die Zahlungsunfähigkeit zu bescheinigen. Der Schuldner ist in letzterem Falle 
zu vernehmen; erscheint er nicht, so wird er zwangsweise vorgeladen; ja es kann 
Personalarrest über ihn und Arrest über sein Vermögen verhängt werden. Reicht 
das Vermögen zur Deckung der Eonenrskosten nicht Hin, so findet keine Eoncurs-
cröffnung statt. Die Verfügung über Eoneurserössnung kann nur vom Schuldner 
angefochten werden, ebenso die Verfügung über versagte Eoneurserösfnung nur von 
dem betr. Bittsteller. 

$ 40. Durch die Verfügung über Eoneurserösfnung hat das Gericht zu er­
nennen, refp. zu bestimmen: 

1) einen Gerichts-Eommissar (cyibfl-KOMitcapi,). 

2) einen Concnrs-Curator (Massen-Enrator). 
3—5) Termin zur Eröffnung an die Ereditoren über die Aetiva und Passiva 

des Eribars, zur Eonvocation der Ereditoren behufs Erwählung eines anderen 
Curators unb eines (Somitvo der Erebitoren, sowie zur Verifieirung der 
Schulben. 
§ 47. Bei geringfügigen Sachen, die beim Friedensrichter verhandelt werden, 

werden mir die Punkte 2, 3 und 5 berücksichtigt. 
§ 48. In dein Decrcte über Eröffnung des Eoneiirses muß ermähnt werden: 

1) bei welchem Gerichte die Sache verhandelt wird; 
2) Tauf- und Familienname, sowie Wohnort des Eribars; 
3) Name des Gerichtö-Eommissars und Eurators; 
4) Die Termine, in welchen die Gläubiger ihre Forderungen anzumelden haben 

und die Folgen der Nichtanmeldung. 
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'>) der Dag der allgemeinen Versammlung der Ereditoren zur Wahl eines 
Curators und des Comites. 

$ -19. Unabhängig von dieser Publication wird denjenigen Ereditoren, 
deren Wohnort gerichtskundig ist, Mittheilung davon gemacht. 

§§ 50—52. Außerdem wird am selben Tage Verfügung darüber getroffen, 
das; das gesammte Immobiliar-Verinögen des Endars mit Verbot (aaupviueHie) 
belegt wird, auch das Post-Comptoir, die vorgesetzte Obrigkeit des Cridarü und die 
Procuratur in Kenntnis; gesetzt. Wird das Teeret wieder aufgehoben, so wird 
solches gleichfalls publieirt. 

Capitel V. 

Pom <Herichts-(5ommissar. dem (<oucurs-(>urator. dem (vomitv, den b'redi-
torcn. den allgemeinen Versammlungen der (>editoren und dem Cridar. 

\. Abtheiluug. 

V o m (<1 c  r  i  d)  t  e  = (< o  m m i  s  s  a  r .  

^ ">3 50. Zum Gerichts-Eommissar wird vom Gerichte eines seiner 
Glieder ernannt und kann jederzeit gewechselt werden. Besonders liegt ihm ob, 
Vortrag im Gericht zu halten und den Eurator zu beaufsichtigen. Seine Ber-
fügungen können binnen 3 Tagen angefochten werden. 

2. Abtheilung. 

P o m b' oncur » -  P u r  n t  o  r .  

§ 57. Derselbe wird vom Gerichte vorzugsweise aus der Zahl der be­
eidigten Advoeaten gewählt, demnächst aber auch aus der Zahl anderer zuverlässiger 
Personen. Ter Gewählte muß seine schriftliche Zustimmung dazu ertheilen. Tie 
Ereditoren können in ihrer allgemeinen Versammlung einen anderen vorschlagen. 
< S  O l ) .  

£ 58. Euratom! können nicht werden: 
11 Ereditoren uud Debitoren des Geineinschuldners (EridarS); 
2| Verwandte des letzteren bis zum 4. Grade. 

§$ 59 03. Tas Gericht kann' vom Eurator die Erlegung einer ent 
sprechenden Eaution verlangen und ihm erforderlichen Falls einen Gehilfen beigeben. 
Er ist zu beeidigen und mit einer Bestellungonrkuude zu versehen. 

££ 04 r»o. Ter Eoneurv Eurator hat sich in Allein wie ein guter Haus 
balter zu benehmen; er unterliegt der Eontrole des (Berichts und des Gerichts« 
rommivars. '^eide haben das Recht, von ihm Auskünfte zu verlangen, sowie die 
(iaik zu revidiren. Das (Bericht kann ihn zu Vönzahhmgt'ii his 150 Rbl. ver 
urteilen. 
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§ 67. Der Concurs-Curator kann für seine Bemühungen eine Entschädigung 
und Ersatz seiner Auslagen beanspruchen. Beide bestimmt das Gericht. 

§ 68. Vor Niederlegung seiner Functionen hat der Eurator der allgemeinen 
Versammlung der Ereditoren eine Schlußabrechnung vorzulegen. Tieselbe nebst 
Belegen muß den Betheiligten in der Gerichts-Eanzellei zur Einsichtnahme ausliege». 

5. Abtheilung. 

P o ni (< o m i t v ber Kreditoren. 

§ 69. Bis zur allgemeinen Versammlung der Ereditoren kann das Gericht 
ein temporäres Eomite einsetzen. Ter allgemeinen Versammlung der Ereditoren 
steht das Recht zu, ein Creditoren-Eomit ' zu ernennen. Dasselbe bat aus 5 oder 
3 Gliedern zu bestehen, die entweder ans der Zahl der Ereditoren oder ihrer Ver­
treter zu wählen sind. Sie können nicht Verwandte des EridarS bis ins 1. Glied 
sein. 

§ 70. Tas Eomitv erwählt aus seiner Mitte einen Vorsitzer; Majoritäten 
beschlüsse. 

§ §  7 1 — 7 4 .  P f l i c h t e n :  A u s s i c h t  ü b e r  d e n  E o n c n r ö - E n r a t o r ,  m o n a t l i c h e  
Eassen-Revision; Rechte: Ersatz ihrer Auslagen nnd Entschädignng für ihre Bc 
nlühnngeu. Tie Höhe derselben wird vom (Somitv nnd den Ereditoren bestimmt, 
im Tifferenzfalle vom Gericht. 

4. Abtheiluug. 

Po« ber al lgemeinen Persanimlnng ber (<rebitoren.  

ij 75 und 70. Dieselbe wird vom Gericht einberufen; es muß dies geschehen, 
wenn der Curator, das Eomitv oder der fünfte THeil der Ereditoren es beantragen; 
die Einberufung geschieht wenigstens 7 Tage vorher durch Pnblication und Zn 
sendnng der Tagesordnung an die Ereditoron, deren Wohnort dem Gericht be 
könnt ist. 

§ 77. Ter allgemeinen Versammlung präsidirt der Gerichts Eommissar; Be 
schlüsse nach Stimmenmehrheit; letztere richtet sich nach den vertretenen Stimmen. 

§ 78—82. Nur die zum Eonair sc sich gemeldet habenden Ereditoren haben 
Stimmrecht und zwar mir int Verhältnis; zn den unbestrittenen Beträgen ihrer 
Forderung. Wenn ein den Interessen der Ereditoren widersprechender Beschluß 
gesaßt wird, so hat jeder aus der Minorität das Recht, doo Gericht um Beou 
standung deo Beschlusses zu bitten. 

5. Abthcilung. 
P  o  n »  i n s o l v e n t e n  2  d )  n  l  b  n  c  r .  

$§ 83—85. Er ist verpflichtet, dem (Berichte Eommissar, dem Concurs-
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Verwalter, dem Ereditoren-Eorniv und der allgemeinen Versammlung Auskünfte 
über alle Umstände der Sache zn ertheilen. Von seinem Wohnorte kann er sich 
nur mit Erlaubnis; des Gerichts entfernen. Wenn er nicht alles vorn Gesetze Ver-
langte erfüllt, kann er zwangsweise vorgeführt, ja verhaftet werden. Die Regeln 
über den Personalarrest sind beigefügt. 

Capitel VI. 

Heber die Erfüllung der Verträge, welche vorn <5ridar vor Eröffnung des 
Concnrses abgeschloffen worden sind. 

£ Mi. Wenn ein vor Ausbruch des Eonenrses abgeschlossener zweiseitiger 
Vertrag von keiner Seite erfüllt worden ist, so kann der Cnrator für den Eridar 
denselben erfüllen und dasselbe vorn anderen Theile beanspruchen. Der Eurator ist, 
wenn der andere Theil es verlangt, verpflichtet, zu erklären, ob er Erfüllung ver-
langt. Thnt er es nicht gleich, so steht es ihm später nicht mehr zu. 

S 87.  Wenn die Eröffnung des Eoncnrses über das Vermögen Jemandes, 
der einen Arrende- oder Mietheoutraet abgeschlossen hat, nach Uebergabe des betr. 
(Gegenstandes zur Benutzung des Arrendators oder ^tietherS, stattfindet, so hat die 
Eoneurserössnung nachstehende Folgen: 

1) wird der Eridar Arrendator oder Miether, so kann sowohl der Eigenthmner 
als der Eurator von dem Tage an, den das Gericht bestimmt, vom Vertrage 
zurücktreten; 

2) ist der Eridar der Cigeuthümer, so hat die Veräußerung des betr. Gegen­
standes auf Grund eines vereinbarten Preises rücksichtlich der Fortdauer 
des Vertrages dieselben Folgen nach sich, wie sie das Gesetz beim Öffentlichen 
Verkaufe bestimmt. 

§§ SS -91.  Soll der Eridar Arrendator oder Nutznießer werden, das bez. 
Immobil ihm aber noch nicht übergeben worden, so kann der Eigeitthümcr zurück­
treten. .v>at jemand einen persönlichen Dienst übernommen und schon angetreten, 
so kann jeder Theil zurücktreten. Wirb ein vom Eridar eingegangener Vertrag 
seitens der Eonenrvmasie nicht erfüllt, so kann ber andere Vertragschließende nicht 
die Rückgabe des in die Masse Geflossenen verlangen. Doch kann derselbe, wenn 
er keine separate Verhandlung beanspruchen kann, Entschädigung für erlittene Ver­
luste verlangen. 

Capitel VII. 

Von der Nichtigkeit bekannter (M3Bt,cTHbut>) Verfügungen, welche vom «ritmr 
bis ;ur ^oncurseröffnuug getroffen worden sind. 

'Nachstehende von» (Sribm vor (SoueuroerÖffnung getroffene Ver­
fügungen gelten als nichtig: 
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1) welche ben Ereditoren zum Schaden gereichen und derjenige, welchem sie 
nützen, eo mußte, das; der Eridar die Bitte mit Conenroerössnung schon an­
gebracht habe; 

2) welche den Zweck verfolgen, einen der Ereditoren zu befriedigen oder sicher zu 
stellen, falls derselbe wußte :c. wie bei 1; 

3) falls der vorn Eridar Begünstigte entweder gar kein Necht zur Befriedigung 
besaß, oder wenigstens nicht in der Art uitd zu der Zeit, wie und warnt 
letztere stattgehabt; 

4) Geschenkversügnngen des Eridars während der letzten 2 Jahre, mit Ausnahme 
solcher, deren Gegenstand eine Gewohttheitsordntmg (OOWIBHÜ iiopaioin.) 
bildet; 

5) Geschcnkverfüguitgcn zu Gunsten der Fratt während der letzten l<» ^ahre bis 
zur Eheschließung oder während der Ehe, sowie zn Gunsten von De- oder 
Aseeitdenten, sowie Geschwister. 

Eine vom Eridar geleistete Wechselzahlung kamt vom Empfänger nicht zurück­
verlangt werden, weint letzterer zu solchem Empfange wegen Gefahr des Verlustes 
des Rechts auf die übrigen Wcchselschnldner zurückzugehen verpflichtet war. 

§$ 07 -101. Die Anerkennung der Nichtigkeit einer Betätigung des Eridars 
findet auch bann statt, wenn letzterer die Erfüllung einer gerichtlichen rechtskräftigen 
Entscheidung zu Grunde gelegen Hat. Der Gegenstand einer für nichtig erklärten 
Verfügung fällt an die EoncnrSmasse zurück. 

Wer aber bona fiele irgend etwas in Folge einer Gefchenksverfügtmg er-
Halten Hat, braucht nur so viel zurückzuerstatten, als um was er bereichert worden 
ist. Die Nichtigkeitserklärung wird auch den Erben desjenigen gegenüber, welcher 
ans der Verfügung des Eridars einen Nutzen gezogen Hat, wirksam. Das Recht, 
auf Nichtigkeitserklärung anzutragen, erlischt innerhalb eines Jahres. 

Capitel VIII. 

Von der Beanspruchung von Vermögen ans der Eoncnrsmasie, welches dem 
(fritmr nicht gehört lVindieationsverfahren). 

£ 102. Der Anspruch auf Auslieferung von Verntögcnostiicfen aus der 
Eoncttrstnasse, welche dem Eridar nicht gehören, wird beim Eonatro (Surator in vor­
geschriebener allgemeiner Grundlage, unabhängig vom Eoncuro Proeesse, geltend 
gemocht. 

££ 103 110. Bei diesem Verfahren sind folgende Regeln zu beobachten: 
1) waren solche Vermögenvstücke von dem Eridar oder dem Eurator schon 

veräußert, so muß dem Viitdicaitten ihr Werth aus der Masse ersetzt werden; 2) die 
Rückgabe erfolgt nur gegen Vergütung der aufgewandten Mosten; 3) einem gut 
gläubigen Besitzer können sie nicht abverlangt werben; Ii noch nicht bezahlte Wechsel 
oder Schuldverschreibungen, welche sich bis zur EoncurscrÖffnung beim Schuldner 
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befinden, können aus der Masse nur verlangt werden, wenn dieselben vom Inhaber 
zmn vnieafso übergeben waren; 5) Vermögen, welches dem Eridar zur Aufbewah-
rung oder als Pfand übergeben worden; 6) Vermögen der Frau kann nur dann 
vindieirt werden, wenn sie beweist, das; sie es in die Ehe gebracht oder während 
derselben nicht aus Mitteln des Mannes angeschafft hat; 7> minderjährige Söhne 
und unverheirathetc Töchter des Eridars können nur dann ihnen gehöriges Ver-
mögen vindiciren, wenn sie einen gleichen Beweis erbringen. 

Capitel IX. 

Bon den Schulden, welche unabhängig vom Eoncnrse zu bezahlen sind. 

1 1 1  1 1 9 .  G e s u c h e  u m  s o l c h e  B e f r i e d i g u n g  s i n d  g l e i c h f a l l s  b e i m  E o n -
cnrs-Enrator anzubringen. Den Vorzug solcher Befriedigung genießen: 

1) Forderungen, welche durch Immobilien gesichert sind; 2) desgleichen durch 
Pfand, wenn der betreffende Act auf notariellem Wege zu Stande gekommen ist; 
3) Forderungen der ttroite für Poschlin und Steuern ans den dazu beschlagnahmten 
Sachen; 11 dem Gaslwirthe für Kost nnd Logis ans den Effecten der Reisenden; 
öl der Künstler, Handwerker und Arbeiter für Arbeit und Material ans den bez. 
Erzengnissen; •'») Forderungen, welche zum Ersätze von Verlusten erhoben werden, 
die dadurch entstanden sind, daß Personen oder Institute, welche einen Salog zu 
stellen haben, regelwidrig gehandelt haben. 

^ 120. Ein Ereditor, welcher nach stattgehabter Eoncurseröffnung eine 
Eonenroschnld Jemandem, der außerhalb des Reichs Eigenthnm besitzt, das nach 
ausländischen Gesetzen zur Eoueursmasse gehört, zuwider den Regeln dieses Ustaws 
ccdirt und in Folge dessen einen Anspruch auf separate Befriedigung hat, muß der 
Eoncursmasse deu ihr daraus erwachsenen Schaden ersetzen. 

§ §  1 2 1  1 2 3 .  S e p a r i r t e  B e f r i e d i g u n g  h a b e n  a u c h  z u  g e n i e ß e n :  1 .  d i e  
Gläubiger eines Nachlasses, welcher dem Eridar zugefallen ist; 2. falls der Eridar 
7 Heilbäder an einem Geschäfte ist, seine Mittheil Haber wegen desjenigen, was dem 
Cridar am Geschäft zusteht; 3) Besitzer von Majoraten und Fideicommissen wegen 
Forderungen, welche sie nach den betreffenden Stiftnngsnrkunden erheben können. 

Capitel X. 

Von den Schulden der Eoncursmasse. 

1 2 1  1 2 6 .  S i c  w e r d e n  v o m  E o n e u r s  E u r a t o r  in erster Stelle und un-
abhängig vom Eoncurüprocesse berichtigt. Als Eonnnvschnlden gelten: Verivaltiingo-
koslen, Alimente des Eridars nnd seiner Familie, Schulde«, welche in Abmachungen 
und Anordnungen des Eurators ihren Grund haben, sowie solche, welche ans zwei-
seitigen Vfttiägvi; . Vv CSiibavo hervorgegangen find. Reicht die Masse nicht ans, 
so gehen die letztgenannten voraus, zuletzt kommen die Alimente an die Reihe. 
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Capitel XI. 

Von den Concurs-Schnlden. 

§ 127. Diese Schulden zerfallen in zwei Klassen (paapjuu): 
§§ 128—130. Zur ersten Classe gehören: 

1) für drei Jahre rückständige Krons-, Land-, Stadt- und Gemeinde-Abgaben; 
2) Arzt- nnd Apotheker-Rechnungen für das letzte Jahr bis zum "? uSbruche des 

Coneurses; 
3) Forderungen des Cridars dafür, daß er als Vormund das Eigenthum seiner 

Kinder oder anderer Personen verwaltet hat. — Die Befriedigung aller 
dieser Forderungen geht der der zweiten Classe voraus. In» Falle der Insnssi-
eienz der Masse findet verhältnißmäßige Befriedigung statt. 

Die Forderungen der zweiten Classe werden ans dem Reste pro rata 
befriedigt. 

§§ 131—132. Dem Capitale gleichgestellt und mit diesem in derselben 
Classe befriedigt werden: 1) die Beitreibungskosten für Conenrs Scimlden; 2) Zah­
lung wegen Nichterfüllung (neycTohua); 3) die bis zur Concnrseröffnnng anfge 
laufenen Zinsen; 4) Geldpönen nnd Strafgelder; vom Cridar geschenkte Gelder. 

§§ 133—136. Eine noch nicht fällige unverzinsliche Schuld wird um so 
viel gekürzt, als die gesetzlichen Zinsen für die Zeit vom Tage der Coneurv-Cröss 
innig bis zum Tage der Jälligwerdung ausmachen würden, iiiu die ganze Summe 
auszumachen. Bei Forderungen mit Resolutivbedingungen kann der Creditor ganz 
so viel beanspruchen, wie bei unbedingten; wenn solche Forderungen befristet sind, 
kann der Gläubiger nur Sicherstellung verlangen. 

Wenn einer oder mehrere solidarische Schuldner insolvent werden, kann der 
Gläubiger bis er ganz befriedigt wird, von jedem derselben pro rata der ganzen 
Schuld Deckung verlangen. 

§§ 138 nnd 139. Eine Forderung, welche nicht in einer Geldsumme ober 
in einer solchen ausgedrückt ist, deren Größe zur Zeit noch unbekannt oder in ans 
ländischer Münze bestimmt ist, kann nur nach dem GeldwcrtHc nnd nach russischer 
Münze honorirt werden. 

Capitel XII. 

Von der Kompensation (o 3aiiejt). 

§§ 140 nnd 141. Wenn ein Creditor eine Schuld an den Cridar mit einer 
Forderung an ihn zu compensiren in der Lage i|t, so braucht der Creditor bei der 
Anmeldung zum Coueurse seine Forderungssumme nicht aufzugeben. Wenn eine 
dieser Forderungen noch nicht fällig oder bedingt war, so hindert das die Com 
pensation. 
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§§ 142 und 143. Compensatio»: ist unzulässig, wen» der Creditor vor der 
Coneurseröffnung oder nach dieser die Forderung an sich gebracht hat oder während 
derselben Zeit Schuldner des Cridars geworden ist. 

Capitel XIII. 

Von der Veräußerung OmnBHAaum) der Masse (mviymecTBa).  

144—14t). Gleich nach Crössnung des Coneurses hat der Eurator alle 
zur Masse gehörigen Gegenstände unter seine Aufsicht nid Verwaltung zu nehmen -
diejenigen Personen, welche Inhaber solcher Gegenstände sind, haben dem Eurator 
darüber Anzeige zu machen. Postenstellen müssen die an den Cridar eingelaufenen 
Briefe und Telegramme ausliefern. Der Curator besorgt durch den betreffenden 
Pristaw Arrest aus das ganze bewegliche Vermögen, Inventur und Abschätzung der 
Masse durch den Gerichts-Pristaw nnd fertigt eine Bilanz an. 

§§ 150 und 151. Nach Vorstellung der Bilanz ist der Cridar, eventuell 
auch seine Frau und Minder, in den ManifestationS-Eid zu nehmen. 

§§ 152 und 153. Alles baare Geld hat der Curator, nach Abzug des so-
fort Röthigen, den Depositen des Gerichts in öffentlichen Creditanstalten beizufügen. 
Die Chefs werden vom Curator und dem Gerichts-Commissar zusammen unter-
schrieben. Werthpapiere und Kostbarkeiten werden in der Mreis-Rentei zur Auf-
bewahrung übergeben. 

£ 154. Alimentengelder werden von der allgemeinen Versammlung bestimmt; 
bis dies geschehen, verfügt das Gericht zeitweilig. 

§§ 155 und 150. Der Curator hat die Genehmigung zu erbitten: 1) von 
der a 11 g e m eine n V e r s a in m l u n g zum Maus und Verkaufe der Immobilien, 
zum Abschlüsse von Anleihen und zum Verzicht aus einen Nachlas;; 2) von dem 
Comite der Creditoren: zum Verkauf von Gegenständen, deren Verkauf 
ohne offenbaren Schaden für die Masse aufgeschoben werden ('0/ sowie, wenn es 
sich nicht um mehr als 500 Rbl. handelt, zur Ersüllung eines vom Cridar abge-
schlossenen Vergleichs und zur Erhebung von Mtagcn. 

t? 157. Der Curator ist zu jeder Zeil befugt, auf Genehmigung des öffent-
lichen Verkaufs von beweglichem nnd unbeweglichem Vermögen anzutragen, falls das-
selbe mit Schulden belastet ist, die separirt zu befriedigen sind. 

$ 158. In der ersten allgemeinen Versammlung hat der Curator derselben 
über die Grunde des Bankerotto, über die Lage der Sache, sowie über die von 
ihm bis dahin getroffenen Maßregeln zu berichten. 

Capitel X I V .  

Von der Liquidation der (<oncurs-Zchnldcn. 

§§ I.V.» 1 7 1 .  Z u r  A n m e l d u n g  d e r  S c h u l d e n  1  F o r d e r u n g e n )  wird ein vier­



106 

monatlicher, bei geringfügigen ein einmonatlicher Termin angesetzt. Der Tag der 
allgemeinen Versammlung der Ereditoren zur Prüfung der Schulden wird nach 
Monatsfrist nach Ablauf des Termins zur Anmeldung in geringfügigen Sachen 
eilte Woche nachher anberaumt. Tie Anmeldungen sind bei größeren schriftlich, bei 
kleineren Sachen mündlich zn machen, nebst Beifügung der Doeumente. Alle Schul-
den werden in eine besondere Tabelle eingetragen. Tie Prüfung erfolgt in Gegen-
wart deo EridarS; seine Abwesenheit hält sie nicht auf. Ter Prüfung werden 
auch später angemeldete Schulden unterzogen, wenn kein Einwand dagegen erhoben 
wird. Alsbald nach beendeter Prüfung wird das Resultat vom Gerichts-Eommissar 
in die Tabelle eingetragen. 

£§ 172 und 178. Als unbestritten gilt eine Schuld, wen» sie in derbe-
treffenden Versammlung nicht angenritten worden ist: dadurch erhält sie die Mm st 
eines definitiven gerichtlichen Erkenntnisses. 

§§ 174—183. Bei einer bestrittenen Schuld kann der Ereditor gegen die 
sie anstreitende Person Mlage erheben; gründete sie sich auf eine gerichtliche Ent­
scheidung, so muß die sie bestreitende Person den Ereditor darauf gerichtlich belan-
gen, daß er rücksichtlich seiner Befriedigung einen Rachlaß gewähre. Das Resultat 
dieser gerichtlichen Vorgänge ist für alle Eoneursglänbiger obligatorisch. 

Capitel XV. 

Bon der Verkeilung des Geldes unter die Kreditoren. 

§§ 184— 11)6. Tie Vertheilung der Dividende ist zunächst eine t heil weise, 
je nachdem die dazu erforderliche Summe einläuft, und zuletzt eine schließliche. 
Der Curator hat dazu die Genehmigung des Comitvs und des GerichtS-Eonnnissaro 
einzuholen und wenn sie ertheilt ist jedesmal zu publiciren. Der Curator muß jede 
Vertheilung mit der erforderlichen Berechnung versehen. Einwendungen gegen diese 
Berechnung müssen innerhalb einer Woche beim Gericht erhoben weeden, welches 
entscheidet. Bei Gegenrechnungen findet eine Verrechnung auf die Dividende statt. 
Räch Ablauf der Anfechtungsfrist erfolgt die Auszahlung der Dividende mittelst 
Cheks oder Anweisung, jedoch nur gegen Vorweisung deo bez. Original Doenmentv. 

§§ 100 203. Zum Schluß der Liquidation der Masse erfolgt die Aus­
zahlung der letzten Dividende. Räch derselben nimmt die Ereditoren-Versanlmlung 
den Bericht deo Curators über den Theil der Masse entgegen, der nicht hat ver­
silbert werden können nnd beschließt darüber, resp. über die Beendigung der Sache. 
Ein solcher Beschluß kann nicht weiter angefochten werden. 

§ 204. Nach Beendigung der Sache haben diejenigen Gläubiger, welche 
keine volle Befriedigung erhalten haben, das Recht, vom Schuldner das Fehlende 
beizutreiben. 
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Capitel XVI. 

Vom friedlichen Vergleiche «Accord). 

205 224. Ein Aecorb kann nur zwischen bcit (Gläubigern zweiter Elasse 
12/ it. folg.) ftattfinben und erst nach beendigter Prüfung bor Schulden in ber 

allgemeinen Veasammlnng. Unzulässig ist ein Accord, so lange der Eridar sich ver-
birgt oder den Manifestationseid nicht leistet oder derselbe vom Verdachte eines bös-
willigen Bankerotteurs nicht befreit ist. Auf Antrag des Eurators oder beo Eo-
niitvs kann ein Accord vom Gerichte verweigert oder zur Veränderung zurückgeschickt 
werden. Tie allgemeine Versammlung hat den Accord zu bestätigen; diese ist von 
dem Beschlüsse einer Majorität, die wenigstens :Vi der Gesammtsumme repräsenti-
ren, abhängig. Der angeuommene Accord ist beut Gerichte zur Bestätigung vor-
zustellen. Erfolgt diese, so wird die Eoiicursverhanblimg eingestellt. Der Eurator 
ist demnächst verpflichtet, ans der Masse die Massenschulden zu decken und die Ere­
ditoren erster Elasse zu befriedigen, resp. soweit sie streitig sind sicherzustellen. Der 
Accord wirb auf Klage irgend eines Gläubigers zweiter Elasse cassirt, wenn ein 
Betrug dabei untergelaufen ist. 

£ 22*» 230. Eassation tritt auch ein, wenn sich böswilliger Bankerott er-
weist. Mit ber Cassation tritt auf Antrag eines der Ereditoren die Eoncurs-
Verhanblung auf's hielte in's Leben. Die früheren Ereditoren nehmen an dieser 
mit ihrer ursprünglichen Zumute theil. 

Capitel XVII. 

lieber die Einstellung einer b'oncnrs-Sache in ,volge Unzureichenheit der 
Masse oder Lnstimmung ver Kreditoren. 

§§ 231—23i». Wenn die Gerichts- und Verwaltungskosten nach Ansicht des 
Gerichts nicht mehr gedeckt werden können, ober ber Cridar vor Ablauf der An-
melbungvfrist die Zustimmung der Crebitoren bazn vorstellt, wird das Verfahren 
eingestellt. Seine beofallfigc Bitte wirb liebst der erwähnten Zustimmung der 
Gerichts Eanzellei zur Bepriifmuj aller Betheiligten übergeben. Erheben diese Ein­
sprache, so entscheibct das Gericht; im Falle ber Bestätigung bekommt ber Cridar 
die freie Verfügung über sein Vermögen. 

Capitel XVIII. 

lieber die Wiederherstellung der gesellschaftlichen fechte, deren der (<ridar 
in 5o!ge der (<oncnrseröffnung beraubt worden war. 

-j.;7 213. Während des Concurs Versalnens ruht die Ausübung der 
gesellschaftlichen Stechte des Cridars. Erweist sich nach Beendigung der Sache, das; 
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alle Gläubiger befriedigt sind mit» kein böswilliger Bankerott vorliegt, so leben diese 
Regeln wieder auf. Auf ein besonderes Gesuch des Cridars entscheidet das Gericht, 
nachdem die dabei Betheiligten gehört worden sind. 

Capitel XIX. 

Besondere Regeln in Lachen betr. den insolventen Nachlaß des Schuldners. 

§§ -44 240. Die Verhandlung solcher Sachen steht der eompetenten 
Nachlaßbehörde zu. Wenn die Erben den Nachlaß nicht antreten wollen, so wird 
der Verstorbene als insolvent angesehen. Die Bitte um Insolvenzerklärung eines 
Verstorbenen kann von jedem Erden oder Testainents-Ereeutoren, sowie Nachlaß-
gläubiger verlautbart werden. xVt letzteres mir von einem oder einigen derselben 
geschehen, so kann die Insolvenzerklärung nur unter den in den ^ 39 und 40 
genannten Voraussetzungen stattfinden. 

Capitel XX. 

lieber den Vergleich wegen Borbengnng einer Insolvenzerklärung. 

t?§ 250 253. Der Eridar kann um Abwendung der Insolvenzerklärung 
bitten, wenn der von ihm gemachte Vergleichsvorschlag von den Ereditoren ange-
nonnnen lind vom Gericht bestätigt wird. Diese Bitte ist mir zulässig, wen» es 
sich mit unglücklichen Bankerott handelt, das Deficit nicht 50 pEt. übersteigt nnd 
wenn mindestens '7« der Summeninhaber dafür sind. Dabei muß der Eridar alle 
erforderlichen schriftlichen Nachweise vorstellen. 

254— 257. Wird die bez. Bitte des Cridars zurückgewiesen, so verfügt 
das Gericht auf Antrag eines Creditors die Eröffnung des Coneurses: wird sie 
dagegen angenommen, so wird die ConcurSverhandlnng, wenn sie schon begonnen halte, 
sistirt nnd wird keine weitere Beitreibung oder Arrest nachgegeben. Aus Antrag 
eines Creditors können aber Sicherheitsmaßregeln getroffen werden. 

258 und 259. Sobald die in Rede stehende Bitte neeeptirt wird, er­
nennt das Gericht drei Sachverständige, welche demselben ans Grund vorhandener 
Nachweise über die Ursachen der Insolvenz berichten. Dieser Bericht gelangt auch 
zur Einsicht der Betheiligten. 

200 2(52. Behufs Entscheidung in der Sache beraumt das Gericht 
eine Sitzung an, zu der auch die Creditoreu zweiter Classe mittelst Publication gc-
laden werden. Die Fragen des Stimmrechts der Creditoreu und der Anfechtung 
des Vergleichs beantworten sich nach früheren Bestimmungen. 

§ 263. Wird der Vergleich nicht bestätigt, so eröffnet, falls ein Creditor 
darauf anträgt, das Gericht sofort die Concuroverhandlnng. 

§§ 264 269. Der vom Gerichte bestätigte Vergleich hat für nnd gegen 
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bcn Geineinschuldner die gleiche .Straft; er bekommt die volle Verfügung über sein 
Vermögen, falls nicht Einschränkungen beliebt worden sind. Der Proeuratur wird 
darüber Anzeige gemacht. Eine Bestätigung deo Vergleichs kann nicht erfolgen, 
wenn bio dahin eine Untersuchung wider den (Geineinschuldner wegen böswilligen 
oder einfachen (!?) Bankerotts begonnen hat. 

T l j e i l  I I .  

y  o  i i  d e r  L i a n d e l s - ) n s o l v c n z .  

Capitel I. 

Von der Handels-Znsolvenz im Allgemeinen. 

^ 270. Die im ersten T heile dieses Ustaws enthaltenen Bestimmungen gelten 
auch in Zachen der HandelSinsolvenz, nur mit den in den folgenden Artikeln ent­
haltenen Veränderungen und Ergänzungen. 

i? 271. An denjenigen Orten, auf die sich die Eompetenz der Commerzge­
richte erstreckt, werden die Handels ConeurS-Sachen von letzteren verhandelt, wobei 
diejenigen Regeln, welche im § 18 für geringfügige Bachen gegeben sind, ent­
sprechend angewandt werden. 

$$ 272 und 27.;. Eine Eoneurs-Sache kann auch in dem Gerichte desje-
nigen Bezirks anhängig gemacht werden, wo sich das Haupt-Etablissement des 
Schuldners befindet. Coneurs-Zachen, welche auf Grund der Art. 10 oder 21 
zur Verhandlung kommen, werden auf Antrag zu dem Gerichte des Haupt Etablisse-
ments übergeführt. 

s? 27 1. Publicationen werden auch, wo sich Börsen befinden, in dieser 
erlassen. 

^ 275. Die Insolvenz des Zchuldttero wird auch in dem Falle eröffnet, 
wenn er sich zur Bezahlung aller seiner Schulden als unfähig erweist. Wer seine 
Zahlungen einstellt, gilt für unfähig zur Bezahlung seiner Schulden. 

£ 270. Ein zahlungsunfähiger Schuldner ist verpflichtet bem kompetenten 
Gerichte sofort Anzeige davon zu machen, wobei er die Bilanz nnd Handelsdücher 
voranstellen hat. Der Bilanz ist eine Uebersicht der ungefähren Werthsmumeu des 
Vermögens beizufügen. 

>5 277. Die Bitte eines Creditors um Insolvenzerklärnng eines Schuldners 
wird vom (Gerichte auch dann in Verhandlung genommen, wenn der Bittsteller, 
abgesehen von seiner Schuld (Forderung), sich auf Umstände beruft, aus denen sich 
die Annahme der Zahlungsunfähigkeit ergiebt. 

£ 278. Die in den ijsj Ii und 12 enthaltenen Regeln lsie beziehen sich 
auf den Kall, wenn der Cridar seine Zahlungounfätngkeit leugnet» kommen auch in 
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dem Falle zur Geltung, wenn der Schuldner sich für zahlungsunfähig erklärt, sei 
es auch, das; die bez. Bitte des Creditors sich auf Zahlungsunfähigkeit gründet. 

§ 279. Eine Concurs-Sache kann auch von Amts wegen vom Gerichte an-
geregt werden. Es geschieht aber nur, wenn glaubwürdige Anzeichen von Zahlmigs-
Unfähigkeit vorliegen. 

§ 280. Eine Anzeige über Insolvenzerklärung wird auch der örtlichen In-
slitntion, welche den Angelegenheiten der .Simifumimschnft vorsteht, gemacht. 

£ 281. In Sachen, welche beim Commerzgerichte verhandelt werden, sind 
zum Gerichts-Commissar in erster Stelle ein Glied des Gerichts von der Negierung, 
zum Curator in erster Stelle ein Advoeat zu bestellen. 

282. Wenn der Dermin zur Stellung von Waaren, welche einen Börsen-
oder Marktpreis haben, nach der Eröffnung des Coneurses über das Vermögen 
eines der vertragschließenden Dheile eintritt, so kann weder der Eurator noch der 
andere Dheil die Erfüllung deo vereinbarten Vertrages, sondern nur Ersatz für 
Nichterfüllung desselben beanspruchen. Das Mnf; dieses Ersatzes bestimmt sich nach 
der Differenz zwischen den beiden genannten Preisen. 

§ 283. Bezüglich der Ungiltigkeit von Verfügungen des Eridars, wi: sie in 
den Art. 93 und 96 vorgesehen sind, wird die Einstellung der Zahlungen durch 
den Eridar mit der dem Gerichte überreichten Bitte um Coneurseröffnung gleich 
gestellt (verglichen?), jedoch nur so, das; sechs Monate vor der Conenrserösfmlng 
vom Cridar getroffene Verfügungen deshalb nicht für ungiltig erklärt werden füii 
neu, weil die Zahlungseinstellung derjenigen Person bekannt war, welche an der 
Verfügung einen Nutzen hatte. 

§§ 281 und 285. Waare, welch; sich zur Zeit der ConettrSerösstumg des 
Schuldners in natura vorfindet, kann aus der Masse zurückverlangt werden, wenn 
sie demselben zum Commissionsverkauf übergeben war. Waare, die dem Cridur 
von anderswo zurückgeschickt, aber noch nicht ganz bezahlt war, kamt vom Verkäufer 
aus der Masse zurückverlangt werden, wenn sie ihren Bestimmungsort noch nicht er­
reicht hatte ober noch nicht zur Verfügung des Cridars gekommen war. 

£ 286. Schulden (Forderungen), welche durch verpfändete Waaren, Werth 
paviere, Schiffe oder Ladungen sichergestellt sind, unterliegen auf Grund von Art. 
113 einer vom Coneurfe separirten Befriedigung, wenn mich der Verpfändungöact 
auf häuslichem Wege zu Stande gekommen ist, wobei die Uebergabe eines Fracht 
briefeo, CSouiioiffententö oder eines andern Papiers in den Fällen der Uebergabe 
des Pfandobjeets gleich zu achten ist, in betten nach dem Gesetze oder nach kauf 
männischer Usance solche Gleichstellung zulässig ist. 

287 293. Des Nechts feparirter Befriedigung nnd auch nachstehende 
Schulden (Forderungen) theilhaftig: solche aus einer zweiseitigen Handelöunterneh 
mime], solche von Commifsionären und Erpvdi teuren für von ihnen gemachte Aus­
lugen und Avancen, die sie auf die Waare gemacht; ferner Speditionvspesen, Ber 
gungs und Nettnugsgelder, sowie .vavariennkoste». 'jn der ersten Classe der im 
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Art. 128 genannten Schulden (Forderungen) gehören auch Courtagegelder des letz-
ten Jahres. 

S -">4. ^on Arrestlegung sind befreit: 1» die Hanbelsbücher des CridarS; 
2) zu präientirende Wechsel oder andere kurzfristige Schuldverschreibungen; 3) 3a-
cheu, welche zur Fortsetzung des Handelsgeschäfts unumgänglich nöthig sind. 

295. Tie allgemeine Versammlung der Ereditoren bestimmt, ob das 0>5e-
schüft fortgesetzt werden soll oder nicht. 

^ 20« nnd 297. Der Curator hat die Entschließung der allgemeinen Ver­
sammlung darüber einzuholen, ob er die ganze Masse zu einem ihm anheimgestellten 
Preise verkaufen soll. Er ist nicht verpflichtet, in dem im Art. 156, Pkt. 1, vor­
gesehenen Falle die genannte Entscheidung einzuholen. 

£ 298. Weuu in bei Commerzgerichten anhängig gemachten Coneurssachen 
klagen wegen Zuerkennung von streitigen Forderungen erhoben werden, die der 
Competenz dieser Gerichte nicht unterliegen, so werden sie dem örtlichen Bezirks­
gerichte oder Friedensrichter überwiesen. 

$§ 299 302. Statt der im Art. 252, Pkt. 2, vorgesehenen Heberst cht hat 
der Cridar eine Bilanz ans seinen Handelsbnchern vorzustellen. In den in den 
Art. 254 nnd 263 genannten Fällen eröffnet das Gericht ex officio den Coneurs. 
Im Falle des Art. 258 setzt sich das Gericht wegen Ernennung von Sachverstän-
digen mit dem Börsen Coniiti'1 resp. den die Kaufmannschaft repräsentirenden Insti-
tntionen in Relation. 

dapitel II. 

Von der Insolvenz von Handels-^esellschaften oder Vereinen. 

£ 303. Tie Coneurs Sache einer solchen Gesellschaft eompetirt vor das Ge­
richt desjenigen Orts, an dem sich die Firma befindet. 

£ 304. Tie im Art. 276 ausgesprochene Anzeige-Verpflichtung ruht bei 
offenen und Conunandit-Gesellschaften auf allen Gesellschaftern, bei den Actien-
Gesellschaften auf den Gliedern der Verwaltung. 

305. Die (5oneuröerÖffnung über eine Hanbelseomvagnie kann auch nach 
ihrer Auflösung und so lange stattfinden, als die ^Heilung des gemeinsamen Ver­
mögens unter alle Cornpagnons noch nicht erfolgt ist. 

£ 306. Ist die Bitte tun ConcnrserÖffnung nur von einem oder einigen 
Gliedern ber Handels Gesellschaft ze. angebracht worden, so kanu sie vom (Berichte 
nur imter den in den Art. 39 nnd 277 angegebenen Bedingungen angenommen 
werben. 

^ 307. Tie Conetiroeröffnung über eine ganze Handelsgesellschaft bezieht sich 

auch auf jedes einzelne Glied derselben. 
< :toH. Macht eine offene ober (Sommaubit <Gesellschast bankerott, so werben 

bic Schulden (ForbmiiigeitI ber Creditoreu der Gesellschaft im Concurfe der per« 
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sönlich verantwortlichen (Gesellschafter mit ber ganzen Summe in Kompensation 
gebracht. 

309. Bei bem Bankerotte einer offenen ober Eontmaitdit-Gesellschaft kann 
ein Vergleich nur auf Antrag aller persönlich - verantwortlichen (Glieder der Gesell­
schaft abgeschlossen werden. 

§ 310. Den Bankerott von Eisenbahn-Gesellschaften anlangend, find die im 
allgemeinen Uftaive russischer Eisenbahnen rücksichtlich dieses Gegenstandes enthaltenen 
Bestimmungen zur Richtschnur zn nehmen. 

Das von Herrn Mag. jur. W. Greiffeiiljagcu ausgearbeitete, vom Börsen• 
Comite approbirte und mit mehreren Znsätzen versehene Gutachten wurde am 
4. Mai 1889, Nr. 100 an das Handels-Departement abgefertigt und hatte fol­
genden Wortlaut: 

„An die Erfüllung des ihm geworbenen Auftrages schreitend, beehrt sich das 
Nevaler Börsen-Eomite zunächst nachstehende Bemerkungen allgemeinerer Natur 
zu bem ihm übersandten Entwürfe einer neuen EoneurS-Orbnung zu machen. 

„Schon mit beut Titel beo Projekts möchte sich das Börsen (5omite nicht 
cinverftanben erklären. Bekanntlich decken sich die Begriffe „Zahlungsunfähigkeit" oder 
„Insolvenz" (UVCOCTO5ITC:II,HUCTL) und „Bankerott" oder „EoncurS" durchaus nicht. 
Es kann ja jemand zahlungsunfähig sein, d. h. zur Zeit nicht über genügende Bar­
mittel zur Befriedigung aller feiner Gläubiger verfügen, ohne darum Bankerott ober 
Concurs zu machen, b. h. ohne genügendes Vermögen, abgesehen von baarent Gel de, 
zu ber in Nebe stehenden Befriedigung zu besitzen. Nun umfaßt aber, wie jede 
Concurs-Orbnung, bas Projcct beti iveiterreichenbeii Fall des Bankerotts ober Con­
eurses unb müßte biefer Untstanb sich schon sofort im Titel kenntlich machen. Dies 
s e i t s  w i r b  b a h e r  v o r g e s c h l a g e n ,  d e n  p r o j e c t i r t e n  l l s t a m  E o n c u r S -  l !  s t  a  i v  z u  
nennen. 

„Anknüpfend daran muß das BöneivEomitv schon hier den Wunsch aus­
sprechen, daß der hervorgehobene Unterschied zwischen Insolvenz unb Eonairö überall 
ba, wo er iVüßverstänbe veranlassen kann, durch die entsprechenden Bezeichnungen 
unzweifelhaft gemacht werde. 

„Eine weitere Bemerkung betrifft den projectirten Umfang bes Ustaws. 
Seit beut berühmtesten Gesetzbuche unseres Jahrhunderts, dein (Vwle Napoleon, 
geht nton in ber ciiulisirtcn Welt mit Recht darauf aus, in der .Stürze und Ge­
drängtheit eines Gesetzbuches einen besonderen Vorzug desselben zu erblicken. Dieser 
Vorzug geht dem übcrsiinbtcn Projccte ob, wie folgender Vergleich ergeben möchte. 
Während bic französische (Soncurs-Crbnung nur 177, die deutsche 21 1 nnd die 
italienische 231 Artikel enthält, ist baö Projcct auf Mo, also auf säst bas Doppelte 
der erstgenannten angeschwollen, ohne daß in den besonderen Verhältnissen unseres 
Landes Gründe für eine besondere Ausführlichkeit namhaft gemocht werden könnten. 
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„(Sine vollkommen begriffswidrige unb daher absolut schädliche Wirkung muß 
das Börsen-Comite darin erblicken, daß der Ustaw zur Bezeichnung von Rechtsan­
sprüchen der Gläubiger an den Cridar resp. die Masse, so gut wie umgekehrt des 
letzteren resp. der letzteren an die Gläubiger oder dritte Personen nur den einen Aus­
druck Schulden (.Wim) kennt. Jedem Gläubiger steht zwar ein Schuldner gegen-
über, bei jedem Rechtsverhältnisse hängt es aber von dem Standpunkte ab, den 
man zu den Contrahenten einnimmt, ob man sich des Ausdrucks „Forderungen" 
oder des Ausdrucks „Schulden" zu bedienen hat. Ansprüche der Creditoreu an die 
Masse dürfen, will man anders nicht das Verständnis? erschweren, nicht, wie es 
z. B. Art. 77 im dritten Alinea, Art. 287 und an vielen anderen Stellen ge-
schieht, mit „Schulden" bezeichnet werden. Ein sprachliches Hinderniß steht dem 
unterschiedlichen Gebrauche beider Bezeichnungen nicht entgegen; das zeigt uns die 
Uebersetzung der deutschen ConeurS-Ordnung, welche den Begriff „Forderungen" 
stets durch «np(*Tvn:$in» und nicht durch Mo.im» wiedergiebt. 

„Schließlich glaubt das Börseu-Comite sein Befremden darüber kundgeben zu 
müssen, daß in dem vorliegenden Projeet stets von dem „böswilligen" Bankerott 
als dem „gewöhnlichen" die Rede ist. Es dürfte doch angenommen werden, daß 
die Mehrzahl der in Rußland vorkommenden Bankerotte nicht doloser Natur ist, 
mithin der „böswillige" auch nicht als der „gewöhnliche" Bankerott bezeichnet 
werden kann. 

„Obigen Bemerkungen allgemeiner Natur erlaubt sich das Börsen-Comitv 
noch nachstehende speeiell zu einigen Artikeln des Projects folgen zu lassen. Für 
seine ganze Arbeit aber erbittet sich das Börsen Comite nachsichtsvolle Beurtheilung, 
da der ihm zugemessen gewesene sehr kurze Zeitraum ihm nicht die Möglichkeit ge­
währt hat, das umfangreiche Material mit derjenigen Gründlichkeit zu studiren, 
wie es im Interesse der Sache wohl wünschenswerth gewesen wäre. 

„ 1 .  Z u  A r t .  1 3 .  SO sehr es in der Natur der Sache liegt, daß der 
Cridar jedes Perfügungsrecht über die Coneursmasse verliert und mithin auch die 
Aortfübruug von Processen, welche die Masse betreffen, von ihn auf den Curator 
übergeht, so erscheint es doch darum nicht geboten, daß, wie eö im Art. 13 be­
stimmt ist, die schon anberaumten Proceßfristeu aufgehoben werden und damit auch 
die Proceßfühnmg selbst in Stillstand geräth. Co wäre das nach Ansicht des 
Börsen Coiuitro eine ganz unnütze Verschleppung der Sache. 

„2. ^»u Art. 5K. Für die Bestimmung, daß keiner der Creditoreu Curator 
werden kann, liegt kein plausibler Grund vor. Nicht nur haben diese ein Interesse 
an der guten Abwickelung der Sache und meist auch eine bessere Menntniß der 
Sachlage, sondern auch einen gerechten Anspruch auf den Mitgenuß der Curatel-
gebühr, da sie am leichtesten in die Vage kommen, Verluste zu erleiden und daher 
auch eine tbeilweise Entschädigung dafür nicht für unbillig gelten kann. Das Börsen-
(Somitr trägt also auf eine entsprechende Veränderung beo Art. .">8 an. 

Ulli. Nach bem provinzielle»! Privatrechte der Ostsee Gou-
8 
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uerncments i Thl. III, Art. 47> kann die Ehefrau die Ausschließung ihres Sonder-
gutes aus der EoneurSmasse ihres Ehemauues verlangen, ohne das; sie einen Beweis 
dafür zu erbringen nöthig hätte, daß sie es nicht aus Mitteln des Ehemannes er­
worben. 80 gehören z. B. (^schenke, die sie von letzterem erhalten, nach Art. 28 
a. a. O. zu ihrem Soudergut. Anders steht es dagegen mit dem Vermögen der 
Frau, welches nicht zum Soudergut gehört; nach Art. 10(t und 107 a. a. O. 
haftet, sobald ein >iind ans der Ehe hervorgegangen ist, nach Estländischen Stadt-
rechten dieses Frauenvermögen für die Schulden des Mannes und bildet in solchem 
Falle auch einen 5 heil seiner Eoncursmasse. Da das Privatrecht der Ostsee-Gou­
vernements bestehendes Gesetz in. so dürfte eine Bestimmung des EoncurS llstaws, 
welche ihm nicht entspricht, ohne eine entsprechende Einschränkung wohl kaum zu-
lässig sein. 

„4. ^11 Art. 113. Für die Sicherstellung des Geld-Verkehrs im Allge­
meinen ist es absolut nothwendig, daß Vermögeusobjeete, die vor der Eoncnrs Er 
klänmg einem gutgläubigen Ereditor des Gemeinschuldners als Faustpfand übergeben 
worden sind, sei es in Gemäßheit eines schriftlichen Uebereiukommens, sei es durch 
eine mündliche, in Zeugen Gegenwart abgegebene Erklärung des Gemeinschuldners, 
dem Coneurse nicht auheimfallen, auch wenn ein notarieller Act über die Verpfän 
duug nicht vorliegt, wie solches auch im § 295 dieses Projectcs fpeeiell für den 
kaufmännischen Eoneurs bestimmt wird. Denn die Aufnahme eines notariellen Actes 
ist in allen Fällen mit so viel Schwierigkeiten, Zeitverlust, Kosten :c. verknüpft, daß 
das Anoerlangen eines solchen Actes nicht nur in allen Fällen eine ganz unzulässige 
Erschwerung des Verkehrs zur Folge haben muß, sondern auch in nicht wenig Fällen 
z. B. auf dem Lande und in kleinen Städten wegen Mangels von Rotären nicht 
durchführbar ist. 

„5.  Zu Art. I2(>. Es möchte doch bedenklich sein, die dem Eridar ge-
währten Alimente erst in letzter Stelle als Schulden der (Soncursmasie zu berück 
sichtigen, da in Ermangelung alles anderen Vermögens seine, wenn auch notdürftige 
Unterhaltung umfoweniger in Frage gestellt sein darf, als der Eridar nicht in der 
Lage ist, sich während der Eoneurs-Verhandlung etwas zu erwerben. 

„Ii .  Zu Art. 150 uud 151. Bei der wohlbegründeten Tendenz der MO 

derueu Gesetzgebung, Eide so viel als möglich zu vermeiden, dürfte es rathfam 
sein, den Manifestationseid des Eridars nur da zu verlangen, wo Verdacht vorliegt, 
daß Vermögen bei Seite geschafft ist. -

„7.  Zu Art. 15(1. vlui  Absatz 2 dieses Art. scheint offenbar ein Druck­
fehler vorzuliegen; es muß ohne Zweifel heißen: nicht aufgeschoben werden kann, 
da hier sicherlich der Fall gemeint ist, es werde beim Aufschübe der Gegenstand dein 
Verderb ausgesetzt sein. 

„8. Zu Art. 204. Tie Bestimmung des Art. 204, daß alle Ereditoren, 
welche aus der Masse nicht voll befriedigt werden, das Recht haben sollen, den 
Rest vom Eridar selbst beizutreiben, steht mit der humanen Bestimmung des jus 
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competentiae beo römischen Nechts im Widerspruch. 3ich für diese Bestimmung 
anssprechenb, möchte bas Börsen-Comite vorschlagen, daß in dein Falle, um kein 
betrügerischer Bankerott vorliegt, der Cridar erst dann unb soweit von seinen ehe-
maligen Coneursgläubigern wegen deo Restes in Anspruch genommen werben kann, 
wenn unb soweit er mehr als das zum Lebensunterhalte durchaus Erforderliche er-
worden hat, wie solches durch den £ :$5l>5 des III. Dheiles des ostseeprovinziellen 
Privatrechts bestimmt wird. 

Zu Art. 27."). Was das Wort „auch" hier für eine Bedeutung hat, 
ist nicht recht einzusehen, da der mit diesem Worte hervorgehobene Fall kein neben-
sächlicher, sondern grade der Hauptfall ist. Uebrigens befindet sich die gleiche 
Definition von Zahlungsunfähigkeit bereits ifn Art. 3ü. 

„10. Zu Art. 281. Auch hier muß das Börsen-Comite, wie es schon 
beim Art. 58 geschehen ist, den Wunsch aussprechen, bas; ber Eurator nicht in 
erster Stelle aus der Zahl der Advoeateu bestellt werde, sondern daß, etwa neben 
einem solchen auch ein Eurator aus der Zahl von Sachverständigen, d. h. von 
Umifleuten, unb zwar solchen Kaufleuten, welche Ereditoren der Masse sinb, ge­
wählt werbe. 

„ 1 1 .  Z u  A r t  2 8 5 .  D a s  B ö r K i v E o m i t e  e r l a u b t  s i c h ,  v o r z u s c h l a g e n ,  d a ß  
bas Mckfordenmgsrecht beo Eicjenthümers ber Waare (droit de suite) ihm auch 
dann gewährt bleibe, wenn bem Destinatar crebitirt worden war. 

l -. Zu Art. 28(1. Die der Uebergabe des verpfändeten Eigenthums gleich-
gestellte Uebergabe deo VerpfändungS - Doeuments, beo Eonnossements oder eines 
andern Papiers möchte dao Börsen-Eomite auch auf die Uebergabe von Warrants 
und Speicherschlüsseln, sowie die Stellung einer Wache bei im Freien liegenbeu 
Waaren ausgedehnt sehen. 

„l.'t. Zu II. Bei diesem Capitel müßte wohl an geeigneter Stelle 
die Besti m m ung des provinziellen Priimtrechto der Citseeprovinzen (2"hl. III Art. 
4^'Jii) Berücksichtigung finden, baß, sobald ein Glied einer Gesellschaft, also auch 
einer .Handelsgesellschaft bankerott macht, der Gesellschaftsvertrag v<> ipso als auf­
gehoben zu gelten bat." 
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K. Zlnterrichtswcscn. 

Die Baltischporter Naviftationsschule. 

lieber die Frequenz und die Zliätigfeit der vom Börsen-Comit' mit -Jim ?)ibl. 
jährlich snbventionirten Baltischporter Navigationsschule für die Schuljahre Ins? ss 
1888/89 und 1889/90 liegt dem Gomitv folgender Bericht vor: 

„Der Unterricht in der Seemannsschule von Baltischport wurde bisher in 
deutscher und ehstnischer Sprache ertheilt. xvit Schuljahre 1887/88 kam hinvi die 
russische Sprache und absolvirten im Jahre 1887/88 ein Schüler, im ^ahre 18ss '89 
schon vier Schüler den Cnrsuü in russischer Sprache. Im April 18Mi eröffnete 
Sc. Erlaucht der Herr Ehstländische Gouverneur der Verwaltung der Seemanns 
schule, daß vom Jahre 1890 ab die Examina bei der in Neval constituirten Prü 
fungs-Commission für Schiffer und Steuerleute ausschließlich in russischer Sprache 
werden abgehalten werden und daß demnach Maßnahmen zü ergreifen wären, um 
den Schülern die Möglichkeit zu gewähre», das Emmen in russischer Sprache ab­
legen zu können. In Erfüllung dieser Vorschrift sah sich die Verwaltung der Schule 
veranlaßt, speeiell einen Lehrer für die russische Sprache zu engagiren, und her 
Herr Navigationslehrer Eapt. A. Feldhuhn begann die Unterrichtsfächer ausschließ 
(ich in russischer Sprache zu ertHeilen, wobei die ehstnische nnd deutsche Sprache mir 
als Hiilossprachen in erster Zeit in Anwendung kamen. Da die Schüler mein bäner 
lichen Standes waren und die Gemeinde)dntlcn zu einer Zeit besucht hatten, wo hno 
Russische nur höchst mangelhaft gelehrt wurde, da ferner die meisten Schüler ihre früher 
erworbenen, gewiß geringen Kenntnisse der russischen Sprache während der Lehrjahre 
ans Schiffen, auf denen die Umgangs- und Eommandosprache nicht die russische 
war, längst vergessen hatten, so stand dem Lehrer Herrn Feldhuhn eine höchst 
schwierige Aufgabe bevor. Der Unterricht wurde statt am I. November schon am 
15. Oktober 1889 begonnen nnd mißer den Navigationsfächern wurde täglich eine 
Stunbe russische Sprache gelehrt. Dank dem Eifer beö Lehrers unb der Schüler 
konnten die Examina vor der Prüfungs-Conunisfion in Neval im März I s<m aus 
schließlich in russischer Sprache abgelegt werden unb zwar, wie bie Prüflings Eom 
ntilfion in's Protocoll verzeichnen ließ, mit bem Prädieat „sehr gut". Ans bei 
folgenden Tabellen ist bie Frequenz ber Schule, ber Stand und die Eonsesfion der 
Schüler unb bie Zahl ber diplomirten Schüler pro 1887/88, 18ss hi> und 1889/90 
ersichtlich. 
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Schuljahr. 
Zahl S t a n d .  6 o n f c i f i o n. 

Schuljahr. ber 
Schüler. Bürgerlich. Bäuerlich. Gricch-orth. Lutherisch. 

1887/88 28 9 19 4 24 

1888/60 '27 7 20 8 19 

1889/90 33 8 25 9 24 

Summa 88 24 64 21 67 

Schuljahr. 
Zahl Von ihnen erhielten Diplome eines 

Schuljahr. ber 
Schüler. 

Steuermanns s. 
Miiftenidiifiirt. 

Steuermanns 
f. weile Fahrt. 

Schiffers für 
weite Fahrt. Summa. 

1887/88 28 9 11 5 25 

1888/89 27 1 9 5 15 

1889/90 33 4 4 7 15 

| Summa 88 14 24 17 55 

Von den 14 diplomirten Stvuevlcntcn für Miistenschifffahrt waren alle bäuer-
lichen Standes, von den 24 Steuerleuten für weite Fahrt waren 12 bürgerlichen 
und 12 bäuerlichen Standes und von den 17 Schiffern für weite Fahrt 7 bürger­
lichen und 10 bäuerlichen Standes. 

Die Bibliothek der Schule zählte am 1. Januar 1890 - 66 Werke in Iii) 
Bänden, an Instrumenten, Marten und Modellen waren vorhanden IM Nummern. 

Tie Schule erhielt an Subventionen von der Hohen Mrone jährlich 1000 Rbl., 
von der Stadt Reval hm Rbl., vom Renaler Börsen-Comitü 200 Rbl. unb 
von der Ehsltändischen Ritterschaft Mio Rbl. 
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L. Me sondere Megebenheiten. 

Am 3. Juli 1889, Nr. 372*2, wurde dem Börsen-Comite vom Departe­
ment der direeten Steuern mitgetheilt, das; auf Befehl beo Herrn Fiuaiiz-
iniuinero der Revident deo Abgabenwesens, Staatsrath Moolowskn, beauftragt 
worden sei, alle erforderlichen Taten .zur Erörterung der Frage über eine Normal 
Classification der auo Rußland erportirten Weizens orten •>» sammeln. '>» 
diesem Zwecke sollte Herr S taatorath KoSlowSki sich auch nach Renal begeben und 
wurde dao Börsen-Eornit,' gebeten, Herrn MoslowSki jede erforderliche Mithilfe bei 
Erfüllung deo ihm gewordenen Auftrages angedeihen zu lassen. Mitte Juli traf 
Herr Moolomofi Hierselbst ein uud orieutirte sich, au der Hand deo ihm von dem 
Herrn Präses deo Börsen-Eomit6o gebotenen Materials, genau über die Art und 
Weise, sowie den Umfang des hiesigen Weizenerportö, und deo (Setreibehnndelo 
überhaupt, wobei er auch (Gelegenheit nahm, die Speicheranlagen der hiesigen 05e-
treideerportenre in genauen Augenschein zu nehmen. Herr Moolowofi stellte eo in 
Aussicht, später, nachdem er auch noch in den anderen Hafenstädten die nöthigen 
Taten gesammelt haben würde, nochmals Renal zu besuche», um mit dem Börsen-
(Sornitz über den zweckmäßigsten Modus einer Losung der ihm übertragenen Auf­
gabe zu conferiren. 

Am 8. November 1889 beging dao Moskauer Börsen-Gomitv die 50-
jährige Feier des Besteheno der Moskauer Börse. Auf die auch an das Re 
valer Börseu-Eornite erlassene Einladung zur ^heilitahme au dieser Feier, antwortete 
dao Eomitv durch Absendung eines Glückwunschtelegramms. Tao Moofauer Bör 
leivEomite bedankte sich mittel» Schreibens vom 20. November 1889, Nr. 8(>3 
für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit und übersandte an her einen geschichtlichen 
Abriß über die Thätigkeit deo Moskauer Bör)cn=(5o»»tvo während deo verflossenen 
Scmisäciilinno uud eine in Veranlassung der Feier geprägte broucene Tenkmünzc. 
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I  K a s s e n - V e r i c h t  

des Revaler Börsen-(5omitos pro 1889, 

Rbl. Mop. Rbl. Kop. 

Einnahmen. Einnahmen. 
An Saldo vom Jahre 1888 1523 18 

„ Subvention der Stadtverwaltung 6500 — 

„ Beiträgen von der Kaufmannschaft 1471 10 

„ Zinsen und Ertraeinnahineu 227 25 

„ für Rechnung beo Departernento b. Eisenbahn-
angelegenheiten vereinnahmte Depeschengebühren 136 20 

9857 73 

Ausgaben. 
Per Unterhalt der Handeloelasse I 756 77 

„ Subvention beut Rigaer Polytechnienm. . . . 100 — 

„ ,, der Baltischp. Seemannsschule. . 200 — 

H ,, „ Gesellschaft zur RettungSchisf-
bnichiqer 100 

1 — 
„ Miethe beo Voealo beo Börsen-Comites. . . 600 

„ Gage des Secretärö 2000 — 

„ „ „ Inriseonslilts 100 , — * 

„ „ unb Gratifikation ber Diener 200 — 

„ (Souroberid)te 300 ' — 

„ Unterhalt des statistischen Bureaus 1887 70 

„ Druck beo statistischen Jahresberichts .... 550 

„ Anfertigung der Erportliften 50 

„ Gratification an den Hafencapitän 100 

„ „ Hafenaussei,er 75 

„ Telephonabonnement 100 

„ Stempelmarken 381 10 

„ Beitrag zu den Eisungsarbeiten im Arichjichr 
1889 500 — 

„ Canzleiausgabeu, ^ranolate, Abschriften. . . 1 34 
„ Druckkosten unb Inserate 164 85 

„ diverse Unkosten, Depeschen K 861 70 

„ für Rechnung beo Departements f. Eisenbalm 
angelegcnl^iten veransg. Depeschengebühren 136 20 1)852 (>0 

„ Saldo zum l. Januar 1880 5 

'.IN:>7 

07 

73 
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II. Kudget 

des Revaler Börsen-ßomitös pro 185)0 

Rbl. Mop. 

Hinnaljmen: 

An Saldo vom Jahre 1880 
„ Subvention von der Stadwerivaltung 
„ Beiträgen von der Mausmannschaft . . 
„ „ zu etwaigen Eisuugsarbeiten 
„ Extra-Einnahinen uud Zinsen 

Ausgaben: 

Per Unterhalt der Handelsclasse 
Subvention au das Nigaer Polytechuienm 

„ die Baltischporter Semanns 
schule 

„ die Gesellschaft zur Rettnm 
Schiffbrüchiger -

Gage des Secretärs des BorieivGomiteö . 
Miethe des Locals und Gage der Diener 
Unterhalt der Canzlei und Vorlagen . . . 
statistische Arbeiten 
Druck der Handelsberichte 
Telephonabonnement 
(5 onrs berichte 
Beitrag zu etwaigen (Lifnngsarbeiten . . . 
verschiedene Gratificationen, ertraordiuär 

Ausgaben 

loo 

200 

100 

2000 
800 
600 

Rbl. 

:U00 
1000 

102.).) 



L I r .  N s c h w e i s u n g e n  

über Vit im Zahre IS8!» mit der Paltischc» Val,n in Reval miflcbrnditen vollen Wagflon-
lobuiiflcn Wctrciöc, Santcii, Alachs und Cclfiidicii. 

cMndt den vom 'flörfot (Somit«' tätlich in der i8ctrivl>gvmualtunfl der Bali« ermittelten Taten.) 

a. ZIadi 5ch einzelnen 217onatoit und ZVaarvndattuii^eii ^corimet. 

M 0 1t Q t c. 

©enen. Roggen. Hafer. Gerste. (Mriitjc. Erbsen. Leinsaat. Mehl. Kleie. Dachs it. 
Heede. 

Oft» 
knchen. Towl. 

M 0 1t Q t c. 

W a | t o II S !» 6 1 0 P u d. 

J a n u a r  . . . .  108 170 1907 145 2 -02 91 44 26 443 73 3071 

r t e b n t n r  . . . .  87 71 833 100 13 38 23 32 115 37 1355 

M ä r z  . . . .  1)7 80 857 77 10 17 23 37 18 70 6 1298 

A p r i l  . . . .  29 7 429 42 3 4 11 2 90 8 625 

Mai 10 720 50 <2 1 1 28 74 '"> 897 

^tmi HO 44«i 39 3 — 82 — 38 9 679 

Juli — 48 18 27 — <— 14 — 70 2 179 

A u g u s t  . . . .  1 07 70 17 — — — 26 15 1 227 

September . . . 208 127 950 51 2 1 378 14 20 2 42 1795 

C e t o b e r  . . . .  749 213 2290 416 15 2 1269 13 60 38 76 5141 

November . . . 720 316 1944 326 21 3 510 26 30 332 98 4326 

reeember . . . 1054 409 2060 349 — 2 
" 

236 37 47 424 100 4778 

^otnl pro 1889 3053 1680 12524 1645 70 133 2531 364 203 1711 457 24371 



Ii. Zuidi den einzelnen Zlionatvn und l\rf«.iitM\ibiivii geordnet. 

W n i] (] 11 c» l o 

M o ii a t e. 

Januar . 
Acbnmr . 
März . . 

April . . 
Mai. . . 
3u»i . . 
Juli. . . 
Äugust . 
ccvtcmbcr 
Cctobcr . 
%'owmbcr 
Tctvntbcr 

230 

17:1 

140 

127 
14:1 

167 
13s 

128 

312 

!»_»«! 

742 

«NU 

t 5v 3v 
1 | t 

a 

-| £. 1 

ik 

160 170 «ISS 
180 .507 243 

2» >3 187 407 

47 146 176 

100 85 401 

98 42 261 

1 

50 10 

261 

1 

50 

257 21 s 342 

760 622 532 

6:51 617 260 

711 335 4« is 

3401 8128 40s7 

t» £ 

= S 

13« 

88 

112 
64 

131 

43' 

103 

."»11 

271 

634 

ev c r •— 
= Sv 5v 

P 
?5 

n d. 

A. 

Q ® i S S ,f> ~ 'V A 5 

3 

09 
.110 

470 

(150 

240 

SS 
53 

6 

3 

15« 
3.18 

205 

253 

— 00 — 7 

- 34 — — 

10 — — 

15 

177 

427 

224 

111 

68 
205 

146 

I 42 

60 10 

17! 171 

166 85 

100 72 

1 
1 
1 
1 
4 

67 

55 

54 

t I ^ s J | ! = M I 
I 1= 5 1 t f & % 1 5 t •€ 
55 K A Z c'| ^ S 2 5y ss Ä =3 P ä » c, — 
• 2  y  . H  < 2 * £ 3 S n 5 2 ~ » ' « H  S 'x y* e. ~ "3 ^ ^ 5 g 
ZV Pf 3t w .5 j£" 

<17 

27 82 

l(i 03 

o 
N 

38 

11 

16 

8 

2 
2 

50 

43 
86 

:to 40 15 28 44 1 — 86 3071 

:l — 1 5 11 13 — — | 12 1 1355 

24 H — — « 3 1 — — —! 1208 

— 2 — — — — 1 4 1 —1 — — 625 

— s — 807 

— 6 — — 1 — — — 2 — — 670 

5 10 

— — — 

-[ 
— 170 

227 

2s 13 2 — 7 1 — 1 — 
-

1705 

48 45 21 10 12 10 8 — — — — — 5141 

24 1 1 4  3 34 s — 8 — 4 4 — — 4326 

53 22 4 4« 24 3 21 0 — — 8 4778 

Zotal pro 1SS9 4145 3401 312* 40»7 22"!' 158.'. ms 651 1054 506 345 :',41 10s if,s -J77 30 147 5:5 40 s4 7:; 10 410« 1 24.471 



W a rt r e n -
qattungcn. 

v. Zuid-» \*it einzelnen Zl\iareng u 1 hingen und Verfandbafotten geordnet. 

3 5 - S M» .= r£ 

5 "T' 

W a q g 

3 n) -

6 1 0 P 

J? ?> '' • wTr -7 ^ ^ ^ cv si s_> >-> o v c • 5 B s 2 5H»iIsi''5 5 t t .h. e S1 S S B -5 5 5? "E .E E: r- -= £ T/ —' 
= E « -S h j- ~ . S -s , £ # -- w _§ '_c E t c ~ •— © ••= £ <KS=5Ä= = '  ' - >  3 9  " =  ' S  o  H  , £ L  a  

C ,'E. £ v2 ^ <s: ^-o . t- s> f .s. s «2 >e x tr ^_, £  —  _ ?  °  —  _ E  c .  y  "  G  t 3  ~  o i c c  —  •  T ~  - 5  > -
Ii zpi a 'rr 2; * «5 ?>'*' §' r.r '5 = ö w 2 K q 

I I  I  t i l i  I I  I  i  i  I  !  !  !  !  I  !  
F § s B I I -ß. 2 § ®' S s §5 ? e e ö g ~ 6) ^ o § ] £ I S 

?! 

"fckijen 17:'. 249 

tioflflcn 957 58 

VOltT 339 2447 

Werfte 1548 — 

iHrii(e....... 3 1 

Ifrtieu 3 1 

X'eiivortt 594 314 

Ä'ekl 42 109 

Miete 1 4 

,vla*5 u. Heede 4<2 — 

Celfuchen 3 308 

Jota! 4145 3491 

36 

•_»:.() 

9 

is 7s 

490 

6 

61 

3 — 

67. 344 

21 

2 60 
4 

1158 972 — 22 — 31 — 

— 199 44 1 4 

27 129 553 121 50o 

— — — 3 — — — 

391 14 

1 
234 

55 

43 

533 

42 

593 — 

15 56 

11 1 

84 

313 57 

1 

15 — — 1 72 1 -

4 

54 — 

1 1 283 — 13 

25 

112 
« -
81 28 

10 — 

14 — 

26 1 

1 6 
— 46 

118 — 

4 1 

1 " 
7 — 

9 69 

31 1 

4 106 -

— 3053 

1680 

1 12524 

- 1645 

70 

- 133 

2531 
364 

203 

1711 

457 

4145 3491 312s 4087 2209 1585 134s 651 1054 506 345 341 498 158 277 30 147 53 40 84 73 10 4 106 1 24371 



IV. Hrojeel zu einer neuen Hekmrtion kies 
russischen Zolltarifs. 

V^iiid) ben auf Allerhöchsten Befehl im Auftrage beö Finanzministeriums auSge 
arbeiteten Vorlagen übersetzt und nach ben einzelnen Paragraphen beö Zolltarifs 

zusammengestellt vom Nevaler Vörsen Comit«'». 

NM.  Bei denjenigen Paragrapl)en des Tarifs, IHM welchen weder in der Redaktion selbst, 

noch in dem Zollsätze eine Verändernng gegen jvlit projeetirt wird, ist solches einfach durch die 

Worte „unverändert geblieben" angedeutet worden. 

I. ^»nportwaaren. 

^cttetmutM Xu* IVaarctt. 
Masiüab der 

Verzollung. 

^ollsiUt in 
Gold. 

Rbl. Mop. 

(betreibe jeber Art in Wörnern I allster Weiö) imb 
Kartoffeln: 
eingeführt über bie Landgrenze 

„ zu Wasser mit Ausnahme her .Häfen 
beö Weihen Meeres 

eingeführt über bie Häfen bes Weisen Meeres 
Gemüse jeber Art, frisches imb getrocknetes, in 

ungepreßtem imb nicht besonders zubereitetem 
Zustande: 
1) einfaches, wie Erbsen, Mibe», Bnrkanen je. 
2) von auserlesenem Geschmack, kleine grüne 

Erbsen, imb ebenso getrocknete 1111b frische 
C i c h o r i e n w n r z e l n ,  n i c h t  g e m a h l e n . . . .  

AniS, .stimmte!, Mischitefo (Morimibcr), Pomeranzen 
nüsse (unreife getrocknete Pomeranze») in Fässern 
importirt 
Anmerkung. Gemahlener 3enf, in besonderen 

Behältern importirt 4 in wüchsen, xMiechbofen, 
Glasgefäßen) wird nach > 3 mit einem 
Aufschlage von 25 p(St. lind. 5aragewicht) 
verzollt. 

Fällt ganz weg imb wird nach > ">4 verzollt. 

Zollfrei 

Pub Brutto 7 
Zollfrei 

IL' 

2.) 

50 
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Fällt ganz weg und wird ttieilweise nach ^ 3 
und nach § 50 verzollt. 

Eszwaaren, nicht besonders benannte und Futter-
mittel für ,t hiere, besonders zubereitete uiib 
lolche, welche als Abfälle und )!ebenproduete 
der Production erscheinen 
A n merkung. Vilich § 6 ist auch der schwarze 

^nruv von der Zuckerrübenfabrieation zu 
verzollen. 

^hon, Kreide und Cement: 
11 a. 5lion zum Fabrik und Baugebrauch, mit 

Ausnahme des besonders im £ 108 Punkt 2 
benannten 
1). Kreide in Stücken, ungereinigt und un-

gebraunt 
2i Gyps, ungebrannter in Stücken und unge-

mahlener Gnpsstein; gebrannter, nngemah-
lener Gyps und Kalk: 
a. importirt über die baltischen und Schwarz-

meerhäfen 
1). über alle anderen Zollämter importirt . 

3) vndraulische Bindematerialien: (Senteilte jeder 
Benennung l natürlicher und künstlicher Port-
landeement, Nomaneement, gemischter Cement 
2c.); hiidrantische Znthaten, Puzzolan, T°raß, 
>2antorin-Erde, körnige Schlacke; Cement-
ziegel, Cementplatten und Cementröhren; ge­
brannter Gnps oder Alabaster, ebenso auch 
gemahlener und gebrannter Gyps . . . 

Steine jeder Art, nicht werthvolle, Bausteine und 
zur Industrie und .Handwerksgebrauch erforder-
liche: 
I» roher, nicht behauener Pflasterstein; Borit, 

Feuerstein, Quarz und Feldspath in Stücken 
wenn auch gebrannt; Steine jeder Art zur 
Porzellan und Faueneefabrieation; jeher 
natürliche Sand zu denselben Zwecken und 
\u Bauziveckeu; Infusonenertk'; 2"nlf in 
Stucken 
Ii. Steine zu Fabritati onvzwecken in Pulver-

form oder kleinen, vollständig gleich 
großen Stücken 

2i Mütiltteine in rohem ober bearbeitetem Zu­
stande, ^itliograplnesteiue 

Pud Brutto — 12 

Pud 

Pud 

Pub 

Pud 

Zollfrei 

Zollfrei 

o 

Zollfrei 

10 

3 
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10 

11 

3) a. Bausteine, rohe oder roh behauene, ohne 
weitere künstliche Bearbeitung der Ober-
stächen und Ränder; gesägte Steinplatten 
und Steine mit gesägten aber unbearbeiteten 
Oberflächen, in der Dicke von mehr als 
3'/2 Werschock . . 
b) Fliesen, eckige und runde, geschliffene 

nnd poltrte, natürliche Schleissteine, be­
arbeitet oder unbearbeitet 

4) Steinfliesen, gesägt oder gehauen, ohne wei-
tere Bearbeitung, behauene rechtwinklige und 
runde Platten, 3l 2 und weniger Werschock 
dick: 

von nicht besonders benannten Steinarten 
von Marmor aller Art, flandrischem 

Granit, gewöhnlichem Serpentin und Schiefer 
5) Gewöhnliche Erzeugnisse der Steinhauer-

arbeit: 
aus gewöhnlichen, nicht besonders benann-
teil Steinarten 
aus Marmor, Serpentin, flandrischem 
Granit, Schiefer und Alabaster . . . 

(?) Marienglas in Blättern 
„ in Stücken 

a. Edelsteine, echte und künstliche, die echten nach-
ahmenden, im rohen und geschlissenen Zustande, 
aber ohne Einfassung; echte und künstliche Per 
ICH, lose und auf Schnüren 

h. halbwerthvolle Edelsteine, ebenso Porphyre, 
Labrador, Malachit und Jaspis: 

roh und unbearbeitet 
verarbeitet aber nicht vermengt mit Edel­
steinen 

Fällt ganz weg und wird nach £ 1">7 (für Mo­
saik) und nach § 11 (für künstliche (50rolle 11 
verzollt. 

Corallen, natürliche und künstliche, in unbearbei­
teten nnd undurchbohrten Stücken, Agath oder 
schwarze Ambra, Perlmutter Und Schildpatt in 
Stücken nnd Platten, Meerschaum, Elfenbein 
und Mammuthkuochen in Stücken, Platten und 
unbearbeiteten Ringen, Eelluloid jeder Färbung 
in unbearbeiteten Stücken und Platten, Email 
in Stücken und in Pulverform, Glasur jeder 
Art 

Pud 

Pfund 

lf> 

<) 

24 

(iO 

30 
15 

2 40 

2 40 

Pud 
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Clstoicaltum, schwefelsaures .Sinti und Staßfurter 
^ ̂ .oppelmlze (Abraumsalz) 
Schwefel: 

11 !" rohem Zustande, ungereinigt .... 
2) in geläutertem (gereinigtem) Zustande und 

^chweselblume 
Erze, metallische und mineralische: 

1) Erze jeder Art, mit Ausnahme der Kupfer-
erze 98) und der unten benannten Zink-
erze, Graphit oder Reißblei in Stücken und 
pulverisirtes Eisen 

2) Zinkerze, in bie Zollämter des Königreichs 
Polen eingeführt 

A n m e r k u n g .  S c h w e f e l k i e s  ( E i s e n k i e s )  w i r d  
zur zollfreien Einfuhr gestattet. 

Bleibt unverändert (wenigstens liegt keine Be­
sprechung dieses Artikels in den Vorlagen des 
Finanzministeriums vor). 

-Heer jeder Art, rohe (schwarze) Earbolsänre, 
rohes (gefärbtes) Phenol, rohes Raphlhalin (ge­
färbtes!, rohes i gefärbtes) Anthraeen . . . 

Gerbstoffe: 
1) Gerbrinde jeber Art uitb natürliche Gerb­

stoffe, in nicht pnlverisirtein Zustande im­
portirt 

2) Tic im vorhergehend» Punkt genannten 
Gerbstoffe, i» pnlverisirtein Zustande im­
portirt, mit Ausnahme von Snmach, wel-
ches zu Punkt 1 gehört 

3) Gerbstoff Ertraete in jeder Gestalt, mit Ans-
n ä h m e  v o n  E a t e c h n  u n d  Z m m i i t . . . .  

1. Natürliche Düngungsmittel tGuano oder Vogel-
billiger); roher Knochen jeder Art in Stücken 
(mit Ausnahme der besonders benannten): ge-
brannter Knochen in Stücken; Düngereomposte 
und Poudrette jeder Art 

2. Knochen mit Schwefelsäure bearbeitet; gemah-
lener Knochen; Knoäienasche in Pulverform; 
Supcrphosphate jeder Art imb 5lwmasschlacke 

Holzmaterial jeder Art: 
1) Gewöhnliche Holzsorten: 

a. in 4kilfeii, Klötzen und Stangen. . . 
Ii. in Blöcken und behauene ober gesägte 

Brune» 

Zollfrei 

Zollfrei 

Pub 25 

Pub Brutto 

Pub 

6 

10 

10 

20 

Zollfrei 

Pub Brutto 3 

Pub 
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c. in Brettern, Planken und Brussen (nicht 
mehr als 2 Zoll dick!, nicht behobelt . 

2) .holz edler.Holzarten, wie Guvak-, Cedern-, 
Cnpressen-, Roth-, Mst-, Polisander-, Alna-
ranth-, Schwarz-, Palm-, Viru-, Apfelholz 
u. s. iv., und wohlriechendes .holz, in Klötzen, 
Brnsien, Blöcken, Scheiten lind nicht be­
hobelten Brettern 

3) .holz jeder Art in dünnen Blättern und 
Fournieren 

4) Korkholz, unbearbeitet 
Anmerkung 1. Farbholz wird mit einem Zoll 

nach § 109 belegt. 
Anmerkung 2. Als Blätter oder Fourniere 

werden Platten von nicht mehr als 1 »Zoll 
Dicke angesehen. 

Fällt gailz weg und wird nach £ 19 verzollt. 
Weberkarden (Wollkarden, Kardendisteln) . . . 
Pflanzen, lebende nnb getrocknete jeder Art: 

1) Hell in jeder Gestalt und ungereinigtes 
Stroh 

2) Pflauzentheile und ihre natürlichen Bestund-
theile nnb Saamen, nicht besonders benannt 

3) lebende Pflanzen, Blumen und Blätter, 
frische nnb getrocknete (gefärbt nnd unge­
färbt), Blumenzwiebeln nnb Wurzeln, Stein-
miste, in der Mebicin gebrauchte Gewächse 
nnb Pflanzentheile, nnb ebenso für bie Korb­
arbeit nnb Flechterei hergerichtete Materia­
lien, wie: gereinigtes itnb gefärbtes Stroh, 
Rohr, Ruthen und ähnliche gespaltene, be­
hobelte, gefärbte und gebleichte Materialien 

Anmerkung. Fisch- und Coecelsbeeren (li.ic-
cae Cocculi Indici) sind zur Einfuhr ver-
boten. 

Fällt ganz weg nnb wird nach ij 4."> (Mandel 
kleie) nnb nach § 119 I (Lakritzel) verzollt. 

Faserige Pflanzenstoffe in rohem Znstaube: 
1) rohe Banniwolle bleibt unverändert, wenig­

stens liegt feine Besprechung dieses Artikels 
vor; 

2) Jute, rohe 
:$) Flachs imb Hanf, ungehcchelt und gehechelt, 

Flachs- nnb Hanf Auskämmsel, Wolle aus 

Pud 

35 

1 
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I 
Fichtennadeln (Waldwolle) neuseeländischer 
Flachs, Pflanzenhaar, Manilla-.hanf, Ressel-
fasern und dergleichen, Flachs und .Hans 
ersetzende faserige Pflanzenstofse, in rohem 
Zustande 

Lumpen uitd Papiermasse: 
1) Lumpen jeder Art (mit Ausualuue von 

Wollenlumpen) 
2) Papiermasse jeder Art (mit Ausnahme von 

Cellulose) und Papierschuitzel 
3) Cellulose in jeder Gestalt 
A n m e r k u u g .  P a p i e r m a s i e  u n d  C e l l u l o s e ,  i n  

Gestalt von Carton und trockenen Blättern 
importirt, und ebenso Papierschnitzel unter-
liegen der Verzollung nach dem resp. Pkte. 
des § 25 nur in dem Falle, wenn sie sein 
zerhackt nnd durchlöchert sind. 

hierische Pro tutete und zwar: 
1) Knochenkohle und pulverähnliche Knochen­

kohle, sowie Knochenruß 
2) bleibt unverändert. 
3) bleibt unverändert. 
4) Daunen und Federn jeder Art, mit Aus­

n a h m e  d e r  b e s o n d e r s  b e n a n n t e n  . . . .  
5) .häute unverarbeitete oder Felle, mit Aus­

nahme derjenigen, welche in dem £ 85 über 
Muchwerk genannt sind, sowie Fischhäute: 
a. trockene und trockengesalzene.... 
b. naßgesalzene 

A n m e r k u n g .  Abschnitte unbearbeiteter Felle 
jeder Art zahlen 50 Mop. Zoll pro Pub. 

ii) n. Rinderfett jeder Art, Osokerit, Vogelleim 
b. Fischthran (Wallfisch-, Seelniubothrmn 

trüber, ungereinigter, und Fischfett nnd 
Rogen, Divin (Oleinsäure) . . . . 

r. Stearin, Parasin, Vaselin (mit Aus­
nahme des zu Parfümeriezwecken ge-
brauchten), Spcrnmccti, Cerosin, Vogel­
wachs und Pslanzenwachs jeder Art, 
Wachs zum Pfropfen der Bäume . . 

7) Gauz aufgehoben. 
N) Scibcncocono, boitiTv il«' soi«', coibeiuib 

fall vom Abhaspelt» der Cocono ober Zcr 
theilen der Rohseide, ebenso Bourret ober 
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Abfall vom hecheln der ungebechelten bourre 
de soie 

9) bleibt unverändert. 
Bleibt unverändert. 
Ziegel, Dachpfannen und Dlwnröhren: 

1) Feuerfeste Ziegel, Platten aus feuerfestem 
Dhon und Klinker, schwachgebrannte nnd 
nicht glasirte Dhouröhreu, wie Drainage-
und Ofenröhren; Chamotteziegel, Chainotte-
masse, zerkleinert ober in Formen . . . 

2) Swckatur- nnd ebenso gegossene Ziegel; 
stark gebrannte nnd wasierseste Dhonröhren, 
wie WasserleitungS-, Cloaken- und Röhren 
für chemische Fabriken, glasirt oder nngla-
sirt; Dachpfannen jeder Art, ohne Seulp-
turcii und Malereien 

A n m e r k u n g .  Gewöhnliche Ziegel, nicht stucka-
tirt uud gegasten, zahlen 1 .Üop. Zoll pro 
Pud. 

Zimmerniauusarbeit jeder Art, sowie Achsen, Rnb--
felgen, ^)iadspeichen und Radnaben, Schubkarren, 
gewöhnliche Bauerwagen und dergl. grob be-
hauene, nicht besonders genannte Stücke, des-
gleichen Böttcherarbeiten jeder Art . . . . 
Anmerknng 1. Mit demselben Zollsätze wer­

den auch belegt: Bretter uud Stöcfcheii zur 
Anfertigung von Rollemir; Zündholzstroh, 
Dachschindel, Latten imb Holzspähne zur 
Morbsabrikation und dem ähnliche Materia­
lien der Zimmermannsarbeit, mit Ausnahme 
der zu dem Artikel über .holzwaaren ge­
hörigen. 

A n m e r k u n g  2 .  . hölzerne Misten und Fässer, 
wenn sie die Verpackung der in ihnen ein­
geführten Maaren bilden, sowie die beim 
Wraken der importirten .Heringe nachblei­
benden Fässer werden zollfrei durchgelassen 

Korbmacher- nnd Flechtwaaren aus Schilf, Rohr, 
Weiden, Stroh, Bast, Baumrinde, Spähnen 
u. dgl. Pflauzeuniaterialien, mit Ausnahme der 
im § 223 benannten: 
1) Fuß decken, Dielenläufer und Matten ans 

groben, nicht gespaltenen Materialien: 
n. ungefärbt 
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b. gefärbt 
-> Gewöhnliche ,Stürbe für Wäsche, Mleider, 

5»nt Packen und Transport von Waarcn, 
nno gespaltenem Holz, Baumrinde nnd ano 
nicht gespleiszten Ruthen und Rohr verser-
ligt, mit oder ohne anderem Material ver­
mengt, nnd ebenso Besen und Bürsten mto 
Pslauzenmaterial: 

«i. ungefärbt 
b. gefärbt 

3) stürbe anderer Art ans denselben Materia-
lien, ebenso .Stürbe und Arbeiten ans 
gespleiszten Ruthe», Gras, Stroh, Pal­
menblättern, desgleichen Gegenständen zur 
Gartenverzierung nnd Theile für andere 
(Gegenstände, als: verschiedene Möbel, Rah­
men für Bilder und Spiegel, Basen und 
ttörbc für Blnmen und Gewächse, geflochtene 
Lauben, .stürbe für .Stinderwagen uud andere 
Equipagen, gefärbt ober ungefärbt, mit 
ober ohne anderem Material vermengt: 

». im Gewicht von mehr als 1 ü pro Stück 
1>. „ „ von 1—'/- U pro Stück . 

von weniger als '/2 ff pro c. 
Stück 

U 

:>i 

Dieselben Gegenstände, mit gewöhnlichen 
Materialien überzogen, nnd ebenso Bänder, 
geflochten ans Stroh, Hobelspahtten nnd 
Stengeln, mit oder ohne Beimengung von 
Haar, Papier, Flachs ober Hanf . . . 
Doppelmatten, Matten und .Stuhlen aus 
diese» Materialien 

Amiterkling. Gespaltene und geflochtene Er-
zeuguisse, mit Bronee, Silber ober Golb 
überzöge», zahle» einen Zuschlag von 25 p(5t. 
zum Zollsätze, solche aber mit versilberten 
ober vergolbeten Metallverzierungen, nnb 
ebenso mit Seibc, Sanunt, CS Ijcuillc imb 
anbeten theitren Dlatcriolicn werben nach 
§ 227, Pkt. 1 verzollt. 

Aufgehoben. 

Fällt ganz weg und wird nach £ 17."», Pkt. 2 
verzollt. 
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Bleibt ganz unverändert, nur mit dem Zusätze, 
das; nach diesem Paragraph auch Vagger-
maschinell uud schwimmende .Hrähitt zu ver­
zolle« sind. 

| Ausgehoben. 

Bücher, Bilder, Marten :c. 
11 Bücher, Zeichnungen nnd Pläne, mit der 

.Hand ausgeführt und als Manuseripte. . Zollfrei 
2) Noten, Marten und Zeichnungen mit lieber-

schritten, Worten, Möpsen, Benennungen und 
mit 5ert, in russischer oder kirchenslavoni-
scher Sprache, hergestellt durch Druck, Litho-
graphie oder Photographie Pub 

Anmerkung. Dieselben, ohne Dcrt oder mit 
Ueberschriften und Dert in ausländischen 
Sprachen — Zollfrei 

3) Bücher und periodische Zeitschriften, in aus­
ländischen Sprachen gedruckt, nicht ausge­
nommen auch solche, welche im Tert oder 
in der Form von Beilagen enthalten: No-
ten, Marten und Pläne und ebenso Gravüren 
und Zeichnungen, hergestellt durch Druck, 
Lithographie, Oleographie oder Photographie, 
wenn mich als besondere Bücher.... Zollfrei 

Anmerkung. Im Auslände in russischer 
Sprache gedruckte Bücher, Bücher mit ge­
mischtem russischen Der! und irgend einer 
anderen Sprache, darunter auch Leriea, 
Grammatiken, Chrestomathien :c., gehören zu 
£ 39, Pkt. 3. 

4) Bücher, Anzeigen, Melanien, Preiscourante 
und .Handelsbücher, int Auslände in russi­
scher und kirchenslovonischer Sprache ge­
druckt, wenn mich mit Citaten und Aus­
zügen ans ausländischen Sprachen: 
a. ohne Einband Pud 3 
b. eingebunden .. 4 .">o 

Anmerkung 1. Die in diesem Paragraph 
genannten Gegenstände unterliegen bei der 
Einfuhr den Censurregeln. 

Anmerkung 2. Bilder n. dgl. in Nahmen 
werden nach £ ,SI verzollt. 

Gegenstände, für Museen benimmt, für wissen 
schaftliche und Lehranstalten, sowie für Privat 
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41 
45 
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47 
4H 

49 
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coücctionen oder für archäologische, numisma-
Wche und uaturhistorische Cabinete, wie: aus-
gestopfte Thiere, Vögel, Fische u. f. w., leere 
unbearbeitete Muscheln, getrocknete Pflanzen auf 
Papier, Thiere in Spiritus, Mineralien', Ver-
jteinernngen, Mumien und egyptifche, griechische 
und römische Alterthümer u. dgl., Medaillen, 
alte Miinzcn ii. dgl. Seltenheiten, die nicht 
d e n  C h a r a k t e r  v o n  W a a r e n  h a b e n  . . . .  

Aufgehoben. 
Muster verschiedener Zeuge und Gegenstände, die 

nicht den Charakter von Waaren haben . . 
Mehl: 

1) Roggenmehl 
2) Weizenmehl, ebenso Malz und Grütze jeder 

Art 
Fällt ganz weg und wird nach § 45 verzollt. 
Kartoffelmehl und Stärke jeder Art mit oder ohne 

Beimischung, desgleichen Arrowroot, Leiokom, 
Dertrin ^ . 
Anmerkung. Benannte Waaren, in Packeten, 

Schachteln oder anderen kleinen Behältern 
importirt, zahlen den Zoll nach § 45 mit 
einem Zuschlag von 25 pCt. iitcl. der Tara. 

Bleibt ganz unverändert. 
Vermicelli und Maccnrotti, desgleichen Sago. 
Bleibt unverändert. 
Kochsalz jeder Art: 

1 importirt zu Wasser und zu Lande, mit 
Ausnahme der unten benannten Zollämter. 

2) importirt über die Häfen des Weißen Meeres 
Anmerkung. Zum Salzen der Fische ist es 

gestaltet, Salz in unbegrenzter Quantität 
nach der Murmanküstc zollfrei einzuführen. 

Anmerkung. Gereinigtes Tischsalz in Packe-
teu uud Schachteln wird nach £ 49 1 mcl. 
Tara mit einem Zuschlag von 50 p(5t ver­
zollt, ganz unabhängig von dem Crt der 
Einführung. 

Früchte und Beeren, außer getrockneten, und con-
servirte» Gemüse: 
1) ckumU*, gesalzenes, geweichtes und getrock 

iictco in gepreßtem Zustande, ebenfalls Ci 

Pud Brutto 

Zollfrei 

Zollfrei 

12 

20 

1 20 

Pnd 1 30 

20 

10 



136 

tvotteiv, Apfelsinen- und Ponteranzenschalen, 
getrocknet oder eingemacht 

2) Früchte und Beeren, frische, gesalzene, ge-
weichte und überhaupt alle, mit Ausnahme 
der unten benannten 

Anmerkung. Früchte und Gemüse in herme­
tisch verschlossenen Gefäßen importirt, wer­
den nach 5? 62 verzollt. 

3) Frische Apfelsinen, Gitroiten und Pomeranzen 
4) Frische Weintrauben 

Kapern und Oliven, trockene in Salzlake ober in 
Cel, importirt in Fässern, «Hörben oder bergt. 
Gefäßen 

Anmerkung. Oliven, in Glas-, Thon- ober 
Metallgefäßen eingeführt und ebenso Mapern 
in Essig werben nach 62 verzollt. 

Bleibt unveränbert. 
Nüsse: 

1) Garten- und Walbniisie jeber Art, außer 
ben besonberü benannten imb ebenso Pfirsich-
ferne, Aprikosenkerne, (Sastanicn unb Goeos-
nüsfe 

2) Manbeln mit und ohne Schalen, desgleichen 
Pistazien 

Bleibt sonst unverändert, nur mit Einschluß von 
Gorinthcn. 
Anmerkung 1. Gorinthen, über bie Häfen 

des Schwatzen Meeres eingeführt, werden 
zollfrei durchgelassen. 

Anmerkung 2. Tie benannten getrockneten 
Früchte, in Hotz- ober Papierschachteln im­
portirt, werden zusammen mit dieser Ver­
packung verzollt. 

Fleisch, gesalzenes, geräuchertes, gedörrtes unb 
ebenso Würste 

Bleibt unveränbert. 
Natürliche unb Munftbutter < Margarin > . . . 
Honig: 

1) in Scheiben 
2| geschmolzen nnb vom Wachs getrennt, in 

flüssigem ober geronnenem justaitbc. . . 
Zttckerstirupe, ohne jegliche ben (Seichtnoct ober Ge­

nick) verbesseren ben Zusätze, Kartoffelsyrup jeber 
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60 

61 

62 

63 

64 
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67 

3h t, stärke- oder Traubenzucker in fester Ge-
itnlt ohne jeden Zusatz, Farbe zuiu Färben vou 
Getränken, desgleichen Malzertracte . . . . 

Gonbitorroaaren jeder Art (mit Ausnahme vou 
türkischem (Sonfvct welches nach ^ 54 verzollt 
wird l: 
1) (Soiifectc, - Säfte, Zuckersynipe mit Bei­

mischung verschiedener Stoffe, Frucht- uud 
Beereusyrupe, Gelee, Frucht-Pulver und 
Plätzchen mit Zucker zur Bereitung kühlender 
Getränke, Früchte in Syrup, Fruchte und 
Ananas in Saft, condensirte Milch und an­
dere mit Zucker zubereitete Speisen, des­
gleichen geriebene Ehoeolade und Caeao mit 
oder ohne Zucker 

2) Früchte in Liqueitr, Munt nnd Eognac. . 
3) CHnc Zucker eingemachte Früchte . . . 

Tie Redaetion des Textes unverändert geblieben, 
der Zoll erhöht auf . 

Tie Redaetion des Textes unverändert geblieben, 
der Zoll erhöht auf 
Anmerkung. Nach § 62 werden ferner ver­

zollt: Viebigs und anderes Fleischertraet, 
>iochs Pepton, in Essig eingemachte Gurken 
und anderes Gemüse, auch wenn in Fäßchen 
importirt. 

Tie Redaetion des Textes unverändert geblieben, 
der Zoll erhöht auf 

Bleibt ganz unverändert. 
Fische: 

1) marinirte, in Ccl und gefüllte jeder Art, 
ebenso auch Eaviar 

2) gesalzene und geräucherte jeder Art (außer 
.Heriiigen I 

3) Stockfisch, und jeder Art getrocknete nnd ge­
dörrte Fische 

Heringe, gesalzene und geräucherte 
Anmerkung zu §§ 65 nnd 66. Jeder Art 

frische, gesalzene, gedörrte und getrocknete 
Fische, in die Häfen des Archangel'schen 
Gouv. von den Bewohnern desselben ein 
geführt, werde zollfrei dnrchgelanen. 

Der 5ert bleibt unverändert, der Zöllnitz wird 
erhöht auf. 
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68 Bleibt ganz unverändert. 
•in Lorbeerblätter und -Beeren und Galgant . . 

Anmerkung. Geriebener Galgaitt wird nach 
diesem Paragraph mit einem Zuschlag ooit 
25 pGt. verzollt. 

Kaffee: 
1) roher in Bohnen 
2) gebrannter, gemahlener, und gemahlene Kaffee-

surrogate jeder Art, unabhängig von der 
Verpackung 

A n m er kit n g. Kaffee-Essenz und Kaffee-Ertraet 
werden nach § 60 I verzollt 

(S(tcao in Bohnen nnd deren Schalen: 
1) in rohem Zustande 
2) in gebranntem Zustande 
Anmerkung. Geriebener CSacao luirb nach 

sj 60 verzollt. 
Gewürze: 

1) Vanille und Safran 
2) Eardemom, Museatblüthe nnd "^!uveatnüsse 
3) Gewürznelken, Zinnnet, Pfeffer, Ingwer, 

Badian und jeder Art nicht besonders be-
nannte Gewürze 

Anmerkung. Gewürze in zerkleinertem, pul-
verifirtem Znstande werden mit einem Zu-
schlage von 50 pCSt. iiicl. Verpackung ver­
zollt (Blechgefäß, Kästchen, Packet 2C.) 

73 Bleibt sonst ganz unverändert, nur fällt die int 
alten Ter! enthaltene Anmerkung weg. 

Tabak: 
1) in Blättern und Bündeln, mit Stengeln, 

nnd ebenso Tabaksstengel. 
2) Rauchtabak, geschnittener, Schnupftabak, ge­

riebener, und Tabak jeder Art, in Rollen, 
Spindeln unb Earotten, sowie ^abakoblätter 
ohne Stengel. 

3) Eigarren unb geschnittener, in Tabaksblätter 
gewickelter Tabak ebenso Papmov . . . 

Anmerkung. Der Zoll wirb incl. des (Ge­
wichts der Verpackung erhoben, in welcher 
die Waare importirt wird. 

Bleibt ganz unveninbert. 
Arak, Rum, französischer Branntwein (Eognac), 
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Ptliiuntenbrmtntivmi (Sliwowitz), Mirschivfliicr, 
Scncucv und Whisky, desgleichen Weinspiritns 

itni) Getrcibebraimtivciii, ohne irgend welche 
Beimischungen: 
11 in Fässern unb Fäßchen importirt . . . 

in Flaschen importirt 
Anmerkung. Als 9?ormalftafchc wird 1 

Wedro angenommen. 
Alkoholhaltige Getränke, nur in Flaschen zur 

Einsuhr zugelassen; Liqueure und Branntwein-
ausgunc (Naliwki und Nastoiki) 

Weine l Traubenweine): 
1) ganz unverändert geblieben. 
2) nicht moussirende Weine, in Flaschen im­

portirt 
3) ganz unverändert geblieben. 

Meth, Porter und Biere jeder Art, desgleichen 
Apsel- und Birnmost 
1) in Fässern und Fäßchen 
2) Flaschen 

Essig jeder Art, mit Ausnahme von Toilettencssig: 
1) in Fäßchen importirt 
2) in Flaschen importirt 
Anmerkung. Als Essig wird die Flüssigkeit 

angesehen, welche nicht mehr als 8 pEt. 
Essigsäure enthält, eoneentrirtere Präparate 
minien nach ^ 137, Punkt 1, verzollt werden. 

Mineralwasser künstliche und natürliche. . . . 
Frucht- und Beerensäfte ohne Zucker, mit ober 

ohne Beimischung von Alkohol 
Anmerkung. Von den Sästen, welche eine 

Beimischung von Alkohol enthalten, werden 
außer der Zollgebühr noch 15 Mop. Gold 
für jeden Grad Alkohol erhoben. Säfte, 
welche mehr als 1 <» pEt. Alkohol enthalten, 
werden nur in Flaschen nach £ 7 7 verzollt. 

Fällt ganz weg und wird nach 5 I» verzollt. 
Häute, bearbeitete: 

1) kleine: gegerbte, mit Alaun getränkte, weiß­
gegerbte, säniischea Vedcr und Pergament, 
Malboleber, Rinbsleber, Saffian, Handschuh 
leber, Fisch und Amphibienhäute. Veber 
jeder Art für Fußbekleidung zugeschnitten. 

Pub Brutto 15 
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weißgegerbte Riemchen zum Nähen von 
Treibriemen, und ebenso Leder jeder Art 
m i t  e i n g e d r ü c k t e n  V e r z i e r u n g e n  . . . .  

2) große: Ochsen-, Kuh-, Pferde- und Schweine-
häute, mit Alann getränkte und weißgegerbte 
in ganzen, halben Fällen und als Sattel-
decken, nicht genähte Riemen und jegliche 
n i c h t  b e s o n d e r s  b e n a n n t e  H ä u t e  . . . .  

3) Lackirte Häute jeder Art 
Anmerkung. Abschnitzel von bearbeiteten 

Häuten zahlen denselben Zoll, wie die Häute 
selbst, zu denen sie gehören. 

85 Rauchwerk: 
1) Felle von Seebiber, Fuchs, Schwarzfuchü, 

sibirischem Fuchs, Zobel, Kotick, Blaufuchs, 
Iltis, Chinchilla 

2) Felle von Marder, Schwan, Worts, Sktmgs, 
Thibetfchaaf, weißem und buntem Fuchs 
(mit Ausimhlne von Blaufuchs), Karakul, 
und solche Hasen-, Eichhorn-, Hunde- Katzen-
und andere niedere Fellsorten, welche durch 
Färben derart bearbeitet sind, das; sie in 
Bezug auf den Zollsatz als höher zu ver-
zollende Felle erscheinen, desgleichen alle 
n i c h t  b e s o n d e r s  b e n a n n t e n  F e l l e  . . . .  

Anmerkung. Pelze ans Thibetsschaafsfellen, 
Decken aiio gefärbten Schaafsfellen, und 
künstliche Felle aus auf Gewebe aufgeklebten 
Haaren werden nach 85, Pkt. 4 mit ei­
nem Zuschlag vou 50 pEt. verzollt. 

3) Felle vom rotheit Fuchs, Waschbären, Eich­
horn, Känguruh, Opoßum, Flußbiber, Bisam­
ratten, Schaafsfelle, gefärbt, Bisamratten-
schwänge, Eichhornschwänze, Felle ans Fi:chfi-
pfoten nnd ebenso kleine Bären-, Wolfs-, 
Seehunds-, Robben-, Otter-, Panther- nnd 
Tigerfelle, welche nicht zum Tragen ge-
braucht werden 

Anmerkung 1. Pelze, aus Pfotenfellen ge-
näht, werden nach £ 85, Pkt. 3 mit einem 
Zuschlag von 50 pCt. verzollt. 

Anmerkung 2. Ungefärbte nnd nicht bear 
bcitctc Schaafsfelle werden nach £ 2«, Pkt. 5 
verzollt. 

1) Fuchs-, Marder- und Fifchotterfelle, welche 
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ö«f russischen Schiffen in die Hafen des 
uid)anßel)cheit (Gouvernements von den dor­
tigen Bewohnern eingeführt werden. 

Anmerkung. In die Höfen des Archangel-
tchen (Gouvernements von den dortigen Be-
wohnern auf russischen Schiffen eingeführte 
Helle von Wallrossen, Rennthieren, See-
Hunden nnd meisten Delphinen (Belnga) und 
Rauchmerk jeder Art russischer Bearbeitung, 
auf russischen Schiffen eingeführt, mit Ans-
nähme der im Pkt. 4 dieses Paragraphen 
genannten werden zollfrei durchgelassen. 

Wallfischbarten jeder Art 

Anmerkung. Räch diesem Paragraph werden 
Schilfrohrstäbe, welche das Fischbein ersetzen, 
verzollt. 

Meerschwämme 

Leinen-, Hanf- und Jutegarn jeder Art: 
1) bis Nr. 50 inel. (nach englischer Bestimmungl 
2) über Nr. 50 
Aiunerhing. Leinen- nnd Hanfzwirne werden 

nach dem resp. Paragraph über Näh- und 
Strickzwirne jeder Art verzollt. 

Seide: 
1) Rohseide, desgleichen Seidenwatte und Sei-

denabfall, ungekämmte, gefärbte und unge­
färbte ' 

2) gedrehte und gewundene jeder Art (Trume 
und Organsin, Nähseide), desgleichen Garn 
aus Flockseide oder boiirre de soie mit 
oder ohne Beimengung von Baumwolle, 
Wolle oder Hlaumhaar: 
a. ungefärbte 
1). gefärbte 

3) Garn-Bourret aus Flockseide oder Abfall 
beim Spinnen der Imune de soiv ohne 
oder mit Beimengung von Wolle, ^laurn-
haar Baumwolle und ,slad)o: 

n. ungefärbt und nngedreht 
1). gefärbt, gedreht nnd ungedreht. . . 

Wolle und Alaiimhaar jeder Art: 
1) in rohem Zustande, ungewaschen und ge-

waschen, ungefärbt, und ebenso Wollaua 
ftiimiVel, ungefärbt 
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2 )  tmgespomteii und genut, jeder Art, ebenso 
-Shmftmolle, wenn auch auf der Karde ge-
känunt, WoUeuabfille und Wollauskämmsel, 
gefärbt 

3) gekännnt in Bändern: 
a. ungefärbt 
1). gefärbt 

4) gesponnen jeder Art, mit oder ohne Bei­
mengung von Baumwolle, Alachs oder Hanf, 
ungedreht: 

a. ungefärbt 
b. gefärbt . . ' 

5) in zwei und mehr A'äbeii gedreht jeder Art: 
n. ungefärbt 
1). gefärbt 

I Zu biefeit beiden Paragraphen liegen feine Be-
sprechungen in ben Vorlagen beo Finanzmini-

I ftertumö vor. 
Wird aufgehoben. 
Gußeisen, in Gängen, als Brnch uud Abfall. 

1) zur See eingeführt 
2) zu Laube „ 
Anmerkung. Dieser Zollsatz darf vor dem 

l. Januar lHiis nicht ermäßigt werben. 
Bleibt ganz unverändert. 
Weißblech jeber Art, larfirt nnd unlacfirt, mit 

Mustern bedruckt ober Moir.'e überzogen, beo 
gleichen Eisenblech jeber Art mit Aarbe, Zink, 
Kupfer, Nickel ober atiberen gewöhnlichen Me­
tallen überzogen 

Bleibt ganz unverändert. 
Bleibt ganz unverändert. 
Zinn: 

1) in Stücken, Stangen imb Bruch. . . . 
2 )  in Tafeln, ebenso Spiegel beleg unb Blei 

tafeln mit Zimt belegt 
Anmerkung. Mit Zinn belegte Blei tafeln, 

angestrichen ober mit buntem Lack bebeckt, 
werben nach £ 178 verzollt. 

Bleibt ganz unverändert. 
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104 
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Blei: 

1 * j11 Löcken und Bruch, ebenso Glätte, Sil-
berglätte und Bleiasche jeder Art . . 

-) in -sollen. Blättern jeder Art nnd Nähren, 
desgleichen Hartblei, oder ^npographie Me­
tall (VeqinntQ von Blei mit Antimoni un­
bearbeitet 

Zink: 
1) in Blöcken und Bruch 
-) in Blattern oder Zinkblech, wenn auch ge­

schliffen und pölirt 
Anmerkung 1. Von Zinkblech, mit Nickel 

oder anderen gewöhnlichen Metallen bedeckt, 
wird außer dem Zoll nach Pkt. 2 dieses 
Paragraphen noch ein Zuschlag von 30 pCt. 
erhoben 

Anmerkung 2. Nach Pkt. 1 dieses Para­
graphen wird and) Antimon in metallischem 
Zustande verzollt. 

Ii Gummi, Harz, Gummi-Harze und Balsame 
jeder Art, außer den besonders benannten, 
Mauttchiitf und Guttapercha in rohem, unver­
arbeitetem Zustande 

2) Weihrauch, ordinärer, (5ampher, Manna, assa 
footida. Eiweißstoff (Albumin) jeder Art . . 

3) Weihrauch, wohlriechender, graue Ambra, sowie 
Polu- und Pcru-Balscnn 

1) Harpiuo oder Galipot, Eolophoninm nnd 
'Brauerpech, desgleichen Asphaltmaftir und zer-
fleinerter Asphaltstein 

2) Goubroit und natürlicher Asphalt (Tniiidar) 
Anmerkung. (Solophonium, in fertigen Ja 

fein zum Gebratid) für Saiteninstrumente, 
ober in Stangen mit Schachteln wird nach 
^ 232, Pkt. 3 verzollt. 

Bleibt ganz unverändert. 
Flüssige Prodiiete aus der Naplithagewinnnng 

(Kerosin, Photogen, Solaröl, Napljtaäther, 
Parafmöl, Schmieröl, (Gasolin, Ligroin, Vc\\\u\, 

Benzol) 
Bleibt ganz unverändert. 
Farben unb Farbstoffe: 

1) Natürliche vegetabilische Farbstoffe, außer 
den besonbero benannten 
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2) Dieselben in gemahlenem Zustande . . . Pud 30 
3) a. 9(16 Farbstoff gebräuchliche Thoue, Um-

bra, Kasseler Erde, Sieua-Erde, Vero-
neser Erde, Bolus, Ocker, Blutstein, 
Scharlachfarbe in rohem, noch keiner Be-
arbeitung unterzogenem Zustande. . . Pud Brutto 6 

b. dieselben Farbstoffe in fein zerkleinertem 
Zustande oder durchgewaschen.... H 1 — 30 

o. Schlemmkreide „ 10 
d. Rothe Farbe als Eisenoryd ohne jede 

Beimischung (caput mortuiim) . . . H i — 40 
109 Farbholz: 

1) in Scheiten und Blöcken Pud — 8 
2) dasselbe zerrieben und zermalmt .... ,, 35 

110 Orseille (Kudbir), Orleans (Biriii), Kaschu oder 
Eatechu, desgleichen Schüttgelb „ 30 

111 Bleibt ganz unverändert. 
112 
113 

Bleibt gauz unverändert. 
Bleibt unverändert mit Einschluß jedoch von Ker-

mevköruer, welche früher nach £ 11 <> verzollt 
wurden. 

114 Die Redaktion des Paragraphen bleibt unverän-
dert, der Zoll erhöht auf 9f 4 

115 a. Bleiweiß „ 1 
b. Zinkweiß tt 50 

1 IG Bleibt ganz unverändert. 
117 Kupferfarben, darunter mich Grünspan, desgleichen 

Arsenfarben, außer rothern und gelbein Arsen 
(cf. $ 120) 4 

118 Fällt ganz weg und wird auf verschiedene andere 
Paragraphen vertheilt. 

119 Farbstoffpräparate: 
1) Extrakte jeder Art, außer den besonders 

benannten, desgleichen Lakritzensaft und 
Krapp-Präparate (außer den im 120 be-

w o 50 
2) Teigartige uud flüssige Ertracte von Indigo 

(Jndigo-Earrnin), Sofftov (Carthannn), Cr 
seilte uud desgleichen trockenes Härnatein . II 5 

1-20 Farbstoffe (Piginente) aus den Produkten des 
Gastheers, desgleichen Krappertract, Krapp-
oder Alizarinlack, Cochenille Tannin, uyd (im-

20 
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125 

126 

127 

128 

12!» 

130 

131 

145 

M 'äer 3(rt w TSfelchen. als 
Dbn ßLrs'l f*ln unb in Blasen, Gafitus 
" a ">°ld-Purpur und chinesische Tusche . . 

11 ln c r tu.n0- Miniaturfarben, in Kästchen 
miporhrt, mit denen sie auch verkauft wer-
den, werden nach § 229 verzollt. 

Fällt ganz weg und wird nach § 123 verzollt. 
1) Gluom- und Autimoufarbeu (darunter sulfiiv 

a Hin tum), flüssige Tinte und Tinte in Pnlver-
form, Stiefelwichse und jegliche nicht besonders 
benannte Farben uud Farbstoffe, zerrieben, 
trocken und in Teigform, mit Wasser zubereitet 

2) Dieselben mit Oel zubereitet 
Fällt ganz weg uud wird nach 6 102, Pkt. 1 

verzollt. 
1) Notier Borar, borsaureö Natron, Tinkal, Bor-

n a t r o n c h a l e i t ,  u u d  r o h e  B o r s ä u r e  . . . .  
2) (bereinigter (weißer) Borar und aereiniate 

Borsäure 
1) Weinstein (Cremort,-ivtavi), gefärbter und roher, 

gefärbter weinsaurer- Kalk 
2) (bereinigter (weißer) Weinstein und Brechstein 

jeder Art 
3) Weinsäure 
1) schwefelsaures Ammoniack 
2) wiilmiaf, kohlensaures salpetersaures Ammoniak 

nnd Ammoniakgeist (Salmiakspiritus) . . . 
1) Schwerfpath und Biterit, in natürlichem Zu­

stande, in Stücken 
2) Desgleichen putoerisirt und gemahlen . . 
3) Künstlicher, schwefelsaurer Barmt (blane lixe), 

in Teigform 
1) Weißes Arsen (arsenige Säure), rotheo Arsen 

(Realgar) und gelbes Arsen (Cp pennen t, 
Auripigment) 

2) Metallisches oder schw arzeo Arsen .... 
1) Blutlaugensalz, gelbes, und in Wasser aufgelöste 

chromsaure Salze, (Chrom-Pik, (Sbromfali, 
(SbroinnatroiU 

2) Blntlangensalz, rotheo 
I) Thonerdiger Alaun in (Sri st allen und fchwefel 

saure Tbonerde in Stücken und Platten . . 

Pfund 
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2) Thonerde-Alaun, gemahlen und geglüht, des-
gleichen schwefelsaure Thonerde in Pulverform 

3) Stronzianit (kohlensaures Stronzian) und 
Cölestin (schwefelsaures Stronzian) in natür­
lichem Zustande, iu Stücken importirt . . . 

4) Stronzian uud Cölestin, zu Pulverform ver-
kleinert oder in Stücken von gleicher Größe . 

5) Crnde von Barium (Barut), Strouziau, und 
Alluminium (Thonerde-Hndrat > 

132 l) Salpetersaures Natron (Ehilisalpeter) . . . 
2) „ Mali (gewöhnliches Salpeter) 

in jeder Fonn 
3) Meersalz, Vichnsalz, und natürliche, nicht be­

sonders benannte Salze, Salzlaken (Mrenz-
uacher 2e.) darunter auch Heringslake, in 
Fässern eingeführt 

4) Dieselben Waaren, in (blavgefäßen eingeführt 
Kieselsaures Natron uud Mali (Wasserglas) und 

Kompositionen zum Waschen der Wolle, aus 
Wasserglas, Soda 2c 

1) Soda (kohlensaures )!atron) und Pottasche 
(kohlensaures Mali) 

2) Doppeltkohlensaures Natron und Mali . . . 
3) Aetznatron und Aetzkali, in Fässern und Tonnen 

importirt . . ' 
4) Aetznatron und Aetzkali, in Gläsern und Thon-

gefäßen importirt 
51 Schwefelsaures Natron l neutrales, d. h.Glauber-

salz uud saures) schwefligsaures Natron (neutra-
les uud saures) und schwefeliges Notron . . 

Anmerkung. Doppeltkohlensaures Natron, in 
abgemessenen Pulvern importirt, wird nach 
dem resp. Paragraph als fertiges Medial-
ment verzollt. 

135 l) Magnesit, natürlicher, in Stücken . . . • 
2) Magnesit, gemahlen, saures Ehlormagnesium 

(braunes), schwefelsaure ^l)!agnesia <Bittersalz) 
und CHlor-Ealeium 

3) Essigpulver iHolzessigsaurer .Halfi, künstlicher 
kohlensaurer Malt und gereinigtes Chlonuagne-
sium (weißes) •' '• • 

4) Münstliche kohlensaure Magnesia..... 

13(1 Bleibt ganz unverändert. 
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Fältt weg und wird nach £ 140 verzollt. 
1) s- chmcfvIfänrc (Vitriolöl), desgleichen Schwefel-

kolilenjtoss 
Hauchende Schwefelsäure 

xMi ibt unverändert, mit Einschluß von chlorsaurem 
Zmk. 

11 wäuren: Phosphor-, Gerb- (Tannin), Galläpfel-
laure, Eitronensänre und deren Salze, Benzoe-, 
Cnankali, Bromkali, Bromnatron, Bromainrno-
nium, Ouecksilberoryde und Quecksilbersalze 
(außer Zinnober) 

2) Essigsäure 
3) Lapis (salpetersaures Silber) und andere Salze 

ans Silber, Gold, Piatina und Platinmetallen 
41 ^odkali, ^odnatrinm, Iodammouium, Jodoform 

und andere ^odverbindungen, Chinin und 
Chininsalze 

5) Cralsäure, Sauerkleesalz, Citronensaurer Kalk, 
Bertoletsalz <chlorsaures Mali), Chamäleon (über­
mangansaures Mali), Chromalaun, Mobaltornd 
und andere Salze (außer Schmälte), Magnesium-
ornd (Maltesin), ?!ikkelon)d und dessen Salze 
und überhaupt alle nicht besonders benannte 
chemische und pharmaeeulische Produete . . 

Leim: 
1) A'ischleim jeder Art, Gelatine (in dünnen 

oder dicken Tafeln) desgleichen Appreturleim 
und Compositiou aus Gelatine und Glueerin 

2» München-, Kürschner- und Schusterleim . . 
Bleibt ganz unverändert. 
Fällt weg und wird nach $ 20, Punkt 1, verzollt. 
Ccle: 

1) ,Vtte Pflanzenöle jeder Art iOliven-, Baum-, 
Ricinus-, Lorbeer-, Baumwollen- u. d. gl.) 
außer den besonders benannten, animalische 
Cdi* jeder Art (Mnochen, durchsichtiger 
Fischthran, Lanolin u. s. iv.), Alizarinöl, 
Firniß 

2) Cocov- und Palmöl 
3) Aeiberische wohlriechende Oele obne Bei 

mischung von Spiritus, Bittermandelöl. . 
I) Schmirgel, Bimslein, Grapbit. Trippcl, Wotlu'l, 

Amiaut oder Asbest in rohem Zustande und 
ungleichen Stücken 
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2) Dieselben, gemahlen oder zu Körnern zerrieben 
3) Polirpapier, Schmirgel, Glas, Kiesel auf 

Papier 
4) Polirleimvand, Schmirgel, Glas, Kiesel auf 

Leinwand 
5) Künstliche Schmirgel, Schleifsteine, Bretter, 

Feilen, Kohlentäfelchen für galvanische Batte-
rien, Kohlenlichte für electrische Bogenlampen 

6) Schmiere jeder Art, zum Schmieren von Achsen, 
Rädern, Streichriemen u. s. in., Compositionen 
znm Kitten von Porzellan, Glas u. f. w. 
a. mit Wachs, Fett oder Cd, Leim präparirt 
b. ohne ff tf ft ff ff ti 

Anmerkung. Schmiere und Compositionen, 
in Glasgefäßen importirt, werden in den-
jenigen Fällen wie Glasnaaren verzollt, 
wenn der Zoll für letztere höher ist, als der 
Inhalt der Glasgefäße. 

14 G Phosphor: 
1) weißer 
2) rother oder amorpher 

1 1 7  A e t h e r ,  E o l l o d i u m ,  A e t h e r  zur Confectbereitung 
(Fnlchtessenzen), Chloral, Chloroform, Salneil-
säure und deren Salze, Pyrogallnssänre (Pnro-
gallol), Wismnthsalze 

14s Zu diesem Paragraph liegt keine Besprechung vor. 

149 Opium und Lactuearium, Morphium und Mor-
phinmsalze 

150 Bleibt ganz unverändert. 

i:,l Zu diesem Paragraph liegt keine Besprechung vor. 
152 Fällt ganz weg und wird mit denk folgenden 

§ 153 vereinigt. 

153 Steine jeder Art, mit Ausnahme der Edelsteine 
und halbwerthvollcn Steine, desgleichen Alabaster 
und Gyps, in ornamentalen Erzeugnissen deco 
rativer Art der Bildhauer-, Drechsler- nnd 
Schleiferarbeit, wie: Statuen, Klüften, Figür-
chen, Cariatiden, Medaillons, Kamineinfassungen, 
Postamenten, Ständern, Preßpapiers, Aschen-
behältern, Urnen, ohne Beimengung von ande­
ren Materialien, außer Stein 
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Töpferwaaren aus gewöhnlichem und feucrbcstän-
digem Thon: 
11 Geschirre und Gegenstände jeder Art aus 

gewöhnlichem Thon (außer Röhren), glasirt 
oder unglafirt, ohne Verzienmgen und Male-
rei; thönerne Geräthe und Apparate jeder 
Art für chemische Anstalten l außer Röhren) 
Tiegel und Schmelztöpfe ans Thon, Gra-
phit, Chamotte und andere; Gas-Retorten 
aus ^hon und G ho motte 

*2) Geschirre und Gegenstände jeder Art ans 
gewöhnlichem Thon (d. h. aus porösem, 
Wasser durchlassendem Stein) mit Verzierun­
gen, Malerei, Seulptur oder Vergoldung; 
Thontäfelchen jeder Art, darunter auch bunte 
zum Auslegen der Dielen oder Wände. . 

3) Geschirre und Erzeugnisse jeder Art aus 
stark gebranntem, nicht porösem, und nicht 
Wasser durchlassendem Thon, glasirt ober 
unglafirt, Steinthongeschirr jeder Art außer 
deu für chemische Fabriken bestimmten . . 

4) Ornamente, tfariatideit, Medaillons, Büsten, 
Statnen it. f. w. zum Schmuck vou Ge-
bänden, mit Malerei und Vergoldung oder 
ohne dieselbe» 

Fayence-Waaren: 
1) weiße und einfarbige, in der Masse gefärbte, 

ohne Verzierung, wenn auch mit gegossenen 
Mustern 

•Jl dieselben, mit einfarbigen Verzierungen, 
Hauten uud Rändern 

Anmerkung. Als einfarbige Verzierung ist 
diejenige anzusehen, bereit Theile etile von 
einer ititb derselben Farbe und mit gleicher 
Abtönung ausgeführt sind, wenn auch, durch 
verschiedenes Auftragen der Aiube auf den 
verschiedenen Theilett, die Verzierung int 
Allgemeinen Lichteffecte hervorbringt, aber 
an allen Stellen gleiche. 

3) Dieselben mit Malerei, Vergoldung und ver-
. schiedenfarbigen Verzienmgen, desgleichen 

Majolika mit verschiedenfarbigem Guß ohne 
failpturcllc Verzierungen 

Porzellan ^aarcu: 
1) PorzeUangeschirr, weiße» und einfarbiges, 
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mit bunten ober vergoldeten Manien und 
Nändern, aber ohne andere Verzierungen . 

2) Porzellangeschirr mit Malerei oder mit ge­
färbten und vergoldeten Verzierungen, Ara­
besken, Blumen u. f. w.; Majolika mit 
modeUirten Verzierungen, als: Blumen, Fi-
gürchen 11. f. ro.; desgleichen Sachen aus 
Porzellau-Bisquit zur Verzierung der Zim­
mer, weiße und einfarbige, jedoch ohne 
Malerei, Vergoldung mtd Broneeverziernngen 

3) Porzellan- und Bisquitsachen zur Zimmer-
Verzierung, wie: Vasen, Statuetten unb der­
gleichen Gegenstände mit Malerei, Vergol­
dung und Broneeverziernngen; künstliche 
Blmnen- und Pflanzenimitationen ans Por-
zellan und Fanenee, und Erzeugnisse daraus 
wie Kränze, Bouquets u. s. w 

Tie 3 Anmerkungen zu diesem Paragraph blei-
ben fortbestehen. 

Glas-Waaren: 
1) a. Glaserzcngnisie in Flaschenfarbe (wie 

z. B. in grüner, olivenbranner und drgl. 
gewöhnlichen, nicht künstlichen Flaschen­
farben), wie Gefäße zum Aufbewahren 
von Flüssigkeiten und anderen Matena-
lien: Bonteillen jeder Form, Gläschen, 
Glastöpfe n. s. w., nicht faeettirt, ohne 
eingeschliffenen .valS und zngeschlisfene 
Stöpsel und Deckel, ohne Verzierungen 
und Muster, wenn auch zuweilen mit 
eingegossenen Buchstaben, Wappen und 
Aufschriften 

Anmerkung. Bonteillen auo Bouteillenglav, 
in der Masse gefärbt, werden nach Pkt. 3 
dieses Paragraphen verzollt; Liqueurflaschen 
mit Zeug aus Halbseide bezogen, nach Pkt. 
ö dieses Paragraphen, unabhängig von dem 
Inhalt derselben. Flaschen, umzogen oder 
umflochten mit gewöhnlichen Materialien, 
wie: Stroh, Weidenruthen, Rinde:c., nach 
Pkt. 1 b dieses Paragraphen. 
1). Glaüwaaren ans weißem und halbweißem 

Glas, welche wie bei l a zur Aufnahme 
und Aufbewahrung verschiedener Waaten 
bestimmt sind, wie: Flaschen, Apotheker 
glavchen, Töpfe, nicht faeettirt, unge 
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schliffen und ohne Verzierungen, außer 
gegossenen Buchstaben, wenn auch mit 
eingeriebenen Stöpseln und zugeschliffcneu 
Deckeln 

Anmerkung. Gläschen ans grünem Glas 
mit eingeschliffenen Glasstöpseln werden eben­
falls nach diesem Punkt verzollt. 

2) a. Glasgeschirre, Service und Gläschen jeder 
Art aus weißem Glos und Crystall, 
nicht farbige, glatte mit abgeschliffenen 
oder gerichteten Böden, Rändern und 
Stöpseln, sonst ungeschliffen und nnpo-
litt, mit gegossenen oder geformten, ge-
druckten Mustern und ohne solche, ohne 
Verzierungen 

1). Platten-Glas, nicht gegossenes: 
I. bei einer Größe von nicht mehr als 

4Qu.-Werschock: weißes, Halbweißes 
oder grünes, nicht farbiges, glattes, ohne 
jede Muster und Verzierungen . . . 

farbiges, in der Masse gefärbtes, des-
gleichen mattes, milchiges, nicht glattes, 
geriffeltes, welliges, ohne jede Verzierungen 

I I .  b e i  e i n e r  G r ö ß e  v o n  m e h r  a l s  4 8 0  
Ou.-Werschock: weißes, Halbweißes oder 
grünes, nicht farbiges, glattes, ohne 
jede Muster und Verzierungen . . . 

farbiges, in der Masse gefärbtes, mattes, 
milchiges, nicht glattes, geriffeltes, welli­
ges oder gerunzeltes, ohne jede Verzie-
rungen 

:$) Geschirre, Service und Gläschen jeder Art 
ans farbigem in der Masse gefärbtem und 
doppelfarbigem, desgleichen aus mattem, 
milchigem, nicht glattem, nicht geschliffenem 
und nicht polirtem Glas, ohne Verzierungen, 
wenn mich mit eingegossenen oder einge­
druckten Mustern und unterschliffeuen Bö­
den, Rändern und Stöpseln 

11 Glaowaaren aus weißem, nicht farbigem 
(Njlao oder Crystall, geschliffen und polirt, 
aber ohne Verzierungen 

:>) Glaowaaren aus farbigem Glas, geschliffen 
und polirt, desgleichen Waaren aus Glas 
jeder Art mit dccorativer Bearbeitung, wie 

Pud l 10 

3 20 

45 

40 

40 

3 50 

H 50 
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z. B. mit eingebeizten oder gezeichneten 
Mustern, Malerei, emaillirten Mustern, Ver­
goldung, Versilberung, Broneeverziernngen 

6) Künstliche Zusammenstellungen für Glas-
mosaik, und Mosaik unverarbeitet . . . 

7) Glasbruch (zerbrochenes, nicht zerstoßenes 
Glas) 

Spiegelgläser und Spiegel: 
1) Spiegelgläser, bearbeitete, d. h. geschlissene, 

matte tind polirte, in einer Größe 
a. bis zu 100 Qu.-Werschock .... 
b. von 101 bis 200 Qu.-Werschock . . 

Pud 

Qn.-We 

c. „ 201 n 300 „ — 
a. „ 301 t» 400 tr „ 
e. „ 401 n 500 „ „ 
f. „ ">01 „ 600 „ — 

ir 
b' „ 601 „ 800 „ . . „ 

2) 

3) 

Neber 800 Qu.-Wersch. große Spiegel­
gläser werden mit einem Zuschlagzoll (zu 
2l 2 Stop.) vou '/» Kop. Gold pro Qu.-
Werschock für jede weitereu 200 Qu.-
Werschock belegt. 

Spiegelgläser in rohem Zustande, d. h. uach 
dettt Guß noch nicht bearbeitet, werden nach 
der obigen Seala mit einem Abzug von GO 
pCt. des zu zahlenden Zolls verzollt. 
Spiegel aus Glas jeder Art mit Amalgam 
jeder Art werden je nach ihrer Größe nach 
obiger Seala mit einem Zuschlag von 30 
pCt. des zn zahlenden Zolls verzollt. 

Anmerkung 1. Bleibt unverändert. 
Anmerkung 2. Fällt gauz weg. 
Anmerkung 3. Bleibt unverändert. 
Anmerkung 4. Geschliffene Glaöplättchen 

und Plättchen mit photographischen Compo-
fitioitcn für Negative werden wie Spiegel 
verzollt. 

Fabrikate ans Gold, Silber und Platina: 
1) Die Redaction bleibt unverändert, der 'joll 

sah erhöht auf 
2) Die Redaetion bleibt unverändert, der 'joll 

sah erhöht auf 
Anmerknng. Gold und Silber, zu Platten 

10 — 

2 40 

Zollfrei 

i* 

1 
l'/< 
1 Vi 
2 
2'/« 
.></„ 

Pfund 44 
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160 

161 

162 

163 
1 0 4  
1 <»."» 

"!lb streifen gewalzt, und ebenso Draht bis 
"tl: herab lnach dem Birminghamer 
•Ualibcr) wird zollfrei durchgelassen. 

'' ^^alina in jeder Verarbeitung, desgleichen 
als Draht, in Platten und Streifen . . 

41 Bleibt unverändert. 
5) Tic Redaction unverändert, der Zollsatz er-

höht auf . . . 
Fabrikate aus Kupfer und Kupfer-Leginmgen: 

1 > (Gewöhnliche Fabrikate, außer den nachbe­
nannten, mit Beimengung von Holz, Eisen, 
Blech, Leder und anderen gewöhnlichen 
Materialien 

2) Fabricate mit Relief- und eingravirten Per-
zierungen (außer gestampften) sowohl fertige 
als noch nicht fertige, zusammengestellt oder 
in einzelnen Theilen 

3) Dieselben Fabricate, mit Platina überzogen, 
vergoldet oder versilbert, Fabricate jeglicher 
Art ans unedlen Metallen, vergoldet und 
versilbert: 
a. int Gewicht von 1 fi und mehr pro Stück 
b. „ „ „ weniger als 1 # pro 

Stück 
Fällt ganz weg und ist mit dem vorhergehenden 

Paragraph zusammengezogen. 
Gußeisen, verarbeitetes: 

1) Eisengußwaaren, ohne weitere Bearbeitung 
2) Gußcifenfabricate, bearbeitet, bedreht, polirt, 

geschlissen, angestrichen, broncitl, verzinnt, 
emmUirt, mit Zink oder cutdercn gewöhn-
lichen Metallen überzogen, mit Holz-, Hupfer-
und Broneetheilen und ohne dieselben . 

Anmerkung. ^!ach diesem Punkt werden auch 
alle unbearbeiteten wie bearbeiteten Fabri­
kate aus ichtniebbareni (Fußeisen verzollt, 
bei einem Gewicht von mehr als 5 Pfund, 
bearbeitete Fabricate aus derartigem <^ttß-
eifen werden bei einem Gewicht von 5 Pfd. 
und weniger noch £ 165, Pkt. 2 verzollt. 

Bleibt ganz unverändert. 
Bleibt gonz unverändert. 
Bleibt unverändert, jedoch mit folgender 

Anmerkung. Zu den Punkten 1 und 2 dieses 

Pfund 20 

3 — 

Pud 5 50 

16 

Pfund — 65 

1 30 

Pud — 70 

1 40 
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1G6 

1G7 

168 

Paragraphen gehören auch alle Maschinen 
und Apparate aus Gußeisen, Eisen oder 
Stahl, mit D heilen aus anderen Materia-
lim oder nicht, welche zum Küchen- und 
WirthschastSgebrauch bestimmt sind, wie: 
Znckerhackinaschinen, Messerputzer, Fleischhack-
und Obstschäl-Maschinen, Plättmaschine» :e., 
Copirpressen und deren 5 heile; metallene 
Möbel, mit Bezug, werden mir »ach Pkt. 2 
dieses Paragraphen verzollt. 

Blech-Fabricate: 
1) Die Redaction unverändert, der Zollsatz er-

höht auf 
2) Bleibt ganz unverändert. 

Draht: 
1) Eisen- und Stahldraht: 

a. bei einer Breite oder einem Durchmesser 
von 1 - Zoll bis zu Nr. 25 nach Bir-
minghamer Ca Uber 

b. von Nr. 25 und dünner, ebenso jeder 
Eisen- und Stahldraht, mit gewöhnlichen 
Metallen überzogen 

2) Draht aus Tupfer, Messing und anderen 
Knpfer-Legirnngen: 
a. bei einer Breite oder einem Durchmesser 

vou Zoll bis zu Nr. 25, desgleichen 
auch Telegrapheukabel 

b. von Nr. 25 nnd dünner 
c. bezogen mit faserigen Materialieil nnd 

Guttapercha 
Anmerkung. Bei Umspaimung des Drahts 

mit Seide, wenn auch in Verbindung mit 
anderen Faserstoffen, wird außer dem Zoll 
nach dem letzten Pimft dieses Paragraphen 
noch ein Zuschlag von 20 p(5t. erhoben. 

Draht-Fabrieate: 
1) Fabrikate ans Eisen- und Stahldraht: 

a. Drahtnägel, Splinte, Nieten, Stifte für 
(Slaviere nnd alle Fabricate aus dickein 
Draht bis Nr. 10 Birminghamer (Sali-
ber iticl 

b. alle anderen Fabricate, desgleichen Draht 
taue nnd Fabrikate aus Draht, mit ge­
wöhnlichen Materialien bedeckt . 

Pud 3 25 

1 10 

4 
5 35 

1 I 50 

3 ' 50 
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169 
170 

171 

172 

17.'! 

c. Karden Bänder jeder Art...... 
-1 Aus .Hupfer tmd Knpfer-Legirungen: 

a- jegliche, mit Ausnahme der nachbenannlen 
b. Drahtgeflechte, bei denen auf eine Länge 

von 1 Zoll 24 und mehr Fäden kommen 
Bleibt ganz unverändert. 

Messerwaaren: 

1) Bleibt unverändert, der Zoll erhöht auf . 
2) Bleibt unverändert, der Zoll erhöht auf . 
3).Bleibt unverändert, jedoch mit Einschluß 

von Schaafscheeren, die bisher nach ^ 172 
verzollt wurden. 

Die Anmerkung bleibt unverändert. 
Bleibt ganz unverändert. Das Verbot der Ein-

fuhr von Wiudbüchseu fallt weg. Die An­
merkung zum Paragraph bleibt unverändert. 

Sensen, Sicheln, Häckselmesser, Grasmäher, Spa-
teil, Schaufeln, Harken, Gabeln 
Anmerkung. Obige Geräthe müssen mit allen 

zum Gebrauch erforderlichen Dheilen ver­
sehen sein. Die Dheile einzeln werden nach 
S 165, Pkt. 1 und 2 verzollt. Geräthe 
mit abgebrochenen Enden, Rissen und an­
deren Fehlern, überhaupt Brackgegenstände, 
werden ebenso verzollt, wie die zum Ge-
brauch völlig tauglichen Geräthe. 

Handwerkszeug für Handwerker, .Hünstier, Fabriken 
Aninertu n g l. Hierher gehören vollständige, 

eomplete Instrumente aus Gußeisen, Eisen 
und Stahl, bei einem Gewicht von mehr 
als 5 Pfund pro Stück, mit den zugehö­
rigen 2heilen aus Holz und anderem ein­
fachen Material. Metallthcile der Instru­
mente und ganze Instrumente, mit Hölzer-
neu, untrennbar vereinigten Leisten, Griffen 
und anderen derartigen Bestandtheilen, wer­
den, falls sie weniger wie 5 Pfund pro 
Stück wiegen, nach Art. 165, Pkt. 2 ver-
zollt. Griffe und andere Dheile der Hand-
lverkoiuünmiente, die getrennt von den zu­
gehörigen metallenen Beüandtheilen oorge 
(teilt werden, sind, von ihrem Gewicht ganz 
abgesehen, nach diesem Artikel >11 verzollen, 
falls sie nicht ihrem Herfiellungomaterial 

Pub 6 50 

" 
6 50 

„ 11 50 

16 
32 

40 

I 40 
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174 

175 

oder ihrer Ausstattung nach einem höheren 
Steuersätze unterliegen. 

Anmerkung 2. Messer und Scheeren für 
Gewerbetreibende werden nach Art. 7, Pkt. 3 
(Messerwaaren), Fingerhüte aus billigem 
Material werben nach Art. 227, Pkt. 2, 
Fuß-, Arschin- und andere Maaße, sowie 
Horizontalwaagen, werden nach. Art. 233 
verzollt. 

Anmerkung 3. Haudinstnuneute für Ge­
werbetreibende aus anderem Material als 
Eisen, Stahl und Holz werden je nach dem 
Herstellungsmaterial verzollt; falls aber der 
betreffende Gegenstand aus verschiedenarti­
gem Material angefertigt ist, so wird der 
Zoll für das ganze Instrument nach dem-
jenigen Material berechnet, für welches der 
höhere Steuersatz vorgesehen ist. 

Die Redaction des Paragraphen unverändert, der 
Zollsatz erhöht auf 

Maschinen nnd Apparate, sowie die Modelle zu 
denselben: 
1) Fabrikmaschinen und Apparate, außer den 

besonders benannten, falls sie ihrem Gewicht 
nach 25 und mehr Proccntc Kupfer und 
.Hupserlegirungen enthalten, und ebensolche 
Maschinenteile 

Aumerkung. Ausschließlich aus .Hupfer her­
gestellte Maschinen und Apparate, sowie 
Zheile derselben, werden nach £ 161 ver­
zollt. Nach demselben Paragraph werden 
mich nicht besonders benannte kupferne Ar­
maturen für Maschinen und .Hessel verzollt, 
wie.Hrähne, Zubehör zu Wasserstandszeigcrn, 
Pfeifen, Schmierbehälter u. s. w., wenn die-
selben getrennt von den anderen Zheilen 
sind und wenn sich auch an ihnen Zheile 
aus anderen Metallen, Glas und Holz be­
finden sollten, wie z. B. die Stiele der.Hrähne. 

2) Maschinen-Motore, Den der, Maschinen zur 
Bearbeitung von Metallen, Holz, Stein und 
Faserstoffen, landwirthschastliche Maschinen, 
Mahlmühlen, Maschinen zur Papierfabrika­
tion, typographische tmd lithographische iX'ui 
schinen, Pumpen und Feuerspritzen, mit 
Ausnahme der im Pkt. 3 dieses Paragraphen 

Pud 1 

3 50 



mannten und alle nicht besonders benann--
teu Maschinen und Apparate aus Holz und 
^Nen, ^talil und anderen unedlen Metallen, 
wenn in denselben oder in deren T heilen 
weniger als 25 pCt. .Hupfer oder Legiruu-
gen ans Kupfer enthalten sind . . . . 

Anmerkung 1. Gas-, ealorische und Petro-
leum-Maschiuen und deren Theile, mit Aus­
nahme der Schwungräder, werden nach 
Punkt 3 dieses Paragraphen, die Schwnng-
Wider selbst nach Punkt 2 verzollt. Alle 
Maschinen, Apparate nnd Zubehör, welche, 
wenn auch zmn Fabrikgebrauch bestimmt, 
ihrem besonderen Character nach zum £ 223 
gehören, werden nach diesem letzteren Para-
graph verzollt, Schreibmaschinen nach ^ 220. 

Aumerkuug 2. Theile von Handwerksmaschinen, 
welche zur unmittelbaren Ausführung dieser 
oder jener Operation bei der Bearbeitung der 
Materialien dienen, wie z. B.: Schneide-, 
Zerkleinerungs-, Reibe-, Druck- und dergl. 
Maschinen werden nach den resp. Para­
graphen des Tarifs, je nach dem Material, 
aus welchem sie gefertigt sind, verzollt. 
Vorben werden nach $ 1 (>S verzollt, unab­
hängig von dem Gewebe, auf welchem die 
Nadeln befestigt sind. Walzen ous Kupfer 
oder ous Holz mit Kupfereiufüguugen für 
Mattundnitf-, Tapeten- und andere Fabriken, 
werden noch i? 101 verzollt. Wenn diese 
hier benannten T heile der Bearbeitung^-
maschinell, nicht abgetheilt von anderen 
Zheilen der Maichitien, eingeführt werden, 
so werden diese letzteren mit demselben Zoll 
belegt, falls derselbe höher sein sollte, als 
derjenige für die anderen Mafchineutheile; 
im anderen Halle werben die Bearbeitung^ 
Masdnnentljeile mit dem für die Maschinen 
festgesetzten Zoll belegt. 

Ainnerfung 3. Zrauomiisiouöriemen,Schläuche 
an den Feuerspritzen und Leitungsröhren 
aus Leder und anderen Störten werden je 
»ad) ihrem Material entsprechend verzollt. 
Vocomotiven für Eisenbahnen und gewöhn 
lidK Wcge, Dampfwagen, Dampf Draisinen, 
Vocomobileu und DampNe»ierspriven. sowie 
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177 
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179 

180 

bereit Einzeitheile zahlen, sofern sie nicht 
etwa unter Punkt l fallen . . : . . 

Anmerkung. Schläuche an den Feuerspritzen 
sind je mich ihrem Material mich den ent­
sprechenden Artikeln des Zolltarifs zu ver­
zollen. 

4-) Näh- und Strickmaschinen, sowie bereit 
Einzelteile, von den Tischen und Unter­
gestellen abgesehen 

Anmerkung l. Jene Tische und Gestelle 
werden nach Punkt 2 verzollt; demselben 
Zoll unterliegen die Holzbestaudtheile, sofern 
dieselben nicht etwa unter den Art. ISO 
fallen. 

Anmerkung '2. Die Nadeln an diesen Ma­
schinen sind nach Art. 109 zu verzollen. 

5) Gas- und Wassermesser, dnitainoelectvifche 
Maschinen für gewerbliche Zwecke, magneti­
sche Maschinen, unt Eisen von anderen Me­
tallen auszuscheiden, sowie die Eompositionö-
theile solcher Maschinen 

Fabricate ans Blei, Zink und deren Legirungeii, 
desgleichen -aus Brittisch-Metall, außer den zu 

2*27 gehörenden: 
nicht 1) von gewöhnlicher Bearbeitung und 

gefärbt 
2) polirt, gefärbt und broncirt 
Anmerkung. Eben dieselben Fabricate, mit 

Messing, Kupfer und Nickel überzogen, zah­
len den Zoll nach Punkt 2 dieses Para­
graphen mit einem Zuschlag von ÖO pEt. 

Bleibt ganz unverändert. 
Potal, weißes und gelbes, in Büchelchen, mit die­

sen zusammen gewogen, Folie jeder Art, mit 
Ausnahme von Gold- und Silberfolie (£ l(»o, 
Punkt 2), desgleichen Broncirpuloer, sowie 
Blei- und Zinnblätter, gefärbt und mit buntem 
Lack bedeckt 

Korkholz, verarbeitetes, wie: Horten, Spünde, 
Rettungsringe, Unterlagen, Bretter, Kreise, zur 
Fabrication der Korken zugeschnitten u. f. w., 
desgleichen Fabricate ans Korkholz jeder Art . 

Fabricate aus Holz, außer den vi ^ 29 gehören­
den Zimnterntaiuiöai'beiten: 
1) Tischler- und Drechslerarbeit ans gewöhn 

Pud 

4 öO 

1 30 
3 30 

Pfund 

Pud 3 

3o 
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ichem^.volz, nicht lackirt, nicht polirt und 
0 )»c Aouriiiere und aufgeleimte Stücke, des-
gleichen hölzerne 3!ägel oder Stifte für 

-.) ^ ischier- nnd Drechslerarbeit aus edlen 
Holzarten, desgleichen ans gewöhnlichem 
volz, aber lackirt, polirt, mit aufgeleimten 
s t ü c k e n  o d e r  F o n r n i e r e n  . . . .  

^l ii in ei kn 11 g. Mleine hölzerne Drechslerarbeiten 
(auger den besonders benannten) welche 
1 "bsund und weniger pro Stück wiegen, 
desgleichen jeder Art Holzfabrieate von dem­
selben Gewicht, welche alo Zubehör zu 
Fabrikmaschinen gebraucht werden, werden 
nach Punkt 2 dieses Paragraphen mit einem 
Zuschlag von 20 pCt. verzollt. 

3) Schnitzarbeiten jeder Art, sowie Tischler-
nnd Drechslerarbeit vergoldet, versilbert und 
broncirt, oder mit solchen Verzierungen. . 

Anmerkung 1. Hierher gehören auch alle 
Erzeugnisse aus Filz, gerupften Stricken, 
gepreßtem Papier (Papieniiachv) und ans 
verschiedenartigen, nichtmetallischen Eompo-
sitionen, wie Alabaster u. s. w., wenn die 
betreffenden Gegenstände wie Holzschnitz- oder 
Drechsler arbeit aussehen. 

Anmerkung 2. Rahmen mit Spiegeln und 
Fildern, wenn letztere nicht gesondert auf­
gehängt werden können, zahlen an Zoll 50 
MOP. pro laufende Arschin, wobei eine nicht 
volle Arschin für voll gerechnet wird. 

Ii Zifchler , Drechsler- und Schnitzarbeit jeder 
Art mit Verzierungen ous Bronec und an­
deren Materialien, mit IneruNationen ober 
Einlagstücken ans Holz, Mupfer, Stahl, 
Perlmutter, Elfenbein, Schildpatt u. f. w. 
(ausgenommen (Gegenstände von weniger 
als 3 Pfund (Gewicht, die nach Art. 227 
zu verzollen find! 

5) bezogene Möbel jeder Art, die bezüglich 
der Holzarbcit unter die Punkte I und 2 
dieses Paragraphen fallen: 

bei provisorischem Bezüge 
Ii. bei endgiltigem Bezüge, mit Geivebslosse» 

oder Veder 
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182 

Fällt ganz weg und wird mit dem vorigen § 180 
zusammengezogen. 

Gmnmielasticum oder Guttapercha und Kantschnck, 
verarbeitet: 
1) Halbfabricate: 

a. Blätter aus Rohgummi, rohe Gummi-
lösung oder Gummileim und Gummi-
sä den (Gummidraht) 

b. Horngummi in Blättern, Platten und 
Stangen, unbearbeitet 

2) Fabricate: 
a. aus weichem Gummi nnd Guttapercha, 

ans Gummi allein, oder mich aus Gum­
mi in Verbindung mit anderen Mate­
rialien 

Anmerkung. Bälle, Puppen nnd über-
Haupt Spielwaaren ans weichem Gummi, 
gefärbt oder nicht gefärbt gehören zu 
£ 228; Radirgummi für Bleifeder oder 
Tinte, mit oder ohne Einfassung, und 
Schreibutensilien jeder Art zu £ 229. 

1). Alls Horngummi (Hartgummi», faconnirt, 
polirt in Verbindung mit anderen Ma-
terialien oder nicht 

Anmerkung. Kämme, Armbänder und 
andere Galanterie- und Zoilettegegen-
stände werben nach £ 227, T heile künst­
licher Blumen, wie Stengel mit Dor­
nen 2C. oder ohne solche, gefärbt, nach 
§ 221 verzollt. 

c. Fußbekleidung aus Gummi oder Gutta­
percha, mit Leder, Geweben, metallischen 
Blechplatteu und ohne dieselben . . . 

d. Nicht elastische Gewebe zum Fabrikge­
brauch, wie: Leinwand zu Mardenbän--
dern u. s. w., desgleichen Gummi-WachS-
tllch . . . ! 

Anmerkung 1. Elastische Gewebe, Bän­
der nnd Borten, welche Gnnnnifädeu 
enthalten, desgleichen nicht elastische, mit 
Gllmmi durchtränkte oder geleimte Ge­
webe, außer den benannten, werden nach 
dem Material des Gewebes verzollt. 

Anmerkung 2. Fertige Kleider aus Ge­
weben , welche von einer oder beiden 

Pfund 10 

12 

20 

80 

15 
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weiten mit (Sjummi bedeckt oder durch­
tränkt^ sind, desgleichen fertige Drag-
und Strumpfbänder werden nach s? 219 
verzollt. 

Papier-Waaren: 
11 flippe ltttd (Sarton jeder Art, außer satinir-

tem und polirtem, getHeerte und uugetheerte 
Dachpappe. Asbest- und Grifsel-Carton, 
Papier und Earton, geölt und fettgetränkt, 
mit antiseptischen Mitteln, Bestaudtheileu 
vou Iusecten, Salpeter, Schwefel getränkt, 
Papierröllchen zum Aufwickeln vou Garn, 
so wie Fabrikate aus gestampftem Papier 
(Papier machv und Cavton-Pivrre) mit 
Ausnahme der zu Anmerkung vou Punkt 1 
§ l«so gehörenden 

Anmerkung. Fabrikate aus gestampftem 
Papier mit Verzierungen aus verschiedenen 
Materialien werden nach £ 227 verzollt. 

2) Papier jeder Art ohne Verzierungen, außer 
dem int Punkt "> dieses Paragraphen be­
nannten, weißes und buntfarbiges (in der 
Masse gefärbtes) liuiirt für Briefe, Noten 
und zum Sticken, Hefte mit Umschlag (aber 
ohne Einband', mit Anfangsbuchstaben oder 
Ziffern auf den Zeilen, Vristolearton und 
jeder Art satinirteo und polirteo (Sarton in 
Rollen, Blättern, sowie in Tafeln oder 
Streifen zugeschnitten. Papier, mit seltenem 
(Hewebe, Leinwand oder Mitkall unterklebt. 
Durchsichtige (Gewebe zum Eopiren, des­
gleichen Pflanzeupergament 

.!) Papiertapeten und Bortet» dazu .... 
4) Brief-, Druck- und Lithographie Papier mit 

Verzierungen, wie: Vergoldung, Versilberung, 
Brottcirung, bedruckt,mit aufgeklebten Stücken, 
Borten, Wappen, Monogrammen tt. s. tu., 
desgleichen Papier in der Verarbeitung, wie: 
(SouDcrt-, Lichtschirme, künstliche Blumen 
aus Papier ic " 

Anmerkung. Einfache Eartonnaaeu, ohne jede 
Verzierungen, welche als Umschlag der in 
ihnen importirten Papierfabrilate dienen, 
werben nach eben diesem Punkte verzollt. 

.'»» Papnrotipapier, sehr feines llmschlagpapier 
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(chinesisches) buntes, nicht in der Masse ge-
färbtes, aber von einer oder beiden Seiten, 
mit Farbe bedecktes Papier, bedrucktes 
Papier, Papier mit Mustern, Zeichnungen 
zu lithographischen, Buchbinder- und Eon-
ditorarbeiten. Papierbogen mit Bildern zum 
Ausschneiden und Aufkleben, Papier für 
Spielsachen, Papier und Cartou mit Eti­
ketten, Vignetten, in Form von Couvertü, 
Rahmen oder Karten, ^leographien, (Gra-
vüren, Eftampen, Zeiclmuugen ?e., welche 
durch Photographie, Lithographie und Photo« 
typie hergestellt sind 

Anmerkung. ^leographien, Gravüre», Estam-
pen, Zeichnungen 2c., welche Gopten von 
Bildern und Zeichnungen russischer Künstler 
darstellen, werden zollfrei durchgelassen. 

6) Buchbinder- und Eartonage-Arbeiten, außer 
den zu 227 gehörenden, Eomptoir- nnd 
Eopirbücher in Einbänden und die Einbände 
s e l b s t  z n  B ü c h e r n  u n d  A l b u m s  . . . .  

Fällt ganz weg und wird mit £ 30 zusammen­
gezogen. 

Bleibt ganz unverändert. 

Pui> «.»> 

11 

Leder-Fabrikate: 
1) Fußbekleidung jeder Art, mißer vou Kautschuk 

und Damenschuhen aus Seidenzeng nnd 
Chevreau, in fertigem und halbfertigem Zu 
stände 

2 )  Dauu'nfußbekleidung aus Seide nnd Ehevreau 
in fertigem und Halbfertigem Zustande. . 

3) LederHandschnHe jeder Art, außer Fechthand-
schuhen (Pkt. .") dieses Paragraphen), des­
gleichen Fabrikate aus sämisch und GUie.-
Leder, Saffian, Pergament, außer Fuß 
bekleiduug nnd chirurgischen Apparaten (^ 2231 

Anmerkuug. Zugeschnittene, aber noch nicht 
genähte Handschuhe zahlen den halben Zoll 
mit 

4) Pferdegeschirr nebst Zubehör, Riemerarbei­
ten, Gerten ans Riemen 

:>l Reisekoffer-Fabrikate aus Leder, dicker Jute 
oder Hansgetveben, waschen, ^ieisesäcte, le 
dernes Jagdzeug, lederne Bücher und Porte 

Pfund 

; . ( »  
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188 

189 

190 
191 
I 92 

1113 

feuilles, Lederzubehör für die Buchbinderei, 
auch wenn diese alle 2"heile am Metall 
odci anderem ".V!aterial enthalten, wenn sie 
nicht mitcr den Begriff von werthvollen 
kleinen Sachen fallen 227), Fechthand-
Ichuhe und überhaupt alle nicht besonders 
benannten Lederfabrikate 

6) Grobe, einfache Lederarbeiten, wie: Maschi­
nenriemen, Eimer, Spänne ic 

1) Taue, Stricke, Bindfaden aus Hanf, Flachs, 
Hanf- nnd Flachsheede, neuseeländischem Flachs 
und aus anderen faserigen Pflanzenstoffen, mit 
Theer getränkt oder nicht 

Aumerkuug 1. Bleibt unverändert. 
Anmerkung 2. Bindfaden, von dem 5 Ar­

schin weniger als I Loth wiegen, wird wie 
Nähzwirn verzollt. 

2) Fischernehe jeder Art 

Leinwand und Batist, rein leinene, aus Häuf, mit 
oder ohne Beimengung von Baumwolle, sowie 
mit Einfügung eines Rauschgold-Fadens: 
1) in rohem Zustande 

2) gebleicht, gefärbt, bedruckt, bnutgewebt, des­
gleichen leinene und Batist-Taschentücher . 

Anmerkung. Taschentücher ans Leinwand 
und Batist, besäumt aber sonst ohne weitere 
Bearbeitung werden nach diesem Paragraph 
verzollt, alle anderen Taschentücher nach dem 
resp. Paragraph über Kleider und Wäsche. 

Diese drei Paragraphen sollen in Zukunft in einen 
I zusammengezogen werden, welcher folgende Re-
^ baetion erhält: 

1) Segeltuch 
2) Leinen, Hanf und x

xuitv Olewebe, geköpert 
und gemustert (mit eingewebten und be­
druckten Mustern», mit Baumwolle vermischt 
oder nicht, desgleichen mit einem Rausch­
gold Faden durchzogen: 
i. Möbel , Decken und dem ähnliche schwere 

Zeuge 
h. >ialamianka, Satin, kleine Matten, Drillich, 

sowie Hosen und Westenzenge . . . 
Tischtücher, Servietten und Handtücher 

Dieser Paragraph soll mit den ^ luv, 209 und 

Pfund 1 

Pud oo 

1 — 

Pfund — 60 

1 — 

20 

50 

— 00 
95 

11* 
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194 

195 
196 

19' 

198 

1 

213 in einen zusammengezogen werden, welcher 
folgende Fassung erhält: 
Gestrickte, geflochtene und gewirkte Fabrikate: 
1) Gestrickte Fabrikate, wie: Jacke», Strumpfe, 

Socken, Handschuhe 2C.: 
a. seidene 
b. halbseidene 
e. jegliche andere 

2) Besatz und gewebte Einsätze: 
a. seidene 
b. halbseidene 
c. jegliche andere 

3) Posamentier - Schnüre, Franzen, Borten, 
Agramente und Garnituren: 
a. seidene und halbseidene 
b. jegliche andere 

Aumerkuug. Von den im Pkt. 1 und 2 
namhaft gemachten Fabrikaten wird, wenn 
sie einen Zusatz von Seide oder Rauschgold 
als Verzienmg enthalten, noch ein Zuschlag-
zoll von 25 pCt. erhoben. 

Die Redaktion bleibt unverändert, der Zoll wird 
erhöht auf 

Bleibt gauz unverändert. 
Seidene Tücher, seidene gewebte und gestrickte 

Stoffe (darunter auch Foulards jeder Art), 
Bänder, gewebte und geflochtene Borten, Gas 
für Müllereien, Seideutüll, seidene Netze, ohne 
Beimengung von anderem gesponnenem Mate-
rial, desgleichen Seiden- und Halbseiden-Sauuut, 
P l ü s c h  u n d  C h e u i l l e  i n  j e d e r  F o r m  . . . .  

Halbseidene Tücher, gewebte und gewirkte Stoffe, 
Bänder, Borten 
Aumerkuug zu 196 und 197 giebt eine 

genauere Definition, was unter der 5kzeich-
nnng seidene und halbseidene Gewebe und 
Stoffe zu verstehen ist. 

Gewebe und Stoffe ans Bonrret-Garn (Garn, 
verfertigt ans dem Abfall beim Durchkämmen 
des bouiTo de soiv), desgleichen auo Bonrret-
Garn mit Beimeugluig von Baumwollen, Lei 
neu- oder Wollengarn 

Fällt ganz weg und wird mit £ 193 verbunden. 

Pfund 

1 :>o 

4 
1 50 

•_> .")(! 

30 

(i 60 

•» 1)0 
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200 

201 

202 

203 

204 

205 

200 

20 '  

208 

200 

210 

Bleibt ganz unverändert. 
< grüher $ 20(5.) Filze jeder Art, ungefärbt, ge-

färbt und bedruckt, Tuchkanten, desgleichen 
Fabrikate aus Filz und aus gestochtcuen Tuch-
kauten 

(Früher £ 207.) Wollene nnd halbwollene (Ge­
webe und Tuch zum Fabrikgebranch, sowie 
wolleue Teppiche jeder Art 

l Früher 201 resp. 204.) Bettdecken aus Boy 
(grober Wolle), wolleue Pferdedecke», Wollen-
filzstoffe zu Schuhwerk und Kleidern, Filzsohlen, 
Flaggentuch und wollene Gürtel aller Art, 
ohne Beimengung vou Seide 

Fällt weg und wird mit dem vorhergehenden 
jj 203 zusammengezogen. 

(Früher £ 202.) Gewebte itttb gestrickte Stoffe 
aller Art aus Wolle und Ziegenflaum, glatte, 
buntgewebte, mit oder ohne Beimischung von 
Baumwolle, außer den in den vorhergehenden 
Paragraphen nnd im § 208 genannten . . 

< Früher £ 203.) Dieselben Stoffe bedruckt oder 
gestickt, unterliegen der Zollgebühr vou $ 205 
mit einem Zuschlag von 30 p(St. 
Anmerkung 1 nnd 2 zu den beiden vorher­

gehenden Paragraphen. Tie Anmerkuugen 
bleiben wörtlich dieselben wie die beiden 
Anmerkungen ,zn den früheren §§ 202 und 
203. 

Gemusterte Gewebe, Tücher, Schärpen in der Art 
von Caschemir, aus wollener Kette und buntem 
wollenem oder buntem wollenem und seidenem 
Einschlag, mit ober ohne Beimischung von 
Baumwolle, desgleichen echter und sranzösischer 
Eacheinir 

Wollene Feze oder türkische Kappen, gestickt mit 
Flittern oder ohne solche 

Fällt ganz weg und wird mit $ 103 zusammen­
gezogen. 

Baumwollene Gewebe, rohe, gebleichte, gefärbte 
(außer den in Adrianopelroth gefärbten) und 
buutgewebte: 
1) in 1 ti Gewicht bis 8 Arschin enthaltend 
2) „ 1 „ „ von H -12 „ 
3 ) „ ' ## n W l 0 tt n 

4) „ 1 „ „ mehr als 1« „ „ 

Pfund 13 

40 

1 20 

Tnlu'iiti 

3 

2 40 

Pfund - 35 
- ̂  
— UO 

1 35 
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Dieselben, bedruckt und tu Adrianopelroth gefärbt: 
1) in 1 H Gewicht bto s " Arsch, enthaltend 
2) „ 1 „ „ von 8—12 „ 
3) „ 1 „ „ „ 12—16 „ „ 
4) „ l „ „ vou mehr als 16 „ „ 
Aumerkuug. Zu diese» beiden Paragraphen. 

1. Baumwollene Tücher, Servietten, Tisch-
tücher, Baumwollendocht, Bänder, Säcke, 
endlose Leinwand für Fabriken und dem 
ähnliche Fabrikate, werden nach den resp. 
Paragraphen für baumwollene Gewebe ver-
zollt.' 

Anmerkung 2. Baumwollene Gewebe jeder 
Art, ebenso Tücher, Servietten, Tischtücher ze., 
bedruckt und beklebt mit Gold, Silber, Rausch-
gold, mit auch nur geringer Beimischung von 
Seide oder anderen Verzierungen, desgleichen 
Gewebe, zugeschnitten für Damenkleider 
(coupons (lc robes) werden nach Punkt 4, 
§ 211, verzollt. 

A» merk» n g 3. Baumwollen - Kallinko für 
Buchbinderarbeiten, gefärbt, bedruckt, mit 
(Shagrin- oder Saffianleder verarbeitet, wird 
nach § 210 verzollt. 

Baumwollener Sammt, Plüsch und Plüschbänder 
Fällt ganz weg und wird mit § 193 vereinigt. 

I Zu diesen beiden Paragraphen liegt keine Bc-
l sprechung vor. 

Bleibt ganz unverändert. 

Pfund 00 
— 75 
— 90 

1 45 

65 

Wäsche und Kleider in halbfertigem und fertigem 
Zustande: 
1) Wäsche aus Baumwolle, Leinwand und 

Wolle, jeder Art, gemärkt, aber ohne son 
stige Verzierungen 

2) Wäsche aus Battist, Linon und jeder anderen 
Art (außer von Seide und Halbseide) ohne 
Garnirung, oder garnirt mit Spitzen lmd 
E i n s ä t z e n  z e . ,  d e s g l e i c h e n  g e s t i c k t e . . . .  

3) Männerkleider aus Baumwolle, Leinwand 
oder Wollenzeug mit oder ohne Garnirung 

4) Damen- und Minberfleiber aus nicht seidenen 
und nicht halbseidenen Stoffen: 

1 80 

2 40 
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a. ohne Garnitur angefertigt 
b. garnirt mit Bändern, Seidengeweben, 

Sammt, Pelzwerk, Spitzen, Stickereien. 
5) Dieselben Kleider, aus zwei oder mehr 

Stoffen angefertigt, vou denen einer Seiden 
oder Halbseidenstoss sein kann, aber nicht 
überwiegend über die anderen Stoffe des 
.^leides sein darf, mit oder ohne Besatz 

11) Kleider jeder Art ( Damen-, Herren-, Kinder-) 
aus Sammt, Halbsammt, Seiden- und halb-
seidenen Geweben mit oder ohne Besatz, 
desgleichen Kleider jeder Art, bei denen die 
genannten Stoffe oder der Besatz aus den-
selben überwiegen 

™ l Damen-Hüte und anderer Kopfputz jeder 
Art, mit Besatz aus Bändern, Blumen, 
Federn und anderen Verzienmgen . . 

Anmerkung l bleibt unverändert. 
Anmerkung 2. Schabracken, Decken, Gardi­

nen, Stören, Taschentücher und dem ähnliche 
Fabrikate, besäumt, werden nach dem Haupt­
material, aito welchem sie gefertigt sind, 
verzollt; dieselben Gegenstände mit Besatz, 
ebenfalls nach dem Hauptmaterial mit einem 
Zuschlag von 25 pCt. 

Knöpfe: 
1) aus Perlmutter, jeder Art Metall, außer 

Gold, Silber und Piatina (i? 159), des­
gleichen jeder Art leinene, baumwollene, 
wollene und seidene 

2) aus Porzellan, Glas, Holz, Knochen und 
sonstige " 

Anmerkung. Nach Punkt 1 werden eben­
falls verzollt: Spangen und Knöpfe für 
Handschuhe, Nieten und Cefen zum Schnü­
ren der Stiefel, Handschuhe, (Sor)ets JC., 
Agraffen dagegen und andere ähnliche Ver­
zierungen nach § 227. 

Ii Strmifv, Marabu-, Paradiesvogel Federn 
u. f. iv., ebenso Plumage und Plumage-
Besatz für Kleider, desgleichen künstliche Witt 
mm, außer Papierblumen, Lcderblumen und 
deeorative Gewächse 

Anmerkung. Rohe, d. h. ganz unbearbeitete 
Federn, und Vogelbälge von seltenen 

Pfund 

4 — 

6 

8 40 

18 

60 

30 

Pfd. Brutto 8 
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Vögeln, ebenso D heile von künstlichen Blu-
men werden mit dem halben Zoll, d. h. mit 
4 Rbl. pro Pfund belegt. 

2) Künstliche Gewächse mit oder ohne Blumen, 
zur Decoration Pfd. Brutto 

Glasschmelz, Perlen ans Glas, Metall und an­
deren unedlen Metallen, im Tarif nicht beson-
ders benannt: 
1) lose und auf Schnüren, welche an Forin, 

Farbe und Größe gleich sind Pud 
2) Fabrikate aus Glasschmclz nnd Glasperlen 

im Verein -mit anderen unedlen Metallen, 
oder in Einfassung vou denselben . . . Pfund 

223 Hüte und Mützen: 
1) ;t. Hüte (itto Filz, Halbnlz, grobem Filz 

und aus verschiedeneu Geweben, in fer-
tigern und halbfertigem Zustande. . . Stück 

1). Hutkappen, gewalkte aus Filz, Wolle, 
gefärbt nnd ungefärbt, ohne weitere 
Form zu Hüten 

2) Lederne Hüte, lackirte, verschiedene gefloch­
tene in Nachahmung von Strohhüten, mio 
Pflanzenmaterialieu verfertigte, mit oder 
ohne Beimengung von Seide nnd Rausch-
gold, ohne Garnitur Pfund 

3) Strohhüte, ohne Garnitur 
4) Mützen jeder Art von Pelz Stück 
5) Gewöhnliche Bauer-Filzhüte, Mützeit mit 

Schafsfellbesatz und ganz ohne Besatz . . 
Anmerkung 1. Damenhüte jeder Art mit 

Garnituren, worunter Bänder, Federn, Blu-
titeit, Spitzen und andere zur Htttverziermtg 
gebrätichlichen Ä>!aterialien \u verstehen sind, 
werden nach i? 219, Pkt. 7 verzollt, Ge­
stelle und Formen für Damenhüte nuo dün­
nem nnd gesteiftem Baumwollengewebe nach 
Pkt. 1 dieses Paragraphen. 

Anmerkung 2. Mützen mit Pelzbesatz nnd 
Pelzhüte werben nach der Anmerkung l ztt 
$ 219 verzollt. 

224 Sonnen und Regenschirme, und Stink mit 
Schirmen: 
1) jegliche seidene oder halbseidene, mit Unter 

läge oder ohne 

6 

i:> 

l 20 

— 50 

2 40 
4 — 

50 

25 
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2) jegliche, mit Wollenzeug überzogen, garnirt 
oder ungoniirt, desgleichen jegliche nicht 
besonders genannte Sonnen- und Regen-
schirme, mit Garnitur und geschnitztem Stiel 

•'*) Sonnen- und Regenschirme jeder Art, außer 
den obengenannten, ohne Garnitur und mit 
gewöhnlichem Griff 

Cosnietiken jeder Art: 
1) Wohlriechende Wasser mit Beimischung von 

Alkohol (van du Colognc), Toilettenessig, 
iveiße und rothe Schminke, Haarsärlmngs-
mittet, Räucherkerzen und dergleichen nicht 
besonders genannte Waarcn, in gewöhnlichen 
Gläsern und Gefäßen, zusammen mit dem 
Gewicht der Verpackung . . _ . . . 

2) WoHlgerüche, außer den obengenannten, des­
gleichen jegliche Pomade . 1 

Anmerkung. Für Kosmetiken, in geschlissenen 
Glas-, Porzellan-, sowie überhaupt in fünft-
vollen Gefäßen importirt, wird der Zoll um 
20 p(St. erhöht. 

Bleibt ganz unverändert. 
Galanterie- und Toilettengegenstände, nicht beson­

ders benannte, in ganzem und auseinauderge-
uommenem Zustande: 
11 werthvolle, welche als Bestandtheile Alu­

minium, Perlmutter, Korallen, Schildpatt, 
Elfenbein, Emaille, Porzellan, Bernstein und 
dergleichen werthvolle Materialien, serner 
vergoldete oder versilberte Metalle und 
Metfllleompofttionen enthalten, und jegliche, 
nicht besonders genannte Fabricate aus Perl­
mutter, Schildpatt, Elfenbein und Bernstein 

21 gewöhnliche, mit T Heilen, Einlassung und 
Verzierungen von unedlen Metallen und 
Metiilleompofitiouen (nicht vergoldet und 
nicht versilbert), Horn, Knochen, Holz, uu 
edlen Steinen, Glao, Meer)chiuun, Fischbein, 
Eellnloid, Vava ic., sowie jegliche Fabricate 
aus diesen Materialien 

• i \  Dieselben' Fabricate aus Kupfer, Kupfer 
und anderen Vcgirungen, weniger als •'$ Pfd. 
pro Stück im (Gewicht, mit Beimengung 
von anderen Materialien 

Anmerkung 1. Bleibt unverändert. 

Stück 

50 

Pud 16 

Pud Brutto :$:> 

Pfund 

•in 

lu 
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Anmerkung 2. Bleibt unverändert. 
Anmerkung Bleibt unverändert. 
Anmerkung 4. Fällt ganz weg. 

228 Spielsachen: 
1) mto gewöhnlichen Materialien gefertigt. . Pfnnd 
2) oiio werthvollen Materialien oder mto ge­

wöhnlichen zusammen mit werthvollen ge-

45 

1 
220 1) Bleibt unverändert. 

2) Schiefertafeln in Holzrahmen Pnd 
A n m er ku n g. Federhalter, Bleifederhalter und 

andere, oben genannte Gegenstände, welche 
den Charakter von Galanteriegegenständen 
besitzen, werden nach £ 227, wenn dieselben 
aber aus Edelmetallen gearbeitet sind, nach 
dem resp. Paragraph über Gold- und 
Silber-Fabrieate verzollt. 

230 Bleibt sonst unverändert, jedoch mit Einschluß 
auch von künstlichen Korallen, der Zollsatz wird 
erhöht ans , . Pfund 

231 Waagen, gewöhnliche, mit Waagebalken und 
Schaalen, Tischwaagen, mit den Waagebalken 
unter den Schalen, mit knieförmigen Waage-
balken, ohne besondere Gewichte, zum Wiegen 
von Garn, desgleichen automatische für feste 
und streuende Körper und Deeimalwaagen mit 
dem zu ihnen zugehörigen Zubehör und kleineu 
Gewichten Pud 
Anmerkung. Waagen zu genauen Wägungen 

und Apothekerwaagen, desgleichen Feder­
waagen und Zähler für antomatische Waa­
gen werden nach £ 233 verzollt; Brief­
waagen nach $ 220; jede anderen hier be-
nannten Waagen, aber ans Kupfer gefer-
tigt oder in denen Kupfer dem Gewichte 
nach den Hanptbestandtheil bildet, nach £ 
1 c> 1; Deeimalwaagen, im Gewichte von 
mehr als 5 Pnd pro Stück, nach £ 175, 
Pkt. 2. 

232 Bleibt ganz unverändert. 
Anmerkung 1. Bleibt unverändert. 
Anmerkung 2. Kleine Positive im Gewichte 

von I Pfd. nnd weniger pro Stück werben 
wie Spielsachen nach £ 22* verzollt. 

20 

80 
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233 xMiitvumentc mib Geräthe: mathematische, zum 
Zeichnen, physikalische, chemische für Laborato­
rien, chirurgische; Geräthe unb Apparate für 
Telegraphen, Telephone, für die elektrische Be­
leuchtung und für die Photographie; Dynamo-
Maschinen überhaupt, außer den zu gewerblichen 
Zwecken dienenden; Manometer, ^ndieatore, 
Anemometer, Hydrometer, Zählapparate, für 
Uch allein und mit anderen Gegenständen zu­
sammen, von denen sie nicht getrennt werden 
können; Brillen, Lorgnetten, Lcmpen, Fernröhre, 
Operngläser, in Einfassung von gewöhnlichen 
Materialien; Gläser für Britten, Lorgnetten, 
desgleichen Brenn-, Vergrößenmgs- nnd optische 
Gläser und Prismen ohne Einfassung . . . 

Anmerkung I. Nach diesem Paragraph wer-
den ebenfalls verzollt: Linienmaße aus Holz, 
Fnßftöcfe, Arschine, Meter; Zeichen- und 
mathematische Instrumente in Form von 
Linealen und Dreiecken, Schablonen nnd 
andere beim Zeichnen gebräuchliche Hilfs­
mittel ans \V(z; chirurgische und wissen­
schaftliche Instrumente und Apparate, ver-
nickelt, mit vergoldeten oder versilberten 
Oberflächen, desgleichen solche, von denen 
Dheile, ihrer Bestimmung gemäß, aus Gold, 
Silber, Piatina oder Elfenbein bestehen 
und falls diese Materialien nicht nur zum 
Schmuck dienen; Bandagen und andere ähn­
liche chirurgische Hilfsmittel aus Gutta­
percha, Leber ober Geweben, wenn dieselben 
auch zugleich Gegenstände der Bekleidung 
vorstellen sollten; Masten und jeder Art 
Filterale, in denen diese Instrumente einge­
legt werden, außer gewöhnlichen Holzkasten, 
welche als nothwendige Dara nach Anmer­
kung 2 zu 55 2'.i zollfrei durchgelassen wer­
den und solchen, welchen nach dem resp. 
Material, aus dem sie gefertigt und, ein 
höherer Zoll zusteht. 

An merkung 2. Nach diesem Paragraph kön-
neu nicht verzollt werden: ;i. Brillen, Lorg 
netten und Operngläser in Einsanimg aus 
(>lold, Silber oder Piatino, welche zu 
>? 1und in Einfassung aus Perlmutter, 
Schildpatt oder Elfenbein :c. und Verzie­
rungen aus Email, mit Bergoldung oder 

Pud 10 
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Versilberung, welche »ach Art. 227, Punkts 
zu verzollen fittb; b. Thermometer, Baro-
uieter, Hygrometer und andere physikalische 
Geräthe, welche als Zimmerverzienlngen 
dienen oder in Form von Breloques ange­
fertigt sind; alle diese müssen nach §£ 159 
und 227 verzollt werden; c. derartige phy­
sikalische Geräthe, welche nicht direet für 
wissenschaftliche und technische Zwecke dienen, 
sondern Gegenstände der Unterhaltung. Zer­
streuung und des Spiels sind, wie z. B. 
Zauberlaternen, 2tereoscopen, Kaleidoseopen 
und andere; alle diese gehören als Spiel-
fachen zu £ 228. 

A nmerkung 3. Separat importirte und Re­
serve-Theile von eleetrischen Batterien und 
anderen Geräthen, welche beim Gebrauch 
verdorben sind und durch neue ersetzt werden 
müssen, wie z. B. Zink-, Kupfer- und an­
dere Platten für die Elemente, Kohlen für 
dieselben und für Laternen, werden nach 
den resp. Paragraphen des Tarifs verzollt. 

Uhrmacher-Waaren: 
A .  T  a  s  c h  e n u h r e n :  

1) Uhrmechanismen, ohne Gehäuse oder ge­
trennt von ihnen importirt 

Anmerkung J. Unter Uhrmechanismen wer­
den sowohl vollständig zusammengestellte und 
endgiltig fertiggestellte verstanden, als auch 
solche, bei denen noch der eine oder andere 
Bestandtheil fehlt oder die noch nicht ganz 
zusammengestellt sind. 

Anmerkung 2. Gehäuse, getrennt von den 
Mechanismen importirt, werden je nach 
dem Material verzollt, aus dem sie gefertigt 
sind. 

2) Uhren in goldenen Gehäusen mit vergolde­
ten Theilen oder Verzierungen ans (Sold . 

3) Desgleichen aus Silber, resp. mit versilber-
. ten Theilen 

1) Desgleichen aus anderen Metallen . . . 
Anmerkung 1. Goldene und andere Uhren 

in Gehäusen, mit Verzierungen aus Edel­
steinen, desgleichen in Gehäusen, welche sich 
von der allgemein angenommenen Form 
unterscheiden, z. B. in Armbänder eingelegt ?e., 

Stück 1 20 

1 30 



werden gesondert, der Mechanismus nach 
iMmft 1 dieses Paragraphen, und unab-
gängig hiervon die (Gegenstände nach dem 
-Material, aus welchem sie gemacht und, znsam 
inen mit dem Gewicht des Uhrmechanisinns 
verzollt. Diese Regel ist mich dann einzn 
holten, wenn mit den (Gehäusen gewöhnlicher 
Form untrennbar Metten oder andere Ge­
genstände verbunden sind. Dem (Uarirer 
der Waare steht es frei, einen 5heil oder 
den ganzen Mechanismus von dem liegen-
siande zu trennen, zur Verringerung des 
Gewichts. 

An merk« ng 2. Secnndenzähler, 3 chrittmef 
fer, und andere Taschenapparate mit Uhr-
Mechanisrnen werben wie IMneit nach Pkt. 
-/ ! llnd 4 dieses Paragraphen verzollt. 

Wand-, Kamin-, Wege- und Disch-Uhren. 
'»> Uhr ^!echanisrnen, ohne Gehäuse oder ge-

trennt von ihnen intportirt, mit Zifferblät­
tern, Pendeln, Gewichten und Metten, wenn 
diese zu den Mechanismen gehören . . . 

Anmerkung I. Unter Uhren-Mechanismen 
ist hier dasselbe zu verstehen, wie bei Pkt. I 
dieses Paragraphen. 

xM inner hing 2. Das änftere Gehänse dieser 
Uhren, sowie der Wecker, wird, falls der 
Mechanismus getrennt werden kann, nach 
dem betreffenden Material verzollt, ans dem 
sie gefertigt sind. v\m Uebrigen gilt hier 
Dasselbe, was in der Anmerknng I zu Pkt. 
1 gesagt ist. 

('. 5"hurm IIhten. 
'•l Mechanismen der Thurm Uhren, Uhren für 

Gebäude und überhaupt grofte Uhren für 
öffentliche Plätze 

Anmerkung I. Bei einem Gewicht des Me­
chanismus der Thurm Uhren von mehr als 

Pnd pro Stint, wird der Zoll mit '» Ml. 
pro Pub erhoben. 

Anmerkung 2. Zu diesen Uhren sind auch 
Zeitzeiger zu rechnen, welche aus Zifferblatt, 
Zeiger und zur Bewegung desselben erfoi 
bvriidKin Mechanismus beste Ix n, wenn der 
letztere auch nicht einen Uhr Mechanismus 
darstellt; im letzteren und überhaupt in ahn 
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lichen Fällen werben alle T heile, welche 
gesondert von beut Zeitzeiger und nicht mit 
demselben untrennbar verbunden sind, nach 
den entsprechenden Paragraphen deö Tarifs 
verzollt. 

1). Uhren-Zubehör. 
7) Federn, Spiralfedern, Zeiger, Zifferblätter, 

Gläser und Schlüssel 
Anmertnng. Diese Gegenstande ans gewöhn-

lichen Materialien gearbeitet, aber vergoldet 
oder versilbert, werden nach ^ 1G0, dagegen 
mit T heilen aus Gold, Silber oder Piatina 
gefertigt, nach 150 verzollt. Uhrschlüssel, 
wenn auch ans gewöhnlichem Metall, aber 
mit Verzierungen, Photographien, Steinen 
je. gehören zu £ 227. 

S) wieder Art, hier nicht benanntes Uhr-Zube­
hör, in getrennten T heilen und nicht in 
Verbindung mit anderen T heilen importirt, 
nicht ans Gold, Silber oder Piatina be­
stehend, ebenso nicht vergoldet nnd versilbert 

Anmertung. Vollständige, auseinandergenom­
mene Uhr-Mechanisinen, werben wie Uhr-
Mechanismen nach Pkt. I, 5 und <> dieses 
Paragraphen verzollt. 

Equipagen: 
Personenwagen, mit Leder- oder Tapezier Aus­
stattung, auf federn, Buffern, .ober ohne die­
selben: 

1) gedeckte, wie Diligencen, Cimiibutfe, Kutschen 
2) halbgedeckte, und mit Verdecken zum Auf­

schlagen , wie Landauer, Malelchen, selbst 
wenn sie ohne das zu ihnen gehörende Ver­
deckt importirt sind 

3) offene (z. V. Droschken, (ihaiabaueo :e.rimd 
andere Wagen ohne Verdeck ober Vorrich­
tungen zum Anbringen von Verdecken . . 

Lastwagen mit metallenen Ressorts, Guttapercha» 
Vussem, mit Leder- und Tapezier Ansstattnng: 

4) gedeckte, wie Fourgons 
5) offene 
r>) einfache Vaucrivagcit nnd ähnliche Wagen, 

auf 2 und 4 Rädern, für Lauen wie fin­
den Personenverkehr, ohne Leder- und Ta-
pezicrausftattuug, ohne Metallrcfforts und 
Mautschuf Vussem und ohne Vorrichtungen 

Pf im b — 12 

1 .40 

Stück 150 

125 

100 

i. )  

50 
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230 

237 
238 

239 
2 1 0  

2 1 1  

24 2 
243 

für letztere, unangestrichen ober mit einfacher 
Farbe gestrichen 

Anmerkung 1. Fahrzeuge auf Schlittenge­
stellen werden nur zu -/a der obigen Zoll-
sähe verzollt. 

A n m e r k u n g 2. Alle genannten Gegenstände 
werden auch, wenn sie in rohem, unvollen-
detem Zustande importirt werden, so wie 
vollständig fertige Prodi,ete verzollt. 

') Belocipede, Kinder- nnd Krankenwagen. 
Anmerkung. Fahrzeiige alo Kinderspielzeng 

(cxcl. Veloeipede) iverden alo Spielsachen 
nach Art. 228 verzollt. 

s) Einzelne Wagentheile, alo Kutscherböcke, 
•Hader, Laternen u. s. w. auf;er Refforto, 
Achsen und älmlicheo Zubehör, dao im Zoll-
tarif besonders genannt wird 

Eisenbahnwaggons: 
1 > Plattformen und K o h l e n w a g e n  . . . .  
2) (Güterwagen nnd Cisternenwaggons . . . 
3) Passagierwagen 3. C lasse, Bagage- nnd 

Postwaggons 
4 ) Passagierwagen 2. (Slasse 
~>l „ 1. und 2. CS lasse . . . 
N) . 1. Classe 
7) Pferdeeifenbahnwagen, 2 spännige, Winter-, 

für mehr alo I l Sitze und Sommer- für 
mehr alo 2") Sitze 

8) desgleichen lfpäimige, Winter- für nicht 
mehr alo 14 Sitze, und Sommer für nicht 
mehr als 25 Sitze 

Bleibt ganz unverändert. 
1) Lichte jeder Art, gackeln und Zündlichter. . 
2) Wachsfiguren, -Kopfe 
Bleibt ganz unverändert. 
Siegellack in Stücken, desgleichen Präparate yuu 

Versiegeln von Flaschen und rotlieo varz . . 
Anmerkung. Siegellack in Stangen wird alo 

S chreibzubehör verzollt. 
Bleibt gair> unverändert. 

Waaren. welche zur (finfiilir Verboten sind. 

Bleibt ganz miueräiidert. 
Wirb aufgehoben. Ilfrplodirbarc Präparate: 

Pulver, Pmorilin, Dynamit, II. s. w., des» 

Stück 

Pud 

Stück 

Pud 
Pfund 

Pud 

15 

10 

pro Achse 150 
225 j, 

300 
350 
400 
450 

340 — 

250 

50 

L 
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gleichen Zündschnüre, mit Pnlvernmsse angefüllt 
sollen in Znknnft zur Einfuhr gestattet und 
mit einem Zoll von 4 Rbl. pro Pud belegt 
werden.) 

Bleibt ganz unverändert. 
Bleibt sonst unverändert, nur mit Ausschluß von 

Windbüchsen, welche nach 171 verzollt wer­
den können. 

Bleibt ganz unverändert. 
Aufgehoben. 
Bleibt ganz unverändert. 
Bleibt ganz unverändert. 
Wird aufgehoben (Bittermandelöl wird in Zukunft 

nach 144, Pkt. 3 mit 10 Rbl. pro Pub 
verzollt werden können >. 

Wird aufgehoben. 
Wird aufgehoben (eventuell nach £ 225 zu ver­

zollen). 
Wird aufgehoben ((Getreidebranntwein in Fässern 

ist nach dem neuen Tarif nach £ 7<;, Pkt. 1 
mit 15 Rbl. pro Pub Brutto zu verzollen). 

II. Verzeichnis; der (5rportwaaren. 

n) Phosphorite 
b) Knochen jeder Art, unbearbeitet 
<•) Knochen zu Stücken zerkleinert, aber nicht in 

Pulverform und gebrannter Knochen l Knochen 
asche) 

(1) Knochenmehl, gemahlener Knochen, mit Säure 
b e a r b e i t e t  o d e r  n i c h t ,  K n o c h e n k o h l e  . . . .  

Bleibt ganz unverändert. 

Viimpvn nnd Lappen jeder Art, desgleichen Wollen 
a b f ü l l e  u n d  B a m n w o l l e n - H a l b m a s s e  . . . .  

Bleibt ganz unverändert. 

Piatina in rohem Zustande 

Pud — 10 
Pud Brutto 15 

Pub 20 

Zollfrei 

Pub 

Pfund 15 


